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Vorwort

In keiner Zeit, so mag es zunächst scheinen, ist das Problem der mitmenschlichen Beziehung so sehr in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Forschung und öffentlichen Interesses gestellt worden als gerade in der heutigen. Jedoch kann das Anwachsen der Sozialwissenschaften, anderer sozialer Hilfswissenschaften und der Versuch, sich in weltweiten, humanistisch ausgerichteten Organisationen zusammenzuschließen, nicht über die ungeheure, geistige Verarmung der so sehr propagierten interpersonalen Beziehung hinwegtäuschen.

Sucht man nach Gründen für diese Diskrepanz von angeblichem Interesse und gehandelter Wirklichkeit im Interpersonalbereich, so sind sie sowohl in den unmittelbar willentlichen Fehleinstellungen als auch in den widersprüchlichen Reflexionsansätzen zu suchen, aus denen heraus man glaubt, ein lebendig durchvollzogenes Interpersonalverhältnis aufbauen zu können, Einerseits irrt man sich vollkommen, wenn man meint, die jeweils bezogenen individuellen oder kollektiven Willkürpositionen erlaubten auch sogleich die konsequente Gestaltung eines freien Verhältnisses zum Mitmenschen. Selbst die scheinbar geübte Toleranz gegenüber dem Nächsten ist unter dieser falschen Vor-aussetzung in Wirklichkeit nur der fatale Ausdruck von absoluter Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit. Andererseits hat gerade der Mangel an durchgeführten, theoretischen Begründungen des Interpersonalverhältnisses im Felde der Wissenschaft zur Verabsolutierung falscher Prinzipien geführt, wodurch die unmittelbare Erkenntnis dieses Verhältnisses verunsichert wird.

Der sich hier auftuende Widerspruch von Leben und Wissen kann nur durch eine konsequent zu Ende geführte Reflexion auf die Konstitutivmomente des Interpersonalverhältnisses selbst vermieden werden. Diesem Bemühen soll die vorliegende Arbeit dienen, die in einer Zeit der radikalen Ablehnung der in Christus geoffenbarten Liebe Gottes verfaßt wurde.

München, 1972 - am Geburtsfest des hl. Johannes des Täufers (24.6.)

Eberhard Heller

Einleitung

§ 1 Vorläufige Bestimmung und historischer Überblick über die Ansätze zur Interpersonalitätsbegründung vor Fichte.

Die Theorie der Interpersonalität ist in neuerer Zeit unter den verschiedensten Bezeichnungen als philosophische Einzeldisziplin immer stärker in den Mittelpunkt des philosophischen Interesses gerückt. Ob nun von der ursprünglichen Beziehung zum Du, zum anderen Ich, von Intersubjektivität oder von der ursprünglichen Gemeinschaft, der Lehre von Ich und Du, die Rede ist, stets ist damit ein Verhältnis von Personen gemeint, das sich im freien, wechselseitigen Vermitteln realisiert.

In dieser vorläufigen Definition sind zugleich die drei wesensnotwendigen Momente angesprochen, durch die ein Interpersonalverhältnis grundsätzlich konstituiert wird: das Ich, das Du und das gegenseitige Vermitteln. Ohne gegenseitiges Vermitteln ist eine Beziehung zum jeweils anderen Ich nicht möglich, und ohne andere Person als Adressaten bleibt ein Vermitteln, interpersonal gesehen, irrelevant. Alle drei Momente verweisen also notwendig aufeinander.

Jedoch hat diese philosophische Einzeldisziplin in der langen Geschichte der philosophischen Reflexion erst recht spät eine wissenschaftlich begründete Bearbeitung erfahren, Zwar waren vom erkennenden Subjekt her das Dasein der empirischen Außenwelt, ebenso wie das Erkennen selbst in seinen formalen Bedingungen reflektiert worden, aber es fehlte durchgehend an einer prinzipiellen Erörterung, in der das interpersonale Sein als Gegenstand der Reflexion angesetzt und erkenntniskritisch durchdacht worden wäre. An einer grundsätzlichen Klärung des Problems durch welche Momente ein Verhältnis von vorstellendem Subjekt und vorgestelltem Objekt, welches letztere für sich wiederum ein vorstellendes Subjekt sein sollte, konstituiert wird, bzw. wie überhaupt um das Sein anderer Iche gewußt werden kann, wurde nicht gearbeitet. Die Gegebenheit anderer Personen außer dem vorstellenden Ich schien so selbstverständlich, daß sie in bestimmten, philosophischen Bereichen, in denen das Verhältnis von Person zu Person eine fundamentale Rolle spielt, wie z.B. in der Rechts- und Staatsphilosophie, naiv und unreflektiert als unmittelbare Tatsache des Bewußtseins vorausgesetzt wurde 
).

Thomas Hobbes 
) und Jean Jacques Rousseau 
) trafen in ihren rechts und gesellschaftstheoretischen Schriften nur Bestimmungen an dem unreflektiert und dogmatisch angesetzten Interpersonalverhältnis, doch einen philosophischen Beweis für ihre Annahme des ursprünglichen Verhältnisses von Ich und Du führten sie nicht.

Selbst Kant 
), der durch seine erkenntniskritische Fragestellung 
) radikal gegen jede dogmatische Voraussetzung in der Philosophie angeht, setzt in seiner rechtsphilosophischen Abhandlung "Zum ewigen Frieden" 
) das Interpersonalverhältnis unreflektiert als gegeben voraus 
). Damit verfällt er selbst wieder in einen gewissen Dogmatismus, denn das Verhältnis von Person zu Person, innerhalb dessen erst das Rechtsproblem relevant wird, erhält von ihm keine erkenntnistheoretische Klärung, Auch ‚seine Fassung des kategorischen Imperatives in der "Kritik der praktischen Vernunft": "Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne" 
), ebenso seine Formel des praktischen Imperatives in der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten": "Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest" 
), kann Kant in dieser Form nur unter der Annahme und der Erkennbarkeit anderer Personen aufstellen. Doch bleibt hier ebenfalls ungeklärt wie überhaupt um das Dasein fremder Personen gewußt werden kann, Die Bedingungen, unter welchen ein Objekt der Vorstellung dem vorstellenden Subjekt als fremdes Subjekt erscheinen kann, werden nicht aufgezeigt  
). Auch die in der "Metaphysik der Sitten" 
) aufgestellten Rechtspflichten  
) sind "als Begriffe der Freiheit keine Prinzipien der Erkenntnis [...], haben also keine erkenntnistheoretische Geltung" 
) für den Beweis anderer Personen.

Wie schon dargestellt, wurden zwar verschiedentlich am interpersonalen Verhältnis philosophische Bestimmungen getroffen, doch einen erkenntnistheoretisch durchgeführten Beweis der bezüglich der Interpersonalität getroffenen Behauptung blieb man allgemein schuldig.

In dieser Einsicht ist R. Descartes als erster zu nennen, der mit seiner Frage nach der Erkennbarkeit 
) der anderen Person 
) gewissermaßen die eigentlich philosophische Diskussion über das Interpersonalproblem einleitet. Seine in den "Meditationen" (II. Meditation) angestellte Erörterung, woher er denn wisse, daß die vorgestellten Gegenstände, die sich in "pileos et vestes" 
) hüllen, nicht Maschinen, sondern Menschen, also Wesen seines Gleichen außer ihm seien, beantwortet er in der III. Meditation folgendermaßen: "nempe si realitas objectiva alicujus ex meis ideis sit tanta ut certus sim eandem nec formaliter, nec eminenter in me esse, nec proinde me ipsum ejus ideae causam esse posse, hunc necessario sequi, non me solum esse in mundo, sed aliquam aliam rem quae istius ideae est causa, etiam existere" 
) Mit diesen Ausführungen hat Descartes zwar keine vollständige Beantwortung des Problems gegeben, doch kann in diesem Ansatz gleichsam eine Vorstufe zur philosophischen Lösung des Interpersonalproblems sehen werden, Descartes fragt allerdings nur nach den Kriterien der Erkennbarkeit der anderen Person 
). Die umfassendere Frage nach der Konstitution des interpersonalen Verhältnisses, und wie dieses zu denken ist, stellt er nicht mehr.

Zu diesem Problem liegen außer den späteren Durchführungen von J.G. Fichte allein noch von G.W. Leibniz philosophische Ausführungen vor. In seiner "Monadologie" 
) entfaltet er die Lehre von einem Beziehungssystem geistiger Monaden, die durch die Möglichkeit einer Gemeinschaft mit Gott "eine moralische Welt innerhalb der natürlichen Welt" 
) konstituieren, Da jedoch von Leibniz nicht einsichtig gezeigt werden kann, wie diese fensterlosen 
) Monaden von einander Kenntnis haben können, ver[8]fällt dieser systematische Ansatz seiner idealistisch-dogmatischen Konzeption. Die aus der Voraussetzung einer Kommunikation fensterloser Monaden gefolgerten Schlüsse bleiben erkenntnistheoretisch unbegründet.

Sieht man von diesen unvollständigen Darstellungsversuchen des Interpersonalproblems ab, so ist J.G. Fichte der erste Philosoph, der sich intensiv der Lösung dieses Problems gewidmet hat und in verschiedenen seiner Werke 
) eine bis heute unerreichte Vollendung der Interpersonalitätstheorie erreicht hat 
).

Das Anliegen der folgenden Untersuchung ist es, die in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 
) enthaltene, spätere Fassung der Interpersonalitätstheorie J.G. Fichtes kritisch darzustellen und sie mit früheren Ausführungen 
) zum  Interpersonalitätsproblem  zu vergleichen 
).
Die philosophische  
) Untersuchung des Problems erfordert es, das interpersonale Verhältnis "nicht in seinem unmittelbaren lebendigen Seyn, sondern nur in dem Bilde dieses Seyns" 
) darzustellen. Um jedoch bei diesem prinzipiellen Bilden nicht in eine dogmatisch idealistische Konstruktion abzugleiten, die der interpersonalen Wirklichkeit widersprechen würde, muß sich das bildhafte Erfassen stets seines Verhältnisses zum realen Sein des abgebildeten Aktes bewußt bleiben
).
Kapitel I

Systematische Entfaltung des Interpersonalitätsproblems

§ 2 Allgemeine Vorbemerkungen

Bevor in einem kurzen Abriß die Genese der Fichteschen Interpersonalitätstheorie bis zu der Darstellung in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11, die es genauer und ausführlicher zu untersuchen gilt, entwickelt wird, soll wegen der Schwierigkeit des Themas zunächst systematisch erörtert werden, welches philosophische Problem eigentlich vorliegt. Dadurch soll eine möglichst begriffsscharfe Abgrenzung gegenüber anderen Problemkreisen als Voraussetzung zur Formulierung exakter Fragen erreicht werden, die eine durchgeführte Interpersonalitätslehre zu beantworten hätte. Zur Verdeutlichung des komplexen Gegenstandes erfolgt diese Problementfaltung sowohl in formal-theoretischer als auch in material-praktischer Hinsicht.

Im Hinblick auf die Fichtesche Darstellung in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 erfolgt diese Entfaltung reduktiv, d.h. es wird ausgegangen vom Ich als Prinzip der Vorstellung, das sich der Beziehung zu fremden Personen faktisch bewußt ist. Dieses Faktum der Vorstellung wird dann auf seine begründenden Voraussetzungen geprüft.
)

Mit dem Verfahren der Reduktion ist ein methodisches Prinzip gekennzeichnet, welches von einem gegebenen Faktum auf seine absolute Begründung zurückgeht 
).
§ 3 Formal-theoretische Entfaltung des Interpersonalitätsproblems

Das Ich als Prinzip des Wissens ist seiner Form nach Bewußt-Sein. Es ist in sich synthetische Einheit von Begriff und Anschauung, von Vorstellungsform und Vorstellungsgehalt, wobei dieser Gehalt sowohl werthaftes, als auch faktisches Sein umfassen kann, Die Existenz eines Gehaltes, der nicht in die Form der Vorstellung aufgenommen ist, kann ebensowenig gedacht werden wie das selbständige Sein einer Vorstellungsform, die sich ohne Erfassen eines Gehaltes setzen wollte 
). Um sich als Wissen behaupten zu können, muß das Ich begreifende Form und angeschauten Gehalt aufeinander beziehen und identifizieren. Eine solche synthetische Einheit im Wissen kann das Ich aber nur bilden, wenn es sich als Ich setzt und in diesem Setzen begreift. Es muß unmittelbar auf sich zurückkommen, sich reflektieren, um von sich als Ich zu wissen, Erst durch diesen reflexiven Akt ist das Ich wirkliche Bewußt-Seins-Einheit, die sich auch als solche hält. Das reflektierende Ich ist unmittelbares Sich-Begreifen des Begreifens oder unmittelbares Sehen seiner selbst 
).

Um sich also in seiner Form als Bewußt-Sein begreifen zu können, muß sich das Ich als solches unmittelbar setzen und sich in dieser: Setzen innerlich anschauen, Nur durch diese unmittelbaren Akt des Selbst-Setzens kann das Ich in der Reflexion auf sich zurückkommen. Doch könnte es sich in seiner Form als Bewußt-Sein nie wirklich begreifen, wenn es sich als bloße Form nicht an einem realen Gehalt bestimmte. Denn es wäre dem Bewußt-Sein ohne bestimmten Gehalt, von dem es sich als Form der Reflexion abheben kann, nicht möglich, sich in seinem formalen Sein zu begreifen, Der geforderte Gehalt kann nicht durch die Reflexion als formales Vermögen erzeugst werden, weil sich diese ja erst an ihm entzünden soll, sondern ist der Anschauung zu entnehmen, in der er gesetzt sein muß. Der gegebene Gehalt in der Anschauung ist schlechthin durch sein Erscheinen bestimmt. Er ist bestimmte Erscheinung und wird als solche im Bewußt-Sein reflektiert. Ein Sein außerhalb dieses Erscheinens, ein "Ding an sich" außerhalb des Bewußt-Seins, gibt es also nicht! In formaler Hinsicht realisiert sich somit "Wissen nur in der absoluten Immanenz des Bewußt-Seins, da ein Sein außerhalb dieser Einheit nicht gedacht werden kann 
). Zugleich ist mit diesem Ansatz, der den unmittelbaren Zusammenhang von Erkenntnis und Gegenstand aufgezeigt hat, sowohl jede idealistisch- als auch jede realistisch-dogmatische Position unmöglich geworden. Denn  jede realistische Behauptung muß auf ihre erkenntnistheoretischen Voraussetzungen und jede idealistische Konstruktion auf ihr Gegeben-Sein in der Anschauung überprüft werden.

Bewußt-Sein kann sich also lediglich in der aufgestellten Synthesis von unmittelbarer Vorstellungsform und angeschautem Gehalt realisieren, der als solcher begriffen wird. Es "ist nur als Reflexion verstandener "Anschauung möglich" 
). Als Prinzip des “Wissens ist es notwendig synthetische Einheit von Sich-Bewußtheit und Sein, von vorstellendem Subjekt und vorgestellten Objekt.

Soll nun ein fremdes Ich, welches als unmittelbare Tatsache des Bewußt-Seins nur problematisch gültig angesetzt werden kann 
), seinem formalen Sein nach gedacht werden, so bedeutet das, es soll ein Objekt begriffen werden, welches für sich genommen selbst eine Subjekt-Objekt-Einheit bildet, Die erkenntnistheoretische Frage, die es hier zu beantworten gilt, ist die, wie von einem solchen Objekt gewußt werden kann. Da ein fremdes Ich nicht einfaches Gesetzt-Sein ist, sondern als Gesetzt-Sein in sich zugleich ein Sich-Setzen ist, muß weiterhin untersucht werden, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit das erkennende Subjekt diese Differenzierung von Sich-Setzen und Gesetzt-Sein im Objekt machen kann. Im Gesetzt-Sein des Objektes muß also das Sich-Setzen sichtbar werden, damit ein fremdes Ich überhaupt erkannt werden kann.

Da die fremde Subjekt-Objekt-Einheit ihrerseits als ein Ich gedacht werden muß, welches das unmittelbare Sein des eigenen Ichs zum Gegenstand seiner Reflexion machen kann, heißt das: das eigene Ich muß sich selbst als mögliches Objekt für das vorgestellte, fremde Ich außer ihm denken können, Hier ergibt sich nun das umfassendere Problem eines Wechselverhältnisses von Ich zu Ich, und es erhebt sich die Trage, wie dieses Verhältnis zu denken ist. Die Schwierigkeit zur Lösung dieses Problems liegt in folgendem Punkt: Es gilt eine Einheit des Wechselverhältnisses von Ich zu Ich zu denken, wobei der Sitz dieser gedanklichen Konstruktion im geistigen Akt des Bewußt-Seins als absolut formale Einheit beibehalten werden muß, Denn ein Konstruieren außerhalb des realen Denkvermögens im Bewußt-Sein ist, wie schon gezeigt, nicht möglich.

Soll dies gelingen, so kann hier schon eingesehen werden, daß dazu zwar die Einheit des Bewußt-Seins als absolute Form des realen Wissens nicht verlassen werden darf, daß diese aber in ihrem formalen Charakter als materialer Grund für das synthetische Wechselverhältnis ausscheidet. Denn dieses läßt sich nur von einer der bloß formalen Einheit des Bewußt-Seins übergeordneten materialen Einheit verstehen und begründen.

Diese, dem interpersonalen Wechselverhältnis übergeordnete Einheit muß im Bewußt-Sein erscheinen und in ihrer material begründenden Funktion von ihm begriffen werden; Durch das Wissen um diesen materialen Grund muß sich das Ich als absolut notwendige Form für die Darstellung dieses Gehaltes verstehen, der allerdings nur in der Form des interpersonalen Wechselverhältnisses, der Synthesis absoluter Formen, durchvollzogen werden kann, Das interpersonale Verhältnis wäre also Bedingung für die Realisation dieses materialen Gehaltes. Dieser kann nicht nur absoluter Grund für die Einheit des Interpersonalverhältnisses sein, sondern muß für sich genommen absoluter Grund seiner selbst sein, also absolutes Sein in sich und durch sich, ohne jede Relation. Denn würde dieser Grund in seinem materialen Sein zur Regulierung des interpersonalen Verhältnisses vom subjektiv individuellen Denken bloß projiziert, so würde ihm seine absolute Selbstbegründung genommen, und eine interpersonale Synthesis, in der das eigenständige Sein der absoluten Formen gewahrt bleiben muß, wäre nicht mehr möglich. Als Produkt eines bloß individuellen Denkens bliebe nämlich die Gültigkeit dieses Grundes ebenfalls individuell; auch würde er in seiner illegitimen Ausdehnung auf ein anderes Ich dieses in seiner Selbständigkeit zerstören und zur bloßen Sache degradieren.

Ausgehend von der problematischen Annahme eines fremden Ichs in der Vorstellung wurde bisher erörtert, welche erkenntnistheoretischen Probleme das reflexive Nachkonstruieren dieses Faktums zu lösen hat, und an welche Bedingungen ein interpersonales Verhältnis gebunden ist. Die durchgeführten Überlegungen stützten sich dabei auf die faktische Voraussetzung, das nämlich ein anderes Ich in der Vorstellung gegeben sei. Ohne diese Voraussetzung wäre es nicht zu der erfolgten Problementfaltung gekommen. Zwar kann die Einsicht in das geforderte, absolute Sein nicht faktisch bedingt sein sie ist schlechthin unmittelbar -, doch könnte das Ich in der Einsicht des absoluten blockiert sein, und es stellt sich die Frage, ob die Annahme einer anderen Person zu Recht begründet werden kann. Sieht man darum von der ungesicherten Annahme eines anderen Ichs ab, so werden durch die Beantwortung der aufgestellten Fragen nur die begrifflichen Voraussetzungen geklärt, durch die ein fremdes Ich, bzw. ein Verhältnis mit ihm gedacht werden kann, welches Ich und welche Relation allerdings in diesem ungesicherten Stadium lediglich bloße Reflexionsprodukte darstellen können. In Ansehung eines realen, interpersonalen Seins, das noch zu beweisen wäre, bleibt aber eine solche Begriffskonstruktion für sich gesehen reine Bildform, die zufolge der ungesicherten Voraussetzung keine wirkliche Gültigkeit beanspruchen könnte. Die in sich notwendige Konstruktion könnte ihre Bewährung als reflexives Bild nicht leisten, da ihr die für ihre wahre Geltung geforderte gesicherte Beziehung zum Anschauungsgehalt wegen dessen problematischer Existenz fehlt, Das aufgestellte Denken bliebe tatsächlich hypothetisch und würde seiner idealistischen Tendenz verfallen. Ein wirkliches Wissen könnte in ihm also nicht erreicht werden, Diese Begriffskonstruktion würde als Abbild eines für das Bild-Sein unbewiesenen Abzubildenden nur mögliche, nicht aber wirkliche, begriffliche Realität erhalten.

Ein solches Denken, welches sich nur auf ein mögliches, nicht aber auf ein wirkliches Sein berufen kann, könnte sich nicht als notwendige Konstruktion, als reflexives Bild der Interpersonalität bewähren, Wenn demnach diese Konstruktion nicht an ihrer problematischen Voraussetzung scheitern soll, müßte sich nachweisen lassen, daß sie sich als Bildform tatsächlich auf die Realität eines interpersonalen Seins berufen kann.

Da das bisher aufgestellte Denken durch die Beziehung auf die ungeklärte, faktische Vorstellung eines anderen Ichs keine gesicherte Existenz erhalten kann, müßte es, um sich seiner eigenen Begriffswirklichkeit zu versichern, die Interpersonalität als Bedingung des eigenen, unmittelbaren Setzens ausweisen. Innerhalb der Vorstellungsbedingungen des Ichs müßte ein Grund gefunden werden, der zur berechtigten, notwendigen Annahme eines wirklichen Verhältnisses zu einem anderen Ich führt, wodurch dann ein begriffsimmanenter Beweis der Interpersonalität möglich wäre. Eine solche Bedingung, daß sich nämlich das selbstreflektierende Ich notwendig auf reale Interpersonalität beziehen muß, um sich als Ich zu wissen, kann nicht durch die begriffliche Verobjektivierung der eigenen Bewußt-Seins-Struktur, also durch das Bild des eignen Ichs erfüllt werden. Ein solcher Versuch, durch den bloßen Begriff des Ichs ein "fremdes" ich zu erzeugen, würde die unmittelbare Synthesis von innerer Selbst-Anschauung und dem reflexiven Begreifen dieser Anschauung, welche als konstitutiv für Bewußt-Sein bereits nachgewiesen wurde, künstlich zerreißen. Gefordert ist also das eigenständige Sein eines fremden Ichs, auf das sich das (es erfahrende) Ich notwendig beziehen muß, damit es sich als Ich überhaupt reflektieren und sich so seiner selbst bewußt werden kann, In dieser Hinsicht müßte somit die Interpersonalität als notwendige Erkenntnisbedingung des individuellen Selbstbewußt-Seins nachgewiesen werden.

Wenn dies gelingt, würde das jedoch nur bedeuten, daß unter der Voraussetzung des sich selbst reflektierenden Ichs die Interpersonalität notwendige Denkbedingung ist. Diese Denknotwendigkeit ist also nur gefordert, wenn sich das Ich als Ich reflektieren will, und nur insofern ist es an diese Bedingung gebunden, Die Notwendigkeit im Denken verschafft zwar der aufgestellten Interpersonalitätskonstruktion hinsichtlich der Beweisführung begriffliche Selbständigkeit, doch würde sich dadurch die Interpersonalität noch keineswegs als absolut begründet behaupten können. Denn als notwendige Denkbedingung wäre sie nur ungenügend im absoluten Wissen ausgewiesen, da sie als solche noch unter der Voraussetzung des bloßen Sein des Bewußt-Seins steht, Für sich genommen ist dieses aber nur absolute Form, die sich in ihrem Sein durch sich selbst nicht begründen kann, In dieser Hinsicht wäre also das Bewußt-Sein, das in sich die Interpersonalität als notwendiges Konstitutivmoment enthält, nur Ausdruck eines höheren Faktums, Um aber von einer durchgeführten Interpersonalitätstheorie sprechen zu können, genügt es nicht, das interpersonale Sein bloß als Bedingung eines höheren Faktums auszuweisen; denn dieses kann nichts bewähren 
). Das Bewußt-Sein müßte selbst in seinem formalen Sein noch gerechtfertigt und begründet werden, damit auch das als Konstitutivmoment aufgezeigte Interpersonalitätsverhältnis begründet und im absoluten Wissen ausgewiesen werden kann.

Obwohl durch einen apodiktischen Beweis die Interpersonalität als Bedingung der Sich-Erscheinung des theoretischen Wissens erklärt werden kann, ist dadurch noch keine absolute Begründung erreicht; denn die formale Selbsthabe des Wissens für sich genommen, stellt nur die Äußerung eines absoluten Faktums dar.

§ 4 Entfaltung des Interpersonalitätsproblems hinsichtlich der material-praktischen Setzungsbedingungen

Für sich genommen ergäbe die Durchführung eines formaltheoretischen Beweises der Vorstellungsbedingungen nur ein unlebendiges Schema des Interpersonalverhältnisses, da ein solcher Beweis lediglich Bild eines Gesetzt-Seins ist. Dadurch würde aber nur der theoretischen Vernunft Genüge getan, die Begründung der intentionalen Setzungsbedingungen dieses Verhältnisses bliebe dabei unberücksichtigt. Doch zeigt sich schon, daß selbst die theoretische Einheit eines interpersonalen Verhältnisses über die formale Einheit des Bewußt-Seins hinaus auf eine höhere Ebene verweist, die sich in ihrem materialen Sein selbst setzen muß. Die formal-theoretische Problementfaltung muß also noch durch die der material-praktischen Setzungsbedingungen ergänzt werden.

Im vorigen Paragraphen (§ 3) wurde bereits erwähnt, daß das Bewußt-Sein sich als synthetischer Akt von Reflexionsform und angeschautem Gehalt setzt, der sowohl faktische, als auch werthafte Qualitäten umfaßt. In dieser Synthesis soll eine Bestimmtheit der Anschauung in der Form der Reflexion als solche begriffen werden, Wirkliches Bewußt-Sein ist erst gegeben, wenn ein unmittelbarer Gehalt und die reflexive Form, in der er begriffen wird, miteinander identifiziert worden sind. Diese Identifikation kann jedoch nicht durch bloß mechanisches oder formales Aneinanderfügen zweier Disjunktionsmomente bewirkt werden; sondern die Synthesis von Denken und Sein steht unter der willentlichen Voraussetzung, dieses Identifizieren unter Bezugnahme auf das Prinzip der Identität tatsächlich zu vollziehen, Sie ist also frei. Dieses freie Identifizieren meint das Beurteilen eines ursprünglichen Gehaltes durch die Reflexion, die ihn als das behaupten soll, was er ist, Das Urteil soll also wahr sein. Nur unter der Voraussetzung des willentlichen Bezuges auf Wahrheit ist ein gültiges Urteilen möglich. Dies gilt sowohl für faktische Urteile als auch für Werturteile 
).

Die Wahrheit ist jedoch nicht bloß ein faktisches Moment der Urteilsstruktur, auch nicht nur denknotwendige Voraussetzung des urteilenden Behauptens (- selbst der Lügner kann ja seine unwahre Behauptung nur unter der Voraussetzung machen, daß er sich auf Wahrheit bezieht -), sondern ist absolut genetisches Prinzip. Als solches ist sie in unmittelbarer Evidenz zu erkennen. In dieser genetischen Einsicht erscheint die Wahrheit dem Bewußt-Sein als absolut kategorische Forderung in Bezug auf es 
). Wissen ist also seinem materialen Gehalt nach Realisation der Wahrheit, welche in und durch die Form der Behauptung schlechthin dargestellt werden soll. Das freie Bewußt-Sein ist somit wesensmäßig auf die Darstellung der Wahrheit ausgerichtet, und nur im unmittelbaren Vollzug dieser Beziehung auf Wahrheit weiß es um sich als reales, freies Prinzip. Lediglich in formaler Hinsicht ist darum das Bewußt-Sein Grund seiner selbst, indem es sich nämlich als absolute Darstellungsform der Wahrheit setzt. In dieser Eigenständigkeit seines formalen Wesens weiß sich das Bewußt-Sein als freies Willensprinzip, als reales Ich.

Soll nun ein Verhältnis zwischen verschiedenen Ichen, deren Existenz zunächst bloß faktisch angesetzt wird, seinem material freien Setzen nach gedacht werden, so muß erst nachgewiesen werden, wie sich die verschiedenen Iche als freie Prinzipe gegenseitig erkennen können. Problematisch ist hierbei, wie sich das freie, unmittelbare Prinzip-Sein als solches überhaupt äußern kann.

Die Erkenntnis bloß faktischer Gehalte stützt sich auf die unmittelbare Anschauung des Gesetzt-Seins dieser faktischen Qualitäten, Die Erkenntnis einer anderen Person muß sich zwar auch auf das Gesetzt-Sein in der Anschauung berufen, doch muß in diesem Gesetzt-Sein zugleich der unmittelbare Akt des Setzens aufleuchten, damit überhaupt eine Unterscheidung von empirischen und intentionalen Qualitäten getroffen werden kann, Erst durch die Veräußerung der willentlichen Setzung wäre die Voraussetzung für die Erkennbarkeit einer anderen Person gegeben. Denn in seinem eigenen, prinzipiellen Sein kann ein anderes Ich nicht unmittelbar angeschaut werden, Würde ein Ich in das unmittelbare Sein eines anderen Ichs direkt hineinschauen können, so bedeutete dies ein unmittelbares Hineinwirken in eine fremde Freiheit. Dadurch. wäre dieses freie Prinzip aber nicht mehr unmittelbarer Grund seiner selbst und würde aufhören, selbständiges Bewußt-Sein zu sein. Diese Verzahnung im unmittelbaren, prinzipiellen Bereich hätte jedoch nicht nur die Zerstörung der einen, sondern auch der anderen Freiheit zur Folge. Will man darum das Bewußt-Sein als freies Prinzip nicht überhaupt aufheben, müssen die verschiedenen Iche hinsichtlich ihrer Unmittelbarkeit bezüglich ihrer inneren Anschauung durch einen absoluten Hiatus getrennt sein, Ein Wissen um das andere Ich ist also in dieser Form nicht möglich.

Die Erkennbarkeit einer anderen Person wäre also nur gegeben, wenn sich dieses Ich aus seiner Unmittelbarkeit heraus in den Bereich des objektiven Seins, auf das sich die äußere Anschauung beziehen kann, vermitteln und in seiner freien Intentionalität darstellen würde.

Eine Interpersonalitätslehre hätte somit als Voraussetzung der Erkennbarkeit einer anderen Person zu erweisen, wie eine solche Vermittlung legitim gedacht werden kann. Erst wenn das Problem der Erkennbarkeit gelöst ist, besteht die Möglichkeit, die eigentliche Untersuchung des interpersonalen Verhältnisses durchzuführen, Dabei darf weder durch die formale Freiheit der Prinzipe eine Synthesis im Verhältnis, noch durch die Einheit im Verhältnis die formale Freiheit der Prinzipe zerstört werden. Das bedeutet, daß sich die verschiedenen Iche gegenseitig frei lassen müssen, und daß die Einheit im Verhältnis nur als Synthesis freier Setzungen entstehen kann, Ein solches Verhältnis, in der die Freiheit jedes Ichs durch gegenseitige Anerkennung gewahrt bleibt, schließt die Verabsolutierung einer individuellen Willkürfreiheit in materialer Hinsicht aus, Denn sonst würde die andere Freiheit als bloßes Mittel des eigenen Willens angesetzt. Die Synthesis soll aber gerade durch ‘die freie Zustimmung beider Personen entstehen! Die Forderung nach gegenseitiger Anerkennung verbietet also ein Verfügenwollen über die andere Freiheit und bedingt dadurch eine Beschränkung der eigenen individuellen Sphäre zugunsten des anderen Ichs.

Eine Einheit im Verhältnis absolut formaler Prinzipe ist aber nur dadurch möglich, daß sich diese Prinzipe auf einen intentionalen, identischen Gehalt beziehen, der durch und in der Form des Wechselverhältnisses realisiert werden soll, Da dieser intentionale Gehalt somit Bedingung der Synthesis absoluter Formen ist, kann er nicht von diesen bloß denkend projiziert werden, sondern muß schlechthin durch sich selbst gesetzt und als Begründung der das interpersonale Verhältnis konstituierenden Momente absolut gesollt sein, Durch ihn ließe sich dann das Interpersonalitätsverhältnis in seiner absolut synthetischen Form als Realisationsbedingung eben dieses Gehaltes begründen und rechtfertigen. Zugleich könnte durch den Bezug auf den material absoluten Grund die gegenseitige Beschränkung der individuellen, formal absoluten Freiheitssphären als dessen Darstellungsbedingung erklärt werden. Einen solchen absoluten, materialen Grund gilt es also auszuweisen.

In Parallele zur formal-theoretischen Problementfaltung müßte eine Beweisführung, die vom Faktum der Interpersonalität ausgeht, noch durch eine apodiktische Begründung ergänzt und untermauert werden. Das bedeutet: aus den Setzungsbedingungen des Ichs muß bewiesen werden, daß dieses Selbstsetzen nur unter der notwendigen Bezugnahme auf Interpersonalität erfolgen kann, Das interpersonale Verhältnis müßte also als konstitutives Moment für freies, individuelles Setzen ausgewiesen werden, Das Gelingen dieses Beweises bedeutete, daß die Interpersonalität ein apriorisches Moment des Selbstbewußt-Seins wäre, daß also ein Ich schon immer interpersonal vermittelt ist, wenn es sich als freies Prinzip setzt. Individueller Wille, d.h. unmittelbare Gewißheit seiner selbst, von der jedes Setzen ausgehen muß, könnte sich also nur begreifen, sich als solcher verstehen, wenn er in einem synthetischen Willensverhältnis stünde.

Es gilt die Notwendigkeit dieser Beziehung zu verstehen, wenn die vorher aufgestellte Behauptung, daß das interpersonale Verhältnis eine Setzung, eine Synthesis aus Freiheit sei, nicht falsch sein soll, Ließe sich der scheinbare Widerspruch von frei gesolltem Vollzug und konstitutiv notwendigem Gegeben-Sein der Interpersonalität auf einer höheren Ebene nicht lösen, so ergäbe sich folgende Situation: Durch die notwendige, interpersonale Beziehung könnte sich das Ich scheinbar nicht ursprünglich frei, als absoluter Grund seiner selbst, setzen. Das Ich wäre interpersonal determiniert. Der wesensmäßige Anspruch des Ichs, Grund seiner selbst, freies Prinzip zu sein, wäre demnach im konkreten Setzen nicht realisierbar. Das Wesen der formalen Freiheit stünde im Widerspruch zu ihrem realen Sein. Das bedeutete: den absoluten Anspruch könnte die Freiheit nur behaupten, wenn sie nicht wirklich existierte, oder aber sie könnte sich nur unter Aufgabe ihres absoluten Wesens wirklich setzen 
).

Um dieses Problem zu lösen, müßte somit zu einer Einheit aufgestiegen werden, die aus sich das Verhältnis von frei gesolltem Vollzug und denknotwendiger Bedingtheit begründet. Da aber eine solche Begründung wieder nur in der Form eines Bildes erfolgen kann, also begrifflich ist, muß sich das begriffliche Denken selbst übersteigen und seinen Anspruch auf absolute Gültigkeit fallen lassen, wenn es nicht in einem absoluten Widerspruch enden will. Denn da das Denken aus sich keine Freiheit erzeugen kann, sollte es sonst etwas begründen, das es gar nicht setzen kann.

Abgesehen von den Konsequenzen, die sich daraus für das Denken selbst ergäben, müssen sich freier Vollzug und notwendige Bedingtheit somit als Teilmomente dieser postulierten, höheren Einheit begreifen lassen. Von hier aus hätte dann auch eine Begründung der absolut formalen Freiheitsprinzipe und der notwendigen Form der Synthesis zu erfolgen. Beide Momente müßten als Realisationsbedingungen dieses absoluten Grundes, der seine Darstellung schlechthin kategorisch fordert, ausgewiesen werden.

Wenn aber die Realisation dieses Grundes bloß durch das interpersonale Verhältnis, das als Wechselverhältnis nur in und durch die Zeit verwirklicht werden kann, erreicht wird, demnach abhängig ist vom freien, zeitlichen Vollzug, also absolutes Werden ist, kann mit diesem Grund noch nicht das schlechthin relationslose, überzeitliche Absolute für sich gemeint sein. Denn ein eigentliches Werden im Absoluten selbst hieße: ein Absolutes, welches noch nicht das Absolute ist, sondern erst werden will ein offensichtlicher Widerspruch, Überdies wäre der eben geforderte Grund nicht absolut relationslos, da er hinsichtlich seines realen Seins durch die Form der Darstellung mitbedingt wäre.

Damit sich aber dieses absolute Werden als solches durchhalten kann, muß es sich auf ein stehendes, unwandelbares, in sich ruhendes, absolutes Sein beziehen, das absoluter, überzeitlicher und relationsloser Grund seiner selbst ist; es muß sich beziehen auf einen absolut realen Wertwillen in sich, durch sich, von sich.

Eine philosophische Interpersonalitätsbegründung müßte somit am Ende ihrer Darstellung eine Einsicht in diesen absolut sich selbst setzenden Wertwillen zugänglich machen, aus dem sowohl die Vorstellungs- als auch die Setzungsbedingungen begründet werden müßten.

Die verschiedenen Stufen der Reduktion, die dabei indiziert wurden, zeigten nur den konsequenten Weg einer Methode, die von einem problematisch angesetzten Faktum ausgeht, um es im wahren Wissen, das vom Licht der Wahrheit selbst erleuchtet sein muß, auszuweisen und zu begründen. Der methodische Ansatz trug also in sich schon immer die Voraussetzung der unmittelbaren Gewißheit der Wahrheit, die aber durch die durchgeführte, theoretische Darstellung reflexive Evidenz erhalten sollte.

Erst im Licht dieses höchsten Evidenzpunktes kann die in der Reduktion angesetzte, faktische Behauptung rechtens begründet werden. Daher muß sie ihren Anspruch, in sich schon wahre Gültigkeit zu besitzen, an der Evidenz des Absoluten vernichten, Eine wissenschaftliche Interpersonalitätstheorie als philosophische Einzeldisziplin 
) wäre somit erst dann abgeschlossen, wenn die verschiedenen, zunächst problematisch angesetzten Momente sich als Bedingungen der Erscheinung des Absoluten deduzieren und sich im genetischen Wissen einholen ließen.

Kapitel II

Fichtes philosophisches Grundprinzip und die frühen Interpersonalitätsbeweise

§ 5 Der transzendental-philosophische Ansatz Fichtes

Um zu verstehen, welche Bedeutung die Interpersonalität für das philosophische Denken Fichtes besitzt, ist es angebracht, seine Grundidee der Philosophie bzw, der Wissenschaftslehre 
) darzustellen, Es läßt sich recht klar zeigen, was Fichte unter dem Begriff der Philosophie bzw. der Wissenschaftslehre versteht. Diese Begriffsbestimmung ist um so leichter durchzuführen, als sie nicht aus den verschiedenen, materialen Ausführungen erschlossen werden muß, sondern auf die wiederholten Darstellungen Fichtes zu diesem Thema zurückgreifen kann 
). Im ersten Kapitel der "Thatsachen des Bewusstseyns 
) von 1810/11 schreibt er: "Das Wesen aller Wissenschaft besteht darin, dass von irgend einem sinnlich Wahrgenommenen durch Denken zum übersinnlichen Grunde desselben aufgestiegen werde. Eben also verhält es sich mit der Philosophie. Sie geht aus von der Wahrnehmung des Wissens durch den inneren Sinn, und steigt auf zu dem Grunde desselben." 
) Der Gegenstand der Philosophie ist also nach Fichte nicht das systematische Begreifen einzelner, konkreter Bereiche, welches Aufgabe der Einzelwissenschaften 
) ist, sondern das Begreifen der Prinzipien des Wissens. Die Philosophie ist also Prinzipienwissenschaft.

Da aber das Begreifen dieser Prinzipien nur im unmittelbaren Vollzug des Wissens selbst geschieht, kann die Begründung des Wissens nie durch ein objektives Sein, sondern muß in der Unmittelbarkeit des Wissens selbst erfolgen. Es geht Fichte also in der Philosophie um eine Selbstdarstellung des Wissens, das sich darin zum Gegenstand seiner eigenen Untersuchungen macht. Die Philosophie ist somit Prinzipienwissenschaft des Wissens, "Die bisher sogenannte Philosophie wäre demnach die Wissenschaft von einer Wissenschaft überhaupt." 
) Da aber das Objekt dieser Wissenschaft das Wissen selbst ist, welches nur im unmittelbaren, geistigen Akt gehalten ist, kann es als unmittelbarer Vollzug nie bloß verobjektiviert angesetzt werden. Das Wissen ist nur im unmittelbaren Produzieren Gegenstand seiner selbst -, sondern muß in der unmittelbaren Einheit von Produzieren und Produkt, von Sehen und Gesehenem angesetzt werden. Dieser Ort, wo der unmittelbare Bezug von Wissen und Gewußtem, von Sehen und Gesehenem stattfindet, ist die unmittelbare, synthetische Einheit des Bewußt-Seins. "Die absolute Einheit kann daher eben so wenig in das Sein, als in das ihr gegenüberstehende Bewußtsein; eben so wenig in das Ding, als in die Vorstellung des Dinges gesetzt werden; sondern in das so eben von uns entdeckte Princip der absoluten Einheit und Unabtrennbarkeit beider, das zugleich, wie wir ebenfalls gesehen haben, das Princip der Disjunktion beider ist; und welches wir nennen wollen reines Wissen, Wissen an sich, also Wissen durchaus von keinem Objekte" 
). Da alle anderen (Einzel)-Wissenschaften dieses reine Wissen, das Wissen qua Wissen, zur Voraussetzung haben, wenn sie wissenschaftlich fundiert sein wollen, ist somit die Philosophie oberste Prinzipienwissenschaft. "Die Wissenschaftslehre sollte eine Wissenschaft aller Wissenschaften seyn." 
)

Indem Fichte den Grund des Wissens weder im Sein noch im Denken verankert, sondern in der lebendigen Einheit beider Momente, ist sein Ansatz transzendental 
). "Das Transzendentale tritt als ein mediales Verbindungsglied zwischen Immanentem und Transzendentem, zwischen Idealismus und Realismus hervor." 
) Wird diese unmittelbare Einheit im Wissen verlassen und der Grund des Wissens in eines der beiden Disjunktionsmomente versetzt, entstehen notwendigerweise dogmatische Positionen, Denn wird der Grund des Wissens ins Sein, ins Objekt verlagert, erhält man einen dogmatischen Realismus, Überdies würde die Frage, woher man denn wissen könne, daß das Sein der Grund des Wissens wäre, wieder auf’ das Wissen selbst zurückverweisen, Würde andererseits der Grund des Wissens im bloßen Denken angesiedelt, bliebe es leere Form von Nichts, da das reine Denken aus sich kein Objekt erzeugen kann. Die künstliche Zerreißung der unmittelbaren Einheit des Bewußt-Seins führt also nur zur Verabsolutierung falscher Momente, "Das echte unmittelbare Bewußtsein also ist die Basis, auf der alle transzendentale Reflexion sich erhebt und die sie nie als Bezugspunkt verläßt." 
) "Verließe das Denken sie, d.h. unterließe es den Rückbezug auf das lebendige Wissen in seinem Akt, so würde es zur rein formalen Manipulation, zu dem, was Fichte: Formularphilosophie nennt
) Die größere Gefahr, den transzendentalen Ansatz zu verfehlen, besteht darin, diesen unmittelbaren Akt des Wissens als bloßes Objekt anzusetzen. Transzendentales Wissen ist nur im lebendigen, unmittelbaren Vollzug dieser Einheit gegeben. Ansonsten entstünden lediglich dogmatische Positionen höherer Art.

Die eben beschriebene, lebendige Einheit des Bewußt-Seins macht Fichte zum Ausgangspunkt seiner philosophischen Reflexion. "Die Wissenschaftslehre hält zwischen beiden Systemen (sc. dem dogmatischen Idealismus und dem dogmatischen Realismus] bestimmt die Mitte, und ist ein kritischer Idealismus, den man auch einen Real-Idealismus, oder einen Ideal-Realismus nennen könnte." 
)

Diese transzendentale Konzeption, die aus dem "reinen Wissen" die Disjunktionsglieder Denken und Sein zu begründen hätte, ist notwendig systematisch. Denn alle Momente können nur innerhalb dieser Einheit des Bewußt-Seins auftreten und müssen von ihr her begründet und gerechtfertigt werden. Das Bewußt-Sein ist somit absolut  immanente Form des Wissens. 
) Diese Auffassung, daß nämlich die Philosophie als Wissenschaft nur als System aufzubauen ist, vertritt Fichte schon recht früh. In einem Brief an J.F. Flatt vom Jahre 1793 schreibt er: "Ich habe mich überzeugt, daß nur durch Entwikelung aus einem einzigen Grundsatze Philosophie Wißenschaft werden kann". 
) In der Abhandlung "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie" 
) formuliert Fichte noch schärfer: "Eine Wissenschaft hat systematische Form; alle Sätze in ihr hängen in einem einzigen Grundsatze zusammen, und vereinigen sich in ihm zu einem Ganzen". 
) Hinsichtlich ihres systematischen Aufbaus hat die Philosophie also die Aufgabe, "Alles Mannigfaltige (das sich uns denn doch in der gewöhnlichen Ansicht des Lebens aufdringt) zurückzuführen auf absolute Einheit, [...] Wo noch irgend die Möglichkeit einer Unterscheidung deutlich, oder stillschweigend, eintritt, ist die Aufgabe nicht gelöst, Wer in oder an dem, was ein philosophisches System als sein Höchstes setzt, irgend eine Distinktion als möglich nachweisen kann, der hat dieses System widerlegt." 
)

Diese systematische Form muß durch das materiale Sein der Einheit getragen und begründet werden. Es geht der Philosophie nicht um ein System fiktiver Momente, [33] sondern um die Erkenntnis der Wirklichkeit, die sie in ihrer Totalität aus einem Prinzip ableiten will 
). "Die Philosophie ist eine Wissenschaft" 
). Als solche will sie "Ohne Zweifel: die Wahrheit" 
) darstellen. Denn die synthetische Einheit des Bewußt-Seins als Setzung des "reinen Wissens", wie Fichte es ausdrückt, ist ja nur als freier Vollzug in und durch Wahrheit gegeben. Die Einheit des Bewußt-Seins erfährt sich somit als der Ort der Darstellung dieses absoluten Prinzips. Ohne diesen Bezug auf die Wahrheit bliebe die Einheit des Bewußt-Seins der bloßen Erscheinung als Sich-Erscheinung der Erscheinung verhaftet, ohne eigentliche Gültigkeit. Das Wissen könnte sich in keiner Weise als wahres Wissen wissen. Fichte drückt diesen Sachverhalt folgendermaßen aus: "die W.=L. läugnet die Gültigkeit der Aussagen des unmittelbaren Bewußtseins, schlechthin als solche, und grade darum, weil sie das ist, und beweiset diese ihre Abläugnung [...]. Nur das schlechthin zu Intelligirende, die reine Vernunft, bleibt als allein gültig übrig." 
) D.h. also, daß nur durch und im Licht der Wahrheit wahre Behauptungen getroffen werden können, wahre Erkenntnis möglich ist. Die Wahrheit ist somit schlechthinnige Voraussetzung allen Wissens bzw. allen Behauptens. Fichte weist ausdrücklich auf diese absolute Voraussetzung hin: "es gebe Wahrheit, die allein wahr sei, und alles Andere ausser ihr unbedingt falsch; und diese Wahrheit lasse sich wirklich finden und leuchte unmittelbar ein, als schlechthin wahr" 
).

Die Wahrheit als absolut unmittelbares Prinzip kann aber nicht formal, d.h. begrifflich vermittelt werden, sondern muß in der eigenen unmittelbaren Einsicht intelligiert werden. Fichte sagt: "wer sie besitzen solle, müsse sie durchaus selber aus sich erzeugen." 
) Begrifflich vermittelt werden können nur die Bedingungen, unter denen die Einsicht in das Absolute, in die Wahrheit, vollzogen werden kann. Das Absolute selbst ist in der unmittelbaren Evidenz schlechthin als und nur als Absolutes gegeben. "Jedes zu dem Ausdrucke: das absolute gesetzte zweite Wort hebt die Absolutheit, schlechthin als solche, auf, und lässt sie nur noch in der durch das hinzugesetzte Wort bezeichneten Rücksicht und Relation stehen. Das Absolute ist weder Wissen, noch ist es Seyn, noch ist es Identität, noch ist es Indifferenz beider, sondern es ist durchaus bloss und lediglich das Absolute." 
) Durch diese Einsicht, daß Wahrheit als Wahrheit nur im unmittelbaren Vollzug ihrer selbst eingeschaut werden kann, gewinnt der Ort dieser Einsicht, "das reine Wissen", als freier Vollzug, eine einzigartige, sittliche Bedeutung. "Das Bewußt-Sein ist also eminent sittlicher Akt, Selbstsetzung und -erfassung dieses sittlichen Aktes. Nur dadurch aber kommt die Transzendentalphilosophie zur absoluten genetischen Evidenz, kommt sie im Bewußt-Sein und durch das Bewußt-Sein zu dem, was alles Bewußt-Sein transzendiert und begründet: zu Gott." 
) Darum kann sich das Wissen auch nicht aus seiner absoluten, in sich zurückgehenden Form erklären, sondern erfährt seine gerechtfertigte Gültigkeit als Selbst-Helligkeit der formal absoluten Sich-Erscheinung der Erscheinung nur im Licht der Wahrheit 
), Durch sie erscheint "dem Auge des Begriffs hier Folgendes: Die in sich geschlossene absolute Einheit ist absolut von sich, durch sich, aus sich in der absoluten Helligkeit ihres unmittelbaren Wissens." 
) "Das Wissen ist allerdings nicht ein blosses Wissen von sich selbst, wodurch es in sich selbst zerginge und zu nichts würde, ohne alle Dauer und Anhalt; sondern es ist ein Wissen von einem Seyn, nemlich von dem Einen Seyn, das da wahrhaft ist, von Gott; keinesweges aber von einem Seyn ausser Gott, dergleichen ausser dem Seyn des Wissens selbst, oder der Anschauung Gottes durchaus nicht möglich ist, und die Annahme eines solchen reiner und klarer Unsinn." 
)

Da aber die Philosophie begriffliche Darstellung der Wahrheit sein will, also nicht schon in sich selbst das Absolute sein kann, weil jede Begrifflichkeit den Charakter der absolut relationslosen Einheit des Absoluten zerstört, "so kann die Wissenschaftslehre nicht vom Absoluten, sondern sie muss vom absoluten Wissen ausgehen" 
)‚ das aber in sich um seine absolute Voraussetzung weiß. 
)

Aufgabe der Philosophie ist es, dieses absolute Wissen im Bild seiner selbst zu fixieren. "Nun kommt dieser einzig mögliche Gegenstand des Wissens im wirklichen Wissen niemals rein vor, sondern immer gebrochen an insgesammt nothwendige, und in ihrer Nothwendigkeit nachzuweisende Formen des Wissens, Die Nachweisung der Nothwendigkeit dieser Formen ist eben die Philosophie oder die Wissenschaftslehre." 
) "Sie zeichnet somit die genetische Entfaltung des Wissens aus dem Absoluten nach." 
) Die Darstellung der Wahrheit im absoluten Wissen ist darum in materialer Hinsicht nicht immanent, auch nicht transzendent, sondern transzendental: Das Absolute erscheint im Wissen wirklich! Deshalb ist auch der Ort dieses Erscheinens, das Bewußt-Sein, zur Realisation der Wahrheit absolut aufgefordert. Ebenso ist durch das Erscheinen der Wahrheit auch eine wahre philosophische Reflexion des Wissens möglich 
). Mit dieser transzendentalen Konzeption des Wissens setzt Fichte die philosophische Tradition von Descartes und Kant fort 
).

Durch den Bezug auf Wahrheit hat die Philosophie einen absoluten Standpunkt gewonnen, der absolut gerechtfertigt ist. Die absolute Evidenz ist zugleich das oberste Prinzip. "Ist aber schlechthin nur Ein Princip das rechte und wahre; so folgt, daß nur Eine Philosophie, diejenige, die dieses wahre Princip zu dem ihrigen macht, die wahre ist, und alle andern ausser ihr nothwendig falsch sind." 
)

Aus diesem obersten Grundprinzip, dem schlechthin gültigen, absoluten Wissen, muß die Transzendentalphilosophie alle weiteren Momente, alle idealen und realen Disjunktionsglieder der Sich-Erscheinung des Wissens begründen und bewähren. Nur innerhalb der Einheit des Wissens kann sich ein Moment als gültig behaupten 
). Als Darstellung der Wahrheit kann also die Philosophie auch nicht vom absoluten Faktum des Bewußt-Seins ausgehen, sondern die unbedingte Einheit muß vom willentlichen Vollzug der Wahrheit getragen sein. Der oberste Grundsatz soll somit "diejenige Thathandlung ausdrücken, welche unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewusstseyns nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr allem Bewusstseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht." 
) Diese "Thathandlung", die korrekterweise nichts anderes meinen kann als das vorher gekennzeichnete, absolute Wissen, sieht Fichte in der Setzung des absoluten Ichs realisiert, das er in der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" 
) von 1794 als oberstes Prinzip ansetzt. Denn dieses Ich ist schlechthin absolute Setzung seiner selbst, und erst von diesem unmittelbaren Akt, können weitere Bestimmungen erfolgen.

Die grammatikalischen Ausdrücke: "Ich bin Ich" 
), "ich bin schlechthin, weil ich bin" 
) und "Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes Seyn" 
) sind nur Bezeichnungen für dieses Grundprinzip, dessen sprachliche Formulierung jedoch eine Trennung von Setzen und Gesetztem zu suggerieren scheint. Durch diese reflexive Einheit, die an ein individuelles Ich denken läßt, würde aber der Charakter des absoluten unmittelbaren Grundprinzips, das unmittelbarer reflexionsloser, einfacher Grund seiner selbst sein soll, verfehlt. Fichte wehrt sich ausdrücklich gegen eine solche Deutung, daß nämlich das absolute Ich mit dem individuellen Ich gleichzustellen ist.

Schon in den "Eignen Meditationen über Elementarphilosophie" von 1793/94 
) lassen sich Hinweise dafür finden, daß das absolute Ich überindividuell und relationslos in sich zu fassen ist 
). Ebenso weist Fichte in der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" von 1794 mehrmals auf diesen Sachverhalt hin: "Ich ist nothwendig Identität des Subjects und Objects: Subject-Object: und dies ist es schlechthin ohne weitere Vermittelung" 
). Im praktischen Teil der "Grundlage" heißt es dazu noch genauer: "Das absolute Ich ist schlechthin sich selbst gleich: alles in ihm ist Ein und ebendasselbe Ich, und gehört (wenn es erlaubt ist, sich so uneigentlich auszudrücken) zu Einem und ebendemselben Ich; es ist da nichts zu unterscheiden, kein mannigfaltiges; das Ich ist Alles, und ist Nichts, weil es für sich nichts ist, kein setzendes und kein gesetztes in sich selbst unterscheiden kann." 
) Selbst in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 
) klagt Fichte noch über die Mißdeutung des absoluten Ichs als individuelles Ich 
). Zu Unrecht ist ihm daher der Vorwurf eines "philosophischen Egoismus" 
) gemacht worden.

Die Bestimmung des philosophischen Grundprinzips, welches Fichte in der "Grundlage" noch als absolutes Ich ansetzte 
), war erforderlich, um die Voraussetzung zu klären, auf der seine Interpersonalitätslehre basiert, wie sie in den Frühschriften niedergelegt ist.

§ 6 Die Entfaltung der Interpersonalitätstheorie 
) in den Frühschriften Fichtes

Belege dafür, daß Fichte in seiner Philosophie nicht nur das Verhältnis von Ich und Nicht-Ich begründen wollte, sondern daß er auch das Interpersonalitätsverhältnis als reale geistige Synthesis mit in seine systematischen Überlegungen einbezogen hat, lassen sich schon von Beginn seiner philosophischen Grundlegung an finden, Obwohl eine eigens durchgeführte Interpersonalitätslehre, die eine abgeschlossene Behandlung erfahren hätte, fehlt, ist das Verhältnis der Personen zueinander dennoch im Zusammenhang mit anderen Ausführungen von Fichte häufiger philosophisch bearbeitet und dargestellt worden, Schon in der Konzeption der "Eignen Meditationen über Elementarphilosophie" von 1793/94 
) wird das Problem der Erkennbarkeit der anderen Person hinsichtlich der Vorstellungsbedingungen scharf gefaßt: "Unmittelbar ist jeder nur seines Ich sicher; denn nur das kann er anschauen. Wie es mit der Ueberzeugung vom Daseyn äußerer Dinge, u. vermittelst dieser auch äußerer vernünftiger Wesen zugehe, zu zeigen, ist eben der Zweck einer E.Ph. sc. Elementarphilosophie." 
) Damit wird das interpersonale Sein nicht nur philosophischer Gegenstand, sondern Fichte deutet zugleich an, in welcher erkenntnistheoretischen Relation das bloße Faktum und das faktisch 
) angesetzte, fremde Ich stehen.

Es geht also Fichte in der Reflexion nicht nur um die Konstruktion des Verhältnisses von Ich und Nicht-Ich, sondern auch um die reflexive Strukturierung des Verhältnisses von Ich zu Ich. Mit dem Hinweis darauf, daß nur um das eigene Ich unmittelbar gewußt werden kann, "zeichnet sich schon hier die Tendenz ab, vom tatsächlichen Wissen um das Nicht-Ich ausgehend auch die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen für das Gegebensein des fremden Ich zu erfassen, um es auf diese Weise als Moment des sich erscheinenden Wissens einzuholen 
). Diese von Fichte verfolgte Absicht kommt dann klarer in der Durchführung der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" von 1794 zum Ausdruck 
).

"Nach der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" von 1794 ist das Bewußtsein zu erklären aus einer dreifachen absoluten Setzung, der Setzung des Ich, des Nicht-Ich und der Beziehung zwischen Ich und Nicht-Ich." 
) Diese dreifache, absolute Setzung enthält in sich aber doch eine transzendental-logische Gliederung: in materialer und formaler Hinsicht absolut ist nur das Ich, während Nicht-Ich und die Relation teilweise durch die Setzung des Ichs bedingt sind. Das Nicht-Ich kann immer nur als Entgegensetzung gegen das Ich aufgefaßt werden, ist damit material von ihm abhängig und nur hinsichtlich seiner Form absolut. Die Beziehung zwischen Ich und Nicht-Ich ist zwar als Setzung eines Verhältnisses material unbedingt, aber in ihrer Form abhängig von den beiden Momenten Ich und Nicht-Ich.

Das absolute Ich ist jedoch nur im Setzen seiner selbst, wie dies auch in der sprachlichen Formulierung "Ich = Ich; Ich bin Ich" 
) sichtbar wird. D.h.: das Ich muß sich als Ich setzen. Um sich aber als Ich setzen zu können, muß es auf sich als Ich zurückkommen, sich als Ich reflektieren. "Es kann sich nicht reflektieren, ohne sich zu begrenzen; es kann sich nicht begrenzen, ohne daß es sich ein Nicht-Ich entgegensetzt." 
) Damit aber das Ich das Nicht-Ich als Begrenzung erfassen kann, muß dieses so beschaffen sein, daß es vom Ich als Entgegensetzung verstanden werden kann, Nun ist das Ich durch seine unmittelbare Tätigkeit im Setzen gekennzeichnet; das Nicht-Ich als Bedingung der Reflexion müßte also eine Entgegensetzung gegen dieses unmittelbar tätige Ich darstellen. Diese Entgegensetzung bedeutet eine Beschränkung des Ichs. Denn "Das Ich kann das Nicht-Ich nicht setzen, ohne sich selbst einzuschränken." 
) D.h. das Ich muß sich als tätiges beschränken. Diese Beschränkung der Tätigkeit ist jedoch nur möglich durch eine dem Ich entgegengesetzte Tätigkeit im Nicht-Ich. "[...]; es wird demnach gedacht eine Thätigkeit ausser dem Ich (= -Y), die jener Thätigkeit des Ich gleich wäre." "Also, das absolute Ich bezieht sich selbst schlechthin auf ein Nicht-Ich (jenes -Y), das, wie es scheint, zwar seiner Form nach (insofern es überhaupt etwas ausser dem Ich), nicht aber seinem Gehalte nach, Nicht-Ich seyn soll; denn es soll "mit dem Ich vollkommen übereinstimmen." 
) Diese geforderte Übereinstimmung von Ich und Nicht-Ich, ebenso wie die relative Selbständigkeit des Nicht-Ich, die angesetzt werden muß, damit sich das Ich als tätiges begrenzen kann, wäre aber nur dann gegeben, wenn das Nicht-Ich selbst ein Ich wäre.

Hier an diesem Punkte bestünde also die Möglichkeit, eine eigenständige Interpersonalitätslehre systematisch anzuknüpfen, Doch leider führt Fichte die Interpersonalitätstheorie in der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" von 1794 nicht weiter aus. Dadurch bleibt auch letztlich das Verhältnis von absolutem und beschränktem, endlichem Ich ungeklärt. Denn nach der Voraussetzung der "Grundlage" von 1794 kann sich das absolute Ich nur als reflexiv beschränktes setzen. Das absolute Ich enthält also in sich die Setzungsbedingung seiner eigenen Begrenzung gegenüber einem Nicht-Ich, welches infolge des praktischen Strebens des Ichs doch wieder Ich sein soll, Die Beziehung zu einem anderen Ich ließe sich damit vom Standpunkt der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" als konstitutive Bedingung für das praktische Setzen des endlichen Ichs erweisen 
).

Wie dieses Verhältnis von Ich zu Ich, dessen konstitutive Bedeutung hinsichtlich des praktischen Setzens des Ichs durch das in den vorigen Ausführungen aufgestellte Postulat hervorgehoben werden sollte, in materialer Hinsicht weiter ausgefüllt ist, zeigen die Darstellungen in der "Bestimmung des Gelehrten" von 1794 
) Ausgehend von der Bestimmung des Menschen als endlichen Vernunftwesens, dessen Aufgabe es ist, "völlige Uebereinstimmung mit sich selbst" 
) zu erzielen, prüft Fichte, welche praktische Bedeutung das gesamtgesellschaftliche Beziehungssystem der Personen, in dem jedes Individuum steht, besitzt, um dann die spezifische Aufgabe des Gelehrten abzuleiten. Um aber eine solche Bestimmung treffen zu können, muß zuvor die transzendental wichtige Frage nach den Erkenntnisbedingungen einer anderen Person überhaupt beantwortet werden: "wie kömmt der Mensch dazu, vernünftige Wesen seines Gleichen ausser sich anzunehmen und anzuerkennen, da doch dergleichen Wesen in seinem reinen Selbstbewusstseyn unmittelbar gar nicht gegeben sind? 
)

Diese Frage kann nicht unter Berufung auf die empirische Vorstellung fremder Iche positiv beantwortet werden, denn die "Erfahrung lehrt nur das, dass die Vorstellung von vernünftigen Wesen ausser uns in unserem empirischen Bewusstseyn enthalten sey", und sie kann nur lehren, "dass Wirkungen gegeben sind, die den Wirkungen vernünftiger Ursachen ähnlich sind" 
). Doch bleibt hier noch ungeklärt, mit welchem Recht von der bloßen Vorstellung fremder Personen auf deren wirkliche Existenz  geschlossen werden darf; "denn ein Wesen an sich selbst ist kein Gegenstand der Erfahrung." 
) Die eigentliche Frage ist also die, "ob dieser Vorstellung etwas ausser derselben entspreche; ob es unabhängig von unserer Vorstellung [...] vernünftige Wesen ausser uns gebe" 
).

Fichtes Antwort erfolgt aus praktischen Überlegungen: "Der höchste Trieb im Menschen ist [...] der Trieb nach Identität, nach vollkommener Uebereinstimmung mit sich selbst; und damit er stets mit sich übereinstimmen könne, nach Uebereinstimmung alles dessen, was ausser ihm ist, mit seinen nothwendigen Begriffen davon. [...] Allen Begriffen, die in seinem Ich liegen, soll im Nicht-Ich ein Ausdruck, ein Gegenbild gegeben werden." 
) Infolge des Bestimmtseins zur Vernunft, die das Ich realisieren soll, bedeutet das, daß sich auch diese Vernunftrealisation im Nicht-Ich als dem Gegenbild zum Ich vollziehen soll. Das Nicht-Ich soll selbst ein Ich sein, damit sich die geforderte Vernunftrealisation, als vollkommene Übereinstimmung mit sich selbst, verwirklichen lasse. Denn vernünftiges Handeln kann das Ich nur von einem zur Vernunft bestimmten Wesen, also einem anderen Ich, erwarten. "Es gehört unter seine Bedürfnisse, dass vernünftige Wesen seines Gleichen ausser ihm gegeben seyn." 
)

Diese aus praktischen Gründen geforderte Entsprechung im anderen Ich gilt es nun erkenntnistheoretisch als gegeben auszuweisen. Das andere Ich soll ein eigenständiges Vernunftwesen sein; es muß daher in Entgegensetzung zum eigenen Ich stehen, sich also im Nicht-Ich als Ich darstellen. Das heißt für das unmittelbar sich setzende Ich: das Nicht-Ich muß ihm als etwas erscheinen, dem es zu Recht den Begriff von Vernünftigkeit hinterstellen darf. Es genügt nicht, die andere Person bloß als Objekt anzusetzen, denn dadurch erhält man keine andere Person. "Mit der Synthesis des Begriffs der Person verhält es sich ganz anders", wie Fichte in der "Zweiten Einleitung in die Wissenschaftslehre" von 1797 
) ausführt. "Die Ichheit [...] wird ursprünglich dem Es, der blossen Objectivität, entgegengesetzt; und das Setzen dieser Begriffe ist absolut, [...] thetisch, nicht synthetisch. Auf etwas, das in diesem ersten Setzen als ein Es, als blosses Object, als etwas ausser uns gesetzt worden, wird der in uns selbst gewordene Begriff der Ichheit übertragen, und damit synthetisch vereinigt; und durch diese bedingte Synthesis erst entsteht uns ein Du. Der Begriff des Du entsteht aus der Vereinigung des Es und des Ich." 
) Mit diesen Ausführungen erklärt Fichte zwar die gedankliche Konstruktion des Begriffes eines anderen Ichs, doch bleibt das Problem ungelöst, warum diese synthetische Begriffskonstruktion zu Recht vollzogen werden darf. Es muß also noch bewiesen werden, wie und warum eine Bestimmung des Nicht-Ich als Setzung eines freien Vernunftwesen außer dem unmittelbaren Ich behauptet werden kann.

"Der [...] Charakter der Vernünftigkeit ist Wirksamkeit nach Begriffen, Thätigkeit nach Zwecken." 
) Da sich aber ein Ich der fremden Freiheit selbst nicht unmittelbar bewußt sein kann, die sich in diesen Setzungen auswirkt, sich realisiert, so müßte sich das andere Ich in seinem Wirken verobjektivieren, sich im Nicht-Ich darstellen, damit es überhaupt als anderes Ich verstanden werden kann, Wenn sich demnach für ein wahrnehmendes Ich im Nicht-Ich, in der bloßen Erscheinung, Veränderungen vollziehen, die analog zur eigenen Willensdarstellung nur als durch einen freien Grund für eine Freiheit bewirkt verstanden werden können, " so können wir eine solche veränderte Bestimmung nicht anders erklären, als durch die Voraussetzung, dass die Ursache jener Wirkung gleichfalls vernünftig und frei sey. Hieraus entsteht [...] eine Wechselwirkung nach Begriffen; eine zweckmässige Gemeinschaft" 
). Eine sinnvolle Existenz in einer solchen Gemeinschaft ist dem Ich schlechthin aufgegeben, oder wie Fichte es sagt: "Der Mensch ist bestimmt, in der Gesellschaft zu leben; er soll in der Gesellschaft leben; er ist kein ganzer vollendeter Mensch und widerspricht sich selbst, wenn er isolirt lebt." 
) Dieses interpersonale Verhältnis ist nur als freies, wechselseitiges Bestimmen und Bestimmenlassen zu verstehen. Der vernünftige Wille "geht darauf aus, freie vernünftige Wesen ausser uns zu finden, und mit ihnen in Gemeinschaft zu treten" 
). Das interpersonale Verhältnis ist darum als vernünftige Willenssynthesis nur in und durch Freiheit zu verwirklichen; denn "Will man die gesuchten vernünftigen Wesen ausser sich nicht frei seyn lassen, [...] dann versetzt man seinen gesellschaftlichen Trieb mit sich selbst in Widerspruch." 
) Der von Fichte bezeichnete Vernunftwille ist also dem Verhältnis von Ich zu Ich schlechthin aufgegeben. Die Bedingung für die interpersonale Vernunftrealisation ist die Freiheit aller Iche; denn die Vernunft kommt nur dann zu vollkommener Übereinstimmung mit sich selbst, wenn alles in ihr dazu fähige freie Vernünftigkeit setzt, d.h. wenn alle Iche in einer höchsten Willenssynthesis übereinstimmen, die aber nur als freie Setzung gedacht werden kann. "Nur derjenige ist frei, der alles um sich herum frei machen will, und durch einen gewissen Einfluss, dessen Ursache man nicht immer bemerkt hat, wirklich frei macht." 
) Diese freie Vernünftigkeit im Willenszusammenschluß bedeutet, daß ein Ich andere Personen "nicht einmal als Mittel für ihre eigenen Zwecke brauchen" 
) darf.

Die hier getroffenen, positiven Bestimmungen stellen aber noch keinen durchgeführten Beweis der Interpersonalität dar, da ihnen eine transzendentale Begründung noch fehlt. Fichte selbst versteht diese Ausführung zur Interpersonalität in den "Bestimmungen des Gelehrten" nur als "Winke zum weiteren Nachdenken" 
), als "Weisungen auf weitere Belehrung" 
). Denn die gemachte Begriffskonstruktion beruht auf der hypothetischen Annahme der absoluten Selbstzweckhaftigkeit der menschlichen Vernunft 
). Doch wird durch diese materialen Bestimmungen schon klarer, wie das in der "Grundlage" spezifizierte Verhältnis von Ich und Nicht-Ich in praktischer Hinsicht zu verstehen ist. Dem eingeschränkten Ich ist das Nicht-Ich als anderes, objektives Ich zur freien vernünftigen Synthesis aufgegeben. "Die einzig mögliche Erfüllung der Ich-Setzungen kann demnach gerade nach dem Fichteschen Ansatz schon von 1794 nur die sittlich-erfüllte interpersonale Gemeinschaft sein." 
)

Abgesehen von diesen Bestimmungen bleibt der Interpersonalitätsbeweis in der "Bestimmung des Gelehrten" sofern man ihn als solchen ansehen möchte auch in der Hinsicht unvollständig, daß zwar das Sein eines anderen Ichs aus praktischen Gründen postuliert werden, daß aber um die reale Existenz eines anderen Ichs wiederum nur empirisch gewußt werden kann. Die Ausführungen zeigen nur die faktischen Möglichkeiten, nicht aber die notwendigen Bedingungen auf, aus denen ein apriorisches Wissen um die andere Person resultiert. Der Interpersonalitätsbeweis muß jedoch erst einmal aus den Konstitutionsbedingungen des sich erscheinenden Wissens geführt werden.

Einen solchen erkenntniskritischen Beweis liefert Fichte zum erstenmal in der "Grundlage des Naturrechts" von 1796 
). Ausgehend von der in der "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" von 1794 
) dargestellten Grundvoraussetzung, daß sich das Ich nur setzen kann, wenn es sich als Ich reflektiert, indem es auf sich im Setzen zurückkommt, werden zunächst die Konsequenzen, die aus dieser Voraussetzung resultieren, für den Bereich des praktischen Handelns expliziert. Das handelnde Ich muß sich als Grund seines Setzens wissen. Fichte formuliert diese grundsätzliche Erkenntnis folgendermaßen: "Soll ein Vernunftwesen sich als solches setzen, so muss es sich eine Thätigkeit ausschreiben. deren letzter Grund schlechthin in ihm selbst liege." 
) „Der Charakter der Vernünftigkeit besteht darin, dass das Handelnde und das Behandelte Eins sey und ebendasselbe." 
) Das Wesen der Vernunft ist darum überhaupt "vorausgesetztermaßen Handelndes einheitlich, d.h. als Handeln überhaupt, aufzufassen." 
) Diese Vernünftigkeit ist im Begriff des Ich niedergelegt 
). Nur wenn sich das Ich als frei setzend setzt, kann es sich seiner Vernünftigkeit bewußt werden; denn "In sich selbst zurückgehende Thätigkeit überhaupt (Ichheit, Subjectivität) ist Charakter des Vernunftwesens." 
)

Doch kann das Ich seine praktische Selbstbestimmung nur dann begreifen, wenn diese Bestimmtheit des freien Setzens auf ein beschränktes und begrenztes Ziel geht. Denn "Das aufgestellte Vernunftwesen ist ein endliches. Aber ein endliches Vernunftwesen ist ein solches, das auf nichts reflektiren kann, ausser auf ein Begrenztes." 
) Das auf sich selbst zurückkommende, tätige Ich müßte demnach durch ein Sein außer ihm beschränkt sein, "welches nicht diese Thätigkeit, sondern derselben entgegengesetzt wäre." 
) Nun soll der Voraussetzung nach durch diese Entgegensetzung des Ich sich in seinem freien Setzen als sich bestimmende Tätigkeit reflektieren können. Bedingung für die auf das freie Sich-Setzen des Ichs gehende Reflexion wäre demnach ein Objekt, das sich selbst als freie Entgegensetzung setzt, damit sich das Ich als freie Vernünftigkeit begreifen kann. Da aber diese Entgegensetzung selbst als bestimmte erscheinen muß, weil sich das Ich nur an einer Bestimmtheit reflektieren kann, muß das geforderte Objekt eine doppelte Bedingung erfüllen: zum einen muß es reine, faktische Entgegensetzung sein, ein bloßes Nicht-Ich, das das Ich determiniert und durch seinen Gehalt bindet; zum anderen muß aber dieser Gehalt in sich selbst frei sein, damit sich das Ich an diesem Gehalt als freies Vernunftprinzip reflektieren kann. 
) Denn wenn die Tätigkeit des Ichs bloß auf Objekte der "Weltanschauung" ginge, wäre sie, wie Fichte dazu ausführt, "wenn auch nicht ihrer Form nach, d.i. dass sie überhaupt stattfindet, doch ihrem Inhalte nach, d.i. dass sie, nachdem sie nun einmal in einem bestimmten Falle stattfindet, gerade so verfährt, gezwungen und gebunden. Wir müssen die Gegenstände so vorstellen, wie sie, unserem Dafürhalten nach, ohne unser Zuthun sind, unser Vorstellen muß sich nach ihrem Seyn richten." 
) In dieser Gebundenheit wäre aber dann keine freie Reflexion möglich.

Wenn darum das Reflexionsgesetz nicht in sich widersprüchlich sein soll, indem es etwas als Bedingung fordert, was nicht gegeben sein kann, muß der freie Gehalt objektiviert und als solcher zu sehen sein. Das anzusetzende Objekt müßte also selbst eine bestimmte Tätigkeit sein, damit die für die Selbstreflexion geforderte Bedingung erfüllt wäre. "Eine dieser Thätigkeit entgegengesetzte Thätigkeit muß mithin in Rücksicht ihres Inhaltes frei seyn." 
).

Auf der anderen Seite darf aber die Begrenzung, die als freie Entgegensetzung bereits bestimmt ist, nicht durch das sich reflektierende Ich bloß gedanklich projiziert werden. Denn einmal würde diese Projektion die schon vollzogene Reflexion, die hier erst genetisch nachkonstruiert werden soll, zur Voraussetzung haben, wodurch sich die Beweisführung im Zirkel drehen würde; zum anderen würde durch die gedankliche Projektion einer Entgegensetzung lediglich eine ideale, unwirkliche Tätigkeit erzeugt, die konsequenterweise auch keinen realen Gehalt abgeben könnte, der die Tätigkeit des Ichs binden und begrenzen würde, Das Ich muß also ein "'Objekt' sehen, das eine Unterscheidung von Determination und Freiheit in ihm selber ermöglicht." 
)

Dabei dürfen aber das Sehen der Entgegensetzung als Setzen eigener Tätigkeit und das Gesetzt-Sein der Entgegensetzung als freie, objektivierte Wirksamkeit nicht in zeitlich verschiedene Momente fallen, weil sonst die zu erklärende, reflexive Einheit des endlichen Ichs selber zeitlich auseinander fallen und somit zerrissen würde, wodurch dann auch alles Denken der Zeitlichkeit verfiele; oder aber "das Bewusstseyn wird in der Erklärung seiner Möglichkeit schon als wirklich vorausgesetzt." 
) "Hierdurch entsteht ein Zirkel: um die Wirklichkeit des Bewußtseins der Wirksamkeit zu begründen wird die Wirklichkeit desselben vorausgesetzt." 
)

Dieser Zirkel läßt sich nur dadurch beheben. "dass angenommen werde, die Wirksamkeit des Subjects sey mit dem Objecte in einem und ebendemselben Momente synthetisch vereinigt; die Wirksamkeit des Subjects sey selbst das wahrgenommene und begriffene Object, das Object sey kein anderes, als diese Wirksamkeit des Subjects, und so seyen beide dasselbe." 
) In dem geforderten Objekt als Produkt einer Wirksamkeit sollen also sowohl der die freie Tätigkeit hemmende Charakter der subjektiv freien Tätigkeit synthetisch vereint zu denken sein.

Beide Wesensmomente sind dann synthetisch verbunden, wenn das Objekt, an dem sich das Ich als freie Vernunft reflektieren soll, als "ein Bestimmtseyn des Subjects zur Selbstbestimmung, eine Aufforderung an dasselbe, sich zu einer Wirksamkeit zu entschließen." 
) vorgestellt wird. In einer solchen Aufforderung sind die postulierten Momente von Freiheit und Determination als Bedingung der reflexiven Selbstbestimmung des Ichs enthalten. Die Bestimmtheit, in der die Aufforderung als determinierender Aufruf verstanden wird, ermöglicht die Begrenzung, und die Aufforderung zur freien Selbstbestimmung das eigene, selbständige Setzen, "Die beschriebene Einwirkung war nothwendige Bedingung alles Selbstbewusstseyns; sie kommt vor, so gewiss Selbstbewusstseyn vorkommt, und ist demnach ein nothwendiges Factum." 
)

Durch die Aufforderung wird keine Freiheit erzeugt, denn ohne den unmittelbaren, subjektiven Akt bleibt sie als bedingendes Moment für die Konstitution des Selbstbewußt-Sein wirkungslos. Erst im synthetischen Vereinen von objektiver Bedingung und eigener Selbst-Setzung ist wirkliches Bewußt-Sein vernünftiger Freiheit. Die Aufforderung ist also ihrerseits nur als freie Bestimmung, objektiviert in einem Wirksamkeitsprodukt zu verstehen, die auf eine freie Selbstsetzung ausgeht, ohne jedoch dadurch schon die freie Entgegensetzung als solche aufzuheben. Ansonsten könnte sie nicht als Bestimmung zur freien Selbstbestimmung verstanden werden. "Das Vorgestellte, in welchem die Aufforderungseinwirkung als Akzidenz im Bewußtsein erkannt wird, ist zugleich Zweckbegriff. Im bestimmten Zweck wird eine wahrnehmbare Begrenzung des Sichvorstellenden vorgestellt, die dasselbe nicht determinierend, sondern frei begrenzt. Da im Aufforderungsvorgestellten das Sichvorstellende zwar bestimmt, aber seiner Selbstbestimmung nach Zweckbegriffen überlassen vorgestellt wird, kann und muß diese Einwirkung durch einen Zweckbegriff vorgestellt werde" 
) wie Hunter dazu treffend bemerkt.

Bisher ist nachgewiesen worden, daß der Aufruf als Bestimmung zur Selbstbestimmung konstitutiven Charakter für das individuelle Bewußtsein besitzt. Doch blieb bisher noch ungeklärt, wie dieser Aufruf in sich zu verstehen ist. Die Aufforderung soll Appell an die Freiheit sein, wurde bereits gesagt. Sie muß also selbst in sich freie Setzung sein, damit sie als Entgegensetzung gegen das unmittelbare Ich von diesem als solche überhaupt gesehen werden kann. Diese Entgegensetzung ist aber als freie Setzung nur zu verstehen, wenn sie als unmittelbares Produkt eines in sich freien Prinzips gedacht wird; denn eine freie Setzung als Gesetzt-Sein hat ihren eigentlichen Grund nicht im objektiven Erscheinen, sondern im unmittelbaren Vollzug. Der Grund der freien Aufforderungs-Setzung muß demnach selbst ein freies Prinzip, d.h. ein Ich sein. Fichte argumentiert so, daß er sagt: der Grund der Aufforderung als freies, unmittelbares Prinzip muß voraussetzen, daß das aufgerufene Ich ein vernünftiges Wesen ist, sonst wäre der Appell an die Freiheit sinnlos Steine kann ich nicht zur Freiheit auffordern. Wenn aber der Aufruf als Anspruch an ein vernünftiges Wesen gerichtet ist, dann muß das setzende Prinzip selbst den Begriff von freier Vernünftigkeit konzipieren können, "Diese Ursache muss daher nothwendig den Begriff von Vernunft und Freiheit haben; also selbst ein der Begriffe fähiges Wesen, eine Intelligenz, und, da eben erwiesenermaassen dies nicht möglich ist ohne Freiheit, auch ein freies, also überhaupt ein vernünftiges Wesen seyn, und als solches gesetzt werden." 
)

Damit ist nachgewiesen, daß sich ein vernünftiges Wesen nur selbständig setzen und sich in diesem freien Setzen zufolge einer Aufforderung zum eigenen Handeln reflektieren kann. Die Aufforderung zur eigenen, freien Wirksamkeit hat also konstitutive Bedeutung für individuelles Bewußt-Sein überhaupt, "Geschieht aber eine solche Aufforderung zum Handeln auf dasselbe, so muss es nothwendig ein vernünftiges Wesen ausser sich setzen als die Ursache derselben, also überhaupt ein vernünftiges Wesen ausser sich setzen" 
).

Die Aufforderung zur freien Wirksamkeit, die selbst ein freies Vernunftwesen zum Urheber haben muß, ist jedoch nicht nur notwendige Vorstellungsbedingung jeglichen Selbstbewußt-Seins, sondern zugleich auch praktische Setzungsbedingung; denn alles Vorstellen bzw. Erkennen ist bedingt durch wirkliches geistiges Handeln 
). Zu diesem wird in dem intentionalen Appell an die Freiheit aufgefordert. In der Aufforderung wird eine Bestimmung zu einer konkreten Handlung aufgegeben, die das Ich realisieren soll. In dieser Hinsicht ist das Ich immer genötigt, Stellung zu beziehen; aber diese Stellungnahme als notwendige Antwort ist inhaltlich frei! 
) Eine Antwort auf eine als Aufforderung verstandene Einwirkung auf das Ich erfolgt immer: entweder positiv, indem der Zweck, zu dem aufgerufen wurde, im wirklichen Handeln realisiert wird, oder negativ, indem die geforderte Zweckrealisation verweigert wird. Das bedeutet aber, daß das Ich sich selbst notwendig als wirkliches Prinzip der Freiheit setzen muß.

Die Bestimmtheit des Aufrufs zu einem konkreten Handeln hat zwar in dieser bestimmten Bestimmung determinierenden Charakter der Aufruf muß in sich bestimmt sein und als solcher in seiner Bestimmtheit notwendig verstanden sein, damit überhaupt ein Nexus und eine Stellungnahme möglich ist -, doch da der Aufruf auf eine andere Freiheit rechnet, also inhaltlich zur freien Selbstbestimmung auffordert, kann er nicht schon Durchvollzug der geforderten Zwecksetzung sein, sondern muß sich zurückhalten und das andere Freiheitsprinzip wirklich frei lassen. Die Aufforderung darf sich also selbst nur als reale Bedingung verstehen, nicht aber schon als Durchvollzug der fremden, potentiellen Freiheit. Die in ihr gesetzte Zwecksetzung rechnet somit auf die Mitwirkung zur Realisierung desselben. Der Vollzug des interpersonalen Verhältnisses ist an den konkreten Wechsel von Aufruf und Antwort beider Personen gebunden, der sich durch die Zeit hindurch verwirklicht, Ein solches Wechselverhältnis setzt die konsequente, gegenseitige Anerkennung als freies Vernunftwesen voraus, doch geschieht die Anerkennung um der in der freien Synthesis zu vollziehenden Vernunftrealisation willen 
). Etwas populärer formuliert Fichte diese interpersonale Tatsache folgendermaßen: "Der Mensch (so alle endliche Wesen überhaupt) wird nur unter Menschen ein Mensch: [...] sollen überhaupt Menschen seyn, so müssen mehrere seyn." 
)

Somit ist bewiesen, daß individuelles Bewußt-Sein an die apriorische Voraussetzung der Interpersonalität gebunden ist: kein individuelles ohne interpersonales Sein. Dieser apodiktische Beweis der Interpersonalität, der im Rahmen einer Rechtslehre das dafür konstitutive interpersonale Verhältnis aufzeigen wollte, ist zwar, wie noch zu demonstrieren ist, in seiner Durchführung als auch in seiner Begründung unvollständig; doch ist hier zum erstenmal nachgewiesen worden, daß das interpersonale Sein Erkenntnis und Setzungsbedingung zugleich für endliche Vernunftwesen überhaupt ist.

Trotz der apodiktischen Grundlegung besteht eine der Hauptschwächen des geführten Interpersonalitätsbeweises darin, daß das interpersonale Verhältnis nur hinsichtlich der notwendigen, konstitutiven Bedeutung für das individuelle Setzen des Ichs entfaltet ist, wodurch die in diesem Verhältnis angesetzte Person als Prinzip der für das Selbstbewußt-Sein notwendigen Aufforderung vermittelt und objektiviert erscheint und nicht in ihrem eigenen, selbständigen Sein gesehen wird. 
) Durch das Wechselverhältnis wird diese grundsätzliche Vermittelung der anderen Person nicht aufgehoben, sondern nur verdoppelt: die Objektivierung wäre dann nur wechselweise, aber nicht aufgehoben.

Ebenso bleibt in diesem Beweis die Frage noch offen, wie es denn überhaupt zur Interpersonalität kommt. Denn der Verweis auf eine in der Zeit vorhergehende Person, die den Aufruf als bedingendes Moment des individuellen Bewußt-Seins setzt, löst das grundsätzliche Problem der ursprünglichen interpersonalen Synthesis nicht, sondern verschiebt es nur. Denn die den Aufruf setzende Person muß ja ihrerseits selbst aufgerufen worden sein usw., wodurch sich ein regressus ad infinitum im Aufforderungszusammenhang ergäbe. Auch die in dieser Hinsicht gegebene Antwort, auf die Frage nämlich, wer die ersten endlichen Vernunftwesen (Menschen) aufforderte --: "Ein Geist [...] ganz so, wie es eine alte ehrwürdige Urkunde vorstellt", womit der Schöpfungsbericht im Alten Testament gemeint ist, bleibt philosophisch ungenügend. 
) Um dem transzendentalen Prinzip gerecht zu werden, müßte das Interpersonalitätsverhältnis als Moment des sich erscheinenden, absoluten Wissens aufgezeigt werden, Lauth drückt das so aus: "Das ganze Verhältnis muß transzendental gedacht werden, D.h, die Iche können nicht von einem Ich her als bloße 'Objekte'! gedacht werden, sondern müssen selbst transzendentale Apperzeption sein, d.h. schlechthin konstitutiv für die Erscheinung. Auch kann kein Ich von einem anderen von außen erfahren, denn das führte auf die Lehre vom Ding an sich zurück, die ein Ungedanke ist". 
)

Ausführlicher wird nun das Interpersonalitätsproblem im "System der Sittenlehre" von 1798 
) und in der "Wissenschaftslehre nova methodo" 
), ebenfalls von 1798, behandelt. 
) In der "Sittenlehre" führt Fichte zunächst ebenfalls nur einen apodiktischen Beweis der Interpersonalität. Er geht davon aus, daß "Alles, was Objekt der Reflexion ist, [...] nothwendig beschränkt" 
) ist. Soll nun das Ich sich selbst als Ich begreifen, dann muß es sich selbst zum Gegenstand der Reflexion machen. "Nun wird das Ich charakterisirt durch eine freie Thätigkeit, als solche; mithin muss die freie Thätigkeit auch beschränkt sein" 
), damit sie als Gegenstand der Reflexion angesetzt werden kann. Eine Beschränkung freier Tätigkeit ist aber nur durch andere freie Tätigkeit möglich, die derselben also entgegengesetzt sein muß. D.h.: will sich das Ich als Ich in seinem tätigen Setzen reflexiv einholen, dann kann es sich nur als beschränkt und bestimmt tätiges Ich setzen, wodurch es sich zugleich absetzt gegen andere freie Tätigkeit, "die ihm insofern nicht zukomme".
) Diese andere, dem eigenen Ich entgegengesetzte Tätigkeit könnte aber auch bloß eine vom Ich vorgestellte Tätigkeit sein, ohne eigenständige, reale Wirklichkeit, argumentiert Fichte. "Folgendes aber entscheidet: ursprünglich kann ich mich nicht selbst durch freie ideale Thätigkeit bestimmen, sondern ich muss mich finden, als bestimmtes Object: und da ich nur Ich bin, inwiefern ich frei bin, muss ich mich frei finden, mir als frei gegeben werden" 
).

Dieses freie Sein, in dem sich das Ich finden soll, darf nicht bloß Ausdruck einer realen Möglichkeit sein, sondern muß wirklich bestimmt sein, "Denn ich kann etwas mögliches setzen, lediglich im Gegensatze mit einem mir schon bekannten Wirklichen, Alle blosse Möglichkeit gründet sich auf die Abstraction von der bekannten Wirklichkeit. Alles Bewusstseyn geht sonach aus von einem Wirklichen, [...] mithin auch das Bewusstseyn der Freiheit." 
) Demnach muß die dem Ich entgegengesetzte Tätigkeit ursprünglich eine wirkliche Bestimmtheit besitzen. Das eigene Setzen des Ichs und das fremde Entgegensetzen müssen also in einer synthetischen Einheit zugleich als reale Bestimmungen gegeben sein, damit sich das Ich als reales Bewußt-Sein der Freiheit begreifen kann.

Jedoch ist die Reflexion, die auf das eigene Ich gehen und sich dadurch zum Gegenstand ihrer selbst machen soll, als Reflexion nicht fähig, dieses Objekt, d.h. ihr eigenes Sein, ursprünglich aus sich zu erzeugen, sondern das reflektierende Ich muß sich selbst als frei tätig vorfinden, muß sich selbst auf sich als Gesetzt-Sein der Freiheit beziehen können. Andererseits ist aber dieses Gesetzt-Sein des eigenen freien Seins nur als unmittelbares Selbstbestimmen zu denken, das sich seines Setzens unmittelbar bewußt sein muß, wenn es Ausdruck einer sich selbst hellen Freiheit sein soll. Die Bedingung dieses selbstbewußten Verfügens über sich selbst ist aber wiederum die Reflexion, die es erst zu konstruieren gilt. Damit gerät die Beweisführung jedoch in einen Zirkel: es soll erklärt werden, was immer schon in dieser Erklärung als gegeben vorausgesetzt wird.

Soll dennoch die Möglichkeit einer Selbsterklärung des freien Bewußt-Seins gegeben sein, dann muß sich zeigen lassen, wie beide Momente, Setzen und Gesetzt-Sein der Freiheit, in einer Einheit gedacht werden können. Selbstsetzung und reflexive Selbstfindung müßten also in Einer Setzung vereinigt vorgestellt werden können.

"Meine Selbstbestimmung ist ohne mein Zuthun vorhanden, kann bloss das heissen: sie ist als ein Begriff vorhanden; oder kurz, ich bin dazu aufgefordert. So gewiss ich diese Aufforderung verstehe, so gewiss denke ich meine Selbstbestimmung als etwas in jener Aufforderung gegebenes, und werde in dem Begriffe dieser Aufforderung mir selbst als frei gegeben." 
) Durch die Aufforderung kann sich das Ich als freies Sich-Bestimmen finden, welches ihm als Bestimmtheit frei aufgegeben ist. Das für die Reflexion notwendige Gegeben-Sein seiner selbst als Gesetzt-Sein der Freiheit ist also nur durch das freie Aufgegebensein in und durch die Aufforderung möglich. 
)

Wie einerseits die notwendige Bestimmtheit in der Reflexion nur als aufgegebene Bestimmung zur Selbstbestimmung, als freies Aufgefordert-Sein zu verstehen ist, kann andererseits "diese Aufforderung zur Selbstthätigkeit" 
) nicht begriffen werden, wenn sie nicht als in sich freie Setzung verstanden wird, die ein freies Prinzip zum Urheber hat. "Ich kann diese Aufforderung zur Selbstthätigkeit nicht begreifen, ohne sie einem wirklichen Wesen ausser mir zuzuschreiben, das mir einen Begriff, eben von der geforderten Handlung, mittheilen wollte, das sonach des Begriffs vom Begriff fähig ist; ein solches aber ist ein vernünftiges, ein sich selbst als Ich setzendes Wesen, also ein Ich. 
) Parallel dazu heißt es in der Nachschrift der "Wissenschaftslehre nova methodo": "Es wird sonach ein notwendig freies Handeln gedacht als der Grund einer in uns vorkommenden Aufforderung. Dieses Bestimmende und Bestimmbare ist wirklich ein freies Wesen außer mir, denn das bestimmende ist notwendig frei, da das Gefundene ein Handeln sein soll." 
) Von der konkreten Freiheitssetzung in der Aufforderung wird also auf ein diese Setzung begründendes Prinzip geschlossen. 

Zugleich wird aber auch mit diesem Schlußverfahren auf den Grund der Abgrenzungsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Ichen hingewiesen: in bei dem freien Wesen außer mir steige ich von der Handlung, die erscheint, zu der Ursache derselben, zu einem freien Wesen außer mir, welches ich nicht finde, sondern nur schließe, denke, Dieses ist der Grund, warum Ich nicht Du bin, und Du nicht Ich, Ich bin derjenige, der sich selbst unmittelbar Noumen ist und versinnlicht handeln wird. Du bist derjenige, der mir als Noumen nicht unmittelbar vorkommt, sondern sich mir nur in einer Erscheinung zeigt, von der ich erst fortschließe auf das Noumen. Zu dem Denken des Du komme ich nur durch Schluß." 
)

Damit ist bewiesen, daß das reflexive Verhältnis des Ichs zu sich selbst durch das Verhältnis zu einer anderen Person bedingt ist. Dieses Interpersonalitätsverhältnis läßt sich jedoch nur als Wechselverhältnis denken; denn auch das andere Ich kann sich nur in Entgegensetzung gegen das eigene Ich als Individuum setzen, Individuelles Setzen ist nur durch gegenseitiges Entgegensetzen möglich; "dies aber heisst, ich setze mich als Individuum in Beziehung auf dasselbe [cf. das auffordernde Individuum], und jenes als Individuum in Beziehung auf mich." 
)

Mit den Beweisführungen bis zu diesem Punkt wiederholt Fichte jedoch nur in ähnlicher Weise den in der "Grundlage des Naturrechts" von 1796 ausgeführten Argumentationsgang und beweist somit noch einmal die Rolle der Interpersonalität als apriorische Setzungsbedingung für das Setzen individuellen Selbstbewußt-Seins überhaupt. "Es lässt sich also streng a priori erweisen, dass ein vernünftiges Wesen nicht im isolirten Zustande vernünftig wird, sondern dass wenigstens Ein Individuum ausser ihm angenommen werden muss, welches dasselbe zur Freiheit erhebe." 
)

Das Sein des im Interpersonalitätsverhältnis notwendig angesetzten anderen Ichs behält aber auch hier, in der bisherigen Beweisführung, vorerst den Charakter eines bloß bedingenden Momentes und würde einer die andere Freiheit objektivierenden Tendenz verhaftet bleiben, wenn dieses Sein der im Interpersonalitätsbeweis angesetzten anderen Person in erkenntnistheoretischer Hinsicht nicht transzendental konsequent ausgewiesen und material begründet würde. 
) Denn einerseits soll das Ich als freies Prinzip alle Beschränkung aufheben, andererseits ist aber gerade die Beschränkung durch andere Freiheit notwendige Bedingung der eigenen, individuellen Existenz; damit scheint jedoch die sich aufgegebene freie Vernünftigkeit in Widerspruch zu geraten. 
) "Der Widerspruch wäre zu lösen und die Einstimmigkeit des Sittengesetzes mit sich selbst herzustellen, lediglich durch die Voraussetzung, dass alle freie Wesen denselben Zweck nothwendig hätten; demnach das zweckmässige Verfahren des einen zugleich zweckmässig für alle andere, die Befreiung des einen zugleich die Befreiung aller anderen wäre." 
)

Hinsichtlich der Erfüllung dieser Forderungen wird zunächst in der Wissenschaftslehre nova methodo gezeigt, daß das aufgerufene Individuum sich als solches nur dann setzen kann, wenn es sich selbst in seinem freien Vermögen beschränkt, um so die notwendige Bedingtheit des Aufrufs als freie Setzung zur eigenen Setzung der Freiheit qualifizieren zu können. Fichte beschreibt die Aufforderung, die sich an ein Ich richtet, als "Negation", insofern ihr Verständnis nämlich für den Aufgeforderten eine Einschränkung des eigenen Ichs bedeutet und einen Teil seines Handelns aufhebt. Die Aufforderung erscheint als Tätigkeit, die in ihrer Bestimmtheit einen Teil des freien Vermögens überhaupt schon gebunden hat, "Meine freie Tätigkeit wird aber nicht schlechthin aufgehoben, sondern nur, in wiefern ich mich selbst beschränke" 
). Denn die Aufforderung kann als fremde, freie Setzung nur gedacht werden, wenn sie als solche, d.h. als Setzung eines Freiheitsprinzipes, vom eigenen Ich (an) erkannt wird. Diese Anerkennung ist aber nur zu verstehen als Sich-Bezug auf ein anderes freies Prinzip, der dieses gelten läßt. "Auf ein Vernunftwesen außer mir schließe ich aus meiner eigenen Beschränktheit durch Freiheit, das heißt, aus meiner Aufgabe, mich zu beschränken." 
) Das Interpersonalverhältnis ist darum nur als freies Wechselverhältnis zu denken, in dem die gegenseitige Abgrenzung und Beschränkung um der anderen Freiheit willen aus Freiheit geschieht. "Vernunftwelt steht mit sich selbst in Wechselwirkung" 
), wie Fichte diesen Sachverhalt recht lapidar ausdrückt 
). Zwar ist "Meine Ichheit und Selbstständigkeit überhaupt [...] durch die Freiheit des anderen bedingt" 
), doch setzt sich das Ich, das sich durch und in der Aufforderung als notwendiger Bedingung seiner eigenen Freiheit frei setzt, nur insofern tatsächlich als eigenständiges Prinzip, als es das Setzen der Freiheit insgesamt, also auch das Freisetzen der anderen Person, als frei will. "Es liegt sonach in dieser Beschränkung des Triebes [gemeint ist: des formal freien Willens] das absolute Verbot, die Freiheit des anderen zu stören; das Gebot, ihn als selbstständig zu betrachten, und schlechthin nicht als Mittel für meinen Zweck zu gebrauchen." 
)

Dieses gegenseitige Freisetzen darf aber nicht bloß als wechselseitiges Ausschließen und Abgrenzen gegeneinander verstanden werden, sondern muß als Bedingung für eine über die reine, individuelle Sphäre hinausgehende Verwirklichung von Freiheit und Vernunft überhaupt gesehen werden. "Ich erscheine mir [...] nicht als Ich überhaupt im Gegensatze der ganzen Natur, sondern als besonderes Ich, als besonderes Individuum im Gegensatz mit einer vernünftigen und freien Welt außer mir" 
) in und mit der sich das freie Selbstbestimmen des Individuums realisieren soll, "Jeder soll absolute Uebereinstimmung mit sich selbst ausser sich, in allen, die für ihn da sind, hervorbringen, denn nur unter Bedingung dieser Uebereinstimmung ist er selbst frei und unabhängig." 
) Eine vollkommene Verwirklichung der Freiheit ist an die freie Selbstbestimmung aller Iche gebunden, die erst dadurch die geforderte Übereinstimmung mit sich selbst erreichen kann. "Indem das Ich dieses denkt, seht es von einer Sphäre der Freiheit überhaupt als bestimmbares über zu sich als dem in dieser Sphäre Bestimmten und setzt sich dadurch als Individuum im Gegensatz mit einem Reiche der Vernunft und Freiheit außer sich." 
) Das Ich als Individuum kann sich also nur als bestimmte Ausgliederung aus dem Bereich freier Vernünftigkeit überhaupt verstehen, in dem es eine ihm frei gegebene Aufgabe im Wechselverhältnis mit anderen Ichen erfüllen soll.

Bisher wurde das Reich der gemeinsamen Freiheit nur formal beschrieben, Diese Darstellung muß darum hinsichtlich ihres Inhaltes noch ergänzt werden. Material gesehen ist es der Sinn des Interpersonalverhältnisses, daß durch und in demselben die Vernunft, das Prinzip der Sittlichkeit realisiert werden soll, Das interpersonale, wechselseitige Handeln soll "nicht seyn aus diesem oder jenem Grunde, nicht darum, weil etwas anderes gewollt wird, oder seyn soll, sondern es soll seyn, schlechthin, weil es seyn soll, Dieses Sollen ist sonach ein absolutes kategorisches Sollen" 
). Die Erfüllung dieses absoluten Solls ist also schlechthin gefordert und darum absoluter Zweck des freien Setzens. "Das Object des Sittengesetzes, d.i. dasjenige, worin es seinen Zweck dargestellt wissen will, ist schlechthin nichts individuelles, sondern die Vernunft überhaupt: in einem gewissen Sinne hat das Sittengesetz sich selbst zum Objecte." 
) Die vollkommene Realisation der Vernunft ist darum das letzte Ziel der durch und im Interpersonalverhältnis gewirkten, freien Zwecksetzungen.

Von dieser absoluten Zwecksetzung her gesehen sind sich die im Interpersonalitätsverhältnis angesetzten Personen gegenseitig absoluter Zweck, um Sittlichkeit zu realisieren 
). "Was Einer thut, käme sonach dann Allen, und was alle thun, jedem Einzelnen zu statten, in der Wirklichkeit, denn sie haben in der Wirklichkeit nur Einen Zweck 
), den sie in interpersonaler Wechselwirksamkeit realisieren sollen. "Der Gesichtspunct, von welchem aus alle Individuen ohne Ausnahme letzter Zweck sind, liegt über alles individuelle Bewusstseyn hinaus; es ist der, auf welchem aller vernünftigen Wesen Bewusstseyn, als Object, in Eins vereinigt wird; also eigentlich der Gesichtspunct Gottes, 
) In Gott hat also jede vernünftige Zwecksetzung letztlich ihr Ziel.

In dieser Ausrichtung wird die Erfüllung der Vernunft zur absoluten Aufgabe, auf die alles individuelles Setzen bezogen werden soll, "Der moralische Endzweck jedes vernünftigen Wesens ist [...] Selbstständigkeit der Vernunft überhaupt; also Moralität aller vernünftigen Wesen." 
) Denn die absolut geforderte Sittlichkeit läßt sich nur interpersonal realisieren, d.h. das Interpersonalitätsverhältnis ist Bedingung der sittlichen Realisation.

Somit hat das Interpersonalitätsverhältnis seine vollständige Erklärung erfahren: Durch das Erscheinen des absoluten Sittengesetzes sind alle Vernunftwesen schlechthin zur sittlichen Realisation im interpersonalen Verhältnis aufgerufen, Die freie Synthesis der Individuen als Wechselverhältnis ist durch das im Sittengesetz erscheinende, absolute Soll unbedingt begründet und gerechtfertigt. Von diesem absoluten Soll her ergibt sich nun für Fichte die Möglichkeit, die gesamte Erscheinung, also auch das bloß faktische Sein, als Realisationsbedingung des im Sittengesetz erscheinenden, absoluten Solls aufzuschlüsseln; die Totalität der Erscheinung wird somit als Erscheinung des Absoluten bestimmt 
). Vernunft, die sich durch ihr interpersonales Erscheinen diesem Verhältnis als absolute Aufgabe selbst aufgibt. "Es ist wahr", sagt Fichte, "daß Erscheinung ist, wie sie gedacht wird, als absolutes Erscheinen und sich Aeussern der absoluten Vernunft, und ohne den letztern Zusatz ist es nicht wahr.“ 
)

Kapitel III

Der Interpersonalitätsbeweis in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11

§ 7 Einleitung

Auf dem Hintergrund der im vorigen Abschnitt dargestellten Ergebnisse muß nun der in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 
) geführte Interpersonalitätsbeweis gesehen werden, um die Eigenständigkeit der dort gezeigten Beweisführung und eine etwaige Weiterentwicklung der Interpersonalitätslehre besser beurteilen zu können. Denn trotz der vollständigen Erfassung der Prinzipien mangelt es vor 1800 noch an einer gewissen Ausarbeitung und Erläuterung der das Interpersonalverhältnis zusammenschließenden moralischen Einheit und einer strengen deduktiven Entfaltung der interpersonalen Synthesis. In einem Brief an Schelling vom 31. Mai des Jahres 1801 schreibt Fichte unter anderem: "Es fehlt der Wissenschaftslehre durchaus nicht in den Principien, wohl aber fehlt es ihr an Vollendung; die höchste Synthesis nemlich ist noch nicht gemacht, die Synthesis der Geister-Welt." 
)

Der im folgenden zu untersuchende Text stellt die Aufzeichnung einer Reihe von Vorlesungen dar, die J. G. Fichte im Winterhalbjahr 1810/11 an der Universität zu Berlin gehalten hat. Bei diesen Vorlesungen handelt es sich um die Darstellung der Tatsachen des Bewußt-Seins. Über dieses Thema hat Fichte insgesamt fünfmal referiert. 
) Neben den bereits erwähnten Vorträgen im Wintersemester 1810/11, die am 21. Okt. 1810 begannen, hat Fichte über die Tatsachen des Bewußt-Seins noch zweimal im Jahre 1811 gelesen, und. zwar im Frühjahr (Beginn: 22. April) und in der Zeit vom 21. Okt. bis zum 20. Dez. 
), darauf erst wieder im Jahre 1813, zunächst in der Zeit vom 4. Jan. bis zum 4. Febr. 
) und schließlich im Winter 1813 in der Zeit vom 21. Okt. bis zum 20. Dez..

Neben anderen Ausführungen, wie z.B. Vorlesungen zur Bestimmung des Gelehrten, zur Einleitung in die Wissenschaftslehre 
), dienten die Vorlesungen über Tatsachen des Bewußt-Seins zum vorbereitenden Verständnis und zur Einführung in Fichtes philosophisches System, die Wissenschaftslehre 
), die sowohl die formalen als auch die materialen Prinzipien des Wissens streng deduktiv entfaltet; erst sie kann im eigentlichen Sinne als Wissenschaft gelten. Die "Thatsachen des Bewusstseyns" stellen also für sich genommen keine abgeschlossene, philosophisch durchgängig begründete Theorie des Bewußt-Seins dar, sondern haben gleichsam als transzendentale Phänomenologie nur propädeutischen Charakter 
).

Wie Fichtes Sohn Immanuel Hermann, der die Werke und nachgelassenen Schriften seines Vaters nach dessen Tod geschlossen herausgab, im Vorwort zu den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 vermerkt, "sollten [sie] zur Vorbereitung auf den Vortrag der Wissenschaftslehre dienen, und in äusserlich geordneter Uebersicht des Factischen, welche zugleich doch eine innere Stufenfolge und nothwendige Entwicklung im Bewusstseyn, von der Unmittelbarkeit der sinnlich empirischen Thatsachen bis zum Sicherfassen des Wissens in seiner Einheit, Ganzheit und Selbstständigkeit, als des absoluten Bildes Gottes, aufzuweisen hätte, die Anfänger in der Philosophie mit dem mannigfachen Stoffe dieser Untersuchung und mit der idealistischen Behandlung desselben bekannt machen." (II, 537)

Die unter diesem Titel vorgetragenen Ausführungen beinhalten also eine methodisch: transzendental-ontologische Betrachtung des phänomenologische; objektiv: n seinen faktischen gesamten Bewußt-Seins, wie es sich in Behauptungen präsentiert. Dabei wird das Bewußt-Sein nicht nur in seine einzelnen Strukturmomente zerlegt; die verschiedenen, aus dem Gesamten der Wirklichkeit ausgegrenzten Momente werden vielmehr wieder synthetisch zusammengefügt und in eine systematische Einheit gebracht. Der Analyse folgt die systematische Synthese, "indem wir ja das Bewusstseyn nicht fassen als eine Sammlung abgerissener Phänomene, sondern als Ein in sich selbst zusammenhangendes Phänomen." (II, 629) In dieser Hinsicht stellen die Vorlesungen über die "Thatsachen des Bewusstseyns" eine Phänomenologie des Wissens dar, in der dieses in seinem bloßen Sich-Erscheinen von den konstatierten Bewußt-Seins-Phänomenen und deren Analyse ausgehend begrifflich nachkonstruiert wird.

In der Einleitung geht Fichte selbst auf sein Vorhaben mit folgenden Worten ein: "Das Wesen aller Wissenschaft besteht darin, dass von irgend einem sinnlich Wahrgenommenen durch Denken zum übersinnlichen Grunde desselben aufgestiegen werde. Eben also verhält es sich mit der Philosophie. Sie geht aus von der Wahrnehmung des Wissens durch den inneren Sinn, und steigt auf zu dem Grunde desselben. In diesen Vorlesungen haben wir es mit dem ersten Stücke dieser Wissenschaft, mit dem Phänomene zu thun", (II, 541) Im Gegensatz zur Wissenschaftslehre, die aus einem absoluten Grundprinzip, es absolut rechtfertigend, das Wissen in deduktiver Entfaltung genetisch fortschreitet, geht es in den "Thatsachen des Bewusstseyns" nur um eine begrifflich-systematische Erfassung des sich erscheinenden Bewußt-Seins in seinem faktischen Setzen, Da der Gegenstand dieser Beobachtung das Bewußt-Sein, das Wissen selbst, ist, dieses aber nur im unmittelbaren Vollzug seiner selbst ist, ist es Voraussetzung, daß das Bewußt-Sein sich selbst als solches erscheint, damit es sich überhaupt "systematisch beobachten" (II, 541) kann, Das Bewußt-Sein wird aber "nicht in seinem unmittelbaren, lebendigen Seyn, sondern nur in dem Bilde dieses Seyns" (II, 541) dargestellt, es wird also nachkonstruiert und systematisch fixiert 
).

Den bloß phänomenologischen und damit für die Philosophie als Wissenschaft bloß propädeutischen Charakter verliert die Darstellung der Bewußt-Seins-Tatsachen dadurch, daß schließlich in der begrifflichen Konstruktion zum absoluten Grund derselben aufgestiegen wird, auf dem das System faktisch notwendiger Bewußt-Seins-Gegebenheiten basiert, Durch diese Beziehung zum absoluten Grund der Sich-Erscheinung des Bewußt-Seins erhält die phänomenologische Betrachtung schließlich definitive transzendentale Relevanz. Am Ende der Konstruktion kann Fichte sagen: “Und so haben wir denn den letzten und vollkommenen Aufschluss erhalten über den Gegenstand unserer Untersuchung: das Leben oder auch das Wissen. Das Wissen ist allerdings nicht ein blosses Wissen von sich selbst, wodurch es in sich selbst zerginge und zu nichts würde, ohne alle Dauer und Anhalt; sondern es ist ein Wissen von einem Seyn, nemlich von dem Einen Seyn, das da wahrhaft ist, von Gott". (II, 685)

Da sich in dieser Untersuchung das Bewußt-Sein zum Gegenstand einer systematischen Reflexion machen will, kann der Ausgangspunkt kein bloß objektiver Gegenstand sein, weil das Bewußt-Sein nur im unmittelbaren Setzen seiner selbst ist. Das Bewußt-Sein ist also eine sich bestimmende Bestimmtheit. Eine Darstellung dieses Bewußt-Seins muß darum sowohl das ideale Selbstkonstruieren als auch das reale Nachkonstruieren des Gegenstandes im Bewußt-Sein umfassen. Denn nur in einer solchen komplexen Erörterung kann das wirkliche Bewußt-Sein adäquat erfaßt werden. Bedingung begrifflicher Selbsttransparenz ist der unmittelbare Vollzug des Bewußt-Seins im Setzen seiner selbst, wodurch allererst der Reflexion der Gegenstand gegeben ist, den sie begreift. Dieses Begreifen seiner selbst, als ideales Sich-Konstruieren, ist also nur möglich, wenn zugleich mit dem idealen Sich-Begreifen das Begreifen eines Gehaltes gegeben ist, im Falle des Bewußt-Seins: es selbst. Dieses Sich-Gegebensein soll nun in allen seinen Momenten erfaßt werden.

Fichte geht methodisch so vor, da er zunächst nur eine umfassende, phänomenologische Betrachtung des Bewußt-Seins beabsichtigt 
), daß er die gesamte ideale-reale Konstruktion beginnen läßt "von dem niedrigsten Puncte: von demjenigen, in welchem das Leben ohne alle vorhergegangene Entwickelung sich gegeben wird. Dieser Punct aber, dieser terminus a quo der Geschichte ist die äussere Wahrnehmung, und was mit ihr zugleich gesetzt ist." (II, 689) 
) Damit ist zugleich der äußerste Gegensatz zum unmittelbaren Vollzug gegeben, ein Status, in dem alle Freiheit des Bewußt-Seins aufgehoben ist. "Dieses Leben beginnt in einer gewissen Gebundenheit seiner Freiheit. [...] Sein Fortgang und Lebenslauf besteht darin, dass es sich aus dieser Gebundenheit befreie, wodurch es wohl einer anderen, aber minderen Gebundenheit anheim fallen dürfte, aus der es wiederum sich zu befreien hat u.s.w. Kurz sein Lebenslauf ist eine fortgehende Erhöhung seines Lebens zu höherer Freiheit." (II, 688 f)

Ausgehend vom niedrigsten Punkte baut also Fichte durch konsequentes Verfolgen der Zusammenhänge das gesamte Bewußt-Sein als Bewußt-Sein von Freiheit auf. Das Bewußt-Sein entwickelt sich durch den Willen zur freien Selbstbegründung zu immer größerer Eigenständigkeit, bis es sich schließlich in seinem unmittelbaren, freien Setzen vollkommen entfaltet hat, wo sich ideale Selbstkonstruktion und reale Nachkonstruktion des Gegenstandes entsprechen müssen.

Innerhalb dieses transzendental-logischen Aufbaus bzw. Entwicklung des Bewußt-Seins wird nun von Fichte auch die Interpersonalitätsbeziehung angesetzt, zunächst auch nur als faktische Gegebenheit. Es werden sodann aber sowohl ihre Erkenntnis bzw. Setzungsbedingungen als auch ihre Bedeutung hinsichtlich der Selbstgenese des Bewußt-Seins oder, wie Fichte sich ausdrücken würde, des Lebens der Freiheit untersucht.

§ 8 Übergang vom faktisch gebundenen zum freien, sich vorstellenden Vorstellen des Bewußt-Seins

Im theoretischen Teil der "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 war die Tätigkeit des Ichs als Vorstellen empirischer Fakten beschrieben worden. Hinsichtlich dieser Tätigkeit sah das Bewußt-Sein sich darauf beschränkt, durch sein unmittelbares Sein einen bestimmten Gehalt der äußeren Wahrnehmung, den absoluten terminus a quo, vorstellend zu fixieren, "In der äusseren Wahrnehmung hat das Leben (des Wissens) durch sein blosses Seyn Causalität [...]. Daran nun, an dieses Causalitäthaben, ist es in diesem Momente der Wahrnehmung gebunden, und da es nicht im Allgemeinen gebunden seyn kann, an eine bestimmte Causalität gebunden." (II, 555) Jedoch ist in dieser unmittelbaren Gebundenheit des Vorstellens an den Gegenstand der äußeren Wahrnehmung ein freies Sich-Vorstellen des Bewußt-Seins nicht möglich.

Soll nun dennoch ein Bewußt-Sein von Freiheit gegenüber dieser Gebundenheit des Vorstellens realisiert werden, so müßte das Bewußt-Sein sich aus dieser unmittelbaren Kausalität seines bloßen Seins loslösen und sich als vorstellendes Bewußt-Sein begreifen. "Die nächstfolgende höhere Entwickelung des Lebens macht sich frei von dieser Gebundenheit, heisst sonach: das Leben erhebt sich über die Causalität durch das unmittelbare Seyn; also es hält an das unmittelbare Sichausströmen des Lebens. Nun aber vernichtet es sich hierbei doch nicht überhaupt als Leben; was also bleibt es? Offenbar ein Princip, das nicht unmittelbar durch sein Daseyn Ursache ist, sondern das es nur durch die in dieser Lebensentwickelung selbst entstandene freie Thätigkeit werden kann. Kurz, es wird zu einem Principe, das als solches sein besonderes, selbstständiges Daseyn hat". (II, 555/56) In diesem seinen Sein schaut sich das Ich als unendliches Vermögen des Vorstellens an, Dabei ist es sich seines Charakters, Prinzip zu sein, unmittelbar bewußt und weiß sich unabhängig von aller Gebundenheit des Vorstellens. Das Ich sieht sich also nun als Prinzip des Vorstellens, das nicht "mehr unmittelbar an einen bestimmten Gehalt gebunden ist, sondern diesen jetzt frei wählen kann. "Wie 
) lässt dieses neuentstandene Bewusstseyn sich näher charakterisiren? Zuvörderst es hat auch von einem Wissen sich frei gemacht, an das es vorher gebunden war, vom Wissen vom Objecte. Auch durch diese Befreiung entsteht ihm ein Wissen, nemlich ein wissen vom Wissen, Nun entsteht mit diesem zugleich in dem ungetheilten Lebensmomente ein Wissen vom Principe, und so fällt denn das Wissen von diesem Principe mit jenem Wissen vom Wissen zusammen zu einem substantiellen Träger des Wissens, einem Wissenden, das mit dem Principe Eins sey und ebendasselbe, kurz, zu einem Ich." (II, 556)

Aber dieses Ich bleibt lediglich Prinzip des Vorstellens faktischer Gehalte, d.h. es ist in seinem prinzipiellen Sein bedingt durch das empirisch Vorgestellte überhaupt. In bezug auf das in der Wahrnehmung erscheinende, empirisch faktische Sein als Vorstellungsgehalt bleibt es jedoch nur reproduzierend tätig. Seine Freiheit kann das Ich in dieser Entwicklung also nur im Vollzug dieser Reproduktion ausüben. Dabei stellt der äußere Anschauungsgehalt für das prinzipielle Vorstellen des Ichs eine absolute Grenze dar, über die nicht nur faktisch nicht, sondern auch intentional nicht hinausgegangen werden darf, wenn sich dieses Ich nicht selbst aufheben soll. Falls jedoch dadurch das empirisch faktische Sein zum Realgrund der Freiheit erhoben werden sollte, würde diese in ihrem unmittelbaren Sein relativiert und letztlich aufgehoben. Ein absolut irrationales Sein würde eine freie Reflexion des Bewußt-Seins nicht ermöglichen. Eine freie Sich-Verständigkeit des Bewußt-Seins fände nicht statt. Das von Fichte geforderte "selbstständige Seyn einer solchen Freiheit" (II, 550) könnte sich nämlich im Wissen nicht erscheinen. Denn "das Wissen schlechtweg in seiner inneren Form und Wesen ist das Seyn der Freiheit." (II, 550) Als bloß reproduzierendes Prinzip besitzt aber das Bewußt-Sein diese geforderte Freiheit nicht, denn es ist in seinem gehaltlich bestimmten Vorstellen absolut unselbständig.

Diese Beschränkung der Freiheit in ihrem prinzipiellen Sein durch das empirisch faktische Sein in seiner erscheinenden Bestimmtheit, an die das Vorstellen bisher gebunden war, müßte als Realgrund der freien Vorstellung aufgehoben werden, wenn das Wesen der Freiheit als unmittelbares, selbstverständiges Selbst-Setzen zur Entfaltung gelangen sollte. Denn durch die bloß reproduzierende Tätigkeit wäre das Bewußt-Sein auf die Reflexion des faktischen Seins beschränkt, wäre also nur Reflexion von empirischen Fakten, nicht aber Reflexion seines freien, prinzipiellen Seins. Das Ich könnte nicht auf sich als freies Vorstellen zurückkommen und sich in diesem freien Vorstellen begreifen, da es sich gegenüber der Bedingtheit durch das faktische Sein nicht als frei behaupten könnte. Damit wäre aber das Ich auf den Bereich des bloß reproduzierenden Vorstellens zurückverwiesen, ohne alle Möglichkeit, sich in seinem reflexiven Vorstellen als freies Vorstellen begreifen zu können: d.h. als ein Vorstellen zu verstehen, das nicht an die Bestimmtheit des faktisch absolut vorgegebenen Gehaltes gebunden wäre. Somit müßte sich das Ich von der Bestimmtheit des vorgegebenen Gehaltes lösen und selbständig freie Vorstellungen entwickeln und erzeugen können, Doch würde damit der bloß reproduzierende Charakter des Vorstellens aufge[84]hoben und die unbedingte, faktische Bestimmtheit der äußeren Anschauung als unmittelbarer Realgrund des Vorstellens hinsichtlich seines Gehaltes vernichtet. Denn wenn sich das Ich als Vorstellungsprinzip von der faktischen Unbedingtheit des Gehaltes lösen und über ihn im Vorstellen verfügen könnte, d.h. ihn sich auch anders als gegeben vorstellen könnte, wäre der äußere, empirische Gehalt nicht mehr schlechthinniger Realgrund des Vorstellens, Ebenso wäre er auch nicht mehr als vorgegebene Bestimmtheit absolute Grenze gegenüber dem vorstellenden Ich.

Dennoch muß das Ich diese Grenze überschreiten, wenn es sich als freies Vorstellen und nicht als absolut gebundenes Vorstellen vorstellen will. Denn die Loslösung von der faktisch absoluten Bestimmtheit des äußeren Gehaltes im Vorstellen würde ein Bewußt-Sein der Selbstbefreiung erzeugen, Wenn es nämlich an den äußeren Vorstellungsgehalt absolut gebunden bliebe, wäre es als Vorstellungsprinzip faktisch vollkommen determiniert. Die Freiheit des Ichs bestünde nur noch im unmittelbaren Bezug auf sich selbst als formales Prinzip des reproduzierenden Vorstellens, das aber in seinem Gehalt an die unbedingte, vorgegebene Bestimmtheit gebunden bleibt. In dieser unmittelbaren Gebundenheit "verfliesst die Freiheit immerfort unmittelbar in das durch sie hervorgebrachte Seyn, verschmilzt mit ihm unabtrennlich, und hat gar kein besonderes Seyn." (II, 584) Das Vorstellen würde sich also nur vollziehen, um das Scheitern seiner eigenen Freiheit zu erleben, von der Fichte sagt, "sie sey schlechtweg". (II, 550)

Das Ich in der bisherigen Charakterisierung wäre ein rein theoretisches Prinzip, ohne jedoch den vorgestellten, faktischen Gehalt hinsichtlich seiner Bestimmtheit in freier Verfügung zu haben, da ja ohne die Bestimmtheit der äußeren Anschauung ein Sich-Beziehen auf sich als reproduzierendes Vorstellungsprinzip des vorstellenden Ichs nicht möglich ist. Fiele darum das Sein der äußeren Anschauung weg, so wäre auch die Bedingung nicht mehr vorhanden, durch die sich das Ich als reproduzierendes Vorstellungsprinzip erfassen könnte. Den Anspruch, selbständiges, freies Prinzip zu sein, könnte es nicht aufrecht erhalten; denn in der unmittelbaren Gebundenheit an das empirisch faktische, unbedingt bestimmte Vorstellen hätte die Freiheit kein eigenständiges Sein, sie könnte sich also auch nicht als solche begreifen, sie wäre somit gar nichts Wirkliches, sondern ein bloßer Gedanke, der der beschriebenen Tätigkeit des reproduzierenden Vorstellens zu hinterstellen wäre 
). In dieser unmittelbaren Gebundenheit an empirisch faktische Gehalte entstünde nämlich nur faktisches Bewußt-Sein, nicht aber Bewußt-Sein von Freiheit.

Wenn sich das Ich dennoch als freies Bewußt-Sein reflektieren soll, dann muß gezeigt werden, wie eine Loslösung aus der unmittelbaren, faktischen Gebundenheit möglich ist. Innerhalb des Bewußt-Seins müssen die Bedingungen enthalten sein, die die Freiheit frei zu sich selbst führen, wodurch ein freies Vorstellen des Vorstellenden möglich wird 
).

Bliebe man bei der bisherigen Auffassung, so müßte der Versuch unternommen werden, aus dem empirischen Faktum Freiheit ableiten zu wollen; dieser Ableitungsver[86]such widerspräche jedoch dem Wesen der Freiheit absolut 
).

Soll nun dennoch das Ich sich seiner Freiheit bewußt werden können, dann muß gezeigt werden, wie es sich gegenüber dem Bereich des bestimmten, empirisch faktischen Seins als freies Vorstellungsprinzip in seiner Eigenständigkeit als ungebundenes Vorstellen behaupten kann. Dazu müßte sich das Ich als ein wirklich freies Prinzip, das sich seiner Freiheit bewußt sein soll, zunächst einmal vorstellen können als ein frei über die unbedingte Bestimmtheit des empirischen Faktums verfügendes Vorstellen. Es müßte die Bestimmtheit des Vorstellungsgehaltes von sich als freiem Prinzip abhängig machen können. Wenn dies möglich sein soll, dann muß zunächst gezeigt werden, wie sich das Vorstellen von der bestimmten Gebundenheit lösen und sich auf sich selbst als Vorstellungsprinzip unmittelbar beziehen kann, um sich selbst als vorstellendes Vermögen zu bestimmen.

"Wir haben [...] die unmittelbare äussere Wahrnehmung betrachtet als eine Causalität des vorausgesetzten absoluten Lebens des Wissens 
) durch sein unmittelbares Seyn." (II, 583) Doch hatte sich erwiesen, daß dieses vorausgesetzte, freie Leben des Wissens durch das rein formale Bewußt-Sein eines absolut gebundenen, reproduzierenden Vorstellungsprinzipes nicht erfüllt werden kann, Darum gilt es zu überlegen, durch welches Moment eine Selbstbefreiung des Vorstellens bedingt ist.

Ein selbständiges Bewußt-Sein der Freiheit war bei dem bisherigen Ansatz nach Fichte deshalb nicht möglich, weil die vorausgesetzte Freiheit des vorstellenden Ichs "immerfort unmittelbar in das durch sie hervorgebrachte Seyn" (II, 584) verfloß, weil sie unmittelbar durch den empirischen Gehalt gebunden war. "Nun setze man, eine solche Causalität des Lebens werde gehemmt, und ihr Ausbruch durch die Hemmung zurückgehalten, was wird dadurch im gehemmten Leben entstehen? Jene Causalität, inwiefern sie im Leben selbst ist, kann doch nicht vernichtet werden, nur ihr Ausbruch wird es; es bleibt im Leben die bestimmte Thätigkeit und Freiheit gleichsam als eine Causalität, die keine Causalität hat, Wie nennen wir nun so etwas in der Sprache? Ich glaube, Jedermann nennt es Trieb, Also ein Trieb entsteht dadurch im Leben." (II, 583)

Unter Voraussetzung dieser Hemmung der unmittelbar in ihrem bisherigen, faktischen Vorstellungsgehalt verfließenden Freiheit entsteht somit ein selbständiges Bewußt-Sein von einer Freiheit, die vorstellen will. Denn durch die von Fichte geforderte Hemmung der Freiheit wird das Verfließen der Freiheit im Vorstellen aufgehalten und die unmittelbare Gebundenheit an den empirisch unbedingten Gehalt gelöst, wodurch die Freiheit in ihrem Vollzug an sich selbst zurückverwiesen ist. Damit ist die Bedingung gegeben, wodurch ihr ein Reflektieren ihrer selbst möglich wird. "Es müsste demnach nothwendig unter dieser Bedingung im Leben entstehen ein Bewusstseyn des Triebes zufolge einer Begrenzung. Ein unmittelbares Bewusstseyn einer wirklichen Begrenzung aber, welches unmittelbar sich selbst macht, heisst Gefühl, und das Vermögen eines solchen Bewusstseyns überhaupt Sinn. Hier insbesondere ginge das Bewusstseyn unmittelbar auf den wirklichen Zustand des Lebens selbst; das Gefühl wäre sonach ein Selbstgefühl, und der Sinn liesse sich füglich nennen innerer Sinn." (II, 584)

Doch steht diese gesamte Ableitung der Eigenständigkeit der Freiheit unter der bisher noch unbegründeten Voraussetzung einer die unmittelbar an ihren Vorstellungsgehalt gebundenen Freiheit begrenzenden Hemmung. Die Ableitung hat also nur hypothetischen Charakter und behält diesen auch, wenn nicht nachgewiesen wird, durch welches Moment diese Hemmung herbeigeführt wird.

Fichtes Argumentation hinsichtlich der Bedingungen, durch die das Bewußt-Sein sich selbst als Bewußt-Sein von Freiheit reflektieren kann, hat an dieser Stelle der Abhandlung nur vorläufigen Charakter, da die eigentliche Diskussion dieser Bedingungen den an diesem Ort anvisierten Standpunkt einer sich selbst bewußten, formalen Freiheit übersteigen würde 
).

Fichte geht nun so vor, daß er anhand von zwei gedanklichen Experimenten eine Lösung des Problems, wie das beschränkende Moment, durch das sich die Freiheit ihrer selbst bewußt werden kann, zu denken ist, vorbereitet. Er führt zunächst ein dogmatisches Räsonnement ein: "Das Beschränkende des Lebens würde seyn eine Kraft, und zwar eine stärkere, denn dieses Leben, welche, da sie dem Leben sich entgegensetzt, ausser ihm gestellt werden könnte, und zwar als ein auf sich selbst beruhendes Seyn, da sie ja dem Leben als einem solchen und einer Causalität desselben in der Sphäre dieses Seyns an sich sich entgegensetzt: welche erstere Annahme einen objectiven Dogmatismus, eine Transcendenz über das freie Leben begründen würde." (II, 584) Ein solches transzendentes Moment könnte wohl vielleicht den Ausbruch der Freiheit verhindern und sie so faktisch auf sich selbst verweisen, doch würde dieses Entgegengesetzte der Freiheit sie nicht als Wille begrenzen, sondern nur als Faktum, Die gebundene Vorstellung würde dann aber nur befreit, indem sie an ein höheres Moment geknüpft würde, das der Freiheit bloß die Möglichkeit nimmt, sich unmittelbar im Vorstellen zu binden. Das Vorstellen wollte sich möglicherweise unmittelbar im vorgestellten Gehalt fixieren, könnte es aber nur nicht; das angenommene Moment in seiner dogmatischen, uneinsichtigen Charakterisierung würde also die freie Reflexion des Ichs seinerseits nicht ermöglichen, sondern könnte nur als ein Faktum angesehen werden, das zwar höher anzusetzen wäre als das vorherige, das aber letztlich ebensowenig wie das empirisch faktische Sein eine wirkliche Reflexion des freien Bewußt-Seins ermöglichte, da es den gleichen, determinierenden Charakter besäße. Das Ich würde schließlich nur in eine andere faktische Gebundenheit überführt.

Das zu suchende Sein müßte, da die Reflexibilität schlechthin die formale Gegebenheit des Bewußt-Seins ist, so beschaffen sein, daß sich daran das Ich als freies Bewußt-Sein erfassen und reflektieren kann. Da das Ich diese Bedingung nicht selbst erzeugen kann, fällt auch eine unmittelbare Selbstbefreiung als reale Möglichkeit aus 
).

Demnach müßte das zu suchende Moment selbst ein freies Sein sein, dem gegenüber sich das Ich als frei reflektieren könnte, Dieses freie Sein als bedingendes Moment der freien Reflexion darf aber nicht bloß eine mögliche Freiheit beinhalten, sondern muß eine wirkliche Freiheit darstellen, da sich ja das Ich auch seiner wirklichen Freiheit bewußt werden soll 
). Dieses Moment darf sich also in keiner Gebundenheit befinden, da sich dann ebenfalls das Problem ergeben würde, durch welches Moment diese Gebundenheit dann gelöst werden könnte, usw. Es muß darum absolut frei sein, Dieses Moment müßte also dem Wesen nach von dem bisher beschriebenen Sein der Freiheit, die durch die Bestimmtheit der faktischen Anschauung gebunden werden kann, verschieden sein, also absolut ungebunden sein. Als solches muß es dem Ich erscheinen, damit sich dieses als frei reflektieren kann. Diese Möglichkeit diskutiert Fichte nun folgendermaßen weiter: "Es könnte aber auch so seyn, dass diese Begrenzung gleichfalls in dem einen geistigen 
) Leben läge, nur nicht, inwiefern dasselbe frei ist, sondern in seinem Seyn selbst, nur in einem höheren, welchem gegenüber dasjenige Seyn, von dem wir bisher gesprochen haben nur ein niederes und untergeordnetes seyn würde; welche Annahme, falls sie sich bestätigen sollte, den erst erwähnten Dogmatismus aufhöbe, und einen immanenten Idealismus begründen würde." (II, 584) 
) Von diesem höheren Sein der Freiheit muß also verlangt werden, daß es freier Grund in sich ist, damit sich die gebundene Freiheit überhaupt als wirkliche erfahren und begreifen kann. Doch darf dieses Sein der Freiheit nicht äußerlich bleiben, wodurch nur die schon erwähnte dogmatische Position erzeugt würde, sondern muß der angesetzten, möglichen Freiheit selbst innerlich sein, da es diese ja in ihrem unmittelbaren Prinzip-Sein treffen und sie als solches, als prinzipielles Sein verselbständigen soll. Dieses höhere Sein der Freiheit 
) müßte also sowohl Grund in sich als auch Grund für das freie Bewußt-Sein sein. Da es das Bewußt-Sein nicht in eine neue Abhängigkeit faktischer Art überführen darf, kann es nur als freies Auffordern gedacht werden, das gerade das Ich als Freiheit frei läßt 
).

Durch diese Beziehung ist "das Leben nun über alle unmittelbare Causalität hinweg, erhoben in das Reich des Bewusstseyns." (II, 584) Das Ich kann sich nun wirklich seiner Freiheit bewußt werden. "Und so haben wir denn erst hier im Zusammenhange und seiner Möglichkeit nach ein selbstständiges Seyn blosser und abgesonderter Freiheit abgeleitet, welche wir vorher nur schlechtweg postulirten." (II, 583 f) Diese Ableitung steht aber noch unter der hypothetischen Voraussetzung des eben diskutierten höheren Seins der Freiheit innerhalb der bisher beschriebenen Freiheit. Ein solches Moment wäre dann notwendige Bedingung dafür, daß überhaupt von einem selbständigen Sein des Bewußt-Seins gesprochen werden kann.

Durch diese hypothetische Ableitung hat aber das Bewußt-Sein eine wirklich freie Existenz erhalten, "Hier insbesondere ginge das Bewusstseyn unmittelbar auf den wirklichen Zustand des Lebens selbst" (II, 584).

Mit diesem selbständigen Bewußt-Sein von Freiheit ist jedoch noch keineswegs das Problem gelöst, in welchem Verhältnis das freie Selbstvorstellen als unmittelbares Prinzip und die in ihrer Bestimmtheit unbedingte, empirisch faktische Vorstellung zueinander stehen, Denn durch die nachgewiesene Eigenständigkeit der Freiheit ist das faktische Bewußt-Sein unmittelbar weder verändert noch vernichtet worden. Trotz der unmittelbaren Gewißheit seiner eigenen Freiheit bleibt das Vorstellen hinsichtlich der äußeren Wahrnehmungsgehalte durch deren unbedingte Bestimmtheit zunächst noch absolut gebunden, faktisch determiniert, Doch wenn das Ich durch die Beziehung auf das höhere Sein der Freiheit tatsächlich sich als freies Prinzip behaupten soll, dann muß die faktische Unbedingtheit der äußeren Wahrnehmungsbestimmung, falls sie überhaupt noch reale Bedeutung in der Vorstellung haben und nicht dem bloßen Schein verfallen soll, in eine durch Freiheit gestaltete Bedingtheit umgewandelt werden können. Das Ich müßte, indem es sich als freies Prinzip vorstellt, das empirische Faktum als durch seine Freiheit betroffen vorstellen können. Das bedeutet, daß das Ich sich durch die Bestimmtheit des erscheinenden, empirischen Anschauungsgehaltes nicht weiterhin unbedingt binden lassen darf, sondern daß diese Bindung als eine durch Freiheit bestimmte ihre Bedeutung erhält. Dies ist so zu verstehen, daß die Freiheit die unbedingte, empirische Bestimmtheit der äußeren Anschauung aufhebt und in eine durch sie bedingte Bestimmtheit umwandelt, um so eine durch Freiheit bedingte Vorstellung zu ermöglichen. Durch die noch zu entwickelnde Ansicht wäre also der Nachweis zu erbringen, wie das als unmittelbares Prinzip vorstellende Ich sich als freies Bestimmen der zunächst unbedingten Bestimmtheit der faktisch gebundenen Vorstellung vorstellen kann. Es muß gezeigt werden, wie das Verhältnis von unmittelbarem Prinzip und empirisch faktischem Gehalt als durch die Freiheit des Ichs bestimmt vorgestellt werden kann, Gelingt dieser Nachweis nicht, würde das bedeuten: das Ich ist, soweit wir einsehen, durch ein Moment bedingt, durch das es nicht bedingt sein darf. Neben dem absoluten Sein der in der formalen Freiheit erscheinenden, höheren Freiheit, der unbedingten, freien Bestimmtheit, würde noch ein zweites Absolutum existieren, das jedoch der Freiheit selbst vollkommen uneinsichtig wäre, Damit geriete das Ich in Gefahr, sich aus zwei Absoluta begründen zu müssen, die sich vollkommen widersprechen, die aber eben deshalb keine Begründung erlauben würden.

Soll der Widerspruch hinsichtlich der Begründung vermieden werden, dann müßte gezeigt werden, daß das empirisch faktische Sein, um dessen Erklärung es hier geht 
), nur unter Bedingung der Freiheit stehend vorgestellt werden kann, d.h. daß es als durch die Freiheit bestimmte Gehaltlichkeit vorgestellt werden kann.

Dazu müßte nun aber das freie Prinzip aus seiner freien Unmittelbarkeit herausgehen und sich als Freiheit im empirisch faktischen Sein vermittelt darstellen, Diese Darstellung müßte eine bestimmte sein, da es eine Darstellung überhaupt, nur als abstrakten Begriff gibt, Die Freiheit kann sich also nicht überhaupt darstellen, sondern nur als wirklich bestimmte, Wäre eine solche geforderte Vermittlung und Darstellung der Freiheit im Bereich der äußeren Vorstellung nicht vorstellbar, dann bliebe die Vorstellungsqualität in ihrer unbedingten Bestimmtheit stehen und würde für das vorstellende Ich auch weiterhin eine absolut irrationale Grenze darstellen. Dem unmittelbaren Bewußt-Sein wäre dann nämlich im Vorstellen eine faktische Bestimmtheit aufgegeben, die, obwohl sie nur im Bereich des durch die Freiheit bedingten, produktiven Vorstellens auftreten soll, von dieser real nicht in Verfügung gebracht werden könnte und als unbedingtes Faktum stehen bliebe, Unmittelbares Bewußt-Sein der Freiheit und faktisches Bewußt-Sein stünden, durch einen Hiatus getrennt, unvermittelt nebeneinander.

Wenn diese radikale Trennung von freier Verfügbarkeit und unmittelbarer, unbedingter Bestimmtheit des Gehaltes in der Vorstellung überwunden werden soll, dann muß gefordert werden, daß das freie Vorstellen sich hinsichtlich des gebundenen, faktischen Vorstellungsgehaltes auch als freies auswirken kann und soll. Das besagt, daß  die Vorstellung des faktischen Gehaltes nicht bloß als unbedingte, faktische Bestimmtheit vorgestellt werden soll, sondern daß dieser Bereich der Vorstellung, in dem sie durch die Erscheinung des faktischen Gehaltes zunächst unmittelbar gebunden ist, in seinem erscheinenden Gehalt als durch die Freiheit bedingt und gestaltet, vorgestellt werden soll, Damit könnte das freie Vorstellen, das nun nicht mehr nur reproduzierend tätig sein müßte, sondern hinsichtlich der Forderung einer freien Verfügbarkeit des Gehaltes produktiv arbeiten, d.h. einbilden könnte, auf sich als Vorstellung einer durch die eigene Freiheit bestimmten Bestimmtheit in der äußeren Anschauung zurückkommen und sich durch diese Bestimmung der Freiheit frei binden lassen.

Dadurch erhielte aber der gesamte Bereich der zunächst unmittelbar gebundenen und unbedingten Vorstellung eine veränderte Bedeutung: er wäre der sich unmittelbar im Vorstellen realisierenden Freiheit nicht mehr nur als faktische Unbedingtheit vorgegeben, sondern der vorstellenden Freiheit zur freien Verfügung aufgegeben 
).
§ 9 Entfaltung des realen Wirksamkeitsvermögens hinsichtlich des frei bedingten Vorstellens

Es wurde bisher erörtert, daß sich das Ich aus der Gebundenheit an das bloß empirisch faktische Sein in der Vorstellung nur lösen und sich nur dann als eigenständiges Sein der Freiheit vorstellen kann, wenn es sich unmittelbar auf ein in ihm erscheinendes, höheres Sein der Freiheit bezieht 
). Dadurch wird zugleich eine Abgrenzung erreicht, die es dem Ich ermöglicht, sich als selbständiges Prinzip der Freiheit zu behaupten und das empirisch faktische Sein in ein durch seine Freiheit bedingtes Verhältnis zu überführen, es als zu seiner eigenen Verfügung Aufgegebenes zu betrachten 
).

Jetzt soll geklärt werden, wie die im Bereich der objektiven Vorstellung gegebenen, hinsichtlich der freien Behauptung nunmehr der Freiheit aufgegebenen, jedoch zunächst noch rein empirischen Gehalte als durch die Freiheit bedingte und bestimmte Vorstellungsgehalte vorgestellt werden müssen, Es soll untersucht werden, wie sich das Ich als unmittelbares, freies Sich-Bestimmen im Vorstellen sich in dieser Freiheit vermitteln und den Bereich der gebundenen Vorstellung durch seine Freiheit bestimmen kann. Die zunächst faktische, unbedingte Gebundenheit der äußeren Vorstellung soll also nun hinsichtlich des freien Aufgegeben-Seins dieses Bereiches in ein durch Freiheit bedingtes Vorstellen verwandelt werden, wobei das Vorstellen in bezug auf die Bestimmtheit der sich vermittelnden Freiheit an die konkrete Anschauung dieser Bestimmungen gebunden bleiben muß. Denn es soll ja eine Vorstellung erzeugt werden, die auf realer Anschauung und nicht bloß auf gedanklicher Projektion beruht.

Es wurde bereits gesagt, daß sich das Ich durch den Bezug auf das höhere Sein der Freiheit in ihm in seinem unmittelbaren Sein als frei vorstellen kann. In der unmittelbaren Synthesis von materialem und formal freiem Willen ist dem Ich ein reales Vorstellen seiner Freiheit möglich, Auch der Wille zur freien Vermittlung in den Bereich der gebundenen Vorstellung, der aus der Aufgegebenheit der empirischen Faktizität als gesollt abgeleitet wurde, muß in dieser Unmittelbarkeit erzeugt und gebildet werden. Und da er nicht nur allgemein als Wille zur Vermittlung gebildet werden kann, muß er als bestimmter Vermittlungswille gebildet werden.

Doch da die Freiheit dieser reinen Ursprünglichkeit in der inneren Anschauung nicht verhaftet bleiben, sondern ihrer Intention im vorgestellten empirischen Faktum Ausdruck verleihen will, d.h. die aufgegebene, also nur vorläufige Unbedingtheit in eine durch Freiheit bedingte Bestimmtheit der Vorstellung überführen will, muß sie sich zugleich unmittelbar als sich vermittelnder Wille vorstellen. Sie muß sich also als Wille vorstellen, der sich in bestimmter Weise als Ausdruck der Freiheit im empirischen Faktum darstellen und so die zuvor bloß reproduzierte, unbedingte Vorstellung in eine durch Freiheit bedingte Vorstellung überführen will, die dann als solche produktiv eingebildet wird.

Da sich das Ich nicht überhaupt als Wille vermitteln kann, sondern nur als bestimmter, muß es sich auf eine bestimmte Darstellung konzentrieren, sich also in seinem unendlichen Vermögen beschränken und eine seiner Möglichkeiten real wählen. Es gilt hier in analoger Weise das, was Fichte vom Wissen sagt: "In jedem bestimmten Wissen ist die allgemeine Freiheit, die da ist und da ist, so gewiss überhaupt ein Wissen ist, auf irgend eine besondere Weise beschränkt. Es ist in jedem bestimmten Wissen ein Doppeltes in Eins verschmolzen: Freiheit überhaupt, wodurch es zum Wissen wird: ein gewisses Beschränktseyn und Aufgehobenseyn der Freiheit, wodurch es zu einem bestimmten Wissen wird." (II, 551) Die Beschränkung in der Bestimmtheit der Willenssetzung hebt die Freiheit nicht “auf, denn die Beschränkung wird ja durch die Freiheit selbst vollzogen.

Hinsichtlich der doppelten Ansicht der Freiheit, einmal als allgemeinen Vermögens und zum anderen als bestimmter Selbstbeschränkung, wodurch sie sich erst als reale Freiheit verwirklicht, setzt sich das Ich nun in zweifacher Weise: zunächst als Wille überhaupt, der eine Vermittlung seiner selbst im vorgestellten, empirischen Faktum intendiert, und dann als ein Wille, der sich in seiner darstellenden Tätigkeit durchaus als bestimmter auf die in der Vorstellung erscheinende, faktische Bestimmtheit beziehen will. Der Entschluß, die Unbedingtheit der in der gebundenen Vorstellung erscheinenden, empirischen Bestimmung aufzuheben, muß also konkret geplant sein. Unmittelbar werthafter Wille und sich intentional bestimmt äußernder Wille sind somit nur Teilmomente einer einzigen, synthetischen Willenssetzung, nämlich derjenigen: sich als Freiheit objektiv darzustellen. Um dies zu erreichen, muß sich das Ich in der Vorstellung als bestimmter Wille setzen und begreifen, der, sich bestimmend, sich durch vermittelnde Entäußerung im Vorstellungsbereich der äußeren Anschauung gerade in der von ihm gewählten, intentionalen Bestimmung darstellen will. Fichte vermerkt hierzu folgendes: "So gewiss der Trieb zur Causalität ist, und fortdauert, so entsteht im Bewusstseyn die Aufgabe, aus der Anschauung des Vermögens überhaupt den soeben geschilderten Begriff der möglichen Causalität auf das angestrebte zu entwerfen" (II, 586).

Um diesen Entwurf nun richtig zu konzipieren, bemerkt Fichte: "Hier ist die Frage zu beantworten, wodurch die Entwerfung eines solchen Begriffes bedingt sey? Ich sage, ausser der schon abgehandelten Anschauung des Vermögens überhaupt, ist sie auch noch bedingt durch ein Bild des Widerstandes" (II, 586). Denn soll die freie Vermittlung des Ichs im vorgestellten, empirischen Faktum gelingen, dann darf sich die Bestimmtheit der empirischen Faktizität dem Zugriff der Freiheit nicht entziehen, sondern muß von ihr in ihrer bestimmten Bestimmtheit, die sich als solche zunächst noch dem Setzen der Freiheit entgegenstellt, aufgefaßt werden, Gerade diese gegebene Bestimmtheit soll ja als durch die Freiheit bestimmt vorgestellt werden können, Diese gegebene Bestimmtheit darf sich hinsichtlich der Vermittlungsabsicht der Freiheit nicht als absolut unverfügbar erweisen: sonst stünden das der Freiheit aufgegebene Sein der empirischen Vorstellung und die Realisierungsbedingungen dieses der Freiheit aufgegebenen Seins in Widerspruch: es wäre etwas gefordert, was nicht realisierbar wäre. Die dem freien Vorstellen entgegenstehende, gebundene, faktische Vorstellung in ihrer Bestimmtheit muß also hinsichtlich ihrer faktischen Unbedingtheit gebrochen und aufgehoben werden können, Um aber diese Brechung durchführen zu können, muß gewußt werden, was gebrochen werden soll; "denn in der anzustellenden Ueberlegung soll ja beides, das Vermögen sowohl, als der Widerstand, so lange aneinandergehalten und durcheinander berechnet werden, bis sich findet, eine solche Richtung des gegebenen Vermögens werde den Widerstand besiegen." (II, 586)

Andererseits darf aber das vorgestellte, empirisch faktische Sein durch die Vermittlung der Freiheit als objektiver Vorstellungsbereich, d.h. als Bereich, in dem das Vorstellen ursprünglich beschränkt ist, nicht aufgehoben werden, weil sonst die vermittelte Wirkung sich selbst als objektive Darstellung aufheben und vernichten würde. Die empirische Vorstellung muß darum als solche angenommen werden, ohne ihr allerdings den ausschließlich faktischen Charakter zu belassen. In bezug auf die vermittelnde und darstellende Absicht der Freiheit muß nun dieser unbedingte Charakter der vorgestellten Faktizität als Widerstand gedacht werden.

Es ist hier zu überlegen, von welchen Momenten die Erstellung des Bildes des Widerstandes abhängt. Die empirisch faktische Vorstellung als unbedingte Bestimmtheit ist in ihrem unableitbaren Sein schon früher 
) gebildet worden: ihr Sein ist mit ihrem Erscheinen gesetzt und vollendet 
). Dieser unableitbare Charakter ist vorerst für die Vorstellung absolut faktisch, Wenn also jetzt eine freie Vermittlung vom Ich aus erfolgen soll, dann bedeutet das eine Aufhebung des ursprünglich absoluten Charakters des Faktums und eine Umwandlung in eine durch Freiheit gestaltete Bedingtheit 
).

In dieser sich darstellenden Intention des Ichs erscheint das vorgestellte Faktum nun nicht mehr als bloß theoretischer terminus a quo, sondern als terminus ad quem, den es zu alterieren gilt, Hinsichtlich des freien Aufgegebenseins erscheint die unbedingte Bestimmtheit zunächst als absolute Entgegensetzung gegen die Intention des Ichs, und wird als Bild eines Widerstandes begriffen. "Wie entsteht ein solches Bild des Widerstandes?" (II, 586) ist Fichtes nächste Frage, "Wir kennen es als Bedingung des Begriffes der zu suchenden Causalität, dieser aber ist ein Erzeugniss der freien Einbildungskraft, welche hier unter Voraussetzung der Kenntniss des Vermögens, so wie des Widerstandes, durchaus productiv ist, und zwar mit Besonnenheit und Bewusstseyn productiv, [...]. Das Bild des Widerstandes müsste sonach gleichfalls durch die productive Einbildungskraft hervorgebracht werden, nur nicht mit Bewusstseyn, sondern blind, absolut zufolge des Triebes, der seine Befriedigung sucht, In Hervorbringung dieses Bildes hätte die productive Einbildungskraft Causalität schlechthin durch ihr Seyn, als productive 
) nemlich." (II, 586/87)

Als der freien, darstellenden Absicht des Ichs im Bereich des gebundenen Vorstellens nicht entsprechend wird das vorgestellte, empirische Faktum als Entgegensetzung gegen die Intention des Ichs gedacht, also als Bild eines Widerstandes "und nur im Bilde ist es Widerstand" (II, 587) -, "demnach gesetzt und hinausgesetzt ausser das Ich, und gesetzt in die Sphäre des Seyns an sich, da es ja dem Leben als einem solchen entgegengesetzt ist." (II, 587) Denn das bestimmte, vorgestellte, empirische Faktum als solches entspricht noch nicht der freien, darstellenden Absicht des Ichs, durch die das Vorgestellte in den Freiheitsbereich des Ichs mit einbezogen werden soll. Diese Differenz von Sein und Soll des Vorstellungsgehaltes, von gegebener Bestimmtheit und intendierter Darstellung in der Vorstellung der empirischen Welt soll aufgehoben werden. Nur hinsichtlich dieser produktiven Absicht des Ichs muß die vorgestellte Faktizität als Entgegensetzung gegen den Willen des Ichs gedacht werden, und nur insofern kann hier von einem Bild des Widerstandes gesprochen werden. Das Erfassen des faktischen Gegenstandes im Bild des Widerstandes ist also nur durch das Denken, und nicht durch die Anschauung bedingt. In bezug auf dieses Denken wird nun dem faktisch vorgestellten Gegenstand eine gewisse Eigenständigkeit im Setzen hinterstellt; denn als Entgegensetzung gegen die produzierende Absicht des Ichs kann es nur gedacht werden, wenn mit dem Gedanken des Widerstandes zugleich die Idee eines in ihm selbständigen Setzens verbunden wird. "Wodurch das Ding eigentlich daseyn soll, um auch nur mit uns in Berührung zu treten 
), und worin darum sein eigentliches Wesen bestehen müsste, ist doch wohl seine Kraft; diese aber ist nichts Materielles, noch offenbart sie sich irgend einem äusseren Sinne, sondern sie wird bloss gedacht." (II, 591) 
) D.h. für das Begreifen des faktischen Gehaltes als Widerstandes überträgt das Ich sein eigenes, spontanes Vermögen auf das Faktum 
).

"Es ist hier, wo das Bilden erst anhebt, noch die ganze unendliche Freiheit des Bildens oder Setzens schlechtweg vorhanden. Diese in ihrer Unendlichkeit wird beschränkt, und diese Beschränkung gebildet. [...] Das aus diesen beiden Bestandtheilen entstehende Ganze ist das Bild der Materie." (II, 587) Dieses wird nun noch im Gegensatz zum unmittelbaren Vermittlungswillen des Ichs gesehen bzw. vorgestellt, wodurch das Bild der Materie als Entgegensetzung gegen diesen Willen aufgefaßt werden muß, "ausserdem wäre es nicht Bild eines Widerstandes." (II, 587)

Ohne konsequenten Willen zur Vermittlung der Freiheit in den Bereich der objektiven Vorstellung bliebe das empirische Faktum als solches absolut unbedingt. Erst durch den Vermittlungswillen des Ichs wird das bloß faktische Sein zunächst als überhaupt aufgegeben vorgestellt, und dann, hinsichtlich der bestimmten Darstellungsabsicht des Ichs, als Entgegensetzung, als Bild eines Widerstandes.

In der darstellenden Absicht des Ichs liegt es nun, daß dieser Widerstand vernichtet wird. Eine Vernichtung des Widerstandes wird aber erst relevant, wenn der intentionale Entwurf einer freien Selbstdarstellung der Freiheit im Bereich der objektiven Vorstellung und der vorgestellte, objektive Gehalt in seinem faktischen Vorgegeben-Sein, welcher Träger dieser Intention werden soll, sich nicht entsprechen, Der Widerstand muß also erst vernichtet werden, wenn die faktische Gegebenheit in der Vorstellung nicht schon Ausdruck der sich vermitteln wollenden Intention des Ichs ist. Dabei darf aber das faktisch Vorgestellte selbst, als Bedingung der Darstellung, nicht vernichtet werden, da es ja auch weiterhin zum Zwecke der Darstellung verfügbar bleiben soll, Das Faktum darf also deshalb nur insoweit verändert werden, als dadurch der an ihm vorgestellte Widerstand vernichtet wird. Das im Bild des Widerstandes vorgestellte faktische Sein wird also nicht überhaupt vernichtet, sondern nur intentional modifiziert, um als frei bedingtes Sein vorgestellt werden zu können, und um so die sich darstellende Intention an ihm sichtbar werden zu lassen 
). Diese unter Voraussetzung des freien Sich-Darstellens des Ichs produktiv eingebildete Vorstellung eines Widerstandes ist also das Sehen einer vorgestellten Beschränkung des frei produzieren wollenden Vorstellens, welches diese Beschränkung als eigenständige Entgegensetzung gegen die eigene, freie Absicht begreifen muß.

Soll nun der Widerstand im Bild aufgehoben werden, so muß mit dem Willen zur Darstellung zugleich auch ein Vermögen eingeschaut und begriffen werden, welches die freie Darstellung in dem vorgestellten, empirischen Faktum bewirkt; d.h. es muß fähig sein, das in der Vorstellung gebildete Bild eines Widerstandes gemäß dem vorgestellten, sich frei darstellen wollenden Willen zu vernichten. Durch dieses Vernichten des Widerstandes soll ja gerade der zunächst erscheinende, absolut faktische und unbedingte Charakter dieser Vorstellung aufgehoben und letztere dem ebenfalls gebildeten Plan der freien Darstellung angeglichen werden, damit Idee und Wirklichkeit der freien Vermittlung sich entsprechen 
).

"Bleiben wir gleich bei diesem Anschauen des realen Vermögens, des Vermögens zur Causalität in der Sphäre des Seyns [...] stehen. Es ist [...] das Vermögen, durch eine Reihe von Bedingungen hindurch in der Zeit zum beabsichtigten Ziele fortzuschreiten. Dieses Vermögen würde es seyn, welches auf Veranlassung des Triebes nach realer Causalität und mit ihm zugleich in die Anschauung einträte." (II, 585) Dieses Vermögen, welches sich das Ich zuschreiben muß, um seinem Willen zur Darstellung im Bereich der objektiven Vorstellung Realität zu verschaffen, wird im weiteren als Vermögen zur Wirksamkeit bezeichnet, Dadurch ist nun auch ein weiteres, synthetisches Teilmoment gefunden, um dem auf Äußerung abzielenden Willen zur: objektiven Darstellung zu verhelfen. "Die synthetische Periode nemlich, die wir hier beschrieben haben, besteht aus folgenden drei Hauptbestandtheilen: 1) aus einem Gefühle, des Triebes nemlich, 2) aus einer Anschauung, des realen Vermögens nemlich, des Vermögens einer Causalität in der Sphäre des Seyns, 3) aus einem Bilde des Widerstandes." (II, 589) Bisher wurden Punkt 1) und Punkt 3) abgehandelt; es fehlt also nur noch die gedankliche Entfaltung des eigentlichen Vermögens zur Wirksamkeit.

Hier läßt sich nun zuvor noch eine andere Frage beantworten, "wie denn ein solches Bild des Widerstandes überhaupt in seiner allgemeinen Form zusammenhange mit dem Begriffe der angestrebten Wirksamkeit? Offenbar also: der ganze Widerstand, auf welchen auch der Trieb in seiner Ganzheit sich bezieht, und welchem man durch Hindurchgehen durch die Bedingungen theilweise beizukommen sucht, muss beisammen seyn, und er ist in diesem Beisammenseyn gesetzt in dem Raume, In ihm ist zugleich und Eins, was nachher in der Zeit ein Mannigfaltiges nacheinander seyn wird. Es soll demnach im Raume ausgesucht werden ein Punct, in dem die Wirksamkeit anhebe, Z.B. bei der Materie, als solcher, ist die widerstehende und zu ertödtende Kraft die des Zusammenhanges der Theile, Dieser ist zuerst in einem Puncte, und von dem aus in dem angrenzenden zu unterbrechen." (II, 591/92)

Mit diesen Ausführungen hat Fichte das noch zu behandelnde Problem bereits an zentraler Stelle angefaßt. Es gilt jetzt zu überlegen, wie sich dieses Vermögen zur Wirksamkeit selbst verstehen muß, und an welche Bedingungen seine Ausübung gebunden ist.

Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist der Wille des Ichs, sich, als sich frei vorstellend, in seiner Freiheit gegenüber dem in der gebundenen Vorstellung erscheinenden Gehalt als frei zu behaupten, und diese freie Selbstbehauptung durch reales Aufheben der faktisch unbedingten Bestimmtheit der Vorstellungsgehalte sichtbar zu machen. D.h. der vorzustellende Gegenstand soll durch die Einwirkung der Freiheit den intentionalen Charakter dieser Veränderung objektiv anschaulich tragen. Das reale Modifizieren durch die Freiheit muß also erkennbar, muß sichtbar sein. Dazu muß sich nun das Ich als Vermögen begreifen und real setzen, das durch direktes Sich-Vermitteln in den Bereich der objektiven Vorstellung in diesem unmittelbar wirken kann, um so die gewünschte Veränderung zu erzeugen 
).

Da die angestrebte Veränderung eine Veränderung durch Freiheit sein soll, die als solche objektiv anschaulich gegeben sein soll, darf es sich bei dieser Veränderung nicht um einen rein physikalischen Vorgang handeln, sondern muß ein Akt der realen Freiheit gesetzt sein, der als solcher auch erkennbar sein muß. Das Werk der Freiheit muß real gesetzt sein. Diese reale Sich-Darstellung ist also zumindest an einen Akt der Überwindung des Widerstandes durch das Vermögen zur Wirksamkeit gebunden, Wenn nämlich nicht wenigstens in einem Punkte die gegebene Faktizität zufolge des intentionalen Planes verändert wird, ist sie nie als realer Widerstand konzipiert.

Da aber sowohl der Charakter des vorgestellten, empirisch faktischen Seins in seinem bestimmten Gehalt unableitbar ist, also der Möglichkeit nach in seinem bestimmten Erscheinen als faktischer Gehalt unendlich variabel gedacht werden muß, als auch der auf Darstellung abzielende Wille in der Vorstellung sich frei variabel bestimmen kann, wodurch der vorgestellte äußere Gegenstand auch als Widerstand variiert wird, stellt die nur einmalige Aufhebung des Widerstandes nur ein notwendiges Minimum an anzusetzender, freier Aktivität dar. Das bedeutet, daß normalerweise das Aufheben des Widerstandes nicht in einem Akt erfolgt, sondern der Widerstand nur durch Hindurchgehen durch mehrere Bedingungen vernichtet und so das intendierte Ziel erreicht wird 
).

Von diesem vorschreitenden 
) Prozeß der Wirksamkeit, durch den das intendierte Darstellungsziel erreicht werden soll, sagt Fichte: "Unmittelbar, und in dieser Lage der Dinge ist das freie Leben schlechthin gehemmt, und es kann in der Sphäre des Seyns durchaus keinen Schritt vorwärts. Nennen wir diese Grenze, die zugleich die angestrebte Causalität ausdrückt, d. Aber es möchte vielleicht einen Punct geben, a, den das Leben durch unmittelbare Causalität hervorbringen könnte; wie dieser hervorgebracht wäre, könnte es nun vielleicht auch b hervorbringen, weil a die Bedingung seiner Realisation ist, nach hervorgebrachtem b vielleicht aus eben dem Grunde c, und nun vermittelst des Durchganges durch c das gleich zuerst beabsichtigte d. Falls es zu einer Anschauung dieser Reihe in ihm gekommen wäre, so schaute es dadurch an sein ihm eigenes Vermögen der Causalität zu d." (II, 585) In dieser Anschauung muß sich das Ich als Vermögen begreifen, das fähig ist, durch eine Reihe von Bedingungen hindurch die Unbedingtheit des vorgestellten Gegenstandes real aufzuheben und die Vorstellungsinhalte so zu gestalten, daß sie der geplanten, freien Sich-Darstellung der Freiheit im Bereich der objektiven Vorstellung entsprechen 
).

Da die reale Entfaltung des Vermögens der Wirksamkeit immer ein Übergang im Willen sein muß, indem von einem nur gedachten Vorstellungsinhalt der Freiheit zu einem auf realer Anschauung basierenden Vorstellungsgehalt übergewechselt werden soll, fächert sich diese Entfaltung notwendig in ein zeitlich angeschautes serielles Übergehen auf, weil ein Zugleich entgegengesetzter Momente nicht denkbar ist.

Dieses Vermögen zur realen Wirksamkeit muß als konstitutives Moment vor aller realen Wirksamkeit als wirklich gegeben konzipiert und begriffen werden; denn jede reale Wirksamkeit ist nur zufolge des konzipierten Vermögens denkbar. Das Ich erfährt sich nicht ursprünglich als wirkend, sondern setzt sich mit Bewußt-Sein als real tätig 
).

Mit diesem Vermögen ist ein weiteres Moment entfaltet worden, durch das sich das Ich als reale Möglichkeit zum wirklichen Handeln begreift. "Dieses Vermögen lag nun allerdings ursprünglich im Leben und im absoluten Seyn desselben verborgen, aus welchem es auch zur Anschauung hervorgerufen ist. Dass es aber jetzt ein wirkliches Vermögen des Lebens ist, in der freien Gewalt desselben steht, und nun unmittelbar zur Ausübung fortgeschritten werden kann, ist bewirkt allein durch den Begriff. Durch den Begriff allein ist dieses Vermögen ihm gegeben, da es vor demselben vorher durchaus keins hatte." (II, 585/6).

Das Ich muß sich also notwendig als ein solches Vermögen begreifen, wenn es seiner Forderung, die unbedingte Bestimmtheit der faktischen Vorstellung in eine durch Freiheit bestimmte, und damit in eine durch sie bedingte Vorstellung umzuwandeln, entsprechen will, Hinsichtlich der Verwirklichung dieser Forderung ist gezeigt worden, daß sich das Ich dazu aus seiner unmittelbaren Sphäre vermitteln und als vermitteltes Prinzip auf die als Widerstand verstandene Vorstellung der bloßen Faktizität einwirken muß. Um real wirken zu können, wobei zu beachten ist, daß dies ein durch Freiheit vollzogenes Handeln sein soll, wobei das Ich sich. des Vollzuges desselben immer bewußt sein muß, um als realer selbstbewußter Wille wirken zu können, muß sich das. Ich in diesem Vermitteln zunächst in seinen allgemeinen Voraussetzungen für diese Entäußerung begreifen: als freies Vermögen zur realen Wirksamkeit, Dieses Vermögen muß sich real vollziehen, wenn die entworfene, intentionale Darstellung im vorgestellten Gegenstand des gebundenen Vorstellungsbereiches vorgestellt werden soll 
). Die bestimmte Willensintention muß also dem empirischen Faktum aufgeprägt werden, ansonsten kann von einer durch Freiheit bedingten Vorstellung nicht die Rede sein. "Man begreift ein Freiheitsproduct nur als Aufhebung einer Naturentwickelung, und ermisst das Werk der Freiheit an ihm, indem man ermisst, wie weit die Naturkraft durch dasselbe getödtet sey". (II, 644) An dem in der Vorstellung erscheinenden Gegenstand muß sich die Synthesis von faktischer Erscheinung und Werk der Freiheit demonstrieren lassen.

"Wir sahen, wie das Ich, beschränkt auf einen blossen Trieb, und ohne alle unmittelbare Causalität durch sein Seyn, sein Vermögen, in der Zeit durch Bedingungen hindurch zum Ziele zu gehen, anschaute, dasselbe berechnete auf den gleichfalls im Bilde entworfenen Widerstand, und so einen Plan seiner Wirksamkeit vollendete. Es leuchtet unmittelbar ein, Be dass es daher in diesem Zusammenhange nothwendig sich selbst denke, und zwar hier als reales Prinzip und zwar schlechthin a priori, ohne dass irgend eine reale Causalität vorhergegangen, indem ja die ganze synthetische Periode von einer völligen Vernichtung derselben ausgeht." (II, 595) Damit weist Fichte noch einmal ausdrücklich auf die Apriorizität dieser Gedanken hin, die aller realen Handlung notwendig zu Grunde liegen müssen.

Doch nicht nur das allgemeine Vermögen muß apriorisch entwickelt werden, sondern auch die realen Bedingungen, unter denen sich eine wirkliche Wirksamkeit als konkrete Darstellung der freien Intention vollzieht, Es soll also gezeigt werden, wie eine bestimmte Wirksamkeit gedacht werden muß, wie sich das Vermögen der Wirksamkeit real entäußert, damit eine wirkliche Veränderung im Gegenstand als Werk der Freiheit sichtbar wird, Denn so "gewiss der Trieb zur Causalität ist, und fortdauert, so entsteht im Bewusstseyn die Aufgabe, aus der Anschauung des Vermögens überhaupt den soeben geschilderten Begriff der möglichen Causalität auf das angestrebte zu entwerfen", (II, 586) Es muß nun begrifflich geklärt werden, wie diese Realisierung als konkrete Freiheitsvermittlung geleistet wird; "denn in der anzustellenden Ueberlegung soll ja beides, das Vermögen sowohl, als der Widerstand, so lange aneinandergehalten und durcheinander berechnet werden, bis sich findet, eine solche Richtung des gegebenen Vermögens  werde den Widerstand besiegen." (II, 586)

Dieser im Bild gefaßte Widerstand war das Bild der Materie, das nicht durch bloß begriffliche Aktivität und Intentionalität verändert werden kann; denn sonst wäre das erzeugte Bild reines Produkt der Einbildungskraft, ohne alle wirkliche Objektivität in der Vorstellung 
). Dieses materielle Sein im Bild des Widerstandes kann folglich nicht unmittelbar durch die vorgestellte Willensintention als verändert in seinem äußeren Erscheinen vorgestellt werden. Was unmittelbar durch den Willen verändert werden kann, ist nur das bestimmte Bild des Widerstandes, indem sich nämlich der Wille selbst ändert. Denn das Bild des Widerstandes entstand ja nur dadurch, daß das Ich einen bestimmten, äußeren Wahrnehmungsgehalt als für die Freiheit aufgegeben in eine seiner freien Intention entsprungenen Darstellung verwandeln wollte. Je nach dem, was also der Wille will, welche freie Bestimmung er dem vorgestellten Gegenstand aufprägen will, fällt das Bild des Widerstandes verschieden aus 
).

Da nun eine wirkliche Vermittlung die reale Vernichtung des gebildeten Widerstandes im materiellen Sein intendiert, dieser aber nicht unmittelbar durch den bloß begriffenen, unmittelbaren Willen aufgehoben werden kann, so muß sich das Ich zu sich selbst vermittelt setzen und sich in diesem vermittelten Setzen begreifen. Da durch diese Vermittlung das materielle Sein getroffen werden soll, bedeutet das, daß sich das Ich selbst als materielles Sein setzen muß, Und diese Setzung kann wiederum nicht als empirische Tatsache aufgefaßt werden, sondern dieses materielle Setzen muß ursprünglich geschehen, weil erst durch dieses vermittelte, materielle Setzen des Ichs, dessen es sich auch ursprünglich bewußt sein muß, überhaupt eine reale Handlung vollzogen werden kann.

Fichte führt dazu folgendes aus: "Nun ist das Widerstehende Materie, und die Absicht ist, diese zu trennen, aus ihrem Orte zu bringen, zu bewegen." (II, 595) Denn dieses im Bild des Widerstandes gefaßte, materielle Sein soll ja dem intentionalen Plan gemäß verändert werden. Diese Veränderung ist an die Bedingungen gebunden, durch die der Bereich konstituiert wird, in dem die geplante Veränderung durchgeführt werden soll: in diesem Fall: an die räumlichen Erscheinungsbedingungen. Es kommt darauf an, diese in der Raumanschauung erscheinenden Gehalte der Vorstellung räumlich zu verändern, damit das Werk der Freiheit real sichtbar wird. Wenn die zu verändernden Vorstellungsgehalte im Raum angeschaut werden sollen, muß auch die sie verändern wollende, freie Intention sie in diesem räumlichen Anschauen treffen können; die intentionale Veränderung muß also Veränderung in diesem Anschauungsbereich bewirken.

Fichte fährt nun fort: "Materie aber kann aus ihrem Raume verdrängt werden nur durch andere Materie: und so müsste denn das Ich als wirkende Kraft in einer "materiellen Welt selbst Materie seyn, also ein unmittelbar gegebener, bestimmter und im Raume begrenzter Körper." (II, 595) Wenn das Ich sich als freies Setzen hinsichtlich des empirischen Gehaltes in der Vorstellung in seiner freien, prinzipiellen Existenz behaupten soll, dann muß es sich, wie vorher schon gesagt worden, selbst als objektives, materielles Sein gegeben sein und sich in diesem Sein als vermitteltes setzen und begreifen können. Denn nur in dieser Form ist es fähig, auf den gebildeten Widerstand einzuwirken. Soll demnach eine freie, darstellende Realisation der Wirksamkeit gelingen, durch die der zunächst bloß faktische Vorstellungsgehalt in einen durch Freiheit bedingten Vorstellungsgehalt umgewandelt wird, wodurch er endlich als frei bedingter Gehalt vorgestellt werden kann, dann muß sich das Ich als aus dem unmittelbaren Bereich des prinzipiellen Lebens der Freiheit in den vermittelten Bereich der Vorstellung versetzt vorstellen. Erst durch diese Vermittlung seiner selbst ist das Ich fähig, auf das im Bild gefaßte Sein des Widerstandes einzuwirken.

Funktion dieses Körpers des Ich soll es sein, die willentlich intendierte Veränderung im objektiven Vorstellungsgehalt herbeizuführen; dieses körperliche materielle Sein muß durch den vollzogenen Begriff einer bestimmten Wirksamkeit, d.i. den Wirkwillen, unmittelbar verändert werden können, um seinerseits durch seine Veränderung in der willentlich intendierten Weise auf das als Widerstand aufgefaßte, materielle Sein verändernd einzuwirken. "Und zwar soll in diesem Körper der Begriff unmittelbar Ursache einer Bewegung der Materie werden können, um vermittelst dieser nach dem Begriffe zweckmässig entworfenen Materie die starre Materie ausser uns gleichfalls zweckmässig zu bewegen." (II, 595) Das Ich in seinem körperlichen Sein darf also nicht unbedingte, bloß faktische Bestimmtheit, tote Materie sein, sondern muß fähig sein, durch Eigendynamik, in der unmittelbar der intendierte Wille tätig ist, auf andere materielle Gegenstände außer ihm direkt einzuwirken. Diese Seinsform des Ichs, in der sich der Wille unmittelbar im objektiven Sein auswirken kann, wird allgemein als Leib bezeichnet 
). Er ist genau dasjenige Sein, durch das die Hemmung im vorgestellten Gegenstand unmittelbar verändert wird. Durch die unmittelbaren Veränderungen im Leib soll mittelbar die äußere Materie verändert werden, In diesem Sinne kann man auch den Leib als materiale Spontaneität bezeichnen; oder, wie Fichte sich ausdrückt: "Eine solche Beweglichkeit der Materie durch den blossen Begriff kann man füglich nennen Organisation, vermittelst welcher ein Körper Organ wird auf die übrige Körperwelt." (II, 595) 
)

Die Konstruktion des Leibes muß das Ich gedanklich vollzogen haben, ohne daß ein reales Handeln vorhergegangen wäre. Denn bevor sich das Ich als handelnd real entäußern kann, muß es sich als zum Handeln fähig verstanden haben, muß wissen, daß es organisierter Körper ist, Der Leib soll ja dem bewußten Willen des Ichs nicht äußerlich sein, als etwas, das das Ich als Tatsache des Bewußt-Seins auch einmal erfahren kann, sondern soll unmittelbares Vermittlungsorgan des Willens sein, dessen sich das Ich also unmittelbar bewußt sein muß, wenn es überhaupt handeln soll. Hinsichtlich des willentlich intendierten Vernichtens des Widerstandes im vorgestellten, materiellen Sein muß sich das Ich also selbst ursprünglich als organisierter Körper setzen und sich dieses Setzens unmittelbar bewußt sein. Nur wenn es sich selbst nämlich als an materielles Sein gebundenen Leib vorstellt, der in dieser Beschaffenheit fähig ist, dynamisch auf bloße Materie einzuwirken, ist es auch möglich, daß mittelst dieses leiblichen Seins der im Bild gefaßte Widerstand des vorgestellten faktisch materiellen Seins vernichtet werden kann. Wenn sich das Ich als reales Wirksamkeitsvermögen begreifen will, muß es sich als Leib setzen und in diesem Setzen verstehen, "Das Ich im Bilde seiner Wirksamkeit auf Materie würde sich demnach verwandeln in einen organisirten Körper." (II, 595)

Doch wäre eine bloße, materielle Spontaneität nach Fichte blind; würde ihre aktive, objektive Leistung nicht intentional kontrolliert, könnte das Ich in seinem äußeren Handeln nicht wissen, was es in diesem Handeln auf materielles Sein vollbringt. "Eine vermittelst dieser Organisation in der materiellen Welt vollzogene Wirksamkeit müsste nun der Sinn, und zwar hier der oben beschriebene äussere, stets begleiten, um ermessen zu können, inwiefern der beabsichtigte Plan wirklich ausgeführt sey, oder was noch zu thun übrigbleibe. Der Sinn müsste darum mit dem Organe innig vereinigt seyn und Eins ausmachen, und darum auf dieselbe Weise in der Materie dargestellt seyn, wie das Organ, woraus sich ergäbe ein materielles Ich im Raume mit äusserem Sinne und Organe." (II, 595 f) Soll der entworfene Plan einer Wirksamkeit nicht an der Unkontrollierbarkeit der Ausführung scheitern, dann muß gesehen werden, welche Auswirkungen die leibliche Spontaneität auf das materielle Sein des Widerstandes besitzt, Leibliche Aktivität (Motorik) und sinnliche Rezeptivität (Sensorium) sind demnach durch den Vermittlungswillen schlechthin gefordert. Beide Momente müssen unmittelbar durch das Sich-Begreifen des Ichs als freies Prinzip der Wirksamkeit mitgesetzt sein, Denn das zu erstellende Vermittlungsprodukt soll ja doch so ausfallen, wie es durch die bestimmte Willensintention entworfen wurde. In dieser Weise wären Idee und Wirklichkeit einander anzunähern, um das intendierte Produkt der freien Wirksamkeit real zu erreichen, Damit wäre gezeigt, wie das Umwandeln einer unbedingt faktischen Vorstellung in eine durch Freiheit bedingte zu denken ist, wobei dieses Umwandeln der faktischen Unbedingtheit in eine freie Bedingtheit durch den absoluten Anspruch der Freiheit selbst schlechthin gefordert war 
).

§ 10 Konstruktion des Überganges vom bloßen Begriff der Wirksamkeit zum realen Wirken selber

"Setzet nun, das Ich sey mit der Entwerfung dieses Begriffes seiner angestrebten Wirksamkeit und allen den Constructionen, wodurch dieser Begriff bedingt ist, vollkommen fertig; ist nun die wirkliche Causalität da, oder ist sie noch nicht da?" (II, 597) Diese von Fichte gestellte Frage ist bedeutsam, und sie muß beantwortet werden, wenn die intendierte Darstellung der Freiheit objektiven Charakter haben soll. Falls also durch den aufgestellten Begriff einer realen Wirksamkeit deren reale Wirklichkeit noch nicht unmittelbar durch das Denken mitgegeben ist, muß gezeigt werden, worin der Übergang vom bloßen Begriff zur realen Tathandlung besteht, und durch welche Momente er bedingt ist. Denn erst, wenn der in der gebundenen Vorstellung erscheinende Gehalt als durch die Freiheit bestimmt und bedingt vorgestellt werden kann, ist das angestrebte Werk der Freiheit vollendet. Zum leichteren Verständnis wird der bisherige Begriff noch einmal rekapituliert.

Die vorher angestellten Überlegungen mußte das Ich leisten, um sich als reales Vermögen der Wirksamkeit vorstellen zu können. Der zunächst nur reproduzierend gebildete empirische Gehalt sollte hinsichtlich der durch das Erscheinen des absoluten "Seyns an sich" 
) aufgegebenen Vorstellung des Ichs von sich als freiem Prinzip als abhängig von der freien Sich-Vorstellung des Ichs vorgestellt werden, Denn das empirisch faktische Sein kann nicht auch gültig als absolut vorgestellt werden, da eine Begründung aus gegensätzlichen Absoluta sich widersprechen würde. Somit ist also die Bestimmtheit der empirischen Erscheinung nur als faktische Unbedingtheit in bezug auf ihr bloßes Erscheinen vorzustellen, Doch diese Erscheinung des empirisch faktischen Vorstellungsgehaltes kann ihrerseits nur als dem Ich aufgegeben, als in seine Freiheit gegeben, um darüber zu verfügen, gedacht werden. Das Ich ist aufgefordert, das faktische Sein seiner Vorstellung in ein durch Freiheit gestaltetes Sein der Vorstellung umzuwandeln. Um aber diese Verfügung, die ursprünglich nur als Aufgabe innerhalb des bloßen Begreifens besteht, durch die Freiheit real vorstellen zu können, muß sich das Ich selbst als sich in seiner Freiheit vermittelndes Vorstellen vorstellen, Diese Selbstvermittlung des Ichs hinsichtlich der der Freiheit aufgegebenen empirischen Vorstellung ist also an das reale Wirken der Freiheit gebunden, da das Faktum, wie bereits gesagt, zunächst als hinsichtlich seiner Bestimmtheit im gegebenen Gehalt unbedingtes Moment erscheint. Es erscheint zwar als aufgegebenes, doch ist es in diesem Aufgegebensein noch nicht real in seiner faktischen Bestimmtheit von der Freiheit betroffen. Die aufgegebene, freie Vermittlung muß das Ich also erst real vollziehen. Um aber diesen Vollzug wirklich leisten zu können, muß das Ich um die Bedingungen wissen, unter denen er möglich ist.

Es wurde bereits gezeigt, daß das unter der intentionalen Absicht des Ichs vorgestellte und im Bild eines materiellen Widerstandes gefaßte, empirische Faktum begrifflich nicht so konzipiert werden kann, als ob die faktische, unbedingte Bestimmtheit des materiellen Widerstandes durch den bloßen Begriff einer Wirksamkeit verändert werden könnte; denn dann wäre dem vorgestellten Gehalt überhaupt keine relative Eigenständigkeit zuzusprechen. Die faktische Unbedingtheit im Vorstellen wäre bloßer Schein, die faktische Beschränkung durch den Gehalt würde ihren objektiven Charakter verlieren, und alle Einbildungen wären dann rein subjektive Projektionen. Wenn aber dem empirischen Vorstellungsgehalt eine relative, faktische Eigenständigkeit zukommen soll, dann muß der in dieser Sphäre der gebundenen Vorstellung erscheinende Gehalt real durch die Freiheit verändert werden, um ihn so in ein durch die Freiheit bedingtes Verhältnis zu überführen. Um also in dem die Vorstellung faktisch determinierenden Bereich frei wirken zu können, muß sich das Ich selbst als in diesen Bereich versetzt begreifen, damit der durch die Freiheit im Begriff entworfene Plan einer Wirksamkeit durch das leiblich materielle Sein des Ichs realisiert und objektiv sichtbar wird. Der objektive Widerstand im Vorstellen soll durch objektives Setzen des Ichs vernichtet werden. Da nun der Bereich, in dem das im Bild des Widerstandes gefaßte Moment auftritt, die Vorstellung einer materiellen Welt ist, muß sich das Ich als reales Vermögen der Wirksamkeit als in diesen Bereich versetzt, vorstellen, um als organisierte Materie, d.h. als eine Materie, in der der sich selbst bewußte Wille unmittelbar wirken kann, die Realisierung der freien Darstellung zu bewirken. In diesem objektiven Wirken muß sich das Ich zugleich durch sinnliche Rezeptivität kontrollieren können; ansonsten wäre das freie Darstellen bloß blinder Aktionismus.

Ein Übergang vom unmittelbaren Sich-Vorstellen des Ichs als reales Wirksamkeitsvermögen zur objektiv anschaubaren Darstellung dieses Vermögens kann nicht gedacht werden, als allein durch den Begriff eines intentionalen Planes bewirkt, obwohl der im Begriff gefaßte Plan conditio sine qua non dieses Wirkens ist. Das Vorstellen einer durch die Freiheit bedingten Vorstellung im Bereich der äußeren Wahrnehmung, in der das im Wirken sich äußernde Wesen der Freiheit objektiv sichtbar werden soll, kann nur als eine über das bloße, begriffliche Vorstellen hinausgehende, willentliche Setzung gedacht werden, Die Theorie des Wirkens vollendet sich also nur im wirklichen Handeln selber, und das Scheitern des bloßen Begriffs wird von diesem selbst begriffen. Das bloße Vorstellen verweist somit an eine, zwar unmittelbar durch den Begriff bewirkte, aber dennoch unbegriffliche, materielle Spontaneität eines äußerlich sichtbaren Leibes, durch den der intentionale Plan realisiert werden soll. Das Ich muß sich hinsichtlich der intentionalen Veränderung der in der Vorstellung eines materiellen Widerstandes gefaßten Außenwelt selbst als äußeres, real tätiges Prinzip vorstellen, "So, sage ich, muss das Ich erscheinen schlechthin a priori. Dass man wirke, erfährt man nicht; es findet davon keine Wahrnehmung statt, wie von einem Zustande, der ohne alles unser Zuthun ist. Die Wirksamkeit setzt ja einen frei und durch absolute Selbstthätigkeit entworfenen Begriff voraus. Dieser Begriff und die mögliche Wirksamkeit nach demselben werden ja innerlich angeschaut eben als blosses Vermögen, sogar vor der wirklichen Vollziehung der entworfenen Causalität voraus, und schon in diesem durchgeführten und vollendeten Vorbilde einer solchen Wirksamkeit erscheint das Ich nothwendig als ein materielles Organ." (II, 596) Denn zufolge der aufgestellten Intention, sich zu veräußern, mußte sich das Ich als Vermögen begreifen, daß diese Veräußerung der Freiheit bewirkt.

Was also bisher gezeigt werden sollte der Begriff, den das Ich von sich als realem Vermögen der Wirksamkeit erstellen muß --, faßt Fichte noch einmal in folgende Worte zusammen: "Der Begriff der angestrebten Wirksamkeit, das bestimmte Vorbild dieser Wirksamkeit selbst sollte entworfen werden. Dazu bedurfte es eines Bildes des Widerstandes, um auf denselben das Vermögen zu berechnen: so bedarf es wiederum eines Bildes des Vermögens, um auf dieses den Widerstand zu berechnen. Der Widerstand aber ist niedergelegt in der Materie, und so muss denn die Kraft in dasselbe Medium der Materie aufgenommen werden, damit eine solche Berechnung möglich sey." (II, 596)

Aus diesen Ausführungen folgt, daß die bis jetzt [erstellte Konstruktion nur die begrifflichen Voraussetzungen, noch nicht aber das reale, tätige Handeln der vorgestellten Wirksamkeit gibt. Die Wirksamkeit ist also, wie Fichte sagen würde, bisher nur im "Bild" gefaßt worden.

"Setzet nun, das Ich sey mit der Entwerfung dieses Begriffes seiner angestrebten Wirksamkeit und allen den Constructionen, wodurch dieser Begriff bedingt ist, vollkommen fertig; ist nun die wirkliche Causalität da, oder ist sie noch nicht da?" (II, 597) Diese schon zu Beginn des gegenwärtigen Kapitels gestellte Frage läßt sich jetzt mit Fichtes eigenen Worten recht klar beantworten: "Sie ist durch den allervollkommensten Begriff noch keinesweges da und gegeben, sondern sie ist nun nur erst vollkommen möglich." (II, 597) Die Wirklichkeit dieses Planes, die sich in einem objektiv sichtbaren Freiheitsprodukt niederschlagen müßte, ist also noch nicht erreicht.

Darum gilt es jetzt zu zeigen, wie diese geforderte Realität des Produktes der Wirksamkeit zu setzen ist, und "dass es [cf. das Ich] die entworfene Causalität aus dem begriffenen Anfangspuncte anheben kann, sobald es dieselbe eben anhebt, und dass es zu dieser Causalität keines Anderen weiter bedarf, denn seiner selbst." (II, 597) Es geht demnach darum, den Übergang von der vorgestellten, realen Möglichkeit zur konkreten Wirklichkeit der vorgestellten Wirksamkeit zu begreifen, ohne ihn jedoch durch dieses Begreifen schon zu vollziehen; denn auch durch das Begreifen des Überganges kann das anvisierte freie Produkt der Wirksamkeit nicht unmittelbar erstellt werden, da durch das bloß subjektive Projizieren des Überganges der reale Widerstand nicht gebrochen werden kann. Das ist, wie bereits gesagt, Aufgabe der wirklichen Tat.

Sonst muß das Ich in einen Zustand übergehen, wo das im Begriff vorgebildete Produkt ein von diesem unabhängiges Sein erhält, damit die Vorstellung, obzwar gebunden, dennoch Bestimmung durch Freiheit ist. "Ohne Zweifel ist dieser Uebergang des Ich zur wirklichen Causalität eine Veränderung seines dermaligen Zustandes. [...] Es hat dermalen seine Causalität nur im Begriffe; diese ist freilich durchaus bestimmt und vollendet; aber dieses Seyn ist nur im Gedanken, und es fällt weg, so wie die That des Denkens wegfällt, weil dadurch der Gedanke selbst wegfällt." (II, 597/8) Das unmittelbare Verhältnis von bildendem Vermögen und gebildetem Begriff der Wirksamkeit müßte also gelöst werden, damit das Produkt der Wirksamkeit eine relative Selbständigkeit erhält 
), ähnlich wie der in der Ebene der zunächst gebundenen Bestimmtheit der Vorstellung erscheinende, faktische Gehalt.

In dieser relativen Selbständigkeit müßte das objektivierte Produkt dem Ich erscheinen, als ein Sein, das die produktive Einbildungskraft des Ichs unmittelbar beschränkt, und das darum nicht mehr durch freies, unmittelbares Denken bzw. Bilden gehalten wird. Die geforderte Beschränkung gegenüber dem Vorstellen des Ichs ist dann gegeben, wenn dessen Produkt in den objektiven Bereich der Vorstellung versetzt wird, wodurch die freie Einbildungskraft unmittelbar gehemmt und schlechtweg beschränkt wird. "Da nun eine solche Beschränkung durchaus unbedingt ist, so wird das Seyn, dessen im Zustande derselben man sich bewusst wird, gleichfalls vorgestellt als ein Unbedingtes, durch die Zurückziehung der Freiheit, durch die es ja nicht bedingt ist, keinesweges Aufzuhebendes." (II, 598 f)

Fichte formuliert die Aufgabe des Übergangs folgendermaßen: "Das Ich soll den Begriff seiner Wirksamkeit in der That vollziehen, heisst daher, es soll aus der Region des durch blosse Zurückziehung der Freiheit zu vernichtenden Seyns, der Region der Begriffe, sich begeben in die Region der unmittelbar gebundenen Bildungskraft, in welcher alles ein festes und auf sich selbst ruhendes, beharrliches Seyn annimmt." (II, 599) Dieses Sein erhalten die Produkte der freien Wirksamkeit aber nur dadurch, daß das Ich in sich von einer durch den bloßen Begriff gestalteten Vorstellung zu einer leiblich materiellen Vorstellung seiner selbst übergeht, um durch den Leib als objektiv vermitteltes Organ auf den materiell vorgestellten Widerstand einzuwirken, "Also der Uebergang des Ich von dem blossen Denken einer möglichen Causalität zur wirklichen Vollziehung derselben besteht darin, dass es sich seiner ganzen Persönlichkeit nach von der Freiheit des blossen Begriffes befreit, und sich hingiebt in sein ursprüngliches Principseyn in der Region der absolut beschränkten Bildungskraft. Dieser Uebergang aber geschieht mit absoluter Freiheit." (II, 599) 
) Die Umwandlung des Ichs als bloß begreifendes Setzen in ein real sich objektivierendes und handelndes Prinzip ist nur dadurch zu leisten, daß es sich als leibliche Spontaneität materialisiert; denn das Produkt soll ja eine (intentional bedingte) Modifikation des zunächst im Bilde eines Widerstandes gefaßten, empirischen Vorstellungsgehaltes sein. Diese kann allerdings nur durch materielles Sein selbst geleistet werden. "Was in die Region der absolut beschränkten Einbildungskraft fällt, erhält ein unbedingtes und beharrliches Seyn [...]. In diese Form fällt das Ich als materieller Leib, und darum ist dieses Seyn sein durchaus beharrliches." (II, 600) "In diese Region ist es als Substanz schon versetzt durch seinen materiellen Leib." (II, 599) Dieser Leib müßte nun zufolge des aufgestellten Begriffes der Wirksamkeit wirklich handeln. Der sich darstellen wollende Wille müßte sich in einer konkreten Handlung abschließen, damit der im Begriff gefaßte Plan, die Vorstellung als durch Freiheit gestaltet vorstellen zu wollen, realisiert wird.

Durch diese Veräußerung erhält das Produkt der Wirksamkeit, in dem sich nun konkret die zunächst nur schlechtweg postulierte Bedingtheit des empirischen Faktums durch die Freiheit ausdrückt, seine relative Selbständigkeit und kann nicht mehr durch eine bloße, begriffliche Veränderung aufgehoben werden, Das Ich wird also durch seinen objektivierten Willen im Bereich der äußeren Vorstellung beschränkt.

Doch darf diese Beschränkung, wie Fichte ausdrücklich betont, nicht als objektiver Mangel an freier Verfügbarkeit verstanden werden, was sie, von der bloßen Möglichkeit her gesehen, wirklich auch ist, sondern sie muß vielmehr gesehen werden als freie, reale Sich-Bestimmung der Freiheit, die in diesem Produkt objektiv niederlegt, was sie selbst will. Diese Beschränkung kann daher nur als Selbstbeschränkung des Ichs gewertet werden, die im ursprünglichen Willen, sich in seinem freien Vermögen zu realisieren, beschlossen lag. Diese Beschränkung der Freiheit durch sich selbst im Bereich der äußeren Vorstellung kann nur als ein Wille verstanden werden, der auf sich selbst zurückkommen will, auf sich selbst wirkt, und so an wirklicher Freiheit gewinnt. "Den Uebergang des Ich [aus dem blossen Begriffe zur wirklichen Causalität kann man beschreiben als eine Bindung der vorher (zu einem freien Begriffe) gelösten Freiheit; man kann aber auch, wenn man bedenkt, dass der Begriff nur ein leeres Bild, die Wirksamkeit aber das wahrhaft Reale sey, diesen Uebergang betrachten als eine Befreiung von einer Leerheit, und Gewinnung einer höheren Freiheit". (II, 599)

Der Übergang von der einen Form in die andere kann nie bloß vorstellend, theoretisch, geleistet werden. Dieser Sachverhalt macht den Hiatus von bloß begrifflicher Möglichkeit und konkreter Wirklichkeit von der theoretischen Seite her recht deutlich, Nur durch das willentliche freie übergehen des Ichs, sich intuierend, in sich selbst zu einem real handelnden, tätigen und leiblichen Prinzip ist die Überwindung des theoretischen Hiatus in einem handelnden Setzen möglich.

Damit ist das anfangs gestellte Problem, wie eine Vermittlung der Freiheit in dem ihr zur freien Verfügung aufgegebenen, empirisch faktischen Vorstellungsbereich möglich ist, gelöst.

In diesen Ausführungen Fichtes ging es vorerst darum, die allgemeinen Bedingungen für eine Selbstvermittlung der Freiheit zu erstellen. Die Freiheit trägt in dieser Darstellung noch den Charakter einer reinen Willkürfreiheit: sie will, was sie will. Erst durch die Reflexion auf die eigentliche Bedeutung der in der Vermittlung niedergelegten Intentionalität kann gezeigt werden, daß der Freiheit Bedingungen gesetzt sind, (wie das ja auch schon in dem Hinweis auf das "höhere Seyn der Freiheit" 
) innerhalb der Freiheit angedeutet wurde), durch die die Freiheit ihren bloß willkürlichen Charakter verlieren würde.

Zu bemerken wäre noch, daß in dieser Darstellung des Vermögens der Wirksamkeit, das sich in freien Produkten äußert, von Fichte hauptsächlich Artefakte angesprochen sind, welche durch manuelle Kraft erzeugt und durch den optischen Sinn erfaßt werden. Andere Möglichkeiten, wie z.B. die Verobjektivierung von Gedanken durch die gesprochene Sprache oder die Selbstdarstellung des Willens in der leiblichen Gestik bleiben hier mit ihren spezifischen Leistungen hinsichtlich einer intentionalen Vermittlung unerwähnt. Doch wird sich zeigen, daß auch sie bezüglich der noch zu erstellenden, interpersonalen Vermittlung von Bedeutung sind.

§ 11 Die Produkte der Wirksamkeit hinsichtlich ihrer Bedeutung für eine interpersonale Vermittlung

Obwohl Fichte von dem jetzt erreichten Ergebnis aus durch reduktives Vorgehen, durch Hinterfragen nach der eigentlichen Bedeutung der Produkte der Wirksamkeit zeigen könnte, wie man auf dem von ihm selbst eingeschlagenen Weg zur Annahme einer anderen Person bzw. zu einer Beziehung mit dieser gelangen könnte, führt er deren Existenz als bloße Tatsache des Bewußt-Seins wie folgt ein: "Was ich wirklich, d.h. in der Region der durch sich selbst gebundenen Bildungskraft, durch meine Causalität hervorbringe, soll meine eigene äussere Anschauung binden, und durch kein Zurücknehmen des Denkens sein Seyn zurückgenommen werden können. [...] es soll auch die Anschauung anderer vorstellender Wesen meines Gleichen binden, ebenso, wie mein körperliches Daseyn überhaupt sie auch binden soll." (II, 600)

Trotz dieser nur faktisch behauptenden Einführung der anderen Person in den Horizont des Ich, die sich, wie Fichte selbst sagt, lediglich auf eine "Thatsache des Bewusstseyn ohne alle Ableitung" (II, 601) berufen kann, soll hier der Versuch unternommen werden, aus den bisherigen Darlegungen die Berechtigung für das Postulat einer anderen Person aufzuweisen, das sich als konsequente Forderung aus der wirklichen Begründung der Veräußerung des Ichs ergeben würde.

In Fichtes methodischer Absicht liegt es, das angesetzte, freie Bewußt-Sein absolut zu sich selbst als Leben der Freiheit kommen zu lassen, damit es sich als freie Reflexibilität in seiner Freiheit begreifen und zu sich selbst Stellung nehmen kann, Jede erreichte Stufe in der Reduktion muß darum auf dieses Ziel hinterfragt werden, bis der reduktive Weg einer solchen Erörterung schließlich im Aufleuchten eines absoluten Lebens der Freiheit an sein [129] Ziel gelangt ist 
).

Für das bisherige Ergebnis bedeutet das folgendes: die Entäußerung des Ichs in einem Produkt der Wirksamkeit muß auf ihre Begründungsfunktion hinsichtlich der Entfaltung des freien Bewußt-Seins zu sich selbst als Prinzip der Freiheit untersucht werden; es muß gezeigt werden, welcher Zusammenhang zwischen der freien Vermittlung des Ichs in den objektiven Bereich und dem angestrebten Ziel der freien Selbstbegründung des Bewußt-Seins besteht; ob durch die freie Veräußerung des Ichs das intendierte Ziel schon erreicht ist oder ob die Verobjektivierung der intentionalen Setzung selbst wiederum nicht bloß Bedingung für eine höhere Stufe der freien Entwicklung des Bewußt-Seins ist.

Im ersten Teil dieser Abhandlung galt es zu untersuchen, wie sich das Ich im Bereich der objektiven Vorstellung in seiner Freiheit darzustellen vermag. Der Grund für diese Vermittlung lag in der freien Sich-Aufgegebenheit der Freiheit selbst, die als absolut formaler Grund das vorgegebene Faktum in der Vorstellung, zu sich in ein bedingtes Verhältnis bringen wollte. Die Freiheit sollte sich nicht durch das Faktum in seiner unbedingten Bestimmtheit schlechthin binden lassen, sondern relativ frei bleiben. Aber welche Bedeutung hat nun die durch die Freiheit bedingte Bestimmtheit der objektiven Vorstellung für die freie Selbst-Setzung des Bewußt-Seins? Ist die absolute Freiheitsbegründung durch die Freisetzung des Ichs gegenüber dem faktisch materiellen Sein schon gelungen oder nicht? So sollte die nächste Frage lauten.

In dieser Hinsicht ließe sich folgendermaßen argumentieren: Die freie Entäußerung erfolgt unmittelbar in bezug auf die Selbstverwirklichung des Ichs, dem das empirisch faktische Sein der materiellen Welt aufgegeben, und nicht nur gegeben ist, Wenn aber die objektive Entäußerung der freien Unmittelbarkeit des Ichs nur um der Aufgegebenheit des empirischen Faktums willen geschähe, dem gegenüber das Ich sich frei behaupten soll, dann bliebe eine solche Darstellung letztlich ohne eigentliche Bedeutung. für das freie Prinzip-Sein des Ichs, und zwar aus folgendem Grund: Die Veräußerung wäre wohl eine Möglichkeit der Realisation der Freiheit, doch hätte sie keine wirkliche Konsequenz für die freie Entwicklung des Ichs. Denn da sich das Ich durch den ihm innerlich erscheinenden, höheren Gehalt der Freiheit, den Wertgehalt, als freier Wille auch unmittelbar in sich selbst realisieren kann, hätte die Verobjektivierung der freien Intentionen in den Produkten der Wirksamkeit nur die Bedeutung einer objektiv anschaulichen Projektion der Intentionalität. An dieser äußerlichen Darstellung könnte sich das Ich zwar selbst unmittelbar als freies Setzen reflektieren, doch da dieser Rückbezug auf sich selbst schon im Bereich des unmittelbaren Prinzip-Seins gegeben ist, könnte die Veräußerung auch fallengelassen werden. Die Veräußerung stellte dann eine bloße, objektive Selbstabspiegelung der Freiheit dar, die nur vorkäme, damit sich die Freiheit als Freiheit selbst objektiviert betrachten könnte.

Durch das Aufgegeben-Sein der materiellen Welt wäre zwar die Bedingung einer objektiven Willensdarstellung gegeben; diese hätte aber auf das eigentliche Selbst-Setzen der Freiheit keinen direkten Einfluß und bliebe relativ bedeutungslos.

Radikalisierte man diese Behauptung, so ließe sich sagen, der freien Unmittelbarkeit des Ichs stehe eine sinnlose Außenwelt gegenüber, die mit der eigentlichen Realisierung der Freiheit nichts zu tun habe. Dem Ich erschiene ein Realitätsbereich, der nicht unmittelbar in Zusammenhang mit seiner eigenen Selbstverwirklichung gebracht werden könnte, Der Sinn, der diesem empirischen Sein beigemessen werden könnte, wäre in sich widersprüchlich, weil eine Bezogenheit von Freiheit und Faktum hergestellt werden sollte, die ohne Bedeutung für diese Freiheit wäre. Der objektiven Darstellung der Freiheitsintentionen würde also die innere Konsequenz der Realisation der freien Selbstbehauptung des Bewußt-Seins fehlen.

Abgesehen von der Rücksicht auf diese offenkundige Fehlkonzeption könnte aber noch folgendermaßen argumentiert werden: Die freie, vermittelte Darstellung des Ichs erfolge um des Faktums willen. Falls diese Behauptung richtig sein soll, müßte einsichtig gezeigt werden können, daß das empirische Faktum eine solche Vermittlung vom Ich verlangt. Es müßte im Wissen ausgewiesen werden, daß in der äußeren, materiellen Welt der einsichtige und gerechtfertigte Grund läge, eine solche Vermittlung zu vollziehen, Das hieße aber, das empirische Faktum als eigenständiges Sein anzunehmen, ihm eine Begründungsfunktion zusprechen zu wollen, welche der bisherigen Charakterisierung des Faktums vollkommen widersprechen würde. Es würde, nachdem es durch die Vermittlung des Ichs in seiner zunächst erscheinenden, unbedingten Bestimmtheit relativiert worden ist, in dieser Sichtweise von neuem wieder zum Absoluten erhoben. Nun ist aber das empirische Faktum in sich als besondere Bestimmtheit völlig unableitbar, dem Ich absolut verschlossen. Von einer Offenbarkeit desselben als Grund kann also nicht die Rede sein. Die Behauptung, die freie Vermittlung erfolge um des empirischen Faktums willen, ist somit nicht haltbar. Sie könnte nur dadurch aufgestellt werden, daß das Ich durch Hinterstellung willkürlich einen Grund im empirischen Faktum ansiedelte der real nicht in ihm enthalten ist; das Faktum würde dann willkürlich uminterpretiert, In diesem Ansatz würde die dabei sich vollziehende eigene Tätigkeit des gedanklichen Übertragens außer acht gelassen, wodurch dogmatische Voraussetzungen einflössen.

Wenn die vermittelten Produkte der Wirksamkeit dennoch in direkter Beziehung zu der sich selbst frei setzenden Freiheit stehen sollen, dann müssen sie diesbezüglich einen realen Zweck haben, und es muß ihr bedingender Charakter bezüglich der durchzuvollziehenden Realisierung der Freiheit nachgewiesen werden.

Die geforderte Zweckhaftigkeit kann ihnen aber nur zukommen wenn sie auf etwas ausgerichtet werden, was in sich und aus sich heraus einsichtigerweise eine solche intentionale Entäußerung verlangt, und das selbst fähig ist, diese Vermittlung des unmittelbaren Willensvollzuges im freien Produzieren als solchen zu verstehen. Um aber dieses freie, objektive Setzen des Ichs als frei begreifen zu können, müßte dieses Sein außerhalb des Ichs in sich selbst Freiheit erzeugen können; Freiheit kann es aber nur erzeugen aus freiem Vermögen überhaupt, es müßte also selbst ein freies Prinzip sein, eine andere Person außerhalb des unmittelbaren Ichs. 

Unter dieser Voraussetzung können die Produkte der Wirksamkeit als bedingende Momente einer interpersonalen Vermittlung in einem völlig neuen Licht gesehen werden: Wenn nämlich ein Verhältnis zwischen Personen grundsätzlich gefordert sein sollte, was noch nachzuweisen wäre, gewännen die Produkte der Wirksamkeit ihre bedingende Funktion als intentionale Vermittlungsträger.

Das würde heißen, daß das Ich, welches als Prinzip frei produktiv tätig ist und sich dabei intentional entäußert, erwartet, daß durch die veräußerte Darstellung seiner Intentionen ein Kommerzium mit anderen Personen erreicht werden kann. Nur als Momente einer solchen realen Vermittlung können die Produkte der Wirksamkeit ihre wirkliche, vorher nur schlechtweg postulierte Bedeutung erhalten. Das Postulat einer anderen Person muß also aufgestellt werden, wenn die Produkte der Wirksamkeit als intentionale Vermittlungsträger hinsichtlich der Selbstsetzung des freien Bewußt-Seins volle sinnhafte Bedeutung erlangen sollen.

Die folgenden Ausführungen müssen zeigen, ob eine solche Annahme zu Recht gemacht werden darf, und welche Bedingungen sich an diese Annahme knüpfen. Wenn sich nämlich zeigen ließe, daß unter dem Gesichtspunkt einer interpersonalen Vermittlung die sich in den Produkten der Wirksamkeit objektivierende Freiheit notwendige Bedingung für diese Vermittlung wäre, könnte die im letzten Kapitel abgehandelte Darstellung der Freiheitsentäußerung in unmittelbaren Bezug zur Interpersonalität gebracht werden und von daher auch ihre Rechtfertigung erhalten.

§ 12 Einführung der Interpersonalitätsbeziehung als Tatsache des Bewußt-Seins  
Trotz der aufgezeigten Möglichkeit, durch reduktives Hinterfragen der Produkte der Wirksamkeit hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Frei-Setzen des Ichs, zum Postulat anderer Personen außer dem eigenen Ich vorzustoßen, welches es dann näher zu bestimmen gälte, führt Fichte in seinen Vorlesungen über "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 die Existenz fremder Vernunftwesen zunächst unvermittelt als bloße Tatsache des Bewußt-Seins, als phänomenale Unmittelbarkeit der Vorstellung ein.  
Nachdem er gezeigt hat, wie das Ich als reales Vermögen der Wirksamkeit seine frei bestimmte Spontaneität objektiviert, geht er zu der Behauptung über, daß nicht nur das eigene, vorstellende Ich, sondern auch andere, der Vorstellung fähige Wesen bezüglich ihres Vorstellungsvermögens durch die im empirisch faktischen Sein objektivierte, freie Bestimmung beschränkt werden. Durch das, "was ich wirklich, d.h. in der Region der durch sich selbst gebundenen Bildungskraft, durch meine Causalität hervorbringe", soll nicht nur die eigene äußere Anschauung gebunden werden, sondern "auch die Anschauung anderer vorstellender Wesen meines Gleichen [...], ebenso, wie mein körperliches Daseyn überhaupt sie auch binden soll". (II, 600) 
Diese, hier nur als "blosse 
) Thatsache des Bewusstseyns" (II, 600) aufgestellte Behauptung anderer Personen, "ohne alle Ableitung" (II, 601), wird nun näher erläutert und auf die in ihr liegenden Konsequenzen hin analysiert: "Es liegt in dieser Behauptung Folgendes: 1) Es gebe Wesen meines Gleichen ausser mir, 2) diese seyen gebunden, zuvörderst mich selbst zufolge meines körperlichen Daseyns als ein Wesen ihres Gleichen anzuerkennen, 3) ebenso seyen sie: gebunden, die Producte meiner Thätigkeit in der materiellen Welt wahrzunehmen." (II, 600 f) Die Anerkennung des eigenen Ichs zufolge des körperlichen Daseins und die Wahrnehmung der Produkte der Wirksamkeit folgen dabei aus der gemachten Annahme der Existenz anderer Personen, "Ich rechne mit Sicherheit, nachdem ich das Erstere vorausgesetzt habe, immerfort auf die beiden letzten Stücke". (II, 601) Denn unter der Voraussetzung, daß andere Personen außer dem eigenen Ich wirklich gegeben, sind, müssen diese ebenfalls als vorstellende Wesen vorgestellt werden. Hinsichtlich des produktiven Einbildens wären sie dann gleichfalls genötigt, sich in ihrem objektiven Vorstellen sowohl durch die Bestimmtheit des eigenen Körpers als auch durch die Bestimmtheit der in den Produkten dargestellten, freien Wirksamkeit binden bzw. beschränken zu lassen.  
Diese Beschränkungen der fremden Vorstellung durch die objektiven Veräußerungen des eigenen Ichs können jedoch nicht als bloß faktische Beschränkungen, sondern sie müssen, damit überhaupt durch sie ein Wissen von einer anderen Person vermittelt werden kann, als Beschränkungen einer sich objektiv bestimmenden Freiheit begriffen werden.  
Dieses Begreifen der Beschränkungen als objektive Bestimmungen einer sich darstellenden, fremden Freiheit ist auch insofern von ausschlaggebender Bedeutung, als erst dadurch überhaupt ein Abgrenzen gegenüber dem rein faktischen Sein möglich wird. Denn die Produkte der Wirksamkeit und der Leib sollen ja nicht als reine Naturphänomene, sondern als Vermittlungen einer freien Intention, der Leib soll als vermittelndes, objektivierendes Organ dieser sich darstellen wollenden Intention erscheinen.  
Von diesen objektiven Momenten der Veräußerung wird ferner behauptet, sie seinen die bedingenden Momente, derentwegen andere Personen das eigene Ich gleichfalls als freies Prinzip anerkennen müßten. Unter Bezugnahme auf die gemachte Voraussetzung der Existenz anderer Personen behauptet Fichte, daß eine Anerkennung des eigenen Ichs nur zufolge der leiblichen Erscheinung möglich ist. Fichte schließt somit, unter der gemachten Voraussetzung, von der leiblichen Existenz auf ein in ihr wohnendes, unmittelbares Prinzip.  
Wenn sich dieser Schluß nicht als Zirkelschluß erweisen soll, insofern die Anerkennung des eigenen Iches durch die vorausgesetzten, fremden Iche zufolge des körperlichen Daseins nur dann erfolgen könnte, wenn schon um den Körper als Veräußerungsorgan eines Iches gewußt wird, was wiederum das Wissen um das unmittelbar setzende Prinzip zur Voraussetzung und zur Bedingung hätte, dann muß geklärt werden, wie es überhaupt zur Annahme fremder Iche in der Vorstellung kommen und wie um ihre Existenz gewußt werden kann. Denn erst, nachdem dies geklärt ist, kann eine Untersuchung darüber erfolgen, unter welchen Bedingungen das eigene Ich anderen Ichen als Ich erscheinen kann.  
Die Behauptung fremder Iche außer dem eigenen stellt nicht nur ein Novum gegenüber dem bisher Abgehandelten dar, sondern "ist sogar allen unseren bisherigen Voraussetzungen widersprechend." (II, 601) Die bisher angesetzte einfache Einheit von Subjekt und Objekt spaltet sich hier in mehrere Formen dieser Einheit, "Das Leben der Freiheit und des Bewusstseyns ist bisher als ins vorgestellt worden, und nur aus dieser Einheit haben wir abgeleitet, und unter der Voraussetzung dieser Einheit erklärt und bewiesen. Hier zerspaltet jenes Eine Leben offenbar sich in mehrere Leben, die im Wesentlichen einander gleich sein sollen". (II, 601) Wenn nämlich in der Vorstellung des Ich Objekte angesetzt werden müssen, die in sich selbst freies Bewußt-Sein sind und die ihrerseits das Ich zum Objekt ihrer Vorstellung machen können, dann kann sich das vorstellende Ich nicht mehr als letzte Einheit der Vorstellung betrachten, sondern nur noch als vorstellendes Prinzip unter anderen. Die Frage nach einer übergeordneten Einheit muß dann aber neu gestellt werden.  
Es ist das erkenntnistheoretische Problem zu lösen, wie denn überhaupt "das Bild und der Gedanke solcher Wesen meines Gleichen ausser mir zu Stande" (II, 601) kommt. Fichtes Darstellung zielt also zunächst nicht auf eine Begründung der Aufspaltung des vorausgesetzten Einen Lebens in mehrere, identische Formen, sondern auf eine begriffliche Rekonstruktion des angesetzten Faktums der Vorstellung. Es soll erörtert werden, durch welche Momente die Vorstellung einer anderen Person bedingt ist, Momente, die als Gegebenheiten in dieser Vorstellung angesetzt werden müssen. Fichte will vorerst nur wissen: "durch welches Factum kommt das Setzen anderer Wesen ausser uns zu Stande?" (II, 601)  
In einer solchen Untersuchung, in der nur die faktischen Vorstellungsbedingungen der Interpersonalität entfaltet und bewiesen werden sollen, geht es somit nicht um eine eigentliche Begründung der Interpersonalität, sondern lediglich um die begriffliche Bestimmung der realen Möglichkeit einer Interpersonalitätsvorstellung 
). 
Da den angesetzten, fremden Personen reale Wirklichkeit zukommen soll, deren Existenz also nicht auf einer bloß gedanklichen Projektion beruhen darf, müssen in diesem faktischen Beweis nicht nur die reinen Denkvoraussetzungen, sondern auch die Anschauungsbedingungen entfaltet und geklärt werden. Es muß gezeigt werden, wann der zunächst als bloßes Bild konzipierte Begriff der Interpersonalität in der Anschauung real angewendet werden kann. Es kann im ursprünglichen Bewußt-Sein etwas "nicht etwa bloss denkbar seyn, ohne angeschaut zu werden; denn es ist ja denkbar nur unter Bedingung der Anschaubarkeit, indem das Factum des Denkens ja nur ein Herausgehen aus der Anschauung ist, und so durch die letztere bedingt" ist. (II, 654).  Fichte geht nun so vor, daß er erst die reinen Begriffsbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung entfaltet und dann die Anschauungsbedingungen bestimmt.
§ 13 Bestimmung der bloßen Denkbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung

Um nun die hinsichtlich dieser Bestimmung zu stellende Frage, durch welche begrifflichen Momente denn die faktisch angesetzte Vorstellung fremder Personen konstituiert wird, besser beantworten zu können, rekapituliert Fichte noch einmal die Voraussetzungen, unter denen sich das Ich als Ich begreifen und als freies Prinzip setzen konnte 
). Diese Wiederholung ist deshalb angebracht, weil durch das prinzipielle Selbstbegreifen des eigenen Iches zugleich die Voraussetzungen geschaffen werden, durch die der in der Vorstellung angesetzte Gehalt, die andere Person, die ein "Wesen meines Gleichen ausser mir" sein soll, gedanklich erstellt werden muß, Wenn dieser Begriff tatsächlich auf den vorgestellten Gehalt anwendbar sein soll, dann muß sich das Ich als Ich vollständig im Begriff verobjektivieren, d.h. die Unmittelbarkeit seines prinzipiellen Seins als solche begrifflich darstellen. Denn der Begriff des Ichs soll ja auf Iche anwendbar sein, die objektiv in der Vorstellung gegeben sein sollen. Das eigene Ich soll von sich als realem Prinzip einen allgemeinen Begriff bilden, heißt also, es soll die bedingenden Momente, durch die dieses reale Behaupten erst möglich wird, reflexiv einholen.

Dieses Setzen war zunächst dadurch bedingt, daß sich das Ich als vorstellendes Prinzip gegeben, besser aufgegeben war. "Als bildendes Princip habe ich mich schon, und schaue als solches mich an durch die unmittelbare innere Anschauung der Freiheit." (II, 601) Diese unmittelbare Einschauung in sich als das Prinzip des Vorstellens war die absolute Gegebenheit, durch die vom Ich erst ein unmittelbares Bewußt-Sein seiner selbst als Ich konstituiert wurde. Wie Fichte an einer anderen Stelle sagt, gründet sich "das wirkliche Daseyn eines Ich [...] auf ein absolutes Factum der unmittelbaren Sichanschauung; der Sichanschauung des Wissens nemlich." (II, 604) In diesem Bewußt-Sein kommt das Ich unmittelbar auf sich als freies, vorstellendes Prinzip zurück.

Neben diesem unmittelbaren Bewußt-Sein des prinzipiellen Frei-Seins besteht aber noch ein anderes, nämlich das Bewußt-Sein der "unmittelbar durch sich selbst beschränkte[n] produktive[n] Bildungskraft", (II, 602) da das Bewußt-Sein von Freiheit nur im Gegensatz zu dem Bewußt-Sein einer Beschränkung gedacht werden kann 
). Neben der unmittelbaren Ungebundenheit der Vorstellung als freie Selbstbestimmbarkeit muß also auch das Bewußt-Sein einer unmittelbaren Gebundenheit bestehen, in der das Vorstellen durch den vorgestellten Gehalt beschränkt wird. Diese Form des Bewußt-Seins deckt genau den Bereich der objektiven Anschauung ab, in den hinein sich das Ich als Prinzip entäußern sollte, um sich als reales Leben der Freiheit behaupten zu können 
).

Nun soll der Begriff des Ichs als eines realen Prinzipes gebildet werden; dazu muß es selbst im Bereich der objektiven Vorstellung, d.h. in der äußeren Anschauung erscheinen. Denn nur auf Grund der Anschauung eines solchermaßen erscheinenden Ichs kann im Zusammenhang mit der inneren Anschauung der Begriff eines wirklich objektiven Real-Prinzipes gewonnen werden. Um also den angestrebten Begriff eines Ichs als reales Prinzip bilden zu können, wird gefordert, daß das Ich als sich entäußerndes Prinzip im Bereich der "unmittelbar durch sich selbst beschränkte[n] productive[n] Bildungskraft" (II, 602) vorstellbar sein muß. "Ich versuche auch diese zweite Form an dem auf die erst beschriebene Weise angeschauten Ich, und finde, dass auch durch dieses die productive Einbildungskraft unmittelbar beschränkt werde, 1) durch dasselbe als materiellen Leib, 2) durch die Producte desselben als materiellen Leibes in der materiellen Welt." (II, 602) Das Ich ist also nicht nur unmittelbar als reines Prinzip, sondern hinsichtlich der Realisierung des freien Darstellungsvermögens auch objektiv anschaubar als produzierendes Prinzip, als Leib, in Zusammenhang mit den gewirkten Produkten, an die sich nach ihrem Entstehen unmittelbar das Bewußt-Sein einer Beschränkung knüpft. Auf dieser anschaulichen Grundlage kann das Ich einen Begriff von sich als realem Prinzip gewinnen, der objektiv gültigen Charakter zu beanspruchen vermag.

Doch bleibt dieser Begriff des Ichs, der sich auf die Synthesis von innerer und äußerer Selbstanschauung gründet, notwendig auf die Unmittelbarkeit des eigenen Ichs in der unmittelbaren, inneren Anschauung bezogen. Da es aber hier darum geht, den Begriff eines fremden Ichs zu erstellen, das laut der gemachten Voraussetzung, als objektiver Gehalt in der Vorstellung erscheinen soll, so ist es notwendig, von allen subjektiven Anschauungsbedingungen abzusehen und für diese Begriffsbildung nur Anschauungsmomente zuzulassen, die objektiv zu gewinnen sind. Fichtes Frage ist darum vollauf berechtigt: "Habe ich nun das Ich vollkommen entäussert, durch Denken aus der unmittelbar inneren Anschauung heraus und in die Region der äusseren Wahrnehmung gestellt? Ja und nein. Die körperliche Darstellung des Ich und die Wirksamkeit desselben in der materiellen Welt sind entäussert: aber die Selbstbestimmung zu dieser Wirksamkeit, der Begriff und Plan, nach welchem diese einhergeht, bleiben bloss und lediglich Gegenstand der inneren Anschauung, und insofern ist das Ich nicht entäussert." (II, 602) Da aber der materielle Leib als objektiv produzierendes Prinzip und die Produkte der Wirksamkeit nur als Veräußerungsprinzip und Veräußerungen der Freiheit verstanden werden, wenn zugleich um das sie setzende, unmittelbare Prinzip gewußt wird, ist der Begriff eines objektiven, fremden Ichs als reales Prinzip durch die Selbstreflexion des eigenen Ichs als Ich noch keineswegs gefunden, Denn ohne die Möglichkeit, um die Produkte der Wirksamkeit als freie Veräußerungen und um den Leib als veräußerndes Prinzip einer unmittelbaren Freiheit wissen zu können, bleiben die Vorstellungen des Leibes und der Produkte der Wirksamkeit nur faktische Naturerscheinungen, da "die Wirksamkeit als das Aeussere, durch die Selbstbestimmung und den Begriff, als das Innere, bedingt" (II, 602) ist 
). Der Begriff eines Ichs als reales Prinzip "kommt weder durch die blosse äussere Anschauung oder das productive Denken, noch [...] durch die blosse innere Anschauung zu Stande, sondern nur durch eine absolut unzertrennliche Synthesis beider." (II, 602) Soll darum ein Begriff eines fremden Ichs gebildet werden, dann muß neben den äußeren Erscheinungsbedingungen eines Ichs auch um das diese objektiven Äußerungen setzende, fremde Prinzip gewußt werden können und die anschaulichen Bedingungen dieses Wissens müssen sich nachweisen lassen.

Fichte geht nun in seiner Darstellung der Interpersonalität so vor, daß er zunächst vom Nachweis der das Wissen um das unmittelbare Prinzip-Sein eines anderen Ichs begründenden, anschaulichen Momente absieht, da er die wirkliche Existenz anderer Iche als faktische Gegebenheit in der Vorstellung voraussetzt und unter dieser Annahme den Begriff eines anderen Iches durch bloßes Konstruieren im Denken entfaltet. Doch wird schließlich zu zeigen sein, daß die erstellte, gedankliche Konstruktion nur dann wahre Erkenntniswirklichkeit besitzen kann, wenn die hypothetische Voraussetzung selbst im Wissen eingeholt ist. d.h. wenn die rein gedankliche Begriffsbildung eine wirkliche Fundierung durch und in der Anschauung erhalten hat.

Um diese gedankliche Konstruktion durchführen zu können, muß Fichte über die Unmittelbarkeit der inneren Anschauung eines bestimmten (konzipierenden) Subjekts hinausgehen und die Bildung des Begriffs eines Ichs überhaupt durch bloß gedankliches Objektivieren aufzeigen. In dieser Hinsicht verläßt das Ich den Boden der realen Anschauung, der Synthesis aus innerer und äußerer Selbstanschauung, und erstellt durch bloßes Denken den Begriff eines objektiven Ichs, das seinerseits in dieser Konstruktion als unzertrennliche Synthesis aus den beiden gezeigten Anschauungsbereichen gedacht werden soll. Darum gilt es zu zeigen, "ob ich nicht [...] das Ich gerade so, wie es in der Synthesis vorkommt, aus innerer und äusserer Selbstanschauung zusammengesetzt, durch productives Denken ganz aus der jetzt vorhandenen inneren Anschauung herausbringen könne, ob ich es nicht in das rein ursprüngliche Denken fassen könne, wodurch, als durch ein absolutes Herausgehen aus dem Inneren, es von dieser gegebenen inneren Anschauung ganz abgelöst würde". (II, 602) Das in diesem Denken zu erstellende Ich erhielte dadurch, da es seinerseits wiederum als selbständiges Prinzip vorgestellt werden müßte, in einer durch das bloße Denken absolut verobjektivierten Form "ein durchaus eigenthümliches und auf sich selbst beruhendes Seyn", (II, 602) wodurch es für das konzipierende bestimmte Subjekt gegenüber dessen in der inneren Anschauung erzeugten Ich zum "wahren Nicht-Ich" (II, 602), d.i. Anderem, Höherem, als mein Ich, würde, "ohnerachtet es in und für sich selbst freilich ein Ich seyn würde, indem es ja also gedacht worden." (II, 603) Im Gegensatz zum Denken des eigenen Ichs, das sich in seiner Selbstreflexion auf die unmittelbare, innere Anschauung berufen kann, soll hier durch rein gedankliches Verobjektivieren der zunächst unmittelbar gebildeten Vorstellung der Begriff eines Ichs objektiv erstellt werden.

Dieser objektivierte Begriff eines Ichs, der lediglich im Denken mit Hilfe der freien Einbildungskraft konstruiert werden soll, kann nur dadurch gebildet werden, daß sich der Begriff eines Ichs als Begriff verabsolutiert und den zunächst unmittelbar erstellten Begriff des Ichs, der als gebildet notwendig vorausgesetzt werden muß, wenn sich das Ich als freies Prinzip realisieren will, radikal verallgemeinert. [...] der Begriff nicht notwendig Begriff des wahren Seins sein muß, kann die bloße Einbildungskraft, unabhängig von der realen Gegebenheit einer Sache, Vorstellungen frei produzieren. 
) Ein solcher, durch die freie Einbildungskraft erstellter, losgelöster Begriff eines Ichs wird dadurch gebildet, daß das Denken als Denken absolut über die das Denken des Ichs als reales Prinzip ursprünglich begrenzende, innere Anschauung des bestimmten Ichs hinausgeht und seinen Begriff durch freie Konstruktion im bloßen Denken hält, wodurch dieser das vorher geforderte "eigenthümliche [...] und auf sich selbst beruhende [...] Seyn bekäme". (II, 602)

Soweit bisher entfaltet, kann das vorstellende Ich diesen notwendig zu bildenden Begriff eines fremden Ichs nur durch eine solch freie Konstruktion seines Denkens erzeugen, da für die Begriffsbildung eines objektiv erscheinenden Ichs bisher die eigentliche Grundlegung dafür in der Anschauung fehlt. Auf diese Weise kann der Begriff eines Ichs nicht nur objektiv erzeugt werden, sondern er muß es sogar, wenn ein vorzustellendes Faktum, als fremdes Ich begriffen werden soll, Das zu eruierende Faktum eines fremden Ichs kann vorerst nur dadurch begriffen werden, daß ihm ein in dieser weise gebildeter Begriff eines Ichs hinterstellt wird. Eine solche Begriffskonstruktion ist also nicht nur möglich, sondern im vorliegenden Falle auch notwendig. Fichte formuliert diesen Gedankengang folgendermaßen: "Ich versuche es [sc. das rein begriffliche Konstruieren eines Ichs], und finde, dass ich dies nicht nur kann, sondern dass ich es auch muss. Die productive Einbildungskraft findet im Versuche eines solchen Denkens sich genöthiget, es zu realisiren, d.i. sie findet sich beschränkt durch das Seyn solcher äusserer Iche, und zwar, wie dies aus der ursprünglichen Form der Bildungskraft hervorgeht, ins Unendliche möglicher Iche. Das Ich muss durch Denken entäussert werden, und es kann durch Denken entäussert werden ins Unendliche." (II, 603)

Aus dieser Sachlage, nämlich ohne Bezug zu einer gegebenen Anschauung den Begriff eines objektiven Ichs nur durch gedankliches konstruieren zu erstellen, ergibt sich aber auch, wie Fichte zeigt, die Schwierigkeit, daß zwar mit Bezug auf die zu begreifende Vorstellung fremder Iche eine solche Konstruktion, die in sich die Möglichkeit einer unendlichen Vielfalt von existierenden Ichen birgt, notwendig vollzogen werden muß, daß aber ohne ein diese Konstruktion begrenzendes Prinzip nicht gesagt werden kann, wann dieser so gebildete Begriff eines fremden Ichs in der Wirklichkeit angewendet wird. Denn die Wirklichkeit ist nicht zu begreifen als nur mögliche Bestimmtheit, sondern nur als bestimmte Bestimmtheit.

Das hier aufgeworfene Problem wird aber vorerst von Fichte nicht weiter erörtert; vielmehr wird nun der solchermaßen erstellte Begriff eines objektiven Ichs eingehend, sowohl formal als auch inhaltlich erläutert.

In formaler Hinsicht läßt sich von diesem Denken, in dem der Begriff eines Ichs nur durch freies Einbilden erzeugt wird, folgendes sagen: Im Gegensatz zu dem zufolge der inneren Anschauung gebildeten Begriff des eigenen Ichs bleibt dieser bloß konstruierte Begriff eines objektiven Ichs außer dem eigenen, unmittelbar sich selbst vorstellenden Ich zunächst ohne eigentliche Begründung seiner Realität, d.h. es fehlt der Nachweis, daß ihm ein Sein in der Wirklichkeit zukommt 
). "Für das Denken eines Ich ausser dem Ich der unmittelbaren inneren Anschauung haben wir keine Bedingung angegeben, wir haben es hingestellt als ein absolutes Factum. Es ist darum dieses Denken hier wenigstens eine durchaus unbedingte Bestimmung des reinen und absoluten Denkens, es wird also gedacht, weil eben gedacht wird, und das Denken selbst führt dieses besondere Denken bei sich." (II, 603)

Da der objektive Begriff des Ichs, abgelöst von der inneren Anschauung nur durch freies Konstruieren des Denkens selbst gebildet wird, wodurch dieses den individuellen Horizont, in dem es erstellt wird, übersteigt, kann dieses Denken überdies auch nicht mehr nur als Ausdruck des Ichs als Individuum angesehen werden. Denn der hinsichtlich der zu rekonstruierenden Interpersonalvorstellung zu bildende Begriff des reinen Ichs muß allgemein sein, so daß er alles Denken eines rein Individuellen überschreitet, um erst dadurch das einzelne Ich als Individuum, als Ausgliederung des Einen Lebens, als welche sich auch das eigene Ich denken muß, begreifen zu können, "Man kann nicht sagen: ich denke (bringe denkend hervor) andere Iche, sondern vielmehr: das allgemeine und absolute Denken denkt (bringt denkend hervor) die anderen Iche und mich selbst unter ihnen." (II, 603) Wenn diesem Denken aber, das hier zunächst nur als willkürliche Äußerung erscheint, wirkliche Erkenntnisbedeutung zukommen soll, dann darf es nicht nur als "absolutes Factum" (II, 603) hingestellt werden, sondern muß noch begründet werden.

Nach dieser allgemeinen Darstellung der Form jenes Denkens geht Fichte zu seiner inhaltlichen Bestimmung über.

Diese inhaltliche Bestimmung des im Denken objektivierten Ichs ist jedoch leicht zu verstehen, da sie durch frühere Ausführungen schon geleistet worden ist, Da das objektive Ich ein "Wesen meines Gleichen" (II, 600) sein soll, müssen sich die am eigenen Ich gebildeten Bestimmungen auf dieses im bloßen Denken gebildeten Ich anwenden lassen 
). "Das Ich, ganz so wie es oben durch absolute Synthesis der inneren und äusseren Anschauung und als vereinigender Mittelpunct der beiden zu Stande kam, wird absolut gedacht" (II, 604), nämlich als absolutes Leben der Freiheit, das als solches unabhängig von dem es bildenden Begriff seiend vorgestellt werden muß 
). "Also das gedachte Ich erhält innerlich seine unmittelbare Selbstanschauung, sein Vermögen der Begriffe, der Selbstbestimmung u.s.w., äusserlich einen materiellen organisirten Leib, und mögliche Causalität in der materiellen Welt, ebenso wie das erste Ich, von dem wir in der inneren Anschauung ausgehen, alles Dieses hat." (II, 604) Da in dieser inhaltlichen Bestimmung des objektiven Ichs nur frühere Ergebnisse rekapituliert werden, beschränkt sich Fichte auf die Nennung der wesentlichsten Konstitutiva, durch die sich ein Ich als reales Prinzip setzt.

Entscheidend bei diesem Gedanken ist folgendes: Das im bloßen Denken erfaßte, objektive Ich soll als unmittelbares Setzen seiner selbst, als eigenständiges Leben der Freiheit vorgestellt werden. Ein solches Setzen kommt jedoch nur durch das tatsächliche Setzen eines Ichs zustande; d.h. das angesetzte, vom konzipierenden Subjekte im bloßen Denken gehaltene, objektive Ich muß seinem eigentlichen Sein nach unabhängig vom gedanklichen Erfassen dieses Seins vorgestellt werden. Wenn dem bloßen Denken eines objektiven Ich Erkenntniswirklichkeit zukommen soll, die es noch nachzuweisen gälte, die aber von Fichte ausdrücklich gefordert ist 
), dann kann dieses objektive Ich nur als Gesetzt-Sein einer Freiheit gedacht werden, die sich unmittelbar in sich selbst als eigenständiges Prinzip vollzieht. Denn wenn dem Ich außer dem eigenen Ich tatsächlich Realität beigemessen werden kann, wie dies in dem erstellten Gedanken eines objektiven Ichs gefordert ist, dann muß dieses Ich auch unmittelbarer Grund seiner selbst sein, der sich in seiner Selbständigkeit auch entäußern kann. Es wird also im Denken einer anderen Person für diese als real existierendes Wesen eine Unbedingtheit im Setzen behauptet, die, weil sie wirkliche Unbedingtheit ist, nicht durch das Begreifen dieser Unbedingtheit bedingt sein kann 
). Dieses Denken erstellt also einen Begriff -- den Begriff eines anderen Ichs --, von dessen Inhalt es positiv weiß, daß es ihn weder selbst erzeugen kann, noch soll, denn dann könnte bei diesem "Ich" nicht mehr von einem Prinzip die Rede sein, das durch eigenständiges, unmittelbares Setzen seiner selbst existiert.

An dieser Stelle, an der die Eigenständigkeit der im Denken gebildeten Iche, und damit zugleich eine Pluralität von Ichen behauptet wird, zu der sich auch das eigene, vorstellende Ich rechnen muß, weshalb es sich nicht mehr als singuläres Leben der Freiheit setzen kann, ist es wichtig den eigentlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Ichen zu erklären. Es ist zu erklären, wodurch sich das Ich zum bestimmten, individuellen Ich macht und sich von anderen Individuen unterscheidet. Denn trotz der durch das Denken erstellten Begriffs-Einheit der Iche, also einer gedanklichen Einheit, in und durch die sich alle Iche als Ich überhaupt begreifen können, durch die hier schon die Möglichkeit gegeben wäre, ein gedankliches Beziehungssystem zwischen den einzelnen Ichen aufzubauen, muß auch angegeben werden, worin das eigentlich Differente zwischen den verschiedenen Individuen besteht, und worin das Wesen der Individualität gegründet ist.

Dieses Problem wird nun von Fichte eingehend erörtert. Das Wesen des Ichs war als Leben der Freiheit bestimmt worden, das sich als solches in der unmittelbaren Einschauung seiner selbst erfaßt und begreift. Nun sind der Voraussetzung der gegebenen Interpersonalvorstellung zufolge mehrere Iche gedanklich anzusetzen. "Bedeutend ist hierbei Folgendes: die unmittelbare innere Anschauung des Ich 
) ist wiederholt; sie ist dermalen wenigstens zweimal. Diese beiden inneren Anschauungen aber sind durch eine absolute Kluft getrennt, und keine von beiden vermag hineinzuschauen in die andere, indem jedwede von der anderen aus nicht angeschaut, sondern nur gedacht wird." (II, 604)

Diese Behauptung bedarf einer ausführlichen Erklärung, die über die bereits gegebene Begriffsbestimmung des anderen Ichs hinausgeht, in der dessen Existenz vom Begriff aus gesehen nur negativ dargestellt werden konnte. Eine eingehendere Bestimmung ist auch insofern angebracht, als durch Fichtes Behauptung, die verschiedenen Iche seien durch eine "absolute Kluft" getrennt, das angeschnittene Problem der Individualitätsbestimmung zentral angesprochen ist. Denn "Offenbar beruht es auf dieser Unterscheidung, dass ich sage: das ist mein Ich, und obwohl ich zugebe, dass mein Nachbar ebenso ein Ich hat, wie ich, ich doch sage, dieses ist nicht mein, sondern es ist sein Ich; welche Worte er von mir redend auf dieselbe Weise wiederholt." (II, 604)

Um das Wesen der Individualität, das Fichte in der reflexiven Wiederholung des Ichs als Ich, also des Ich-Ich, vermutet, besser erfassen zu können, greift er auf frühere Ergebnisse seiner Untersuchung der "Thatsachen des Bewusstseyns" zurück 
). Es wird daran erinnert, wie wir überhaupt zu einem Ich gekommen sind: "Das Wissen reflectirte sich selbst, traf und ergriff sich auf der That; was doch wohl eine durchaus unmittelbare, [...] eine innere Anschauung wäre. Diese Anschauung nun war es, welche, aufgenommen in die feste Form des Denkens, ein Ich, zuerst als Wissendes, sodann als Princip gab: [...] und ohne Reflexion und Sichanschauung des Wissens wäre es zu gar keinem Ich gekommen. Also, das wirkliche Daseyn eines Ich gründet sich auf ein absolutes Factum der unmittelbaren Sichanschauung; der Sichanschauung des Wissens nemlich." (II, 604) Diese ursprüngliche Selbstanschauung des Wissens ist derart, an dem sich das Ich in unmittelbarer Selbsthelligkeit als freies Prinzip gegeben ist. Dieser Ursprung aber ist absolut faktisch: die Freiheit als solche ist, sie ist notwendig, was sie ist, und sie kann nicht machen, daß sie nicht Freiheit ist. In ihrem bloßen Sein, ihrem So-Sein als prinzipielles Vermögen, für sich genommen ist die Freiheit also absolutes Faktum Das Ich kann darum nicht machen, daß es nicht ist, was es ist. Doch wenn das Ich ist, ist es nur als und im Bestimmen seiner selbst, als freier Vollzug, in dem es sich unmittelbar anschaut und als diese Unmittelbarkeit begreift.

Da das andere, zunächst im bloßen Denken angesetzte objektive Ich dem Wesen nach dem eigenen Ich gleich sein soll, muß es sich darum auch auf ein solches absolutes Faktum der unmittelbaren Einschauung des Wissens, des unmittelbaren Bewußt-Seins seiner selbst gründen. Das andere Ich muß als ein sich auf Selbstanschauung gründendes, freies Prinzip vorgestellt werden. "[D]enn jedes Factum dieser Art begründet ein Ich; und umgekehrt, es werden mehrere Iche gesetzt, heisst, das Factum der inneren Anschauung wird als mehrere Male vorgekommen gesetzt." (II, 605)

Unbeschadet seiner unmittelbaren Selbst-Einschauung kann jedoch dieses Wissen seinem Gehalt nach in allen inneren Anschauungen der individuellen Iche durchaus identisch sein, und, wie später noch zu zeigen ist, muß es das auch sein 
).

Von diesem ursprünglichen Prinzip-Sein des Ichs in der inneren Anschauung her erfolgen dann alle weiteren Bestimmungen, nicht nur im theoretischen, sondern auch im praktischen Bereich, Die Darstellung dieser Freiheitsentwicklung war zunächst mit dem Aufweis der intentionalen Entäußerung in den Bereich der materiellen Welt abgeschlossen worden. "An dieses ursprüngliche Factum der inneren Anschauung, als seinen eigentlichen Geburtsort, knüpft sich nun das zu anderen inneren Anschauungen, eines Triebes, eines Vermögens, frei entworfener Begriffe, sich entwickelnde Ich. In die Einheit des zufolge jenes Factums gedachten Ich wird Alles, was noch weiter in innerer Anschauung vorkommt, aufgenommen." (II, 605) Denn da diese weiteren Bestimmungen ebenfalls Bestimmungen der einen, identischen Freiheit des Ichs sein sollen, müssen sie auch von diesem als Weiterentwicklungen des sich in dieser Entwicklung sich durchhaltenden Freiheitsvermögens verstanden werden. "Und so ist denn eines Jeden eigenes Ich dasjenige, welches er zufolge der absolut ersten und ursprünglichen Sichanschauung des Wissens, durch die er erst ward, gedacht hat, und auf. welches er nun in derselben inneren Anschauung fortgehend alles in ihr Vorkommende bezieht." (II, 605) Das Ich ist sich also in der ursprünglichen, unmittelbaren Selbsteinschauung als ein sich zu bestimmendes Prinzip der Freiheit gegeben und bezieht die getroffenen Bestimmungen als Entfaltung der sich aufgegebenen Freiheit auf sein ursprüngliches Prinzip-Sein. Die gesetzten Bestimmungen sind nur die in die Zeit schematisierten Weiterbestimmungen der sich ursprünglich und unmittelbar aufgegebenen Selbstbestimmung der Freiheit 
). Das Ich als Individuum ist nur dann, wenn es in seinen Bestimmungen auf sich als Ich zurückkommt und die getroffenen Bestimmungen als unmittelbare Entfaltung seiner selbst sieht, Dieser reflexive Charakter des Ich kommt sprachlich dadurch zum Ausdruck, daß man sagt: "mein Ich." (II, 605) Oder: ich setze mich. "Das Ich, das in dem mein steckt, und wovon mein das Adjectivum ist, ist das absolut ursprüngliche, durch das unmittelbare Factum der Selbstanschauung zu Stande gekommene, Das zweite Ich, dessen hier gedacht wird, ist das Fortschreiten des ersten Wurzelichs in der Zeit. Weil dieses Fortschreiten mit Freiheit geschieht, und so in der Botmässigkeit des ersten Wurzelichs steht, so schreibt das Wurzelich sich dasselbe zu, als sein Besitzthum, und nennt es das seinige." (II, 605) 
) Dieses unmittelbare Sich-Aneignen ist nichts anderes als das reale Sich-selbst-Bestimmen des freien Prinzips durch die: Zeit hindurch, welch letzteres sich in allen seinen realen Setzungen als identisch durchhalten muß, Diese Selbstidentifizierung geschieht mittels der inneren Anschauung, in der sich das Prinzip als solches faßt. Die innere Anschauung, bzw. Einschauung ist also die Ansicht des sich selbst fortsetzenden, freien Prinzips.

Diese unmittelbare Sphäre der inneren Einschauung muß als solche für sich bestehen bleiben, wenn die Freiheit wirklich Grund ihrer selbst sein soll. Diese Einschauung ist die Selbst-Helligkeit des freien Willens selber, und sie ist nur durch sich selbst. Dadurch werden aber notwendigerweise alle fremden Willenssetzungen von dieser unmittelbaren Sphäre der prinzipiellen Selbsteinschauung ausgeschlossen. Wäre nämlich dieser Ausschluß nicht gegeben, so bedeutete das, es könnte möglicherweise ein anderes Prinzip, ein fremdes Ich, in die unmittelbare, innere Einschauung des eigenen Ichs hineinsehen, wodurch diese nicht mehr in der ausschließlichen Verfügung des freien Prinzips stände, sondern durch einen fremden Willen mitbestimmt werden könnte. Die Einschauung ist ja kein passives Reproduziervermögen des freien Prinzips, sondern Sich-Sehen eines aktiven Sich-Setzen seiner selbst als freies Prinzip.

Wenn darum ein fremdes Ich in den eigenen, unmittelbaren Bereich der inneren Einschauung hineinsehen könnte, würde dadurch der absolute Charakter der freien Selbst-Bestimmung zerstört; denn der freie Wille wäre nicht mehr ausschließlich Grund seiner selbst, sondern er würde zumindest von einem Prinzip mitbestimmt, das nicht mehr er selbst ist. Damit würde aber die geforderte Unbedingtheit des prinzipiellen Seins aufgehoben und vernichtet 
).

Die unmittelbare Einschauung, in der das freie Grund-Sein seiner selbst gesehen wird, darf folglich nur dem unmittelbar setzenden Prinzip selbst angehören. Darum kann Fichte auch sagen: "Diese beiden inneren Anschauungen [...] sind durch eine absolute Kluft getrennt, und keine von beiden vermag hineinzuschauen in die andere, indem jedwede von der anderen aus nicht angeschaut, sondern nur gedacht wird." (II, 604)

Für die Weiterführung des Beweisganges der Interpersonalitätsvorstellung wird es nun entscheidend sein, wie sich dieses Denken des fremden, unmittelbaren Prinzip-Seins rechtfertigen und begründen läßt, ob es ein wirkliches Denken darstellt, d.h. ein Denken, das sich auf Anschauung stützen kann, oder ob der in diesem Denken erstellte Begriff eines fremden Ichs nur eine hypothetische Annahme bleibt, um Phänomene der Außenwelt zu erklären, die dem eigenen Ich in seiner äußeren Darstellung ähneln.

Abschließend kann hier schon gesagt werden, daß durch die angegebenen Bestimmungen der Charakter der Individualität erfaßt wird. Mit dem Aufweis eines absoluten Hiatus zwischen den verschiedenen inneren Einschauungen ist zugleich der Grund für die radikale Trennung der Iche als Individuen angegeben worden. Das Resultat dieser Überlegungen faßt Fichte in die knappe Formel: "die Individuen als solche sind schlechthin getrennte und für sich bestehende einzelne Welten ohne allen Zusammenhang." (II, 606) 
).

Mit der Bestimmung der Individualität, in der deren allgemeines Wesen erfaßt werden sollte, sind nun nicht nur die Bedingungen angegeben, durch die sich das vorstellende Ich als Individuum von anderen Ichen abgrenzt, sondern zugleich die, durch die sich überhaupt die einzelnen Iche von einander abheben und sich dadurch auch negativ aufeinander beziehen können. Denn da hier nicht mehr von einem bloß individuellen, sondern von dem allgemeinen Denken 
) ausgegangen wird, gilt diese begriffliche Bestimmung der Individualität nicht nur für das eigene Ich, sondern allgemein für jedes Individuum. Das eigene Ich muß sich in diesem Denken denken als durch diese Begriffsbestimmungen von anderen Ichen ihm selbst gegenüber abgrenzbar. Insofern nämlich die vorgestellten, anderen Iche ebenfalls reale Prinzipe sein sollen, müssen sie zugleich auch als sich selbst abgrenzend gegenüber dem dieses Denken vollziehenden, eigenen Ich gedacht werden. Dieses wechselseitige Abgrenzen meint Fichte, wenn er sagt; daß das Zuschreiben der unmittelbaren Sphäre der Individualität, in Abgrenzung zu anderen individuellen Sphären, nicht nur vom eigenen Ich, sondern auch von den anderen Ichen geleistet werde, wodurch diese sich dann zugleich auch gegen das eigene Ich abgrenzen 
).

Doch muß festgehalten werden, daß durch die Bestimmung des Ichs als Individuum eine radikale Trennung zwischen den verschiedenen Ichen entstanden ist. Dadurch ist aber auch deutlich geworden, daß, wenn die behauptete Vorstellung anderer Iche als Tatsache des Bewußt-Seins aufrecht erhalten werden soll, diese vom bloß individuellen Standpunkt des Denkens her nicht erfaßt werden kann. Der im Denken der Individualität gezeigte Hiatus zwischen den einzelnen Ichen läßt auf diesem Standpunkt jedes begriffliche Erfassen der behaupteten Interpersonalität scheitern. In diesem Vorstellen einer anderen Person würde nämlich der Versuch unternommen, etwas vorstellen zu wollen, was einsichtigerweise nicht vorstellbar ist, nämlich ein in sich abgeschlossenes Prinzip. Wenn man dennoch am Gedanken eines fremden "Ichs" festhalten wollte, würde sich dieses Denken wegen der einsichtigen Bedingungen der Unerkennbarkeit des Gedankens eines fremden "Ichs" selbst als Projizieren verurteilen. Eine solche Konstruktion müßte sich also den Vorwurf gefallen lassen, in einen idealistischen Dogmatismus abgeglitten zu sein, dem jede wirkliche Erkenntnisbasis fehle, Wenn es darum bei dieser aufgezeigten Trennung zwischen den Ichen bliebe, müßte die faktisch behauptete Interpersonalitätsvorstellung als bloßer Schein des Denkens abqualifiziert werden.

"Wenn es nun dabei [cf. bei der absoluten Trennung zwischen den verschiedenen Ichen] bliebe, so möchte das Leben im Hintergrunde, als Stoff der mannigfaltigen Facten der Reflexion, immer Eins seyn und bleiben, wie wir dies soeben behauptet haben 
) ; im Bewusstseyn wenigstens könnte es niemals wieder zur Einheit kommen, da der gegebenen Darstellung nach alles Bewusstseyn durchaus individuell wäre." (II, 606) Doch auch diesen Gedanken, daß im Hintergrund noch eine Einheit bestehen könnte, verwirft Fichte für die derzeit gewonnene Reflexionsstufe als bloße Spekulation: "Es wäre sogar nicht wohl zu begreifen, wie wir, die wir uns doch selbst als Individuen bekennen, eine solche Einheit auch nur problematisch denken, und einander darüber verständlich zu werden hoffen könnten." (II, 606)

"Soll darum das Bewusstseyn Bewusstseyn des Einen Lebens seyn, wie wir dies von vornherein behauptet, so müsste die durch die Individualität aufgehobene Einheit in demselben Bewusstseyn wiederhergestellt werden", (II, 606) Es müßte einsichtig gemacht werden, wie sich die durch das Verharren im bloßen Denken der Individualität ergebende, vollständige Isolation der einzelnen Iche aufhebt, und durch welche Momente eine synthetische Verbindung bedingt ist, die sich erkenntnistheoretisch absichern läßt, wie also trotz der radikalen Trennung im Bereich der inneren Anschauung dennoch ein Wissen der Iche voneinander möglich ist 
).

Durch die Analyse der bisher entfalteten Denkbedingungen, durch die der objektive Begriff eines Ichs gebildet werden muß, hatte Fichte dargelegt, daß das Denken der Individualitätsbestimmung der angesetzten Pluralität von Ichen, unter die sich, vom Standpunkt des "reinen und absoluten Denkens" (II, 603) her gesehen, auch das eigene Ich rechnen muß, seinen Grund in der inneren Anschauung hat, die als ein jeweils absolut verschlossenes, prinzipielles Sein beschrieben worden war. Denn soll das Ich ein freies Wesen sein, dann muß ihm ein Bereich prinzipiellen Vermögens zugewiesen werden, über den ausschließlich es selbst verfügen darf, wodurch notwendigerweise das Hineinwirken anderer Iche ausgeschlossen wird.

Doch um diesen Hiatus zwischen den verschiedenen Ichen im Bereich der inneren Anschauung überhaupt fassen zu können, mußte der Philosoph schon immer über den Grund dieses Hiatus, die rein innere Anschauung hinaus sein, sie überschritten haben. 

Eine Einschauung kann man aber nur dadurch verlassen, daß man sie durch das sie als solche begreifende Denken übersteigt. In diesem Denken, in dem die Individualität als solche allgemein erfaßt wird, ist nun möglich, die Pluralität der Individuen, die ausschließlich der unmittelbaren, inneren Anschauung verhaftet, für sich abgeschlossene Welten ergäben, wieder in einer Einheit zu verbinden, indem sie als Individuen gedacht werden.

Doch ist die hier behauptete Einheit nur eine Einheit des Begriffes, ohne alle Begründung, und dieses Denken müßte sich ebenfalls als bloßes Projizieren verabschieden, wenn die sich in diesem Begriff nur postulierte Einheit nicht anschaulich rechtfertigen könnte. "Soll darum das Bewusstseyn Bewusstseyn des Einen Lebens seyn, [...] so müsste die durch die Individualität aufgehobene Einheit in demselben Bewusstseyn wiederhergestellt werden: es versteht sich, 1) da die innere Anschauung eben das Medium der Aufhebung der Einheit ist, durch Herausgehen aus diesem Medium, durch sein Gegentheil, also durch Denken, welches, da es Darstellung der ursprünglichen und absoluten Einheit ist, ein ursprüngliches Denken seyn würde. Dass sie hergestellt werde, inwiefern sie aufgehoben ist, dass also die in der inneren Anschauung zu mehreren Leben getrennten und abgesonderten Individuen eben als solche und solche bleibend im Denken wieder vereinigt, würden; das heisst fürs Erste nur soviel, dass sie eben in dem Einen Denken insgesamt vorkämen." (II, 606)

Indem das zunächst seiner inneren Anschauung verhaftet konzipierte Individuum, das gegenüber anderen Ichen absolut verschlossen sein müßte, generell gedacht werden soll, muß in diesem Denken über die Unmittelbarkeit dieser Anschauung hinausgegangen werden, um diese als solche überhaupt in einem allgemeinen Bild darstellen zu können, Wenn sich das Individuum als solches ursprünglich begreifen will, dann kann es dies nur durch einen allgemeinen Begriff, in dem das Wesen der Individualität objektiviert dargestellt ist. Das Individuum muß sich also in einem allgemeinen Begriff zusammenfassen, durch den sich notwendigerweise auch jedes andere Individuum erst als solches begreifen kann. Durch diesen Begriff des Individuums ist nun eine Einheit im Denken erzeugt, an der alle individuellen Iche partizipieren können. Somit ist nun hinsichtlich der behaupteten Pluralität von Ichen in der Vorstellung zunächst einmal eine Einheit durch den Begriff erstellt worden, unter die sich die vorgestellten, fremden Iche subsumieren lassen, unter die sich aber auch das eigene, vorstellende Ich gedanklich begeben muß.

Wenn also überhaupt der angesetzten, faktischen Vorstellung fremder Iche, die nach Fichte "Wesen meines Gleichen ausser mir" sein sollen, wirkliche Realität im Sein zukommen soll, dann ist mit diesem allgemeinen Begriff des Individuum eine Einheit geschaffen, in der die vorgestellten Iche, ebenso wie das vorstellende Ich selber, zusammengefaßt werden können. Dieses Denken hat darum absolut überindividuellen Charakter.

Doch kann diese Einheit im Denken bei dem jetzigen Stand der Untersuchung nur hypothetische Gültigkeit beanspruchen, also nur von vorläufiger Bedeutung sein, da sie nur die allgemeine Bedingung darstellt, durch die die behauptete Vorstellung fremder Iche begriffen werden muß. Es ist mit dieser bloß begrifflich erstellten Einheit noch nichts über die wirkliche Gegebenheit einer Interpersonalgemeinschaft ausgesagt. Ihren hypothetischen Charakter könnte diese Einheit also erst dann verlieren, wenn nachgewiesen würde, daß das allgemeine, die Iche vereinende Denken auch wirklich angewendet werden darf, wodurch es dann seine bestimmte Bedeutung beigemessen erhielte; wenn also gezeigt würde, daß eine wirkliche interpersonale Beziehung als Synthesis verschiedener Iche in der Vorstellung angesetzt werden darf, eine Synthesis, in der sich die verschiedenen, individuellen Iche nur als bestimmte Ausgliederungen des von Fichte vorausgesetzten "Einen Lebens" verstehen, und durch die erst das in dieser Form als Einheit angesetzte Denken gerechtfertigt werden könnte.

Unter diesem Vorbehalt, daß die vorausgesetzte Einheit im Denken nur hypothetische Gültigkeit beanspruchen kann, wird nun der Charakter dieses Denkens weiter bestimmt.

Ein Denken, durch das alle Iche notwendig als solche begriffen werden müssen und wodurch sie vereint zu nehmen sind, war auch schon vorher konzipiert worden, als es darum ging, einen objektiven Begriff des Ichs zu entwerfen, durch den das in der Vorstellung faktisch angesetzte fremde Ich, als objektiver Gehalt der Vorstellung, gedacht werden sollte. Doch bezog sich dieses Denken nicht auf die Vereinheitung der Individuenwelt, sondern nur auf das Erfassen des dem unmittelbaren und in der inneren Anschauung gebildeten Ich entgegengesetzten objektiven Ichs. "Das bis jetzt nur factisch in seiner relativen Form, als Gegensatz mit der inneren Anschauung, als Herausgehen aus ihr beschriebene Denken bekommt hier, indem sein eigenthümliches inneres Wesen uns aufgeht, eine ganz andere und höhere Bedeutung, Es wird unmittelbare Sichdarstellung des Lebens, und zwar als Eins und in seiner Einheit, Es kann darum nur ein einiges, mit sich selbst übereinstimmendes und gleichlautendes Denken seyn." (II, 606)

Dieses Denken übersteigt den bloß individuellen Horizont der inneren Einschauung, wie das bereits gesagt wurde, und bildet diese in einem allgemeinen, überindividuell gültigen Begriff ab, wodurch nun dieses Denken für alle durch das absolute Faktum der unmittelbaren Selbstanschauung des Wissens zustande gekommenen Iche verbindlichen Charakter erhält und diese faktisch angesetzten Iche begrifflich vereinigt. Nur in der Einheit dieses Denkens können sie angenommen werden. Dieses Denken, in dem die zunächst durch die unmittelbare, innere Einschauung getrennten, individuellen Iche wieder vereinigt werden, ist aber auch nicht der unmittelbar gelebte Vollzug der Einheit des in mehrere Formen gespaltenen Lebens, sondern nur die begriffliche Darstellung dieser Einheit, in der sich das Leben seiner selbst als Einheit bewußt wird. In diesem Denken erfaßt sich das Leben reflexiv als Leben, "Es muß darum dieses Denken allenthalben vorkommen, wo das Leben in die Form des Bewusstseyns eingetreten ist. In diese ist es eingetreten in den Individuen. Also in diesen, und zwar in allen, müsste es vorkommen, Es ist in sich selbst Eins, also muss es in alle eintreten auf dieselbe Eine Weise." (II, 606 f) Wenn sich demnach überhaupt Bewußt-Sein dieses Lebens realisiert, so muß auch das oben beschriebene Denken der absoluten Sich-Darstellung dieses Lebens vollzogen werden, und zwar in allen individuellen Setzungen, in denen sich zufolge der absolut faktischen Selbstanschauung des Wissens Bewußt-Sein manifestiert. Unter dem Aspekt der Darstellung des "Einen Lebens" ist somit überhaupt erst ein wirkliches Umfassen der verschiedenen Iche, sowohl der vorgestellten Iche, als auch des vorstellenden Ichs selbst, ermöglicht worden, wodurch nun nicht mehr nur ein bloßes Vorstellen fremder Iche außer dem eigenen, vorstellenden Ich vorliegt, sondern eine wirkliche Interpersonalvorstellung gebildet werden kann, die ihre Einheit in dem das Leben darstellenden Denken besitzt. Ohne dieses Denken wären nämlich die verschiedenen Personen gar nicht als individuelle Formen des Einen, vorausgesetzten Lebens zu verstehen, sie blieben für sich bestehende, abgeschlossene Welten, die voneinander nichts wissen könnten, die, um einen Begriff Leibnizens zu gebrauchen, fensterlose Monaden wären, Doch in diesem Darstellen des Lebens, diesem überindividuell verbindlichen Denken sind nun alle Individuen als vereint vorzustellen, Darum kann Fichte schreiben: "Sehen wir auf diesen Punct, so müssen wir sagen: dieses Denken ist in allen Individuen numerisch zu wiederholen, und es kommt so viele Male vor, als viele Individuen vorhanden sind, aber immer bleibt es in allen diesen Wiederholungen seinem Inhalte nach durchaus sich gleich." (II, 610)

Dieses Denken grenzt Fichte nun noch weiter gegenüber dem bloß individuellen Vorstellen ab: "Ich sage: das Eine Leben in seiner Einheit stellt in diesem Denken sich dar. Das Individuum als solches aber ist gar nicht das Leben in seiner Einheit, sondern es ist nur ein Bruchstück desselben, Und so kann man denn gar nicht sagen, dass das Individuum als solches jenes Denken denke; oder will man doch sagen, es denke dasselbe, so muss man hinzusetzen, nicht als Individuum, sondern eben selbst als das Eine und ganze Leben, Es ist in diesem Denken gar nicht mehr ein besonderes und particuläres Ich, sondern es ist das allgemeine und Eine." (II, 607) "Keinesweges etwa das Individuum durch sich selbst und seine Kraft denkt, sondern nur als Eins, und mit Vernichtung seiner Individualität denkt es." (II, 609) 
)

Dieses allgemeine Denken, in dem das Leben in seiner Einheit dargestellt wird, bleibt aber immer an den unmittelbaren Akt der freien individuellen Reflexion gebunden, und ohne diesen Akt käme es überhaupt zu keinem Bewußt-Sein von diesem Leben. Doch wird dieses Bewußt-Sein seinem Inhalte nach nicht durch den reflexiven Akt gebildet, sondern es muß, wenn es überhaupt gebildet werden soll, im Bewußt-Sein als schlechthinniges Moment desselben erscheinen; also es darf keineswegs erscheinen "als ein Product des Ich, sondern muß erscheinen als ein Ausdruck eines absoluten Factums." (II, 607) 
)

Diesen hier gezeigten Zusammenhang von überindividuell gültigem Inhalt des Denkens und der reflexiven individuellen Form, in der dieses Denken erst zum Bewußt-Sein kommen kann, bestimmt Fichte an einer anderen Stelle noch genauer: "Mit diesem allgemeinen Denken ist jedoch die Individualität immer vereinigt, denn nur in dieser bricht das Leben zur Sichdarstellung und Bewusstseyn überhaupt hervor; in der Individualität zur Sichdarstellung seiner Form überhaupt, im Denken zu einer expressen, genetisch zu Stande gebrachten, und so sichtbaren Einheit." (II, 610) D.h, also: das vorgestellte Leben in seiner Einheit kommt nur zum Bewußt-Sein bzw, zur Darstellung durch und in der individuellen Form der einzelnen Individuen.

Das Resultat der bisher angestellten Überlegungen faßt Fichte bündig in folgende Worte zusammen: "Das beschriebene absolute Denken stellt dar eine Gemeine von Individuen." (II, 608) Da dieses Denken der Einheit, obzwar vorerst auch nur reine Begriffskonstruktion, die Darstellung der Individuenwelt in ihrer Gesamtheit, also die Darstellung der eigentlichen Interpersonalität zum Inhalt haben soll, müssen in ihm, da es Darstellung der Einheit des vorerst noch gespaltenen Lebens sein soll, zumindest zwei Iche als real gegeben angenommen werden. Denn als Ausdruck des Lebens in seiner Einheit ist dieses Denken doch konzipiert worden, um die faktisch behauptete Interpersonalvorstellung, in der das vorstellende Ich selbst und zumindest ein weiteres Ich als Gehalt der Vorstellung angesetzt werden müssen, überhaupt denken zu können. 

Dieses Denken "denkt, allenthalben wo es ist und denkt, eine ins Unendliche mögliche, in der Wirklichkeit aber eine begrenzte, und durchaus im Ganzen so wie in den Theilen bestimmte Gemeine von Individuen" (II, 609), die, wie gezeigt, wenigstens aus zwei Individuen bestehen muß.

Dieses Denken eines Systems von Ichen muß in allen Formen, in denen das Leben durch die Selbstanschauung des Wissens zum Bewußt-Sein gekommen ist, vollzogen werden, "Es folgt daraus, dass alle wirklich vorhandenen Individuen (alle Puncte, in denen das Wissen zur Selbstanschauung gekommen) von jedem Individuum aus nothwendig gedacht werden müssen." (II, 608) Denn wenn der im Denken angesetzten Einheit wirkliche Erkenntnisfunktion beigemessen werden kann, dann muß sich das eigene, vorstellende Ich auch vorstellen als gedacht durch die gleiche Einheit im Denken, von den vorgestellten, fremden Ichen, durch die es diese ebenfalls denkt. In der angesetzten Einheit im Denken, in dem sich das Leben in seiner Einheit darstellt, ist ein Systempunkt erreicht, durch den ein wechselseitiges Vorstellen der einzelnen Iche gedacht werden kann. "wie ich Individuum die anderen denke, so denken diese wieder mich; und so viele ich denke, so viele denken wiederum mich, Alle also denken dieselbe Gemeine, dasselbe System von Ichen; nur dass jeder einen anderen Ausgangspunct, eine andere Sphäre der inneren Anschauung hat, von welcher er ausgeht. Jeder denkt alle Anderen durch absolut ursprüngliches Denken, nur nicht sich selbst; sich selbst bringt er zu Stande durch die beschriebene Synthesis der beiden Anschauungen." (II, 608)

Unter der Voraussetzung einer wirklichen Interpersonalitätsvorstellung ist dieses Denken des wechselseitigen Denkens der in dieser Einheit dargestellten Individuengemeinde (wobei nur der Ausgangspunkt dieses Denkens verändert wird) notwendige Bedingung der Vorstellung. Das Denken des Systems von Ichen innerhalb der synthetischen Einheit ist daher "in allen Individuen numerisch zu wiederholen, und es kommt so viele Male vor, als viele Individuen vorhanden sind, aber immer bleibt es in allen diesen Wiederholungen seinem Inhalte nach durchaus sich gleich." (II, 610) Vom Standpunkt der Einheit her gesehen ist darum das Denken der Interpersonalvorstellung ein System wechselseitigen Beziehens im Vorstellen der sich in dieser Einheit darstellenden Individuenwelt, die in allen dieser Einheit angehörenden Ichen ihrem Inhalt nach als “solche identisch gedacht werden muß, "Doch ist in diesem Einen Denken vom Individuum aus ein Unterschied, nicht aber in dem Inhalte, sondern nur der Relation nach, Jedes nemlich denkt Eins aus der ganzen zu denkenden Reihe der Iche als sein besonderes Ich; und jedes denkt ein anderes als dieses sein besonderes." (II, 610) Es wurde bereits gesagt, daß der Grund für dieses gegenseitige Abgrenzen im Denken des identischen Inhaltes der Darstellung des Lebens, als eines Systems von Ichen, in der Unmittelbarkeit der je eigenen inneren Einschauung liegt, da nur in ihr das Wissen gesetzt werden kann, und es kein Bewußt-Sein ohne diesen unmittelbaren Bezug auf sich selbst als Bewußt-Sein gibt.

In der bisher dargestellten Entfaltung der bloßen Denkbedingungen sollte gezeigt werden, daß die angesetzte, faktische Interpersonalitätsvorstellung, die als Tatsache des Bewußt-Seins in dieser Untersuchung schlechthin vorausgesetzt worden war, nur durch eine das individuelle Denken übersteigende Einheit im Denken gedacht werden kann, die zum Inhalt die Darstellung des Lebens als eines Systems von Ichen hat, deren radikales Getrenntsein als bloße individuelle Prinzipe in diesem absoluten Denken wieder aufgehoben wird, Im Denken dieser Einheit, durch das erst ein eigentliches Interpersonalitätsdenken eröffnet worden war, mußte sich auch das jeweilige sie vorstellende individuelle Ich als an dieser Einheit partizipierend denken; in diesem Denken mußte es sich zugleich auch als Vorstellungsgehalt der anderen, an dieser Einheit partizipierenden und von ihm als Objekte der Vorstellung angesetzten, fremden Iche denken.

Doch gibt das hier entfaltete Denken nur an, daß, wenn eine Interpersonalitätsbeziehung vorgestellt werden soll, dieses Denken notwendig vollzogen werden muß, Es hat für sich genommen nur hypothetischen Charakter, Diesen könnte es nur dadurch verlieren, daß gezeigt würde, in welchen Fällen es tatsächlich angewandt werden kann und muß. Es müssen also Bedingungen in der behaupteten Interpersonalitätsvorstellung aufgezeigt werden, durch die gewußt werden kann, daß sie nicht ein bloß gedachtes Bild, sondern wahres Bild des Seins der behaupteten Interpersonalitätsbeziehung ist. Da vom Standpunkt der Einheit diese Beziehung als Wechselverhältnis gedacht werden muß, müssen auch die Bedingungen, unter denen die aufgestellten Denkbestimmungen angewandt werden können, in dem angesetzten System von Ichen wechselseitig erfüllt werden, damit sich das zunächst nur im Denken konzipierte System von Ichen wirklich als interpersonale Gemeinschaft realisieren kann, in der jeder um die wirkliche Existenz des anderen weiß. 

§ 14 Bestimmung der aus dem Denken der Einheit abgeleiteten äußeren Anschauungsbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung

In der bisherigen Entfaltung der interpersonalen Denkbedingungen ging es zunächst nur darum, die verschiedenen Iche hinsichtlich ihres prinzipiellen, unmittelbaren Seins durch Denken dieses Seins in eine gedankliche Einheit, die damit Darstellung des Lebens in seiner Unmittelbarkeit ist, zusammen zu fassen, Doch mit dieser Bestimmung der synthetischen Vereinigung im Denken ist die Analyse der interpersonalen Vorstellungsbedingungen, abgesehen von der geforderten, aber noch fehlenden Begründung des Denkens der Unmittelbarkeit in der Anschauung, noch keineswegs abgeschlossen.

Als reales Prinzip kann ein Ich, wie bereits gesagt wurde, nur gedacht werden, als zustande gekommen durch die Synthesis von innerer und äußerer Selbstanschauung 
). Denn ein Ich ohne die Möglichkeit zur realen Darstellung seiner Freiheit versänke im Bereich des bloßen unmittelbaren Vermögens, das sich als solches nicht anwenden ließe und darum auch nicht real werden könnte. Beschränkt auf sein bloßes, prinzipielles Vermögen in der unmittelbaren Anschauung bliebe also ein Ich, trotz der aufgestellten Denkbedingungen, für andere Iche absolut unerkennbar, da es als reines Vermögen nicht einmal vorgestellt werden könnte, weil ein Vorgestelltes immer ein Bestimmtes sein muß.

Um also überhaupt von anderen Ichen vorgestellt werden zu können, müßte das Ich als dargestellte und vermittelte Selbstbestimmung seines Vermögens im vermittelten Bereich der Anschauung erscheinen, Es ist nur dann vorstellbar, wenn es sich als reales Prinzip im Bereich der äußeren Anschauung darstellt, Bedingung dieser objektiven Anschauung des Ichs ist darum wie das bereits im Kapitel über den Begriff der Wirksamkeit ausführlich dargestellt wurde, die synthetische Verbindung des unmittelbaren prinzipiellen Seins des Ichs mit einem äußeren, organischen Leib, einem materiellen Körper, durch den das Ich die in der inneren Einschauung gebildeten Willensintentionen in bestimmter Weise veräußern kann.

"Ein Individuum wird, als Sinn und Organ für die materielle Welt, nothwendig gedacht, als dargestellt in dieser materiellen Welt durch einen gleichfalls materiellen Leib." (II, 611) "Ein Ich wird nothwendig gedacht mit einem organisirten Leibe." (II, 608) Der reale Gedanke eines Ichs schließt darum das Denken der Anschaubarkeit dieses Ichs notwendig mit ein, Hinsichtlich der zu rekonstruierenden Interpersonalitätsvorstellung ergibt sich daraus für das Denken der Einheit des Individuensystems folgende Konsequenz: Die zunächst in diesem Denken bloß hinsichtlich ihres prinzipiellen Seins zusammengefaßte Individuengemeinde muß notwendig als ein objektiv anschaubares System von Leibern gedacht werden, wobei die Anschauung dieser leiblichen Sphäre notwendig mit dem Denken der Einheit der unmittelbaren Prinzipe vereint zu denken ist. Dieses auf Anschauung bezogene Denken, in das nun neben dem bloßen Denken der Einheit des sich darstellenden Lebens auch die Anschauungsbedingungen aufgenommen sind und das in sich eine Einheit bilden muß, ist nun von jedem der in dieser Einheit angesetzten Iche zu vollziehen, "Also jedes Individuum denkt alle übrigen nothwendig also; denn die Ichheit und die organisirte Materialität sind schlechthin vereint im ursprünglichen Denken, im Gesetze des Denkens, und so sind sie es auch im wirklichen, im Einhergehen nach jenem Gesetze." (II, 608)

Aus diesem, um die Bestimmung der äußeren Anschauungsbedingungen erweiterten Denken der Einheit läßt sich nun mit Bezug auf die äußere Erscheinung der im Denken gebildeten Einheit der Individuengemeinde der Schluß ziehen, daß eine dem Denken entsprechende Summe von Ichen in ihrem leiblichen Sein angeschaut werden können muß. Diese Anschauung einer der im Denken angesetzten Summe von Ichen entsprechende Anzahl organisierter Leiber gehört also notwendig zur Darstellung des Lebens hinzu, Das diese Anschauung begrenzende Prinzip ist dabei das Denken selber. "Weil dieses darauf beschränkt ist, eine solche Summe freier Individuen zu setzen, so ist die Bildungskraft beschränkt, eine jener Summe entsprechende Summe organisirter Leiber in der materiellen Welt anzuschauen." (II, 612) Denn das sich in diesem Denken der Einheit darstellende Leben muß ja in den beiden Grundformen, der rein prinzipiellen und der äußerlich anschaubaren Form, in denen es erscheint, seinem Inhalte nach in beiden Formen identisch sein. Es kann kein prinzipielles Sein gedacht werden, ohne daß mit diesem Denken zugleich ein organisierter Leib angeschaut wird; und es kann kein Leib angeschaut werden, ohne daß mit dieser Anschauung das Denken des prinzipiellen Seins verbunden wäre. Darum muß die im Denken gefaßte Summe von Prinzipen mit der in der äußeren Anschauung erscheinenden Anzahl von materiellen Körpern notwendig übereinstimmen.

Vom Standpunkt der im Denken gefaßten Einheit formuliert Fichte den aufgezeigten Sachverhalt folgendermaßen: "1) Es liegt in demselben eine sich selbst gleiche äussere Anschauung einer bestimmten Summe organisirter Leiber, die durchaus übereinstimmt mit der gedachten Summe von Ichen. 2) Da diese allgemeine Sichdarstellung in der Wirklichkeit vorkommt nur in der Verbindung mit der Individualität, diese aber wiederholbar ist, so ist es auch die Anschauung; aber sie ist dem Inhalte nach nur auf dieselbe Eine Weise wiederholbar, Dieselbe Summe organisirter Leiber, dasselbe Verhältniss dieser zu anderer Materie im Raume durchaus für alle Individuen, indem für alle auch dieselbe Summe von Ichen ist." (II, 613) Da das Denken der sich in der Anschauung als Einheit darstellenden Individuengemeinde, anschaubar als ein System von Leibern, als reales Denken nur im und durch das Individuum selbst vollzogen werden kann -- der Akt des Denkens bleibt notwendig an den Vollzug in einem wirklichen Bewußt-Sein, in einem konkreten Ich gebunden --, muß die in diesem Denken gedachte Anschauung der Einheit der individuellen Körperwelt von jedem wirklichen Individuum wahrgenommen werden, wobei der in der Anschauung erscheinende Gehalt, das wirkliche System von Körpern, als ein Gehalt zu denken ist, der sich in allen individuellen Anschauungen identisch durchhält. Die Wiederholbarkeit des im Denken angesetzten Anschauungsgehaltes, der aber in allen diesen Wiederholungen mit sich identisch bleiben muß, ist also durch die Setzungs- bzw. Realisierungsbedingungen des Vorstellens selber bestimmt, das nur in und durch die individuelle Form des Lebens vollzogen werden kann, Also nicht der Anschauungsgehalt wechselt, sondern nur das Anschauen. Von diesem durch die Individuen sich brechenden Standpunkt der Einheit findet somit, analog zum Denken der Einheit der bloßen, individuellen Prinzipe, nur ein Unterschied hinsichtlich der Relation dieser einheitlichen Anschauung statt 
). Denn jedes der Individuen hat in bezug auf die Anschauung der Einheit der individuellen Körperwelt einen anderen Ausgangspunkt im Anschauen. "Wie nemlich jedes Individuum nur eins aus der Reihe denkt als das seinige, und alle übrigen als fremde, so erfasst es auch nur einen aus der Reihe der organisirten Leiber als den seinigen, die übrigen als fremde. Hierbei ist schon aus dem obigen sattsam bekannt, dass es denjenigen als den seinen setze, auf welchen es unmittelbar durch den Begriff zu wirken vermag." (II, 615) 
)

Neben diesem Unterschied hinsichtlich der Relation der anschauenden Individuen zur Einheit des Anschauungsgehaltes, der Summe der erscheinenden Leiber, führt Fichte aber noch einen anderen an, Während nämlich der fremde Leib -- wie alle übrigen, materiellen Gegenstände auch -- lediglich Gegenstand der äußeren Anschauung ist, in der er als solcher in seiner Totalität erfaßt werden kann, ist diese Totalerfassung des eigenen Leibes in der äußeren Anschauung nicht möglich, "[...]; der eigene [Leib] aber ist gar nicht Gegenstand der Anschauung, weder der inneren noch der äusseren, sondern lediglich des Denkens [...]; wir sehen uns nicht als Ganzes, obwohl wir Theile von uns erblicken".(II, 613) Diese Unmöglichkeit der sinnlichen Totalerfassung hinsichtlich des eigenen Leibes weist Fichte insbesondere am Tastsinn nach. 

Wenn also überhaupt eine Totalerfassung des eigenen Leibes in seiner Einheit in der Vorstellung möglich sein soll, dann kann diese nur dadurch erreicht werden, daß das Denken den Leib als veräußerndes Organ der unmittelbaren Intentionen in seiner Einheit denkt. "Unser eigener Leib ist sonach ganz sichtbar ein Begriff rein a priori, wie denn die ganze hier abgehandelte Anschauung, inwiefern sie auf fremde Körper geht, rein apriorisch ist, indem ja das durchaus apriorische Denken die Bestimmung ist der Anschauung." (II, 614) Die Totalität der eigenen Leiblichkeit als eine Einheit wird also ursprünglich gedacht, und nicht angeschaut; dieses Denken ist bedingt durch das Selbst-Denken des Ichs als wirksames Prinzip, das sich als solches nur als eins und in seiner Einheit durch den Leib als sein einheitliches, objektivierendes Organ hindurch entäußern kann.

Durch diese relationale Verschiebung des Ausgangspunktes der jeweils verschiedenen, individuellen Anschauung der Einheit ist weiterhin jedes Ich genötigt, sich als bestimmte Leiblichkeit im Bereich der Anschauung eine ebenso bestimmte Stelle im Raume zuzuschreiben, und zwar eine Stelle, die nicht mit der Raumstelle eines anderen Ichs übereinstimmen darf, "Da nemlich jedes Individuum einen eigenthümlichen Körper sich zuschreibt, setzt es nothwendig diesen an einen bestimmten Ort im Raume, und zwar in einen anderen, denn andere organisirte Leiber." (II, 615)

Hinsichtlich der Anschauungsrelation der Körperwelt in ihrer Einheit ergibt sich nun aus der Unverwechselbarkeit der individuellen Raumstelle, von der aus jedes Individuum diese Anschauung der Körperwelt vollzieht, bezüglich der Raumauffassung folgende Konsequenz: "Dieser sein Ort wird ihm nun nothwendig zum Mittelpuncte seiner Auffassung der anderen Gegenstände im Raume, und der an 
) sich selbst relativen Anordnung und Stellung derselben. Für jedes Individuum ist eine eigene Reihenfolge des zugleich seyenden." (II, 615)

Bei diesem Stand der Entfaltung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen geht nun a ein Problem ein, auf das er an einer anderen Stelle 
) schon einmal hingewiesen hatte, auf das Problem nämlich, wie ein wirkliches Wissen von einer anderen Person möglich ist.

Von der jetzt gewonnenen Einsicht her, daß ein Ich immer nur in der beschriebenen, unmittelbaren Einheit von innerer und äußerer Selbstanschauung vorkommen kann, läßt sich nun auch die Frage nach der Erkennbarkeit eines anderen Ichs bezüglich der äußeren Anschauungsbedingungen, also "wo der Begriff des Ich in der Wirklichkeit anwendbar sey" (II, 608) durch die erarbeiteten Bestimmungen der letzteren wenigstens teilweise beantworten. Der Begriff des Ichs, der bereits im Denken objektiv vorgebildet wurde, ist da anwendbar, "wo ein organisirter Leib dem äusseren Sinne, oder, wie wir es nun besser wissen, dem absoluten Denken einer materiellen Welt erscheint." (II, 608) Denn wenn ein Ich, so lautet Fichtes Argumentation, notwendig durch die unmittelbare Synthesis von innerer und äußerer Anschauung gebildet werden muß, dann muß auch im Begreifen einer äußeren Erscheinung als Leib das unmittelbare, prinzipielle Sein eines Ichs notwendig mit angesetzt werden; denn die leibliche Erscheinung kann nur dadurch verstanden werden, daß sie als die äußere Darstellung eines unmittelbaren Prinzipes aufgefaßt wird.

Darum weist Fichte den Versuch, diesen Erkenntnisprozeß, in dem im Erfassen des leiblichen, zugleich das prinzipielle Sein des Ichs mitgesetzt wird, als hypothetisches Schlußverfahren zu qualifizieren, indem der Erscheinung eines fremden Leibes ein unmittelbares, prinzipielles Sein lediglich hinterstellt wird, energisch zurück, Er sagt: "Nicht etwa, dass aus der Gestalt des Leibes auf ein Ich geschlossen werde: weder unmittelbar, denn wie sollte doch ein solcher Schluss aus einer Welt auf eine geradezu entgegengesetzte andere möglich seyn; noch mittelbar, weil ich Individuum einen solchen habe, denn wie sollte ich doch wissen, dass dieser nicht zufällig, sondern dass er wesentlich zu mir als Ich schlechtweg gehöre: sondern, dass beides, der Gedanke des Ich und dieser körperlichen Darstellung, im ursprünglichen, das Leben in seiner Einheit ausdrückenden Denken schlechthin vereinigt ist." (II, 608 f) Und in bezug auf diese unmittelbare, gedankliche Synthesis des Ichs aus innerer und äußerer Anschauung behauptet Fichte an einer anderen Stelle noch einmal sehr ausdrücklich jene Einheit: "Diese absolute Synthesis und Unabtrennbarkeit eines Ich der inneren Anschauung von einem materiellen Leibe wird nicht etwa durch einen neuen Denkact gemacht, etwa erschlossen, weder unmittelbar, dass etwa aus einem so gestalteten Leibe nach irgend einem Grundsatze des Schlusses ein Ich erfolge, und umgekehrt (denn wie gedächte man wohl einen solchen Grundsatz des Schlusses nachzuweisen?), noch mittelbar, weil ich Individuum einen solchen Leib hätte, denn wie komme ich selbst erst, ich Individuum, zu einem solchen Leibe, oder wenn auch dies nicht wäre, wie könnte ich denn wissen, dass dieser nicht bloss zufällig, und etwa als diesem Individuum, sondern dass er mir als Ich schlechtweg wesentlich zukäme: sondern es liegt schlechthin also in dem absoluten und ursprünglichen Denken die Synthesis eines Ich, als Princips, und insofern reinen Noumens, als wahrnehmbar allein in seinen Wirkungen, zuvörderst in der inneren Anschauung, sodann als körperlichen Organs, als in allen diesen Formen schlechthin Eines und desselben." (II, 611) 
) Also der Begriff des Ichs kann objektiv nur in der durch das Denken erstellten Einheit von prinzipieller Unmittelbarkeit und äußerer, leiblicher Vermitteltheit angewandt werden.

Aber auch wenn eingesehen ist, daß das Wissen um eine andere Person nicht dadurch erreicht werden kann, daß von der empirisch wahrnehmbaren Gestalt eines Leibes aus auf ein unmittelbares, fremdes Prinzip-Sein geschlossen wird, sondern nur so, daß der Begriff des Ichs als reales Prinzip immer in der gedanklichen Vereinigung von innerer und äußerer Anschauung angewandt wird und der in der Vorstellung erscheinende Leib nur durch diese unmittelbare Begriffssynthesis als veräußerndes Organ eines fremden Prinzips erkannt werden kann, so bleibt ungeklärt, warum eine äußere Gestalt, als die der fremde Leib erscheinen muß, in Wahrheit als organisierter Leib, d.h. als Veräußerungsorgan eines anderen Ichs erkenntnismäßig so qualifiziert werden darf. Wodurch läßt sich z.B. eine Schaufensterpuppe, die einer wirklichen Person in ihrem äußeren Habitus täuschend ähnlich nachgebildet wurde, von dieser wirklichen Person unterscheiden? Oder, um dieses Problem in der Sicht Fichtes zu stellen: Warum läßt sich in dem einen Fall der Begriff des Ichs in der Wirklichkeit anwenden und im anderen Falle nicht? Denn hinsichtlich ihrer äußeren Gestalt werden doch die andere Person und die Puppe als gleiche Gehalte der äußeren Anschauung aufgefaßt, Wenn darum eine wirkliche Erkenntnisbedingung für das Begreifen eines anderen, objektiven Ichs gegeben sein soll, dann muß auch noch ein Kriterium angeführt werden, wodurch das vorstellende Ich eine bestimmte, äußerlich angeschaute Gestalt als Leib, d.h. als Ich "im Bilde seiner Wirksamkeit auf Materie" (II, 595) bestimmen und sie von anderen Anschauungsgehalten unterscheiden kann. 
)

§ 15 Bestimmung des äußeren Wahrnehmungsbereiches als notwendige Anschauungs- bzw. Erscheinungsbedingung der Interpersonalitätsvorstellung

Vom Denken der Anschauungsbedingungen der Einheit der erscheinenden Individuenwelt her gesehen bekommt nun auch der Bereich, in dem diese Summe von Leibern objektiv angeschaut werden kann, eine völlig neue Bedeutung zugemessen.

Unter dem Gesichtspunkt einer überindividuellen Einheit im Denken wurde bereits bezüglich der objektiven, gegenseitigen Anschaubarkeit gesagt, daß ein Ich als reales Prinzip sich notwendig im Bereich der objektiven Anschauung als Leib darstellen müsse, um überhaupt als Ich, wenigstens hinsichtlich seiner notwendigen, äußeren Erscheinungsform, vorgestellt werden zu können. Hinsichtlich dieser, vom Denken der interpersonalen Vorstellungsbedingungen geforderten, notwendigen, gegenseitigen äußeren Anschaubarkeit des Leibes, der als solcher in der materiellen Welt erscheinen muß, erhält nun auch dieser Bereich bezüglich der interpersonalen Vorstellungsbedingungen konstitutive Bedeutung. Denn als leiblicher Körper partizipiert das Ich notwendig an der allgemeinen, objektiven Anschauung einer empirisch faktischen Welt, und nur in ihr kann er als objektive, körperliche Gestalt angeschaut werden, Im Hinblick nämlich auf das Denken einer interpersonalen Einheit und im Hinblick auf das mit diesem Denken notwendig verbundene Denken der Einheit in der Anschauung muß die Ebene dieser objektiven Anschauung, die materielle Welt, zugleich als Ort der Darstellung dieser Einheit und als Bedingung ihrer Anschaubarkeit qualifiziert werden, Der äußere Anschauungsbereich wird bestimmt als Medium des objektiven, gegenseitigen, interpersonalen Vorstellens, Die objektive Sich-Darstellung der Individuengemeinschaft in ihrer Einheit ist hinsichtlich ihres gegenseitigen, leiblichen Erscheinens notwendig als an die Ebene der objektiven Anschauung gebunden zu denken, Unter dem Aspekt dieser notwendigen, objektiven Anschaubarkeit der Individuenwelt schließt die vorausgesetzte, überindividuelle Einheit im Denken die Einheit in der äußeren Anschauung mit ein.

Hinsichtlich dieser durch das Denken der Einheit geforderten Einheit in der äußeren Anschauung, die notwendig angesetzt werden muß, damit sich die verschiedenen Iche als leibliche Erscheinungen überhaupt wahrnehmen können, erweitert sich auch die Ansicht über die faktisch materielle Welt: bezüglich der geforderten, notwendigen Einheit in der äußeren Anschauung der "Summe organisirter Leiber" wird diese bloß faktische Welt als Ort der Darstellung und als Bedingung der Anschaubarkeit der im Denken gefaßten, interpersonalen Einheit qualifiziert. Durch diese begriffliche Weiterbestimmung der faktischen Welt bezüglich ihrer materialen Bedeutung für die zu erstellende Interpersonalitätsvorstellung wird ihr damit der zunächst zugebilligte, absolut unbedingte Charakter ihres allgemeinen Seins geraubt. Hinsichtlich der zu denkenden Interpersonalitätsvorstellung wird das Sein der empirisch faktischen Welt unter die äußeren Erscheinungsbedingungen der im Denken gefaßten Einheit subsumiert. Unter diesem Gesichtspunkt muß die empirisch faktische Welt deshalb als existent angesetzt werden, weil das Eine Leben als interpersonale Synthesis in seiner notwendigen Entäußerung nur dann vorgestellt werden kann, wenn es als Summe körperlicher Leiber in der äußeren Anschauung erscheint, deren Sein notwendig mit dem Sein einer empirisch faktischen Welt überhaupt verbunden gedacht werden muß.

Die äußere Anschauung der Einheit der Individuenwelt ist also nicht nur bedingt durch die in der Anschauung erfaßte Einheit der gesamten Leiber, sondern auch durch die Erscheinungsbedingungen der Leiblichkeit des Ichs durch das Sein einer materiellen Welt überhaupt. "Die Anschauung einer Summe organisirter Leiber freier Iche ist unmittelbarer Ausdruck des Einen Lebens. Diese Leiber insgesammt werden vorgestellt, als die materielle Welt zur Sphäre ihrer äusseren Wirksamkeit habend, und in derselben durch die Eine, aus dem Einen Leben stammende Anschauung sich gegenseitig anschauend, Also ist die Anschauung der Welt der bloss materiellen Objecte mit der Anschauung der organisirten Leiber synthetisch vereinigt, liegt durchaus im Zusammenhange derselben Einen Anschauung; also ist auch sie unmittelbarer Ausdruck des Lebens in seiner Einheit." (II, 614)

Durch diese Einbeziehung der materiellen Welt in die objektiven Darstellungs- bzw. Anschauungsbedingungen der im Denken gebildeten interpersonalen Einheit kann dieser Bereich der objektiven Vorstellung nun nicht mehr nur vom individuellen Standpunkt aus, sondern muß hinsichtlich dieser neuen Bestimmung ebenfalls vom Standpunkt des sich in diesem Bereich in seiner Einheit als System von Leibern objektiv anschauenden Einen Lebens her gesehen werden. Unter dem Gesichtspunkt der im Denken gefaßten Einheit der Individuenwelt hat die Anschauung der materiellen, empirisch faktischen Gegenstände nicht nur individuellen, sondern überindividuell verbindlichen Charakter; denn unter dem aufgeführten Aspekt der objektiven Anschaubarkeit der "Gemeine von Individuen" stellt das Ich diese materielle Welt als das durch die individuelle Form sich brechende Leben in seiner Einheit vor, und nicht nur als bloßes Individuum, "Die Objecte der materiellen Welt schaut also nicht an das Individuum als solches, sondern das Eine Leben schaut sie an." (II, 614) Die Gegenstände der äußeren Anschauung werden als solche von allen Individuen in gleicher Weise vorgestellt; die Anschauung der materiellen Welt hat demnach durchaus objektiven und für alle Individuen verbindlichen Charakter; sie muß also von allen Ichen ihrem Gehalte nach gleichermaßen vollzogen werden 
).

Durch das Einbeziehen der äußeren Anschauungsbedingungen, die sowohl die anschauliche Einheit der organisierten Leiber als auch die materielle Welt als "unmittelbarer Ausdruck des Lebens in seiner Einheit" (II, 614) umfassen, in den Kreis der zunächst nur im Denken dargestellten, notwendig zu konzipierenden Konstitutivmomente der angesetzten Interpersonalitätsvorstellung wird nun auch die Form, durch die dieser Vorstellungsbereich begriffen wird, verändert und neu bestimmt. Denn hinsichtlich der durch das Denken der interpersonalen Einheit geforderten äußeren, objektiven Anschauungs- und Darstellungsbedingungen erhält das Denken der materiellen Welt insgesamt, in der sich die Einheit des Lebens objektiv darzustellen vermag, von der einen Seite einen apodiktisch, apriorischen Charakter.

Die materielle Welt läßt sich nun nicht mehr "als bloße Empirie bestimmen, sondern dieser Bereich muß hinsichtlich der geforderten, äußeren Anschaubarkeit der Individuengemeinde (als Summe organisierter Leiber) als Bedingung der objektiven, interpersonalen Erscheinung, also als ein durch das Denken erstelltes, notwendiges Moment, als apriorisch bestimmbar gedacht werden. Denn von dieser Außenwelt wird gefordert, daß die verschiedenen, im Denken angesetzten Iche in ihr sich gegenseitig in ihrer Leiblichkeit anschauen können, Bezüglich dieses Denkens wird also ausdrücklich auch ein apriorischer Charakter für das Denken der faktisch materiellen Welt angesetzt, der durch den in der faktisch behaupteten Interpersonalitätsvorstellung notwendig anzusiedelnden Begriff eines objektiven Ichs bestimmt wird, Somit verwandelt sich die zunächst angesetzte, rein empirische Begriffsbestimmung der materiellen Welt in eine apriorische, die aber den spezifisch empirischen Gehalt dieses Bereiches nicht aufhebt, sondern ihn nur als solchen notwendig im Denken der interpersonalen Erscheinungsbedingungen und durch dieses Denken festsetzt. "Dieses Denken ist nun durchaus auf keine Wahrnehmung gegründet, sondern es ist ein “ absolut apriorisches Denken, das der Wahrnehmung Gesetze vorschreibt. [...] Wir stellen hier ein absolut Apriorisches ausdrücklich für die Aussenwelt [auf,] [...] es wird durch dieses Denken äusserlich absolut hingestellt ein Begriff, der des Ich, der durchaus nur in innerer Anschauung gebildet werden kann, und aller äusseren Wahrnehmung widerspricht, Dieser wird realisirt als ein blosses reines Vermögen und Gesetz; nicht als irgend ein wahrnehmbares Wirken, sondern als Grund und Regel eines solchen in der Zukunft. Das Ich ausser uns wird ja nicht gedacht zufolge seiner Aeusserung, sondern schlechtweg." (II, 610) Denn vom Standpunkt der lediglich im Denken gefaßten interpersonalen Einheit aus muß ja der Begriff des objektiven Ichs an die notwendig anzusetzende Außenwelt herangetragen werden, um sie überhaupt als Erscheinungs- und Anschauungsbedingung der Vorstellung eines fremden Individuums begreifen zu können, Ohne diese notwendige Hinterstellung des objektiven Ich-Begriffs, die hier aber nur vom Standpunkt des reinen Denkens der Einheit getragen wird, bleibt die Erscheinung in alle Ewigkeit bloß faktisch 
). Eine Erscheinung in der objektiven Vorstellung kann nämlich nur dann als Ich außer dem eigenen Ich vorgestellt werden, wenn zunächst von Seiten des Denkens der diese Erscheinung abbildende Begriff erstellt wird. "Zufolge dieses Begriffs erst wird von ihm erwartet und ihm angemuthet, dass, falls es sich äussere, es sich äussere als ein Ich; die von ihm zu erwartende Wirksamkeit wird anticipirt, und ihr im voraus das Gesetz gegeben." (II, 611) Das bedeutet: Vom Standpunkt des bloßen Denkens der Interpersonalitätsvorstellung ist die Annahme einer bestimmten Erscheinung als fremdes Ich vorläufig nur hypothetisch. Doch wenn sie als Ich begriffen werden soll, kann sie das nur durch den eben aufgestellten Begriff 
).

Warum und wann dieser Begriff zu recht in der äußeren Erscheinung angewandt werden darf, wird allerdings an dieser Stelle der Abhandlung, an der Fichte vorerst nur die reinen Denkbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung, aus denen die äußeren Anschauungsbedingungen lediglich abgeleitet wurden und somit noch unter dem hypothetischen Ansatz dieses Denkens selbst stehen, aufstellt, noch nicht geklärt.

Doch ist mit dieser Argumentation deutlich gezeigt worden, daß die eigentliche Seinsbegründung der materiellen Welt als notwendige Bedingung der objektiven, interpersonalen Anschaubarkeit vom apriorischen Denken der Sich-Darstellung des Lebens in seiner Einheit als interpersonale Synthesis her erfolgen muß, "Nach allem Gesagten ist die Sinnenwelt ebensowenig als die vorher aufgestellten Stücke der Sichdarstellung des Lebens in seiner Einheit Gegenstand der Erfahrung, sondern sie ist ein durchaus Apriorisches; nicht ein in das Anschauen und Denken eintretendes Fremdes, sondern in diesem selbst nothwendig Begründetes." (II, 620) 
)

Aus dieser apriorischen Sicht der materiellen Welt als Erscheinungs- und Darstellungsbedingung der interpersonalen Einheit, die sich in diesem Medium objektiv ausdrückt, verliert nun auch dieser Bereich seine ihm früher noch belassene, relative Eigenständigkeit. Vom Denken der sich objektiv darstellenden Einheit des Lebens, als interpersonale Synthesis, erhält das durch die Einbildungskraft hinsichtlich der freien Wirksamkeit konzipierte Bild der materiellen, faktischen Welt als Hemmung gegen die spontane Kraft des Lebens seine vollständige Aufhellung. Denn hinsichtlich der Bestimmung der faktischen Welt als Bedingung der objektiven, interpersonalen Darstellung muß sie von diesem Denken her für sich als reine Entgegensetzung gegen die sich in ihr realisieren sollende Einheit des Lebens gedacht werden 
).

Von daher wird sie als Kraft gegen die Kraft des sich als Eins und in seiner Einheit darstellen wollenden Lebens aufgefaßt. "Natur ist der Wissenschaftslehre durchaus nichts weiter, als der durch absolutes Denken gebildete Gegensatz gegen die absolute Kraft des freien und geistigen Lebens; nothwendig gebildet um diese Kraft, die für sich schlechthin unsichtbar ist, sichtbar zu machen" (II, 618). Somit muß die WL auch behaupten, "dass das eigentlich Innere in der Welt, inwiefern sie ein Widerstand gegen die Kraft des freien Lebens ist, etwas ganz Anderes [cf. als bloß faktische Qualität], nemlich selbst eine Kraft seyn [muss] (ein reines Noumen, an welches keine äussere Anschauung reicht)" (II, 616), gedacht als reiner Widerstand, an dem und im Gegensatz mit dem sich die Kraft des Lebens in seiner objektiven Darstellung als Einheit sichtbar macht.

Durch diese Bestimmung als Bedingung der objektiven Darstellung des Lebens in seiner Einheit als interpersonale Synthesis hat nun die materielle Welt, die bezüglich der aus dem absoluten Denken der Einheit des Lebens, d.h. der Einheit der im und durch das Denken erfaßten Individuenwelt, abgeleiteten Funktion selbst als Kraft gedacht werden muß, ihre eigentliche Begründung erfahren 
). Darum kann Fichte auch sagen: "Wir haben die stehende Natur wirklich abgeleitet aus einem inneren und höheren Principe; die seyende Kraft des Lebens ist der Grund ihres Seyns und ihrer Bestimmung." (II, 635)

§ 16 Zusammenfassende Betrachtung des bisherigen Ergebnisses und Bestimmung der hinsichtlich einer umfassenden Darstellung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen noch zu leistenden Aufgabe

Betrachtet man das Ergebnis der bisherigen Darstellung, so läßt sich zusammenfassend davon sagen, daß es nur die Vorstellungsbedingungen der Interpersonalität enthält, die sich aus der zunächst nur im Denken angesetzten und darum auch bloß hypothetischen, überindividuellen Einheit her haben bestimmen lassen.

Unter dem transzendental-philosophischen Gesichtspunkt, daß das von dem eigenen Ich zunächst als Tatsache des Bewußt-Seins vorgestellte, fremde Ich nur dadurch erkenntnistheoretisch eingeholt werden kann, wenn es aus einer das Verhältnis von vorstellendem Ich und vorgestelltem, fremden Ich umfassenden Einheit her erklärt wird, hatte Fichte bisher diese Einheit im Denken nur postuliert und aus ihr die getroffenen Bestimmungen abgeleitet. Von einer wirklichen Deduktion des Systems von Ichen kann darum noch keine Rede sein. "Als Factum aufgestellt haben wir es; auch haben wir die allgemeine Ableitung hinzugefügt, dass in dieser Darstellung das Leben seine in der Individualität abgebrochene Einheit wiederherstelle." (II, 635) Es fehlt also noch der Nachweis einer wirklichen, lebendigen Einheit, die nicht nur im Denken postuliert werden darf, sondern unmittelbar angeschaut werden muß, und aus der heraus sich die verschiedenen Iche in der Vorstellung als konkrete interpersonale Synthesis begreifen können, Weil die für die Erkenntnisbegründung der Interpersonalitätsvorstellung konstitutive Einheit zunächst nur im Denken vorausgesetzt wurde, haben auch die aus ihr gefolgerten Bestimmungen, die sowohl das Denken des prinzipiellen Bereiches der Interpersonalität als auch das Denken der äußeren Anschauungsbedingungen hinsichtlich des in dieser Vorstellung angesetzten Gegenstandes umfassen, nur hypothetischen Charakter, Da aber diese Konstruktion für sich genommen dem rein gedanklichen Projizieren verfallen würde und deshalb keine wirkliche Erkenntnis begründen könnte, gilt es nun, dieses hypothetische Denken zu überwinden und es auf ein Moment der Anschauung zu beziehen, wodurch es wirklich Erkenntnischarakter bekäme, Denn das als Einheit im Denken angesetzte und geforderte "Eine Leben" als interpersonale Synthesis kann "nicht etwa bloss denkbar seyn, ohne angeschaut zu werden; denn es ist ja denkbar nur unter Bedingung der Anschaubarkeit, indem das Factum des Denkens ja nur ein Herausgehen aus der Anschauung ist, und so durch die letztere bedingt." (II, 654) Wenn darum die in dem bisher entfalteten Denken aufgestellten Vorstellungsbedingungen der Interpersonalität nicht das Ergebnis einer bloßen Gedankenkonstruktion sein sollen, dann muß gezeigt werden, auf welches anschauliche Moment sich dieses absolute Denken der Einheit abstützen kann.

Doch bevor die von Fichte dargelegte Lösung des Problems entfaltet und kritisch analysiert wird, soll zunächst auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht werden, die mit der Aufstellung einer das vorgestellte Interpersonalitätsverhältnis begründenden, wirklichen Einheit, in der und durch die ein Verhältnis der verschiedenen Personen als selbständige, reale Prinzipe möglich sein soll, verbunden sind, Denn das Problem, das sich bei dieser Synthetisierung ergibt, besteht darin, zumindest zwei durchaus unmittelbare, freie Prinzipe real in einer Einheit zu vermitteln, die höher sein muß als das individuelle Prinzip-Sein des Ichs. Dabei muß diese Vermittlung durchaus als Darstellung der Einheit verstanden werden.

Hierbei gilt es zu zeigen, wie überhaupt eine reale Vermittlung unmittelbarer Prinzipe möglich ist, und wie sich durch diese Vermittlung die das interpersonale Verhältnis in der Vorstellung begründende Einheit als solche darzustellen vermag. Denn zum einen ist durch diese Vermittlung als Darstellung der Einheit eine reale Beziehung der Individuen in der Vorstellung gefordert, durch die sich die verschiedenen Iche auch wirklich als eigenständige Prinzipe gegenseitig erkennen können; zum anderen muß durch diese Vermittlung die Möglichkeit gegeben sein, daß sich in ihr die verschiedenen Iche als Momente dieser höheren Einheit begreifen können.

Zur Verdeutlichung dieser Forderung soll folgende Ausführung dienen: Es wurde bereits gesagt 
), daß das eigentliche Wesen des Ichs als Individuum in seiner prinzipiellen, sich selbst hellen, freien Unmittelbarkeit besteht. Dieser unmittelbare, prinzipielle Bereich muß unbedingt dem eigenen Ich als freiem Prinzip vorbehalten bleiben, wenn dem Ich überhaupt absolute Selbständigkeit seiner Freiheit zukommen können soll. Das bedeutet, daß dieser Ort der Unmittelbarkeit als Ursprung des realen Frei-Seins, in dem das Ich in absoluter Selbsthelligkeit Grund seiner selbst ist, trotz der angesetzten, als Tatsache des Bewußt-Seins behaupteten, interpersonalen Vermitteltheit keinem anderen Ich in der Vorstellung unmittelbar, d.h. durch direkte Einschauung zugänglich sein darf 
).

Von diesem Standpunkt der Individualität, in dem sich das Ich als freies Prinzip ursprünglich erst überhaupt gegeben ist, her gesehen müssen demnach die verschiedenen Iche als individuelle Prinzipe durch einen absoluten Hiatus in der Einschauung getrennt bleiben 
). Wenn demnach eine Synthesis von freien Prinzipen zustande kommen soll, dann ist durch diese Argumentation wenigstens gezeigt, daß eine solche synthetische Einheit durch Vermittlung in diesem unmittelbaren Bereich einsichtigerweise nicht erfolgen kann.

Wenn aber dennoch der Versuch gelingen soll, eine reale Beziehung zwischen verschiedenen Ichen, wie sie sich in der behaupteten Interpersonalitätsvorstellung faktisch schon vollzogen haben soll, in ihren wirklichen Erkenntnisbedingungen darzulegen, dann muß gezeigt werden, wie trotz der absoluten Uneinschaubarkeit des prinzipiellen Bereiches des Individuums ein wirkliches Wissen vom anderen Ich als eigenständiger Freiheitsexistenz möglich ist, das andererseits aber auch nicht auf dem bloß im Denken gebildeten Begriff eines objektiven Ichs basieren darf; d. h. es gilt zu überlegen, durch welche Momente der für die Rekonstruktion der faktisch behaupteten Interpersonalitätsvorstellung notwendig anzusetzende Begriff des anderen Ichs, der bisher nur im bloßen Denken ausgewiesen wurde, bewährt wird, wobei von diesem fremden Ich gewußt wird, daß es als Prinzip nur gedacht, und nicht eingeschaut werden kann, Wenn darum überhaupt ein wirkliches Verhältnis von Personen zueinander vorgestellt werden soll, in dem notwendigerweise um die wahre Existenz des anderen Ichs gewußt werden muß, dann muß ein Grund angegeben werden können, wodurch das Denken des anderen Prinzip-Seins, von dem als Prinzip-Sein nur, insofern es Denken ist, gewußt werden kann, gerechtfertigt wird. Es müßte ein Moment in der Anschauung ausgewiesen werden, das nur dadurch erklärt werden kann, daß ihm ein fremdes Prinzip-Sein zurecht hinterstellt wird.

Wie bereits gezeigt, ist ein unmittelbares, begründetes Wissen, das sich nicht nur auf das bloße Denken des fremden Prinzip-Seins berufen dürfte, nicht möglich. Wenn also dennoch eine Erkenntnis des anderen Ichs möglich sein sollte, dann müßte sich das andere Ich in seiner Unmittelbarkeit vermitteln, wobei diese Vermittlung objektiven Charakter haben muß. Denn nur in einer solchen Vermittlung könnte das andere Ich als fremdes Prinzip erkannt werden. In dieser objektiven Vermittlung muß aber das andere Ich, um als anderes, wirkliches Ich vorgestellt werden zu können, in seinem Sein als Unmittelbarkeit der Freiheit erscheinen.

Ein solch objektiv vermitteltes Moment, auf das zu recht der Begriff eines andern Ichs angewandt werden sollte, war, nach Fichtes Darstellung, die leibliche Erscheinung eines andern Ichs; denn als reales Prinzip mußte das andere Ich notwendig als anschaubar in seiner leiblichen Darstellung gedacht werden, Jedoch kann der Leib als 0objektiv anschauliche Seite des Ichs nur dann als vermittelndes Organ der unmittelbaren Spontaneität verstanden werden, wenn sich mit dieser objektiven Vorstellung zugleich die Vorstellung eines unmittelbaren Prinzips, das sich durch dieses leibliche Organ in seiner Unmittelbarkeit darzustellen vermag, zu recht verbinden läßt. Dieses prinzipielle Sein dürfte, wie das auch schon gesagt worden ist, nicht zufolge der bloß objektiven Erscheinung des Leibes erschlossen werden, sondern der Begriff des unmittelbaren fremden Prinzip-Seins müßte unmittelbar mit der objektiven Anschauung des Leibes realisiert werden 
). Das bloße Erschließen des anderen Ichs zufolge der Anschauung des objektiv vermittelten, leiblichen Organs war deshalb als illegitim abgelehnt worden, weil das Erkennen eines objektiv anschaulichen Gegenstandes als Leib schon immer das Erkennen des anderen, unmittelbaren Prinzip-Seins zur Voraussetzung hat bzw. durch das Wissen um dieses unmittelbare Prinzip-Sein bedingt ist, als dessen objektiv veräußerndes Organ die Leiberscheinung verstanden wird.

Die gleiche Erkenntnisbedingung gilt auch für die ebenfalls objektiv erscheinenden Produkte der Wirksamkeit des anderen Ichs, Denn als Gegenstände der bloßen äußeren Anschauung haben sie lediglich empirischen Charakter, aus dem das sie setzende, freie Prinzip-Sein des anderen Ichs nicht hervorgeht, Als Produkte der Freiheit könnten sie erst dann begriffen werden, wenn in ihnen zugleich mit dem objektiven Erscheinen das sie setzende, fremde Prinzip sichtbar würde. Dieses unmittelbare Prinzipiieren eines fremden Prinzips muß also als solches verstanden werden, wenn die Produkte der Wirksamkeit ebenso wie der Leib als intentionale Entäußerungsmomente eines fremden Freiheitsprinzips begriffen werden sollen.

Wenn demnach von dem fremden Prinzip-Sein nicht gewußt werden kann, daß es sich in seinen Veräußerungsmomenten unmittelbar als es selbst, als eigenständiges Freiheitsprinzip, darstellt, das in diesen Veräußerungen auch als solches erkennbar ist, so wäre die Möglichkeit einer wirklichen Interpersonalbeziehung nicht gegeben. Hinsichtlich der Erkennbarkeit des anderen Ichs ergäbe sich dann nämlich folgende Zirkelstruktur in der Beweisführung: Auf der einen Seite muß der prinzipielle Bereich der unmittelbaren, inneren Anschauung als Ort der absoluten, freien Verfügbarkeit des individuellen Ichs ausschließlich dem jeweils setzenden Ich vorbehalten bleiben, da mit der Möglichkeit, durch unmittelbare Einschauung von anderen Ichen zu wissen, zugleich die Freiheit, sowohl des fremden als auch des eigenen Ichs, zerstört würde, Die fremden Prinzipe können darum nur gedacht werden.

Wenn diesem Denken aber auf der anderen Seite überhaupt Erkenntnischarakter zukommen soll, dann müßte ein Moment aufgezeigt werden können, das dieses Denken des fremden, prinzipiellen Bereiches begründen und rechtfertigen würde. Da dieses Moment, durch das das Denken des fremden Prinzip-Seins erkenntnismäßig begründet werden soll, nicht in der subjektiven Einschauung vorkommen kann, muß es in der objektiven Anschauung gesucht werden, in der es als Erkennbarkeit des unmittelbaren Prinzip-Sein jenes fremden Ichs von diesem vermittelt dargestellt worden sein müßte.

Die objektive Anschauung des fremden Leibes und der fremden Produkte der Wirksamkeit, auf die sich dieses Denken gründen könnte und die als Vermittlungsmomente der Unmittelbarkeit bestimmt worden sind, können aber auf der anderen Seite nur dann als Vermittlungsmomente verstanden werden, wenn durch sie in ihrem zunächst nur faktischen Erscheinen hindurch um das sie setzende, unmittelbare Prinzip gewußt wird.

Somit scheint sich ein Wissen um eine andere Person nicht realisieren zu lassen. Denn um von der Vermittlung legitim auf das unmittelbare Prinzip übergehen zu können, muß von diesem unmittelbaren Bereich gewußt werden, d.h. aber von einem Bereich, der sich selbst wieder nur in der Vermittlung erschließen soll. Wenn aber ein wirkliches wissen um eine andere Person nicht möglich. ist, verfällt das angesetzte Interpersonalitätsverhältnis in der Vorstellung dem bloßen Schein, und die dieses Verhältnis begründen sollende Einheit, die bisher nur im Denken festgehalten wurde, wird zur bloßen Fiktion.

Soll dennoch der behaupteten Interpersonalitätsvorstellung als Tatsache des Bewußt-Seins faktisch wirkliche Geltung zukommen, dann müssen im Wissen die prinzipiellen Bedingungen aufgezeigt werden, durch die trotz der sich aus der bisherigen, begrifflichen Rekonstruktion ergehenden Zirkelhaftigkeit in der Beweisführung die Möglichkeit gegeben ist, die zunächst nur faktisch behauptete Interpersonalitätsvorstellung im wirklichen Wissen auszuweisen, Denn ein wahres Wissen um eine andere Person ist nur dann erreichbar, wenn im Wissen selbst die Voraussetzungen dafür vorhanden sind, Erst von einem solchen Wissen aus, durch das ein wirkliches Interpersonalitätsverhältnis in der Vorstellung begründet und in Wahrheit behauptet werden könnte, könnte dann auch die das Verhältnis von vorstellendem, eigenem Ich und vorgestelltem, fremdem Ich begründende Einheit aufgesucht werden.

Hinsichtlich der geforderten, wahren Interpersonalitätsvorstellung gilt es also zu zeigen, wie von dem prinzipiellen Bereich eines anderen Ichs gewußt werden kann, wobei sich dieses Wissen in seiner Begründung trotz der nachgewiesenen, absoluten Verschlossenheit des anderen Ichs in der unmittelbaren Anschauung aber nicht nur auf das bloße Denken dieses prinzipiellen Bereiches und auch nicht nur auf die rein objektive Anschauung vermittelter Momente des anderen Ichs, wie die Leibanschauung und die Anschauung der Produkte der Wirksamkeit, die zunächst nur als faktisch empirische, und nicht als durch Freiheit bestimmte Gegenstände erscheinen, berufen dürfte.

Das Moment, durch das das bloße Denken des prinzipiellen Seins eines anderen Ichs erkenntnismäßig begründet werden könnte, wäre nur gegeben, wenn sich das fremde Ich, das es zu erkennen gilt, in einer bestimmten Intention, die eine Weiterbestimmung der Freiheit über das bloße Vermögen hinaus darstellte (und darum mit diesem nicht identisch wäre), objektiv vermitteln würde, wobei in dieser Vermittlung zugleich mit der objektiv anschaubaren Gestaltung der materiellen Welt die gemeinte Intention des anderen Ichs unmittelbar sichtbar werden müßte, damit sie als solche begriffen werden könnte.

Wenn eine solche unmittelbare Anschauung der fremden Intention möglich wäre, so bedeutete das, daß die Vermittlungsmomente eines fremden Ichs in ihrer äußeren Erscheinung hier nicht bloß als objektiv empirische Fakten verstanden würden, sondern daß in ihnen, zusammen mit dem objektiven Charakter der bloßen Erscheinung, zugleich auch der unmittelbare Charakter der realen Freiheitsbestimmung zum Ausdruck käme, Nur dadurch könnten die Vermittlungsmomente als objektive Entäußerungen einer unmittelbaren Setzung begriffen werden.

Andererseits müßte die Anschauung einer fremden Intention aber auch immer an die Anschauung einer objektiv sichtbaren Vermittlung gebunden bleiben und könnte nicht für sich angeschaut werden, weil sie bloß als unmittelbare Bestimmung dem Bereich der prinzipiellen Verfügbarkeit des anderen Ichs angehören würde und somit absolut uneinschaubar bliebe.

Wenn darum der objektiv anschaubare, fremde Leib als vermittelndes Organ einer prinzipiellen Unmittelbarkeit und die Wirksamkeitsprodukte als intentionale Darstellungen verstanden werden sollen, dann muß in ihnen auch der sich bestimmende und sich bestimmt habende, fremde Wille in seiner Intention angeschaut werden.

Da aber eine objektive fremde Willensbestimmung niemals nur als ein objektives Gesetzt-Sein jener Freiheit verstanden werden kann, sondern stets als Bestimmung eines prinzipiellen Vermögens verstanden werden muß, so muß ihr notwendig im Denken ein sie setzendes Prinzip hinterstellt werden.

Durch den Nachweis einer solchen unmittelbaren Anschauung fremder Intention wäre dann das Moment gefunden, von dem zu recht auf ein fremdes Prinzip außer dem Ich in der Vorstellung geschlossen werden könnte.

Doch da das Verhältnis zweier freier Willensprinzipe als interpersonale Synthesis nur dann als begründet vorgestellt werden kann, wenn das dieses Verhältnis umfassende Einheitsprinzip im Willen mitgesetzt wird, gilt es außerdem diese die beiden Willensprinzipe umgreifende Einheit als überindividuelles, interpersonales Willensprinzip darzustellen. Erst durch einen solchen Nachweis ließe sich auch die zunächst von Fichte nur als bloße Denkbedingung aufgestellte Einheit des faktisch angesetzten Interpersonalitätsverhältnisses in der Vorstellung und die aus ihr abgeleiteten Bestimmungen als im Wissen begründet legitimieren.

Um die bisher aufgestellte, reflexive Konstruktion der Interpersonalitätsvorstellung zu vollenden, müßte Fichte zeigen, durch welches Moment die vorerst nur vom bloßen Denken der interpersonalen Vorstellungsbedingungen her postulierte Einheit der faktisch angesetzten, verschiedenen Iche real begründet wird. Die noch zu lösende Aufgabe stellt sich darum beim jetzigen Stand der Untersuchung so dar, daß die prinzipielle Gleichheit der Iche bei numerischer Verschiedenheit, die durch das bloße Denken dargestellt wurde, in eine numerische Einheit in der Anschauung zu überführen ist, in eine Einheit, an der die einzelnen, individuellen Prinzipe partizipieren und die auf einer konkreten Vermittlung der verschiedenen, freien Prinzipe beruht.

Fichte überlegt in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 zunächst, durch welche Momente die reale Vermittlung zwischen verschiedenen Ichen bedingt ist, durch die sie gegenseitig voneinander als freie Prinzipe wissen können.

Zur weiteren Bestimmung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen greift Fichte hier nun auf die bereits abgehandelten Produkte der Wirksamkeit zurück, um durch eine eingehendere Analyse derselben das anschauliche Moment herauszufinden, durch das eine reale Vermittlung zwischen den verschiedenen Individuen bewirkt wird, wobei von diesem anschaulichen Moment gefordert werden muß, daß es im Bereich der objektiven Vorstellungen erscheint, da eine rein unmittelbare, interpersonale Vermittlung gezeigtermaßen nicht gedacht werden kann.

Fichte leitet diesen neuen Abschnitt der Betrachtung mit folgenden Worten ein: "Wir haben erörtert drei Hauptstücke der objectiven Weltvorstellung: ein System von Ichen, ein System von organisirten Leibern dieser, eine Sinnenwelt. Aber es lag in unseren früheren Behauptungen noch ein viertes Stück: nicht nur der Leib irgend eines vernünftigen Wesens, sondern auch das Product seiner Wirksamkeit, sagten wir oben, ist von allen vernünftigen Wesen ausser ihm wahrnehmbar, und wahrnehmbar als solches 
); und diese absolute Wahrnehmung der Producte freier Wesen als solcher gehört auch zu den objectiven Weltvorstellungen." (II, 628)

Hinsichtlich der noch darzustellenden, interpersonalen Vermittlungsbedingungen, durch die die in der bisherigen Reflexion der Interpersonalitätsvorstellung noch unterbrochene Einheit des Lebens wiederhergestellt werden soll, wird nun zunächst eine Überlegung angestellt, die zwar nur zu einem Scheinergebnis führt, die aber dennoch durchdiskutiert wird, "um den eigentlichen Fragepunct noch schärfer zu bezeichnen." (II, 629)

Fichtes Argumentation lautet folgendermaßen: "Das Individuum wirkt [...] nicht als Individuum, sondern als das Eine Leben; seine Selbstbestimmung zur Wirksamkeit ist ja, wie wir schon oben gesehen haben 
), ein Aufgeben der Individualität, die auf dem blossen freien Begriffe beruht, und ein sich Werfen in die objective äussere Kraft, die da ist Kraft des Einen. Also nicht das Individuum wirkt, sondern das Eine." (II, 629) Somit bedeutet die vermittelte Selbst-Darstellung des Individuums als reale Selbst-Bestimmung und objektive Bestimmtheit der Freiheit im Bereich der objektiven Vorstellungen ein Verlassen der bloß individuellen Sphäre, die durch das unmittelbare Bilden der sich objektivierenden Willensbestimmung in der inneren Einschauung gekennzeichnet ist, und ein Sich-Hingeben an die objektive Einheit der Vorstellung. An diesem Bereich partizipiert das Ich also nicht als Individuum, sondern als das allgemeine und eine Leben der Freiheit, das sich durch diese individuelle Form hindurch als solches realisiert 
). Insofern ist zwar auf der einen Seite das Produzieren und das Produkt der Wirksamkeit durch die Individualität des Ichs bedingt. Das objektive Produzieren, das Handeln im eigentlichen Sinne, und das Produkt der freien Selbst-Bestimmung sind aber auf der anderen Seite gerade die Momente, durch die sich das individuelle Ich seiner bloß individuellen Unmittelbarkeit begibt und aktiv an der Realisation der objektiven Einheit beteiligt ist. Sie werden Ausdruck der objektiven Einheit, der Sich-Darstellung des Einen Lebens. Die Momente des sich vermittelnden Lebens durch das Individuum hindurch gehören also nicht mehr dem unmittelbaren Vorstellungsbereich des Ichs als Individuum, sondern dem Bereich des sich durch und in ihm darstellenden Einen Lebens.

Hinsichtlich der objektiven, interpersonalen Vermittlung ist hiermit von der aktiv setzenden Seite aus ein Partizipieren an der objektiven Einheit der Vorstellung nachgewiesen worden, durch das das Vermitteln mitbedingt sein würde.

Doch auch von der passiv rezipierenden Seite aus, also von einem anderen Ich aus, das diese Wirksamkeit und ihre Produkte vorstellen will, ist ein Sich-Hingeben an die objektive Einheit der Vorstellungswelt erforderlich, Denn "[s]oll diese Wirksamkeit, oder ein Product derselben wahrgenommen werden, so bedarf es dazu beim Wahrnehmenden Individuum der Attention. Aber die Attention ist gleichfalls ein Aufgeben des Individuums als solchen, und ein sich Hineinwerfen in das objective Denken, als das Eine." (II, 629) Das bedeutet, daß das Vorstellen der objektiv veräußerten Produkte der Wirksamkeit nicht nur auf der aktiv setzenden, sondern auch auf der passiv wahrnehmenden Seite ein Aufgeben des bloß individuellen Standpunktes und eine Partizipation an der objektiven Einheit der Vorstellung dem Bereich der äußeren Anschauung verlangt, der schon früher als objektive Darstellungsbedingung der interpersonalen Einheit, der Einheit des Lebens, qualifiziert worden ist. "Und so ist es denn auch nicht das Individuum, das da wahrnimmt, sondern das Eine." (II, 629)

Insofern nun von beiden Seiten, sowohl vom objektiven Darstellen der Produkte der Wirksamkeit, als auch vom objektiven Vorstellen derselben her durch Personen, die diese Produkte nicht gesetzt haben, ein Partizipieren an der objektiven Einheit des Vorstellungsbereiches erforderlich ist, scheint durch das Faktum der Produkte der Wirksamkeit ein Moment gegeben, durch das eine interpersonale Vermittlung in der Vorstellung gestiftet wird, in der sich die Einheit des Lebens darstellt. "Also in dem oben aufgestellten Factum wirkt das Eine Leben auf das Eine, d.h. 
) es wirkt auf sich selbst; und so scheint es denn durchaus erklärt und begreiflich, wie es, da es Leben des Bewusstseyn ist, in diesem seinen Wirken sich seiner bewusst seyn nicht nur könne, sondern auch müsse". (II, 629)

Damit könnte durch die Bestimmung der Produkte der Wirksamkeit als interpersonale Vermittlungsbedingung in der Vorstellung ein objektiv anschauliches Moment aufgezeigt sein, durch das die angesetzte Interpersonalitätsvorstellung, die hinsichtlich des bloßen Denkens dieser Vorstellung in ihrer synthetischen Struktur in das Vorstellen mehrerer gleicher, aber isolierter Prinzipe zerfallen war, als wirkliche Einheit im Bewußt-Sein wiederhergestellt wird. Es scheint also die reflexive Nachkonstruktion der zunächst als Tatsache des Bewußt-Seins behaupteten Interpersonalitätsvorstellung abgeschlossen, die Nachkonstruktion, in der die Möglichkeit einer solchen Vorstellung aus dem Denken heraus bewiesen werden sollte. So scheint denn ein Interpersonalitätsbeweis vorzuliegen, da das Problem, wie das vom bloßen Denken her gesehen in verschiedene Formen zerfallene und aufgespaltete Leben durch die Vermittlungsfunktion des angesetzten Faktums der Produkte der Wirksamkeit wieder zu einer Einheit zusammengefügt werden kann, gelöst sein dürfte.

Doch Fichte selbst deckt sogleich die wunde Stelle dieses Argumentationsganges auf: "Der Fehler in der geführten Argumentation liegt nemlich darin. Es ist zwar wohl wahr, dass die Individualität durchaus in das Innere der Anschauung zurückgedrängt ist, und auf dem Gebiete der objectiven Weltanschauung sie durchaus nicht, sondern nur die Einheit vorkommt. Aber was ist dies für eine Einheit? Es ist lediglich Einerleiheit, keineswegs numerische Einheit" (II, 629 f), die es aber zu erreichen gilt, damit das in mehrere Formen zerspaltene Leben wieder als Eins und in seiner Einheit vorgestellt werden kann, "Die mehreren sind freilich durchaus gleich, ohne allen qualitativen Unterschied, aber sie sind ja nicht Eins der Zahl nach, sondern jenes Gleiche wird mehrere Male wiederholt, und diese Mehrmaligkeit macht ja gerade ihre 
) Trennung." (II, 630) Zwar ist durch das Hineinwirken in den objektiven Bereich, das sich in und an den Produkten der Wirksamkeit objektiv manifestiert, und durch das objektive Vorstellen ein Partizipieren an der objektiven Einheit erreicht; doch ist dieses Partizipieren an der objektiven Einheit als wirklich nur auf dem Hintergrund der sich realisierenden Einheit der individuellen, unmittelbaren Prinzipe zu verstehen, die nur durch ein unmittelbares Prinzip in gegenseitiger Vermittlung gestiftet werden kann, das in seiner Darstellung die Ebene der objektiven Einheit in der Vorstellung zur notwendigen Voraussetzung hat. Die objektive Einheit gewinnt also nur dann als interpersonale Vermittlungsbedingung Bedeutung, wenn um die wahre Einheit der Prinzipe als solcher gewußt werden kann, die sich in dieser Einheit aber nur als reale Individuen, als sich in ihrem Vermögen real bestimmt habender Freiheitsprinzipe zusammenfinden können.

Doch ist eine solch konkrete Einheit der unmittelbaren Prinzipe durch das rein vermittelte Vorstellen der objektiven Einheit, das durch die Anschauung der Produkte der Wirksamkeit in ihrer bloßen Veräußerung allein bewirkt werden kann, nicht möglich. Denn wenn die Produkte der Wirksamkeit nur in dieser Form der Vermittlung, in der lediglich ein Partizipieren an der Einheit der objektiven Darstellung erreicht wird, vorgestellt werden, bleiben sich in dieser vermittelten, interpersonalen Vorstellung sowohl das setzende als auch das diese Setzung vorstellende andere Prinzip, die sich beide auf das Produkt als Vermittlungsbedingung beziehen, gegenseitig als konkrete Prinzipe fremd, In dieser Form der durch die Vorstellung der Produkte der Wirksamkeit vermittelten Interpersonalitätsvorstellung ist also. nur ein Wissen um die allgemeine Existenz anderer Iche, aber nie um die Wirklichkeit eines bestimmten, unverwechselbaren, individuellen Ichs möglich, Darum kann in dieser rein objektivierenden Betrachtungsweise der Produkte der Wirksamkeit als Bedingung einer wirklichen, interpersonalen Vermittlung in der Vorstellung von einer numerischen Einheit der individuellen Prinzipe noch keine Rede sein. Es wäre überdies auch nicht verständlich, wieso in dieser Form der interpersonalen Vorstellungsvermittlung die Produkte der Wirksamkeit überhaupt als intentionale Darstellungsprodukte einer fremden Freiheit begriffen werden könnten, wenn das andere Ich durch diese Vermittlung nie als reales Ich erfaßt werden könnte 
).

Falls dennoch die Produkte der Wirksamkeit die Bedingung für eine wirkliche, bestimmte, synthetische Interpersonalitätsvorstellung darstellen sollen, dann kann ihr eigentliches Wesen nicht darin bestehen, nur vermitteltes, objektiviertes Gesetzt-Sein einer Intention zu sein, wodurch nur ein allgemeines Wissen um fremde Freiheit vermittelt würde, sondern es muß darin bestehen, in ihrem intentionalen Gesetzt-Sein das unmittelbare Setzen real sichtbar zu machen, um dadurch ein Wissen von der Existenz eines wirklichen, individuell bestimmten Ichs zu vermitteln.

Soll darum durch die Veräußerung der Produkte der Wirksamkeit eine wirkliche Vermittlung verschiedener, freier und individuell bestimmter Prinzipe erreicht werden, eine Vermittlung, die ihrerseits wiederum nur verstanden werden zufolge einer höheren Einheit kann, in der die verschiedenen Iche als Einheit numerisch vereinigt werden, dann muß von den Produkten der Wirksamkeit als interpersonalen Vermittlungsbedingungen in der Vorstellung folgendes gefordert werden: "Eins dieser durch Zahl Getrennten soll durch absolute Freiheit die ursprüngliche Gleichheit aufheben, es soll durch ein wirkliches Handeln zunächst sich über die Gleichheit hinaus weiterbestimmen; welche innere weitere Bestimmung desselben sich auch wohl in der Anschauung an einem materiellen Producte abbilden wird. Nun soll, behauptet unser aufgestelltes Factum weiter, diese Veränderung nicht bloss das Eine wirklich handelnde, sondern sie soll alle von demselben durch Zahl getrennte Wiederholungen desselben zugleich mit treffen; sie soll, da sie von ihnen wahrgenommen werden soll, ihrer aller Weltanschauung ebenso verändern, wie sie die Weltanschauung des freien Urhebers, bei welchem die Veränderung aus der Anschauung seiner inneren Freiheit begreiflich wäre, verändert hat. Dies ists, was erklärt werden soll, wie die innere absolute Freiheit des Einen die Anschauung Aller verändern und binden könne." (II, 630) D.h. es soll durch das Faktum der Produkte der Wirksamkeit die bisher dargestellte Gleichheit der Prinzipe, die zugleich ihre numerische Trennung ausmacht, dadurch aufgehoben werden, daß durch reales Weiterbestimmen des individuellen, freien Vermögens in den Produkten die Freiheit aller übrigen Iche gebunden und bestimmt wird, um durch diese Bestimmung zugleich eine reale Verbindung der Prinzipe herzustellen.

Denn gerade die Gleichheit im prinzipiellen Sein, die ein Verharren im bloßen Vermögen darstellt, verhinderte ja doch bisher jegliche wirkliche Einheit der Iche, da dieses Verharren im bloßen Vermögen die Iche als unmittelbare Prinzipe absolut gegeneinander verschließt.

Fichtes Überlegung geht also nun dahin, durch die reale Weiterbestimmung der Freiheit über das bloße Vermögen hinaus zu einer Setzung, die sich in einer Modifikation der objektiven, materiellen Welt sichtbar machen muß, da ein unmittelbares Bestimmen der Freiheit ausschließlich der Einschauung des setzenden Prinzipes vorbehalten bleibt, die Möglichkeit aufzuzeigen, durch die der wirkliche Zusammenschluß aller Iche in einer numerischen Einheit erreicht werden kann.

Durch diese Weiterbestimmung der Freiheit in der materiellen Welt soll nun nicht der faktische Gehalt der Vorstellung neu modifiziert werden, denn dann würde nur eine Veränderung des bloß faktischen Gehaltes wahrgenommen, sondern es soll über diese faktische Modifikation der Vorstellung hinaus eine Bindung des unmittelbaren Vermögens erzielt werden. Denn die bestimmte Darstellung einer Intention soll ja nicht die Iche als bloß faktische Bewußt-Seins-Prinzipe, sondern als unmittelbar freie Prinzipe verbinden, da die zu erzeugende Interpersonalitätsvorstellung nur als Verhältnis von frei vorstellendem Subjekt und als frei vorgestelltem Objekt gedacht werden kann.

"Es leuchtet ein, dass die Frage", wie durch die wirkliche, individuelle Weiterbestimmung der Freiheit über das bloße Vermögen hinaus zu einer wirklichen, objektiv sichtbaren Darstellung die Freiheit aller Iche gebunden werden kann, um durch diese Bindung der Iche. eine wirkliche, interpersonale Verbindung in der Vorstellung zu ermöglichen, "bedeutend ist; und es ist begreiflich, dass sie gelöst werden könne nur durch Nachweisung eines solchen Gliedes, durch welches die numerische Trennung ebenso aufgehoben würde, wie durch die objective Sichdarstellung des Lebens die qualitative Trennung aufgehoben wurde, und vermittelst dessen das Leben ebenso als numerisch Eins begriffen würde, wie es vorher als qualitativ Eins begriffen wurde." (II, 630) 
)

Erst wenn eine solche numerische Einheit in der Interpersonalitätsvorstellung erreicht werden könnte, "würden wir rechtlicherweise sagen können, was wir soeben vorschnell versuchten: es ist ja das Eine Leben des Bewusstseyns, das auf sich selbst wirkt" (II, 630). Denn erst dann wäre die Bedingung geschaffen, daß das Ich in der Vorstellung durch die reale, interpersonale Vermittlung auf sich als Ich zurückkommen, sich als Ich reflektieren kann, wie das für die Existenz des freien Bewußt-Seins schon früher gefordert worden war 
).

Um dieses Problem der interpersonalen Vermittlung in der Vorstellung, das sich durch die Aufgabe stellt, eine wirkliche, auf realer Anschauung der Freiheitsbestimmung beruhender Beziehung zwischen den verschiedenen Ichen herzustellen, noch schärfer zu fassen, charakterisiert Fichte das zu suchende Moment der Anschauung durch Entgegensetzung gegen die bereits abgehandelte Anschauung der empirisch materiellen Welt zunächst negativ: "Es wurde vorher durch das Denken dargestellt die ruhende und todte Kraft des Lebens, ihr blosses stehendes Seyn; und das Bild dieses Seyns in der Anschauung ist die Natur 
).

Diese ist darum ebenso unveränderlich, wie ihr Urbild, und es liegt nicht nur nicht in ihr, sondern es widerspricht geradezu ihrem Begriffe, sich in ihr eine Veränderung, eine Abweichung von ihrem ewigen Gesetze, eine neue Schöpfung zu denken." (II, 631) Sich in dieser reinen Naturanschauung, die als objektives Analogon zur unmittelbaren Einschauung des bloßen Vermögens zu denken ist, eine Veränderung der Anschauungsqualität vorzustellen, die nicht empirisch faktischer Art sein soll, scheint zunächst dem Wesen dieser objektiven Anschauung absolut zu widersprechen. "So etwas ist durch jenes Denken einer Natur durchaus ausgeschlossen und unmöglich." (II, 631)

Doch wird gerade eine solche Veränderung der objektiven Anschauung, die nicht nur faktischer Natur ist, durch die als Tatsache des Bewußt-Seins behauptete Vorstellung der freien Wirksamkeitsprodukte gefordert. "Durch absolute Freiheit des Lebens soll etwas wirklich werden bis in die Sinnenwelt hinein; also es soll in dieser allerdings etwas durchaus Neues erschaffen werden" (II, 631), nämlich die Darstellung einer freien, unmittelbaren Bestimmung als solcher. "Dies folgt nicht aus ihr, noch ihrer Anschauung, sondern es widerspricht ihr."(II, 631)

Darum müßte, wenn eine solche, vom Postulat der realen, interpersonalen Vermittlung in der Vorstellung her geforderte Freiheitsbestimmung in den Bereich der objektiven Anschauung eintreten soll 
), sich dieser Bereich spalten in eine Sphäre der bloßen, unveränderlichen, empirischen Faktizität "als Ausdruck des ersten Denkens" (II, 631), und in eine durch Freiheit bestimmte, also veränderliche, die "der Entwickelung dieser Naturanschauung nicht nur nicht gemäss, und aus ihr zu erklären, sondern derselben geradezu widersprechend, und sie aufhebend" (II, 631) wäre, damit in diesem Bereich der objektiven Anschauung bloße Naturbestimmung und Freiheitsbestimmung unterschieden werden können. Erst durch eine solche Unterscheidung in der objektiven Anschauung wäre es möglich, ein vermitteltes Wissen der fremden Unmittelbarkeit als solcher zu erhalten, auf das sich dann das Denken des anderen Freiheitsprinzipes zu recht zu gründen vermöchte.

§ 17 Bestimmung der Wirksamkeitsprodukte als objektiv anschaubare Vermittlungsbedingung der darzustellenden Interpersonalitätsvorstellung

Die Aufgabe stellt sich nun so, daß durch eine eingehendere Analyse der Produkte der Wirksamkeit als vermittelte, objektiv dargestellte Willenssetzungen 
) ein Moment herausgehoben werden soll, durch das die Möglichkeit einer realen, interpersonalen Vermittlung in der Vorstellung gegeben ist, um die vom bloßen Denken her geforderte, reale numerische Einheit der Individuengemeinschaft realisieren zu können, Denn nur durch den Nachweis einer solchen Einheit im Wissen wäre die reflexive Bedingung geschaffen, durch die die behauptete Interpersonalitätsvorstellung als unmittelbare Tatsache des Bewußt-Seins als wahr erkannt werden könnte. Eine solche numerische Einheit in der Interpersonalitätsvorstellung war aber durch das bisherige Denken, das die verschiedenen Iche hinsichtlich ihres bloß prinzipiellen Vermögens nur in ihrer Wesensidentität erfaßte, noch nicht erzielt worden.

Dieses Moment, von dem die Möglichkeit einer konkreten interpersonalen Vermittlung in der Vorstellung abhängt und das in den Produkten der Wirksamkeit angeschaut werden soll, gilt es nun begrifflich zu fixieren. Ebenso sollen die subjektiven Bedingungen dargestellt werden, unter denen ein realisierter Gehalt in der Vorstellung als Bestimmung der Freiheit verstanden werden kann; denn nur unter der Voraussetzung, daß ein Gehalt in der Vorstellung als unmittelbare Bestimmung der Freiheit erkannt wird, kann zu recht auf ein diese Bestimmung setzendes Prinzip der Freiheit geschlossen werden. 

Das Produkt der Wirksamkeit ist bereits bestimmt worden 
) als objektiv fixierter Ausdruck einer durch begriffliche Vorarbeit bedingten, wirklichen Bestimmung der Freiheit über das bloße, prinzipielle Vermögen des Ichs hinaus.

Wenn diesem objektiv dargestellten Produkte wirkliche Bedeutung als Bedingung einer interpersonalen Vermittlung in der Vorstellung zukommen soll 
)‚ dann darf der in ihm angeschaute Gehalt nicht nur faktischer, sondern er muß intentionaler Natur sein, damit das vorstellende Ich durch den vorgestellten Gehalt auch frei und als Freiheit bestimmt und gebunden wird. Es soll also im Produkt nicht nur die objektiv faktische, äußere Gestaltung der materiellen Welt, sondern die Bestimmung und Bestimmtheit des freien Vermögens angeschaut werden; denn lediglich dadurch wird die Möglichkeit für eine wirkliche, interpersonale Vermittlung in der Vorstellung geschaffen, die durch die Anschauung der sich an und in den Produkten der Wirksamkeit manifestierenden Intentionen bedingt ist. In der darzustellenden Bewußt-Seins-Tatsache soll nämlich ein Verhältnis von frei vorstellendem Subjekt und einem als frei erkanntem Gehalt, einem anderen Ich, als Objekt der Vorstellung, hergestellt werden.

"Wo gedenken wir nun diese durchaus neue Anschauung anzuknüpfen?" (II, 632) fragt Fichte, Eine bloß objektivierende Betrachtungsweise der vorgestellten Wirksamkeitsprodukte scheidet für diesen Zweck aus den bereits angeführten Gründen aus 
). Das durch Freiheit bestimmte Produkt, an dem dieses neue Moment sichtbar werden soll, kann ja doch selbst erst in Wahrheit als solches verstanden werden, wenn in ihm das freie Wirken selbst in seiner Unmittelbarkeit angeschaut wird. Aus dieser Überlegung resultiert Fichtes Forderung: "Ein Inneres müssen wir aufzeigen, das in jenen Producten angeschaut werde." (II, 632) Nun kann aber mit diesem "Inneren", das angeschaut werden soll, auch nicht das Sein des prinzipiell freien Vermögens gemeint sein, denn dieses war als absolut uneinschaubar für andere Iche gekennzeichnet worden 
). Dieses, von Fichte angesprochene "Innere" muß somit in einem Moment der Anschauung zu suchen sein, welches eine Bestimmung über das bloße Vermögen hinaus darstellt, und welches als solches unmittelbar in Erscheinung tritt.

Da diese freie Weiterbestimmung über das bloße Vermögen hinaus nur dadurch verständlich wird, daß ein Grund für diese Weiterbestimmung angenommen wird, der im freien Vermögen liegen muß und der andererseits, um in Erscheinung treten zu können, an die reale Darstellung seitens des freien Vermögens gebunden ist, deutet sich schon hier ein Verhältnis von eigentlichem Bestimmungsgrund der Freiheit und freiem Realisationsvermögen innerhalb der Freiheit selbst an 
). Wenn sich aber das freie Vermögen über sich hinaus frei bestimmen soll, ihm also eine Aufgabe gestellt ist, dann kann es selbst in materialer Hinsicht nur als bedingendes Moment der zur Darstellung zu bringenden Bestimmung der Freiheit angesehen werden, Wenn das zu suchende Moment materialer Grund für die Realisation des bloßen Vermögens sein soll, dann muß es hinsichtlich seines begründenden Charakters, trotz der Bedingtheit durch das bloße Vermögen hinsichtlich seiner Realisation, in seiner eigentlichen Qualität logisch höher angesetzt werden als das bloß freie Vermögen selbst.

Fichte führt dazu folgendes aus: "Dieses Innere liegt nun [...] nicht im Denken der Kraft, sondern in einem neuen und höheren, wenn auch nicht gerade wirklichen und im Bewusstseyn heraustretenden Denken, dermalen = X. Dieses X ist in dieser Reihe das absolut erste, und es wird ebenso wie das früher aufgezeigte Denken der Kraft überhaupt an einer Sinnenwelt dargestellt in der Anschauung an einem Producte in dieser Sinnenwelt, als einer neuen Schöpfung in ihr." (II, 632)

Dieses Moment, auf dem die reale interpersonale Vermittlung in der Vorstellung basieren soll, muß darum als objektive Bedingung dieser Vorstellung in der Anschauung der Produkte der Wirksamkeit als einer "neuen Schöpfung" in der Sinnenwelt als solches heraustreten, in ihr als schon real dargestelltes erscheinen, wenn es überhaupt zu einer wirklichen Interpersonalitätsvorstellung kommen soll. Demnach müssen auf der objektiven, anschaulichen Seite bereits die Voraussetzungen, unter denen das vorstellende Ich ein fremdes Ich als Ich erkennen kann, erfüllt sein. Das vorzustellende, andere Ich muß sich gemäß den aufgestellten, interpersonalen Vermittlungsbedingungen schon über das bloße, freie Vermögen hinaus bestimmt und diese Bestimmung in einer objektiven Darstellung niedergelegt haben, damit das noch näher zu bezeichnende, neue Moment in Erscheinung treten kann, dem zufolge eine wirkliche, auf Anschauung begründete Interpersonalitätsvorstellung überhaupt erst möglich wird 
).

Durch Entgegensetzung gegen die Vorstellung der bloßen Natur, die gedacht wurde als objektiv anschaubares Bild der Kraft, des reinen Vermögens 
), bestimmt Fichte zunächst das zu suchende Moment, das in den Produkten der Wirksamkeit als innerer Grund derselben angeschaut werden soll, formal weiter: "Das Product des vernünftigen Wesens ausser uns soll erscheinen als ein schlechthin entstandenes, eine neue Schöpfung in der stehenden Natur. Es müsste darum das Denken, das demselben zu Grunde liegt, erscheinen gleichfalls als ein neues, nicht aus der Reihe des vorhandenen Denkens, etwa wie Folge aus dem Grunde, hervorgehendes, sondern als eine Schöpfung im Denken, als ein in Vergleich mit allem bisherigen Denken, absolutes Denken" (II, 632), das mit der Anschauung der fremden Produkte der Wirksamkeit verbunden und laut der problematischen Annahme Bedingung einer wirklichen Interpersonalitätsvorstellung sein soll.

Fichte geht nun im folgenden so vor, daß er durch die begriffliche Bestimmung dieses "Inneren" jenes Produkts und der Vorstellungsbedingungen, unter denen dieses als "Inneres" begriffen werden kann, zugleich die Voraussetzung für die eigentliche Interpersonalitätsvorstellung schafft.

Wie schon gesagt, muß durch das aufzuzeigende "Innere", das im fremden Produkte der Wirksamkeit angeschaut werden soll, das Vorstellungsvermögen als freies Vermögen bestimmt und beschränkt werden, so daß es in dieser Beschränkung nicht schlechthin determiniert werden darf. Das Vorstellungsvermögen muß darum einen zugleich freien Gehalt erfassen, und keinen bloß faktischen, durch den das Vorstellen determiniert würde. Da das im Produkt der Wirksamkeit anzuschauende Moment durch unmittelbare fremde Freiheit gesetzt sein soll, muß es darum auch in der Anschauung als solches erfaßt werden, Die Anschauung, die diesen unmittelbaren Gegenstand erfassen soll, muß also selbst eine innere sein. Der innere Gehalt, der in den Produkten der Wirksamkeit erscheinen soll, kann somit auch nur "innerlich", mit den Augen der Freiheit angeschaut werden.

Wenn also überhaupt ein Gehalt unmittelbar angeschaut werden soll, in der Selbstanschauung der Freiheit, die von diesem Gehalt darum nur als freies Vermögen angesprochen und bestimmt werden darf, dann muß dieser Gehalt selbst inhaltlich frei sein. "Nun aber giebt es gar keinen unmittelbaren Gegenstand der inneren Anschauung, denn die Freiheit". (II, 632) Hinsichtlich des eigentlichen Verständnisses des im Freiheitsprodukt Gemeinten ist somit die Anschauung eines unmittelbaren Gehaltes in der Selbstanschauung der Freiheit gefordert. D.h. es soll nicht die äußere Anschauung, sondern die innere Freiheitsanschauung bestimmt werden. Fichte formuliert diese Forderung der Freiheitsanschauung folgendermaßen: "[I]n jedem Falle demnach müsste es die Freiheit seyn, die durch das gesuchte Denken = X bestimmt würde." (II, 632) 
).

Bezüglich der durch dieses Moment zu begründenden Interpersonalitätsbeziehung in der Vorstellung "soll jenes Product nicht erscheinen als Product meiner Freiheit, meiner, des Denkenden. [...] Da es aber nicht meine eigene Bestimmung der Freiheit ist, so muss es seyn eine fremde, also eine Beschränkung der Freiheit!" (II, 632) Denn da es sich gemäß Fichtes Absicht, durch die Anschauung dieses Gehaltes im Produkt der Wirksamkeit eine wirkliche Vorstellung eines anderen Ichs zu begründen, eines Gehaltes, der andererseits auch nur wieder durch Freiheit realisiert werden kann --, nicht um die Setzung des eigenen Ichs handeln kann, in der sich das eigene Vermögen weiterbestimmt hätte, so muß es sich um eine Bestimmung handeln, die durch fremde Freiheit realisiert worden ist, und die als solche das eigene, freie Vermögen durch ihre Bestimmtheit beschränkt. Denn in der Anschauung der durch fremde Freiheit realisierten Freiheitsbestimmung, die es noch näher zu charakterisieren gilt, geht es ja um eine schon verfügte Möglichkeit des unendlichen Vermögens, um eine Weiterbestimmung der Freiheit durch fremdes Vermögen, die darum als bloße Möglichkeit dem eigenen Ich nicht mehr zur Verfügung steht und es als bloßes Vermögen einschränkend bestimmt.

Hinsichtlich einer wirklichen Interpersonalitätsvorstellung muß also eine solche Beschränkung der eigenen Freiheitsanschauung erfolgen, in der sich dem vorstellenden, eigenen Ich eine durch fremde Freiheit realisierte Weiterbestimmung des freien Vermögens präsentiert, so daß es über sie als bloße Möglichkeit nicht mehr verfügen kann 
), damit dann zu recht von dieser, notwendig durch ein Freiheitsprinzip gesetzten Bestimmung, die laut der gemachten Voraussetzung nicht durch das eigene Ich erfolgt sein soll, auf ein sie setzendes, fremdes Ich geschlossen werden kann. Diese Beschränkung des eigenen Freiheitsvermögens durch eine freie Bestimmung, die nicht durch das eigene Ich gesetzt worden ist, hat also bezüglich der zu rekonstruierenden Interpersonalvorstellung konstitutive Bedeutung 
).

Es ergibt sich nun in der Darstellung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen folgende vorläufige Sachlage: Dem vom bloßen Denken einer nur postulierten, überindividuellen Einheit her entfalteten System von Ichen fehlte zunächst jegliche, konkrete Vermittlung in der Vorstellung, die nur durch eine materiale Bestimmtheit der angenommenen Einheit zu vollziehen gewesen wäre, so daß das gedanklich entworfene System von Ichen sich nicht zu einer realen Einheit zusammenschließen konnte, In dieser gegenseitigen Isolation war ein gegenseitiges, wirkliches Vorstellen der Iche als freie Prinzipe nicht möglich. Die verschiedenen Iche, in ihrem prinzipiellen Vermögen lediglich gedacht, mußten sich gegenseitig als bloße Prinzipe absolut verschlossen bleiben, weil ein unmittelbares Darin-Sein in der unmittelbaren Einschauung des anderen Prinzip-Seins nicht gedacht werden kann, ohne daß dadurch das Frei-Sein überhaupt zerstört würde. Das Leben, das hinsichtlich der behaupteten Individuenpluralität in der Vorstellung zunächst in mehrere Formen zerspalten schien, konnte in der bisherigen Darstellung diesen Schein noch nicht beseitigen, da es sich nicht wieder als Eins und in seiner Einheit setzen konnte, Die verschiedenen Formen des Lebens, die einzelnen Individuen, sind zwar als gleich in ihrem Vermögen dargestellt worden, "ohne allen qualitativen Unterschied, aber sie sind ja nicht Eins der Zahl nach, sondern jenes Gleiche wird mehrere Male wiederholt, und diese Mehrmaligkeit macht ja gerade ihre Trennung." (II, 630)

Nun soll trotz der absoluten Verschlossenheit im prinzipiellen Bereich so Fichtes Überlegung eine wahre Vorstellung vom anderen Ich dadurch vermittelt werden, daß durch dessen freie Weiterbestimmung des freien Vermögens, die sich als Produkt objektiv in der Sinnenwelt darstellt, die Anschauung des dieses Produkt vorstellenden Ichs in seiner Freiheit beschränkt wird, wobei durch diese Beschränkung in der Freiheitsanschauung des eigenen Ichs ein Verhältnis von eigener und fremder Freiheitsbestimmung gebildet wird.

Wie ist aber nun eine Beschränkung der Freiheit möglich, ohne diese als Freiheit selbst aufzuheben? Wie kann die für die wirkliche Interpersonalitätsvorstellung notwendige Beschränkung der Freiheit im vorstellenden Subjekt durch eine freie, aber objektiv dargestellte Bestimmung der Freiheit des als frei vorgestellten Objektes, des anderen Ichs, als frei gedacht werden, ohne durch die objektivistische, notwendige Darstellungsweise im Bereich des bloß vermittelten, d.h. in diesem Fall faktisch deterministischen Vorstellens stecken zu bleiben? Denn von dieser Beschränkung muß gefordert werden, daß sie als wirkliche Bestimmung eines fremden Freiheitsvermögens in ihrer Bestimmtheit das Vorstellungsvermögen zwar einschränkt und es real bestimmt, aber dadurch das prinzipielle Vermögen der eigenen Freiheit nicht aufhebt noch aufheben will. Zunächst bedeutet nämlich die Anschauung einer fremden Freiheitsbestimmung, dargestellt im Produkt der Wirksamkeit, als solche die Aufhebung einer realen Möglichkeit der Selbstbestimmung des eigenen Ichs, da durch diese unmittelbare Anschauung der fremden Freiheitsbestimmung. als solcher eine bestimmte Möglichkeit der freien Realisierung als bloße Möglichkeit schon vertan und aufgehoben ist und sich das Ich dadurch in Relation zu einem anderen Ich versetzt sieht, das ebenfalls als absolutes Vermögen zu denken ist. Der Bereich, der durch Freiheit bestimmt werden soll, ist nämlich durch das Wissen um die Existenz eines anderen Ichs zumindest in die Verfügungskompetenz zweier Iche geraten 
).

Wenn darum trotz der aufgezeigten Beschränkung durch die Freiheitsbestimmung eines anderen Ichs die eigene Freiheit als solche ihren absoluten Charakter behalten soll, dann muß erklärt werden, wie diese Beschränkung überhaupt wirklich gedacht werden kann, und weicher Art sie sein muß.

Zur Lösung dieses Problemes greift Fichte noch einmal auf die Bestimmung des freien Vermögens zurück, um durch Entgegensetzung gegen dieses das zu suchende Moment nun auch material auszugrenzen. In der behaupteten Bestimmung der Freiheit soll ja eine Weiterbestimmung über das bloß freie Vermögen hinaus stattfinden.

Das freie Vermögen, die "Kraft", wie Fichte sagt, ist als absoluter Grund des freien Selbstbestimmens bezeichnet worden, es ist die absolute Möglichkeit, frei zu setzen, die jedem Ich gleichermaßen zukommen muß. "Die Kraft überhaupt ist eine durchaus bestimmte, und sie ist Eine, in jeder Wiederholung des Einen ganz und dieselbe; und diese ist als seyend schon durch das frühere Denken gesetzt, und in der unveränderlichen Natur abgesetzt" (II, 632/33), als dessen objektives Bild sie gedacht werden muß. Was in diesem Vermögen liegt, muß also von jedem Ich grundsätzlich realisiert werden können, denn sie sind in ihrem Wesen durchaus gleich, "So weit aber diese Kraft sich erstreckt, so weit erstreckt sich auch die Freiheit jeder Wiederholung." (II, 633) D.h. jedem Ich muß im Zustande des bloßen, prinzipiellen Seins, des reinen, freien Vermögens, der Kraft die durch diesen Zustand eröffnete, unendliche Fülle freier Möglichkeiten als mögliche Realbestimmungen der Freiheit zur Verfügung stehen, Darum kann Fichte sagen: "Jede Wiederholung kann alles, was in der Kraft liegt" (II, 633).

Nun soll, entsprechend der aufgestellten Forderung, durch eine wirkliche Bestimmung eines Individuums die Freiheit der übrigen Iche beschränkt werden, wodurch aber andererseits das eigene freie Vermögen nicht aufgehoben werden darf. Denn dann würde der Versuch unternommen, ein Vermögen, welches prinzipiell als absolutes Vermögen angesetzt werden muß, in seinem realen Bestimmen hinsichtlich seines absoluten Wesens wieder zu relativieren. Eine Freiheit, die aber nicht absoluter Grund ihrer selbst ist, hebt sich als solche selbst auf, Ebensowenig kann ein freies Vermögen gedacht werden, das in seinen Bestimmungen quantitativ beschränkt wäre.

Wenn darum eine wirkliche Beschränkung der Freiheit stattfinden soll, dann darf sie sich nicht auf die Vernichtung des Vermögens selbst, sondern nur auf die Aufhebung möglicher Bestimmungen dieses unendlichen Vermögens richten. Um aber von einer solchen Beschränkung möglicher Bestimmungen der Freiheit sprechen zu können, muß das Vermögen selbst als wirklich existierend angesetzt werden, Eine Beschränkung von Nichts kann nicht gedacht werden, Darum kann auch das zu bestimmende Moment der unmittelbaren Anschauung, durch das diese Beschränkung der Freiheit bewirkt werden soll, dem bloß freien Vermögen nicht absolut entgegengesetzt sein, ihm widersprechen, Denn die Weiterbestimmung soll ja doch durch und in dem freien Vermögen stattfinden. Fichte formuliert diesen Gedanken folgendermaßen: "Diesem Denken [cf. des bloßen Vermögens] kann das neue Denken = X nicht widersprechen, es kann nicht eine Freiheit, die durch dasselbe gesetzt ist, aufheben, inwiefern sie durch dasselbe gesetzt ist". (II, 633) Denn die Existenz der Freiheit muß als Bedingung dafür erhalten bleiben, daß überhaupt eine Beschränkung stattfinden kann. Die Konsequenz, die aus dieser Überlegung gezogen werden muß, ist die, daß "das Denken X [...] darum sicher nicht eine Beschränkung der Freiheit in Rücksicht des Seyns, in welcher Rücksicht allein die Freiheit durch das erste Denken gesetzt ist, des Seyns, d.h. des Könnens" (II, 633) ist.

Wenn dennoch von einer Beschränkung der Freiheit gesprochen werden kann, von einer Beschränkung, die nicht auf die existentielle Vernichtung der Freiheit hinaus läuft, d.h. durch deren konsequentes zu Ende Denken der Gedanke der Freiheit als solcher nicht aufgehoben wird, dann kann es sich, da die vorgestellte Bestimmtheit in dem Produkt der Wirksamkeit als Bestimmung einer fremden Freiheit erscheinen soll, nur um eine Beschränkung der Freiheit durch eigene Freiheit selbst handeln, weiche durch die Bestimmung der fremden Freiheit aufgegeben wird, "Es bleibt darum für das Denken X allein übrig eine Beschränkung der Freiheit durch Freiheit selbst; diese müsste durch jenes Denken aufgegeben werden." (II, 633)

Das neue Moment muß deshalb der Freiheit selbst innerlich sein, sie also als sich beschränkende Freiheit fordern und auffordern. Wenn darum die behauptete Beschränkung der Freiheit, die durch das gesuchte, absolute Denken bestimmt werden soll, überhaupt gedacht werden kann, dann ist dies nur dadurch möglich, daß durch die gesetzte Bestimmung der fremden Freiheit als sich im Produkt der Wirksamkeit bestimmt und dargestellt habender Freiheit die eigene Freiheit aufgefordert wird, sich durch sich selbst zu beschränken, In dieser Forderung kommt inhaltlich zum Ausdruck, daß sich das eigene Ich zugunsten des durch fremde Freiheit schon bestimmten Bereiches der freien Möglichkeiten in seinem eigenen Bestimmen diesen gegenüber, trotz der konkreten Möglichkeit des Verfügen-Könnens, zurückhält, "Das Denken X wäre darum ein Gesetz an die Freiheit selbst, und zwar das, sich durch sich selbst zu beschränken. Obwohl die Freiheit kann zufolge des ersten Denkens, so soll sie doch nicht, was sie kann." (II, 633) Das gesuchte, absolute Moment, das der Freiheit selbst innerlich sein muß, wird also in dem hier aufgestellten Gesetz an die Freiheit zunächst in der Form eines negativen Sollens gefaßt. Dieses verbietet ein gewisses Verfügen über einen, dem eigenen Vermögen zwar eröffneten, aber durch fremde Freiheit schon bestimmten Bereich der Faktizität.

Durch diese Erörterung ist nun das spezifische Moment gefunden, durch das der vorgestellte, äußere Gegenstand als freies Produkt der Wirksamkeit eines fremden Ichs bestimmt wird. Erst auf Grund dieser Anschauung eines Verbotes kann um den vorgestellten Gegenstand als objektiviertes Produkt einer freien Bestimmung gewußt werden. Durch die bloße Faktizität des vorgestellten Gegenstandes hindurch muß das eigene Ich sich durch diese Anschauung aufgefordert finden, sich in seiner Freiheit zu beschränken 
).

Ohne diese eigene, freie Selbstbeschränkung, die zunächst ihren Grund in der Anschauung des negativen Sollens hat, kann also keine Vorstellung eines fremden, objektiv dargestellten Freiheitsproduktes als solches erzeugt werden. Der Grund für dieses Erzeugen muß in der Anschauung eines gewissen Verbotes des Freiheitsgebrauches liegen. Erst durch das Anschauen dieses negativen Sollens ist die erkenntnistheoretische Bedingung gegeben, durch die ein äußerer Gegenstand als Produkt einer fremden Freiheitsbestimmung vorgestellt werden kann. Doch da diese Anschauung des Verbotes als solche andererseits nicht in dem unmittelbaren Prinzip-Sein des setzenden, fremden Ichs angeschaut werden kann, muß sie sich durch die Vorstellung eines objektiven Gegenstandes hindurch als Unmittelbarkeit vermitteln, wodurch der Träger dieser Bestimmung als freies Produkt vorgestellt werden kann 
) .

Dieser Rückbezug auf das Produkt einer fremden Freiheit ist deshalb wichtig, weil das aufgezeigte Verbot, das Nicht-Sollen trotz des Könnens, hinsichtlich seiner konstitutiven Bedeutung für die zu erstellende Interpersonalitätsvorstellung ja ursprünglich nicht isoliert als bloße Unmittelbarkeit in einem fremden Einschauungsvermögen vorgestellt wurde, sondern in Verbindung steht mit einer realen Weiterbestimmung einer Freiheit außer dem eigenen Ich, die sich aber hinsichtlich der objektiven, d.h. hier interpersonalen Erkennbarkeit äußerlich an einem Produkt sichtbar machen muß, auf das sich das Verbot konkret bezieht. Um diesen Sachverhalt, den Fichte in dem dialektischen Verhältnis von Unmittelbarkeit und Vermitteltheit faßt, in dessen Terminologie darzustellen, läßt sich sagen: "Dieses absolute Verbot nun, als inneres, in der äusseren Anschauung ebenso abgesetzt, wie früher die Eine Kraft des Lebens, würde in derselben geben ein Freiheitsproduct eines vernünftigen Wesens ausser mir, so wie jene in der Anschauung gab die schlechtweg und ohne alle Freiheit seyende Natur." (II, 633) An einer anderen Stelle wird dieser gleiche Gedankengang folgendermaßen ausgedrückt: "Dieses Denken [...] des zwar Könnens, aber nicht Sollens, werde, ist behauptet worden, ebenso, wie früher das Denken der Kraft, in der äusseren Anschauung dargestellt, so wie jene als stehende Natur, dieses als Freiheitsproduct freier Wesen ausser dem Anschauenden. Wie jenes Denken eines nicht Sollens innerlich vorkomme, und eben darum, weil es innerlich vorkomme, komme äusserlich vor die Erscheinung eines solchen Freiheitsproductes" (II, 634). Die Anschauung eines Verbotes als Vorstellungsbedingung für die behaupteten, fremden Produkte der Wirksamkeit gilt unabhängig von dem jeweiligen psychischen Erleben dieses Verbotes als Beschränkung der eigenen Freiheit. Fichte macht in einer Nebenbemerkung, die nur die erfahrungsmäßige Seite dieser Anschauung betreffen will, ausdrücklich auf den Stellenwert des psychischen Erlebens aufmerksam: Es "braucht jene Beschränkung der Freiheit durch das Gesetz nicht eben zum deutlichen Bewusstseyn zu kommen, und sie kommt auch in der ursprünglichen Construction nicht zum Bewusstseyn, ebensowenig als oben in der ursprünglichen Construction der Natur die Kraft zum Bewusstseyn kam; sondern sie ist nur der unsichtbare Bestimmungsgrund einer solchen Beschränkung der productiven Einbildungskraft, durch welche für uns die Erscheinung eines Freiheitsproductes eines freien Wesens ausser uns zu Stande kommt." (II, 634 f)

Gegenüber der früheren Behauptung, daß die Freiheit sich in allen individuellen Wiederholungen hinsichtlich des prinzipiellen Vermögens in gleicher weise und umfassend in den unendlichen, ihr aufgegebenen Möglichkeiten realisieren kann, wird nun bezüglich der schon durch Freiheit gesetzten und in den Produkten der Wirksamkeit objektiv dargestellten Bestimmungen durch das neue Gesetz an die Freiheit das Verbot ausgesprochen, über diese Bestimmungen zu verfügen, und verlangt, sich ihnen gegenüber im eigenen Freiheitsgebrauch zu beschränken, Die Freiheit könnte zwar, aber sie soll nicht. Sie soll diese fremden Setzungen als Bestimmungen der Freiheit aus eigener Freiheit respektieren, "

Trotz des Verfügen-Könnens hinsichtlich des fremden Freiheitsproduktes ist also dem eigenen Ich durch das Erscheinen eines sittlichen Gebotes, hier zunächst in der negativen Form des Verbotes, eine gewisse Zurückhaltung diesen Freiheitsbestimmungen gegenüber zu wahren, aufgegeben. Das mögliche Verfügen-Können soll nicht realisiert werden.

Dieses Verbot, über fremde Freiheitsprodukte zu verfügen, das hier als anschauliche Vorstellungsbedingung der aufzustellenden Interpersonalitätsbeziehung aufgezeigt wurde, hat aber nicht nur subjektive Erkenntnisfunktion für die Interpersonalitätsvorstellung, sondern ist auch objektive Darstellungsbedingung der angesetzten, überindividuellen Einheit des Lebens, das sich als Synthesis freier Prinzipe realisieren soll. Den allgemein verbindlichen Anspruch, der durch dieses Verbot ausgesprochen wird, formuliert Fichte folgendermaßen: "Das Eine Leben, qualitativ nur einerlei, ist getrennt in mehrere numerisch verschiedene Wiederholungen (Iche) 
), deren jede die ganze Eine Kraft des Lebens im Besitze hat, Setzet, eine dieser Wiederholungen vollziehe einen Theil jenes allgemeinen Vermögens, so entsteht dadurch unmittelbar, absolut, und als schlechthin neue Schöpfung in allen anderen numerischen Wiederholungen ein Verbot, dieser Entwicklung entgegenzuwirken: ein Verbot, sage ich, das zum deutlichen Bewusstseyn durch Nachdenken wohl erhoben werden kann, aber nicht nothwendig muss, das aber denn doch im Inneren des Lebens ist, und wenigstens als Princip (es versteht sich für den, der da attendirt, eben aus der Individualität heraus auf das Gebiet der Einheit sich versetzt, und attendiren kann) sich in einer äusseren Anschauung darstellt. Ein Verbot, sage ich, kein Unvermögen; er könnte wohl, er soll nur nicht; er könnte physisch, aber er kann nicht moralisch. [...] Wir behaupten also allerdings, dass zwar nicht unmittelbar auf eine physische Weise, sondern mittelbar durch das entstehende Verbot auf eine moralische Weise die Freiheit des Einen unmittelbar alle Freiheit bestimme und bilde. [...] Hierdurch also ist, wie es oben von dem aufgegebenen Gliede des Zusammenhanges gefordert wurde, die numerische Trennung aufgehoben, und die Kluft, die zwischen den mehreren sinnlicherweise bleibt, moralisch gefüllt; nicht durch ein physisches Band, sondern durch ein moralisches." (II, 636) Das bedeutet: Durch die reale, objektiv dargestellte Weiterbestimmung einer Freiheit über das bloße Vermögen hinaus, die eo einem einzelnen Individuum vollzogen wird, tritt für alle übrigen Iche das Bewußt-Sein des Verbots ein, darüber zu verfügen, wodurch gleichzeitig ein interpersonaler Nexus als freie Synthesis aufgebaut wird, da das Verbot ja keinen bloß determinierenden Charakter besitzt, sondern die Realisierung (hier: als Respektierung, aktives Zurückhalten) der andern Freiheiten ausdrücklich fordert.

Dieses Vorstellen des Verbotes, zufolge der realen Weiterbestimmung einer fremden Freiheit außer dem vorstellenden Ich, erfordert nun selbst ein Stellungnehmen des vorstellenden Ichs, das sich folglich und das wird von Fichte nicht ausdrücklich hervorgehoben im Vorstellen des Verbotes selbst über das bloße, freie Vermögen hinaus als Freiheit bestimmen muß.

§ 18 Bestimmung des Zusammenhanges von sittlicher und sinnlicher Welt

Das hier bezüglich einer fremden Freiheitssetzung behauptete Erscheinen eines Verbotes, welches an einem objektiven, faktischen, aber gestalteten Gegenstand sichtbar werden soll, steht seinerseits noch unter der bisher ungeklärten Voraussetzung, daß grundsätzlich die Möglichkeit besteht, einen sittlich relevanten Gehalt objektiv als solchen darstellen zu können, was einen Zusammenhang von sittlichem und sinnlichem Bereich in der Anschauung erfordern würde.

Diese Voraussetzung gilt es nun zu klären. Es muß überlegt werden, wie sich überhaupt ein sittliches, unmittelbares Moment in der Anschauung eines objektiven Gegenstandes als solches präsentieren kann, wie es sich durch die objektive Anschauung als unmittelbares Moment hindurch zu vermitteln vermag, um durch sie hindurch angeschaut zu werden. "Wie eine der numerischen Wiederholungen des Einen Lebens frei handelt, entsteht absolut ein Bewusstseyn für alle andere, durch welches diesen der entgegenlaufende Freiheitsgebrauch verboten wird, haben wir gesagt: und wird nur dieser Uebergang erst zugegeben, so erfolgt alles Uebrige, was wir behauptet haben, nach unseren früheren Grundsätzen von selbst, Aber wie verhält es sich denn mit dem Uebergange selbst; wie vermag. denn die freie Selbstbestimmung des Einen erst nur ein Bewusstseyn zu bewirken und zu begründen in Anderen?" (II, 638)

Fichte versucht diese Frage dadurch zu beantworten, daß er zeigt, wie durch das Bewußt-Sein, das sich an das Produkt der Wirksamkeit knüpft, die Vorstellung eines Aufhebens einer dem allgemeinen Leben zum Handeln aufgegebenen Möglichkeit erzeugt wird, in der das Verbot ausgesprochen wird, darüber noch weiter als bloße Möglichkeit zu verfügen, Weil dieses allgemeine Bewußt-Sein notwendig in allen individuellen Wiederholungen des Lebens, in denen und durch die das Leben überhaupt real handeln kann, vorkommen muß -- denn sie sind nur als bestimmte Ausgliederungen des allgemeinen, "Einen Lebens" zu verstellen 
) -, bildet sich auch das Bewußt-Sein, über eine verbrauchte Möglichkeit nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand als bloße Möglichkeit verfügen zu können, in allen individuellen Formen des Lebens in gleicher Weise aus.

Der mit diesen Worten grob umrissene Gedankengang, der das aufgegebene Problem lösen soll, soll nun näher erläutert werden. Bereits in der Abhandlung über das theoretische Vermögen 
) und über den Begriff der Wirksamkeit 
) war der für diese Überlegung entscheidende Gedanke, wie nämlich ein Verhältnis von allgemeiner Möglichkeit und konkreter Bestimmtheit zu konzipieren ist, gekennzeichnet worden: Das von Fichte vorausgesetzte, allgemeine Leben hätte dem entsprechend nur dann konkrete Realität, wenn es sich als freies Leben wirklich bestimmt, sich des allgemeinen Vermögens begibt und sich auf eine im allgemeinen Freiheitsvermögen liegende Möglichkeit beschränkt, um diese zu verwirklichen. Nur durch dieses "Contrahiren" auf einen bestimmten Punkt, in dem das Leben dann beginnt, sich als Leben real selbst zu bestimmen, kann es sich auch seiner selbst erst überhaupt bewußt werden.

"Was aber wäre das Resultat der Contraction? Beschränkung auf den einen Punct im Allgemeinen, mit Abstraction von allen übrigen Puncten; das auf diesen Punct eben sich Contrahirende, das in der allgemeinen Anschauung nicht war, sondern erst durch den absoluten Act der Contraction wurde, und worauf nun reflectirt werden kann; die Möglichkeit, über diesen durch die Contraction gegebenen Punct zu reflectiren, und die von ihm aus mögliche Causalität nach dem Gesetze der Bedingtheit zu berechnen: kurz, es wird dadurch möglich eine andere, auf das erste ursprüngliche Factum der Freiheit gegründete Anschauung, welche diejenige ist, die wir oben das Innere genannt, und die wir als das Eigenthum des Individuums beschrieben haben." (II, 639 f) kurz, dadurch entsteht individuelles Selbst-Bewußt-Sein. Dieses ist aber nicht ein besonderes Sein, sondern nur eine bestimmte Form des allgemeinen Lebens, das sich in dieser Form seiner selbst bewußt wird. Da es also kein besonderes Sein ist, ist in dieser individuellen, bestimmten Form das allgemeine Leben notwendig enthalten, Denn ohne Beziehung zum allgemeinen Leben, d.h. zum freien Vermögen des Lebens, wäre ein reales Selbst-Bestimmen als Bestimmung aus prinzipieller Freiheit nicht denkbar, Auf der anderen Seite wiederum könnte sich das Leben ohne reales Selbst-Bestimmen in der individuellen Form seiner selbst auch nicht bewußt werden. "Das unmittelbare Band zwischen Individualität und Allgemeinheit ist schlechtweg". (II, 640) Allgemeinheit und Konkretheit des Lebens verweisen, wechselseitig sich bedingend, aufeinander.

Im wirklichen Handeln, im realen Bestimmen, welches nur in der individuellen Form des Lebens möglich ist und welches sich als solches objektiv ausprägen muß, geht es nun darum, durch Ausübung der im allgemeinen Leben liegenden Kraft von einem bestimmten Punkte aus durch Hindurchgehen durch eine Reihe von Bedingungen, von vorgegebenen Hemmungen, eine Gestaltung der dem Leben in seiner Einheit als bestimmbare aufgegebenen, materiellen Welt durch Freiheit zu erzielen 
). Durch diese Selbstbestimmung ist also das Leben in seinen beiden Formen angesprochen, denn nur durch die unauflösliche Synthesis beider Formen ist dieses Bestimmen möglich, "Also das Leben handelt in Kraft seiner beiden Formen, beide innigst verschmolzen; die allgemeine giebt her das Vermögen überhaupt, die individuelle die Bestimmtheit desselben, ohne welche es zu einer factischen Aeusserung der Kraft gar nicht kommen könnte." (II, 641)

Durch dieses reale Handeln des Einen Lebens durch eine seiner individuellen Formen hindurch entsteht nun ein allgemeines Bewußt-Sein von diesem wirklich vollzogenen Handeln, da der Bereich, in dem sich dieses wirkliche Handeln darstellt, die "Natur", der allgemeinen Anschauung zugänglich ist. Weil das Bewußt-Sein zufolge dieser allgemeinen Anschauung ebenfalls allgemein ist, muß es auch in allen individuellen Formen, die das allgemeine Leben angenommen hat, vorkommen 
). Denn wie bereits gesagt, kann sich die individuelle Form des Lebens nur als bestimmte Ausgliederung des Einen, allgemeinen Lebens begreifen, weshalb auch jede individuelle Form des Lebens notwendig an dem allgemeinen Bewußt-Sein dieser Einheit partizipieren muß.

Das Bewußt-Sein, welches nun zufolge des dargestellten Produkts der Wirksamkeit gebildet werden muß, ist das Bewußt-Sein eines aus dem allgemeinen Vermögen entnommenen, durch Freiheit modifizierten, und darum als bloße Möglichkeit vernichteten Momentes, "Man begreift ein Freiheitsproduct nur als Aufhebung einer Naturentwickelung, und ermisst das Werk der Freiheit an ihm, indem man ermisst, wie weit die Naturkraft durch dasselbe getödtet sey; also, indem man die Natur in Gedanken in ihren vorigen Zustand wiederherstellt, darum sie wiederherstellen können muss, darum in der allgemeinen Anschauung sie haben muss, Die Anschauung der Freiheit ist darum bedingt durch die Anschauung der stehenden Natur, und nur unter Voraussetzung der letzteren möglich." (II, 644).

Durch das wirkliche Handeln wird nun ein Teil des allgemeinen, bloßen Vermögens verbraucht und vernichtet, der allerdings dadurch in seiner faktischen Materialität nicht total vernichtet wird, sondern im Produkt aufgehoben ist. "Durch Handeln in individueller Form hat das Eine Leben einen bestimmten Theil seiner Kraft, als blosse Kraft, verbraucht und aufgehoben" (II, 644). Dieser, durch wirkliches Handeln verbrauchte Teil der allgemeinen Möglichkeiten kann nun nicht mehr als noch nicht verbraucht vorgestellt werden, weshalb sich an dieses Handeln das Bewußt-Sein des als bloße Möglichkeit Verbraucht-Seins knüpft, das Bewußt-Sein, etwas objektiv Geschehenes nicht mehr ungeschehen machen zu können. "Dies ist die erste unmittelbare Folge jener Freiheitsäusserung auf das Eine und allgemeine Leben, die darum als gleichmässiges Bewusstseyn alles Lebens in allen individuellen Formen desselben eintreten muss: das Bewusstseyn des absoluten Nichtkönnens von nun an und zufolge des Factums desjenigen, was man vor dem Factum wohl gekonnt hätte: des Nichtgebrauchenkönnens 
) nemlich der vergebenen und im allgemeinen Leben aufgehobenen Kraft." (II, 645)

Wenn dieses Bewußt-Sein, daß das in der allgemeinen Anschauung aufgefaßte Moment der Wirksamkeit, der realen Freiheitsbestimmung, nun als verbrauchte Möglichkeit des prinzipiellen Bestimmens allgemein gebildet werden muß, also in allen individuellen Formen, die das Leben angenommen hat, vorkommen muß, dann läßt sich nun auch die von Fichte ursprünglich gestellte Frage nach dem Zusammenhang von sittlicher und sinnlicher Welt beantworten, der Frage nämlich, wie es möglich ist, daß ein Verbot, ein Gesetz an die Freiheit, durch eine Bestimmung des sinnlich wahrnehmbaren Bereiches hindurch als solches vermittelt werden kann, bzw. wie in diesem Bereich ein unmittelbares Moment als solches erscheinen kann: Da dieser objektive Bereich der Wahrnehmung schon immer als dem Einen Leben zur freien Verfügung hinsichtlich seines objektiven Bestimmens stehend gedacht werden muß, ein Bereich, ohne den ein reales Bestimmen der Freiheit auch gar nicht zu vollziehen wäre, weil dieser Bereich also schon immer hinsichtlich des freien Verfügen-Könnens, als bloßer Möglichkeitsbereich, sittlich relevant ist, fällt die eigentliche Schwierigkeit, einen Zusammenhang von sittlicher und sinnlicher Welt herzustellen, fort. Es geht nun eigentlich nicht mehr um einen solchen Übergang, sondern es gilt in dieser neuen Sicht der Dinge einen Zusammenhang von allgemeinem, unverbrauchtem Bereich freier Möglichkeiten und demjenigen (durch Freiheit) real bestimmter, also verbrauchter Möglichkeiten aufzuzeigen und den Unterschied zwischen beiden scharf anzugeben.

An dem eben dargestellten Bewußt-Sein ist dieses Unterscheidungsmerkmal, durch das sich ein Produkt der freien Wirksamkeit von einem als bloße Möglichkeit aufgegebenen Naturgegenstand abgrenzt, gefunden, "Also dieses unmittelbare Bewusstseyn des Nichtkönnens zufolge einer factischen Freiheitsäusserung, die nothwendige Anerkennung des factischen Seyns, ist das Glied im Bewusstseyn, an welches die Anschauung der Producte aller Freiheit, sowohl der eigenen, als der fremden, sich anknüpft". (II, 645)

Der Grund, einen Gegenstand, mit dem sich die Anschauung eines Verbotes verbindet, als Freiheitsprodukt, und nicht als bloße Naturerscheinung, zu bestimmen, besteht nach Fichte darin, daß sich an ihn das Bewußt-Sein knüpft, über diesen Gegenstand nicht mehr als bloße Möglichkeit verfügen zu können, weil er durch seine bestimmte, freie Verwendung als bloße freie Möglichkeit aufgehoben worden ist.

So stringent dieser hier von Fichte erbrachte Beweis, wie durch die freie Selbstbestimmung eines Individuums im Bereich der objektiven Anschauung das Bewußt-Sein aller übrigen, an diesem Bereich partizipierenden Iche nicht nur faktisch, sondern auch moralisch gebunden werden kann, zunächst auch erscheinen mag, so muß doch wegen der Bedeutung des hier angesprochenen Problems einer objektiv dargestellten, aber intentional gemeinten Vermittlung für die systematische Rekonstruktion der Interpersonalitätsvorstellung auf einige Schwierigkeiten und Voraussetzungen, die hier nicht gelöst sind, aufmerksam gemacht werden.

Durch den Nachweis, daß das Ich als Individuum nur eine bestimmte Form des allgemeinen Einen Lebens ist, daß also ein unmittelbares Verhältnis zwischen Individualität und Allgemeinheit im Ich besteht, ist zwar die allgemeine Verbindlichkeit des durch die freie Selbst-Bestimmung eines Ichs zur objektiven Darstellung eines Produkts der Wirksamkeit bedingten Bewußt-Sein einer Veränderung in der objektiven Anschauung für alle übrigen Iche erklärt, aber noch keineswegs die von Fichte behauptete moralische Bindung der Freiheitsanschauung, die sich unmittelbar an die objektive Anschauung dieser Veränderung knüpfen soll. Um die Veränderung in der Außenwelt, die durch das Produkt der Wirksamkeit hinsichtlich seiner objektiven Erscheinung erzielt worden ist, ursprünglich als intentionale Gestaltung eines anderen Ichs verstehen zu können, an die sich also zu recht die Anschauung eines moralischen Verbotes knüpft, muß nicht nur von der allen Ichen gemeinsamen, objektiven, allgemeinen Anschauung des sich in der Naturanschauung darstellenden Vermögens, sondern auch von den spezifischen, subjektiven Absichten des individuell setzenden Ichs gewußt werden, von denen aber durch die allgemeine Anschauung einer bloßen Veränderung in der Außenwelt unter den bisher geklärten Voraussetzungen eigentlich und ursprünglich kein Wissen möglich ist, Die Behauptung, daß man ein Freiheitsprodukt als solches dadurch erkenntnismäßig bestimmen kann, dass man ermißt, in wieweit die Natur als bloße Möglichkeitsform der intentionalen Darstellung in ihm aufgehoben ist, setzt voraus, daß man um den ursprünglichen Zustand des bloßen Vermögens, von dem in der realen Freiheitsbestimmung ausgegangen ist, gewußt hat und auch weiterhin eindeutig weiß.

Aber wie kann unter den gegebenen Voraussetzungen, außer dem handelnden Ich selbst, das einen Teil der allgemeinen Möglichkeiten verbraucht hat und um den Zustand der materiellen Welt vor dem Handeln gedächtnismäßig weiß, jemand um die objektive ‚Ausgangslage für dieses Handeln wissen, um die durch das Handeln eingetretene Veränderung als Aufheben der bloßen Möglichkeit als solcher zu qualifizieren, und nicht als bloße Naturveränderung? Wie soll es möglich sein, diese Veränderung der Naturanschauung als durch Freiheit bestimmtes Aufheben einer zunächst als bloßer Möglichkeit aufgegebenen Faktizität zu erkennen, also zugleich um das ursprüngliche, bloße Möglichkeits-Sein des objektiven Anschauungsgehaltes zu wissen, da doch zunächst dieses Produkt in der bisherigen Darstellung als bloß objektives Moment der äußeren Anschauung erschien, in der ohne weiteres Bestimmen der subjektiven Erkenntnisbedingungen eine Differenzierung von bloßer Naturanschauung und Anschauung freier Produkte hinsichtlich ihres notwendigen, objektiven Erscheinens nicht möglich ist, wenigstens nicht vorläufig?

An einer anderen Stelle, wo das gleiche, grundsätzliche Problem, allerdings auf einer höheren Stufe, auftritt, negiert Fichte ausdrücklich diese Möglichkeit, durch die objektive Gestaltung der Naturanschauung unmittelbar hindurch den eigentlichen, intentionalen Zweckbegriff dieser Umgestaltung zu erkennen; Fichte sagt dort: "[…] ob das Sittengesetz in den Zweckbegriff aufgenommen sey oder nicht, erscheint unmittelbar und kategorisch nur in der unmittelbar inneren Anschauung, demnach nur in der individuellen Form des Lebens, in welcher allein auch das Sittengesetz in den Zweckbegriff aufgenommen zu werden vermag: keinesweges aber erscheint es unmittelbar in der äusseren Anschauung." (II, 651)

Da von der bloßen faktischen Sphäre als bloßer Möglichkeit für das freie Verfügen hinsichtlich seiner objektiven Erscheinung als Möglichkeit kein apriorisches Wissen möglich ist, wodurch der faktische Charakter dieses Bereiches verschwinden würde, hat vorerst ein fremdes Ich außer dem setzenden Ich gar keinen Grund, eine bestimmte Ausprägung in der objektiven Anschauung durch Hinterstellen einer Wirksamkeit als Produkt der Freiheit zu bewerten, an das sich dann das Verbot des Nicht-Verfügen-Sollens anknüpfen würde.

Wenn darum die äußere, vermittelte Gestaltung nur von der unmittelbaren Bestimmung her als Freiheitsprodukt zu qualifizieren ist, dann stellt sich erneut die Frage, unter welchen erkenntnistheoretischen Bedingungen weiß ein Ich außer dem setzenden Ich um die unmittelbare Bestimmung, die einer objektiven Veränderung zu Grunde liegen soll; bzw. unter welchen subjektiven Bedingungen kann ein moralisches Verbot in der äußeren Anschauung als solches erscheinen?

Eine Beantwortung dieser Frage wäre in mehreren Hinsichten denkbar: es müßte entweder ein Wissen vom bloßen Naturzustand als notwendiger Ausdruck der bloßen, freien Verfügbarkeit gegeben sein, das für alle Iche verbindlich wäre und von dem aus dann die Gegenstände, die sich nicht mehr in diesem Zustand befinden, negativ als Produkte erschlossen werden müßten; eine solche Lösung wurde bereits abgewiesen, sie würde überdies bedeuten, daß sich die Freiheit eines anderen Ichs als solche in ihren Darstellungen nur mittelbar erschließen würde. Oder es müßte so sein, daß von den möglichen, freien Bestimmungen, welche die Freiheit in ihrem objektiven Ausgestalten annehmen kann, ein notwendiges Wissen vorliegt, von dem aus dann das nicht frei gestaltete Sein als Natur bestimmt werden müßte, wodurch aber andererseits die Freiheit in ihrem freien Gestalten aufgehoben würde. Oder aber es könnte so sein, daß sich in einem ursprünglichen Akte der freien Vermittlung, der unmittelbar bewußt sein und dem anderen Ich erkenntnismäßig zugänglich sein muß, der Bereich der objektiven Anschauung in eine Sphäre der durch Freiheit bestimmten und in eine Sphäre der noch nicht durch Freiheit bestimmten Anschauung spaltet.

In dem von Fichte geführten Beweis wird zwar der objektive Grund, nämlich das Bewußt-Sein "des Nichtgebrauchenkönnens [...] der vergebenen und im allgemeinen Leben aufgehobenen Kraft" (II, 645), angegeben, demzufolge sich an die Anschauung. eines Freiheitsproduktes eine für alle übrigen Individuen verbindliche Anschauung eines sittlichen Verbotes knüpft, doch wird in ihm nicht dargelegt, unter welchen subjektiven Erkenntnisbedingungen sich mit der Vorstellung eines objektiven Gegenstandes das Bewußt-Sein eines Verbotes verbindet und verbinden muß, damit überhaupt die Vorstellung eines fremden Freiheitsproduktes entstehen kann, das seinerseits zur freien Anerkennung auffordert.

Die Lösung dieser Frage ist für einen durchgeführten Interpersonalitätsbeweis von größter Wichtigkeit, weshalb dieses Problem der Vermittlung an anderer Stelle wieder erscheinen wird.

Hinsichtlich der normalen Erkenntnisbedingung, unter der man ein Produkt fremder Freiheit konzipiert, daß man nämlich einfach einen Zweckbegriff hinterstellt, darf man sich nicht täuschen lassen, Denn auch hier muß doch ursprünglich gewußt werden, warum ein solches Hinterstellen erlaubt sein kann; und es muß einen Erfahrungsgrund geben, aus welchem wir ursprünglich überhaupt veranlaßt werden, so zu folgern 
).

§ 19 Bestimmung der Verbotsanschauung als reale Bedingung des zu denkenden, fremden Prinzip-Seins

Die bis jetzt geleistete Bestimmung der Darstellungs- bzw. Erkenntnisbedingungen des die freie Beschränkung hinsichtlich der angeschauten, fremden Wirksamkeitsprodukte begründenden Prinzips, die Anschauung eines Verbotes, ist aber trotz der ungenügend durchgeführten Bestimmung der subjektiven Erkenntnisbedingungen in ihrem konstitutiven Charakter für die zu rekonstruierende Interpersonalitätsvorstellung festzuhalten. Fichtes Frage nach dem das bloße Denken der anderen Iche begrenzenden Prinzip in der wirklichen Interpersonalitätsvorstellung ist durch das Aufstellen eines Verbotes in der Anschauung gelöst. Diese Frage lautete folgendermaßen: "Haben wir denn [...] das System von Ichen und ihrer organisirten Leiber abgeleitet?" Fichte antwortet: "Als Factum aufgestellt haben wir es; auch haben wir die allgemeine Ableitung hinzugefügt, dass in dieser Darstellung das Leben seine in der Individualität abgebrochene Einheit wiederherstelle, Darauf haben wir mit der allgemeinen Erinnerung geschlossen, dass diese Summe von Ichen der Möglichkeit nach unendlich, der Wirklichkeit nach eine geschlossene und bestimmte Summe sey. In diesem letzten Ausdrucke zeigte sich die Lücke; es ist nemlich der Bestimmungsgrund dieser objectiven Anschauung eines Systems von Ichen ausser uns, und das die Unendlichkeit eines solchen Bildes begrenzende Princip noch nicht angegeben." (II, 635)

Durch die Anschauung eines Verbotes sollte nun ein solches, vom Denken selbst gefordertes Prinzip der realen Begrenzung des bloßen, gedachten Bildes der anderen Iche aufgezeigt worden sein; denn durch die Anschauung eines Verbotes sollte eine wirkliche, anschaulich begründete Vermittlung zwischen den verschiedenen Ichen möglich sein, Die bisher ungelöste Frage, woher denn das eigene Ich weiß, daß seinem bloßen Denken anderer Iche ein wahres Sein dieser Iche in der Wirklichkeit entspricht, ist dadurch geklärt, und zwar aus folgendem Grund: die Anschauung eines Verbotes zufolge eines freien Produkts der Wirksamkeit kann nicht gedacht werden, ohne der durch diese Anschauung vermittelten, unmittelbaren Bestimmung ein unmittelbar setzendes Prinzip zu hinterstellen, das aber nun nicht seinen Grund im bloßen Projizieren, sondern in der Anschauung dieses Verbotes hat, das nicht als für sich bestehend gedacht werden kann, sondern als durch ein unmittelbares Prinzip gesetzt gedacht werden muß, "Wo innerlich das Verbot an uns ergeht, oder, wenn wir uns unser Bewusstseyn deutlich machen, ergehen würde, dass wir unsere Kraft nicht ohne weiteres brauchen, sondern eine Aeusserung der Freiheit ausser uns erwarten sollen, da setzen wir ein freies "Wesen. Wo bei dem Verbote diese Aeusserung selbst uns erscheint, da setzen wir sein Product." (II, 635)

Diese Behauptung, daß durch die Anschauung eines Verbotes ein wirkliches Wissen von einer anderen Person vermittelt werden kann, bedarf nun einer eingehenden Erläuterung und Begründung, Denn in ihr liegt beschlossen, daß der Berechtigungsgrund für die Annahme eines fremden freien Wesens (in der eigenen Vorstellung) darin besteht, daß eine innerlich angeschaute Aufforderung hier in der Form des Nicht-Sollens an das Ich ergeht, die ihrerseits diesem Ich sowohl hinsichtlich einer möglichen, als auch einer wirklichen Entäußerung der Freiheit verbietet, über diese Bestimmbarkeit und Bestimmung jener Freiheit zu verfügen als über eine bloße Möglichkeit, als einfache Natur, Dieses Gesetz an die Freiheit gebietet ihr also, sich hinsichtlich einer möglichen oder wirklichen Bestimmung der Freiheit, die nicht durch das prinzipielle Vermögen des eigenen Ichs verfügt bzw. gesetzt ist, durch sich selbst in ihrem Freiheitsgebrauch bezüglich möglicher Bestimmungen zu beschränken, sich also zugunsten einer zu erwartenden, sich realisieren wollenden oder schon realisiert habenden fremden Freiheit in seinem eigenen Freiheitsgebrauch zurückzuhalten. Fichte behauptet also, daß durch die innere Anschauung eines Verbotes die erkenntnistheoretische Berechtigung dafür gegeben ist, der zunächst nur gedachten Existenz eines anderen Ichs in der Vorstellung wirkliches Sein zusprechen zu dürfen.

Da aber in dieser Anschauung eines Verbotes nicht unmittelbar die prinzipielle Existenz einer anderen Person angeschaut wird, sondern, durch jene Anschauung des Verbotes bedingt, nur eine freie Bestimmung, die nicht durch das eigene Ich gesetzt ist und der gegenüber es sich zurückhalten soll, ist noch zu klären, wieso durch diese Anschauung das bloße Denken des anderen Prinzips begründet und gerechtfertigt werden kann, wieso zu Recht von dieser Anschauung auf die wirkliche Existenz eines anderen Ichs geschlossen werden darf. Zwar sind durch Fichte alle Momente, die diesen Schluß rechtfertigen aufgeführt, doch den eigentlichen Grund für diesen Schluß gibt Fichte nicht an, Er sagt nur, daß er auf Grund der Anschauung eines Verbotes erfolgt. Diese Begründung soll in Ergänzung der Fichteschen Darstellung noch geschehen, zumal sich für die Begründung dieses Schlusses in anderen Werken Fichtes genügend Belegstellen finden, die eine exakte Darstellung der Begründung liefern 
).

Das erkenntnistheoretische Problem, wie das eigene Ich von der Existenz eines anderen Ichs wissen kann, war im ersten Abschnitt, in dem die bloßen Denkbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung abgehandelt wurden, wegen des Fehlens eines anschaulichen Momentes, auf das sich das bloße Denken eines anderen Ichs hätte gründend beziehen müssen, um eine wahre Erkenntnis zu ermöglichen, nicht zu lösen gewesen, Zwar war gezeigt worden, daß eine unmittelbare Einschauung des prinzipiellen Seins eines anderen Ichs nicht möglich ist, daß dieses Sein nur erschlossen werden kann, doch war auf der anderen Seite ebenso klar, daß dieses Denken nicht auf dem bloßen Projizieren, dem bloßen freien Einbilden dieses Prinzip-Seins basieren darf, um eine wirkliche Erkenntnis von der Existenz anderer Iche außer dem eigenen Ich zu beinhalten.

Es ging deshalb in der darauf folgenden Untersuchung darum, ein Moment in der Anschauung zu finden, von dem zu Recht der Schluß auf ein prinzipielles Sein erlaubt ist, um dadurch das bloße Denken durch die anschauliche Basis erkenntnismäßig abzusichern.

Da durch unmittelbare Einschauung nicht vom prinzipiellen Sein der anderen Iche gewußt werden konnte, war es deshalb notwendig, daß sich das Ich, das vorgestellt werden sollte, in seiner Freiheit als solcher vermittelte. Wie bereits gezeigt, bestand die Schwierigkeit dieser Vermittlung darin, daß sie nicht bloße Vermittlung blieb, sondern daß in dieser Vermittlung, zwar nicht das prinzipielle Sein zum Vorschein kam, aber die Bestimmung der Unmittelbarkeit als solcher durch die Vermittlung hindurch in Erscheinung trat, die also unmittelbar als solche angeschaut werden konnte. Es mußte also eine Bestimmung einer fremden Freiheit erscheinen, die sowohl, um allgemein zugänglich zu sein, objektiv in der äußeren Anschauung erscheinen, als auch durch diese veräußerte Sichtweise in ihrem unmittelbaren Gehalt angeschaut werden mußte, also als Unmittelbarkeit unmittelbar vermittelt werden mußte. Ebenso war bereits gesagt worden, daß diese Anschauung einer fremden, freien Bestimmung nur dadurch vom vorstellenden Ich als solche verstanden werden kann, daß es diese Bestimmung als Bestimmung der Freiheit frei anerkennt und sich dieser Bestimmung gegenüber frei beschränkt, wodurch eine Beschränkung durch Selbstbeschränkung gegeben wäre.

In der aufgezeigten Anschauung eines Verbotes ist nun das Moment der realen Begründung einer wirklichen Vermittlung der Vorstellung von einem anderen Prinzip-Sein gefunden, so wenigstens lautet Fichtes Behauptung. Aus der Anschauung dieses Verbotes schließt er unmittelbar auf das prinzipielle Sein eines anderen Ichs. Dieses Argument soll nun im einzelnen untersucht werden.

Zunächst einmal erscheint das Verbot nicht unmittelbar und isoliert für sich, sondern verbunden mit der Anschauung eines Produktes, das objektiv manifest ist, einer veräußerten Bestimmung der Freiheit, der gegenüber jenes Verbot ja zunächst gilt 
). Ohne die Verbindung zu einem solchen Produkt als veräußerter Bestimmung der Freiheit wäre auch das Erscheinen eines Verbotes, über fremde Freiheitsbestimmungen zu verfügen, in der bisherigen Argumentation wenigstens, sinnlos; hic et nunc in Bezug auf etwas, was für uns gar nicht existiert, zu verbieten, ist nicht sinnvoll 
). Das Verbot ist also nur zu denken als inneres Moment der Erscheinung einer freien Setzung als solcher, diese Setzung gelten zu lassen, sie zu respektieren als Bestimmung einer Freiheit, die nicht die des eigenen Ichs ist. Ohne die innere Anerkennung dieses Anspruches, der durch das Verbot erhoben wird, käme es überhaupt nicht zur Vorstellung einer freien, objektiven Bestimmung.

Die Anschauung einer solchen freien Bestimmung, die nur unter der in ihr enthaltenen erkenntnistheoretischen Bedingung, der Anschauung eines Verbotes, über diese Bestimmung einfach zu verfügen, verstanden werden kann, kann aber selbst als Setzung einer fremden Freiheit nur dann konsequent begriffen werden, wenn durch die innere Anschauung dieses freien Gehaltes auf ein diesen Gehalt setzendes Prinzip als Denken geschlossen wird, wenn also ein diesen Gehalt bestimmt habendes Prinzip mit hinzu gedacht wird. Denn eine Freiheitssetzung ist ja kein objektiv empirischer Gehalt, der schlechthin sein Gesetzt-Sein ist, sondern eine willentlich-freie Bestimmung, die als solche nicht schlechthin gesetzt ist, sondern nur durch unmittelbares, prinzipielles Setzen. Eine Willenssetzung, die, ohne durch ein, unmittelbares Prinzip gesetzt zu sein, existieren soll, kann nicht gedacht werden  
).

Darum kann und muß von der Anschauung einer fremden, unmittelbaren Bestimmung, dargestellt an einem Produkt, zurückgegangen werden auf ein diese Bestimmung setzendes Prinzip. Erst durch diesen Schluß im Denken ist das Problem, warum von dem Erscheinen eines Verbotes auf ein fremdes Ich geschlossen werden darf, gelöst.

Abgesehen von einer noch durchzuführenden, inhaltlichen Untersuchung des zunächst nur in seiner negativen Form als Verbot erscheinenden Sollens, eines moralischen Gesetzes als Grund der interpersonalen Real-Beziehung in der Vorstellung, und abgesehen von einer weitergehenden Erörterung der Bedingungen, durch welche ursprünglich eine Bestimmung in der Sphäre der objektiven Anschauung als unmittelbare Vermittlung einer freien fremden Selbst-Bestimmung unter der Voraussetzung eines moralischen Verbotes verstanden werden kann Probleme, die noch abzuhandeln sind --, sind nun alle Momente entfaltet, durch welche die zunächst als bloße Tatsache des Bewußt-Seins behauptete Interpersonalitätsvorstellung, d.h. eines Verhältnisses von vorstellendem eigenem und vorgestelltem fremdem Ich, bedingt ist. Denn abgesehen von der erwähnten Untersuchung des die Interpersonalitätsvorstellung als Einheit begründenden Verbotes in der inneren Anschauung und dem Problem, unter welchen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen ursprünglich die Anschauung einer vermittelten Bestimmung als unmittelbare Setzung eines freien, fremden Prinzips verstanden werden kann, hat sich durch die Einführung eines moralischen Gesetzes – hier in der Form eines Verbotes für die reflexive Rekonstruktion einer interpersonalen Einheit in der Vorstellung, des wie Fichte sagen würde zunächst durch das Aufstellen der bloßen Denkbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung in mehrere Formen zerspaltenen, "Einen Lebens", folgende Situation ergeben:

Durch das Erscheinen eines moralischen Gesetzes an die Freiheit selbst, das bisher nur erst in seiner negativen Form heraustrat und bloß als höheres Faktum innerhalb der Freiheit angesetzt wurde, wobei sonach die Gültigkeitsfrage außer acht gelassen wurde, ist ein Moment eingeführt worden, das sowohl die bloß gedanklich erstellte, überindividuelle Einheit als auch eine wirkliche, interpersonale Beziehung in der Vorstellung seinsmäßig begründet, wobei das Problem der Rechtmäßigkeit der Annahme vorerst. noch ausgeklammert bleibt.

Im folgenden wird nun dieser Sachverhalt von Fichte näher erläutert.

Durch das Erscheinen eines Verbotes in der inneren Anschauung, durch das ein wahres Wissen von einer anderen Person in der Vorstellung begründet werden soll, d.i. die faktische Vorstellung dieser fremden Person als wahr ausweisen soll, wird die Kluft, die für die einzelnen Iche im bloß prinzipiellen Bereich notwendigerweise angesetzt werden mußte, aufgehoben und eine wirkliche, interpersonale Beziehung in der Vorstellung konstituiert: das bloße Denken des anderen Ichs findet seine wirkliche Begründung in der Anschauung eines Verbotes zufolge einer Freiheitsbestimmung, die nicht durch das eigene Ich gesetzt ist und von der aus es legitim ist, auf ein anderes Prinzip außer dem eigenen Ich zu schließen. Dadurch hat sich nun die Interpersonalitätsvorstellung als Tatsache des Bewußt-Seins bezüglich ihrer faktischen Geltung bewährt; die Einheit des von Fichte vorausgesetzten, doch zunächst in mehrere Formen zerspaltenen Einen Lebens ist durch die aufgestellten, anschaulichen Bedingungen realisierbar geworden. Denn durch die zufolge einer realen freien Weiterbestimmung des freien Vermögens erscheinende Aufforderung in der inneren Anschauung zur freien Selbstbeschränkung gegenüber dieser neuen Bestimmung wird eine wirkliche Beziehung (in der Vorstellung) real möglich, in der das Eine Leben in seinen einzelnen Wiederholungen, den einzelnen Ichen, auf sich selbst als Sein der Freiheit, als das Leben in seiner Einheit und als Eins, wirklich zurückkommen, sich als synthetische Einheit begreifen kann. Durch dieses freie Bestimmen. über das bloße Vermögen hinaus wird nämlich das Vorstellungsvermögen aller übrigen Iche als freies beschränkt und gebunden, wobei diese Bestimmung zugleich als Determination und Frei-Lassung in eins verstanden werden muß, als Bestimmt-Sein und als Frei-Setzen in einem.

"Wir behaupten also allerdings, dass zwar nicht unmittelbar auf eine physische Weise, sondern mittelbar durch das entstehende Verbot auf eine moralische Weise die Freiheit des Einen unmittelbar alle Freiheit bestimme und bilde." (II, 636)

Da diese Bestimmung zufolge der Weiterbestimmung eines Ichs nur dadurch verstanden werden kann, daß sich die übrigen Iche in ihrem Freiheitsgebrauch real selbst beschränken, wirkt in diesem Verhältnis von Selbstbestimmung auf der einen Seite und Selbstbeschränkung auf der anderen Seite das Leben real auf sich selbst als Sein der Freiheit 
). "Hierdurch also ist, wie es oben von dem aufgegebenen Gliede des Zusammenhanges gefordert wurde, die numerische Trennung aufgehoben, und die Kluft, die zwischen den mehreren sinnlicherweise bleibt, moralisch gefüllt; nicht durch ein physisches Band, sondern durch ein moralisches." (II, 636)

Diese moralische Bindung wird nun von Fichte noch weiter bestimmt, um sie schärfer gegenüber anderen Bindungen, wie z.B. dem erwähnten, physischen Nexus, abzugrenzen. Im Gegensatz zu diesem letzteren, "wo die Ursache unmittelbar durch ihre Wirkung auf sich selbst zugleich Wirkung auf das Andere ist, wo die Selbstbestimmung zugleich Bestimmung des Anderen ist; wo demnach Wirkung auf sich selbst oder Selbstbestimmung, und Wirkung auf das Andere oder Bestimmung des Anderen ihrer Natur nach Eins und dasselbe sind" (II, 636) 
), ist ein moralischer Nexus dann gegeben, wenn zwischen Sich-Bestimmung des einen Ichs und Bestimmung eines anderen Ichs ein vermittelndes Moment tritt, wodurch keine unmittelbare Wirkung im anderen erzielt wird. Die Fremd-Bestimmung soll da vom anderen Ich nur als Aufforderung zur eigenen Selbst-Bestimmung verstanden werden, sie soll dazu nicht einfachhin determinieren.

Dieses vermittelnde Moment muß, "da es kein Seyn seyn kann, indem dadurch aller Nexus aufgehoben würde" (II, 637), selbst ein Bewußt-Sein sein, das Bewußt-Sein nämlich von dieser Selbst-Bestimmung, als Grund für die dadurch vermittelte Bestimmung des anderen Ichs, "ein unmittelbares Bewusstseyn jener Sichbestimmung der Ursache in dem Anderen" (II, 637). Dieses Bewußt-Sein von einer getroffenen Selbst-Bestimmung soll ein anderes Ich bestimmen und beschränken, aber so, daß es als Bewußt-Sein der Freiheit durch diese Bestimmung nicht aufgehoben, sondern im Gegenteil gerade herausgefordert wird. Es soll somit ein anderes Ich durch das von der setzenden Seite her durch Selbst-Bestimmung erzeugte Bewußt-Sein einer freien Bestimmtheit in seinem Vorstellen bestimmt, aber dennoch nicht durchbestimmt werden, da die Vermittlung dieses Bewußt-Seins auf beiden Seiten freie Wesen voraussetzt, die als solche trotz des gegenseitigen Beschränkens frei bleiben sollen.

"Dieses Bewusstseyn nun von der Selbstbestimmung, keinesweges die Selbstbestimmung unmittelbar, wie im physischen Nexus, soll den Anderen bestimmen und beschränken." (II, 637) Durch ein solches Bewußt-Sein beschränkt sein, kann aber nur heißen, daß die Bestimmung und Beschränkung, die durch dieses Bewußt-Sein aufgegeben ist, durch eigene Freiheit realisiert werden muß. Denn "so gewiss [...] der Andere der Selbstbestimmung der Ursache sich bewusst ist, schwebt er selbst frei und indifferent über ihr. Er ist dadurch beschränkt, müsste sonach heissen: er soll zufolge jenes Bewusstseyns seine ohne allen Zweifel vorhandene Freiheit durch eigene Freiheit beschränken." (II, 637) D.h. ein moralischer Nexus ist nach Fichte dadurch gegeben, daß durch “die freie Selbst-Bestimmung eines Ichs ein Bewußt-Sein dieser Bestimmung erzeugt wird, das von einer anderen Person zwar als Beschränkung hinsichtlich des eigenen Vorstellens verstanden wird, das aber zugleich auch durch die inhaltliche Seite dieser Bestimmung das andere Ich, das diese Bestimmung vorstellt, frei läßt, sich gegenüber dieser Bestimmung zu beschränken. Die Determination auf der einen Seite ist also keine Durch-Determination, sondern nur eine An-Determination, die sich in sich selbst vom Durch-Determinieren zurückhält, und die andere Seite, an die sie sich als Bestimmtheit richtet, frei läßt 
). Im Gegensatz zu einer rein deterministischen Vermittlung, in der die Ursache unmittelbar die Wirkung herbeiführt, ist die Vermittlung in einem moralischen Nexus dadurch ausgezeichnet, daß sie zwar auf der einen Seite notwendig bedingt ist durch das objektive Setzen eines Produktes im Bereich der äußeren Anschauung, das zwingenden Charakter hat, daß sie aber auf der anderen Seite durch die in eins damit erfolgende freiheitliche Bestimmung als solche das betroffene Ich zugleich freiläßt bzw, ihm frei stellt, sich durch sich selbst zu der angemuteten Beschränkung zu entschließen. Ein solcher Nexus, der bestimmt ist durch gegenseitiges Frei-lassen, ist also der den Ichen entsprechende, durch den das Leben als Eins und in Einheit auf sich als Sein der Freiheit selbst wirken kann.

Das Resultat dieser Untersuchung, in der ein Verhältnis freier Wesen in der Vorstellung bestimmt werden sollte und wodurch der engere Beweis der interpersonalen Vorstellungsbedingungen in den hier analysierten "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11, in dem es darum ging, eine faktische Interpersonalitätsvorstellung auf die gedanklichen Voraussetzungen ihrer realen Möglichkeit hin zu erforschen, abgeschlossen ist, faßt Fichte in folgende Worte:

"Ein solcher moralischer Nexus nun ist es, der von uns behauptet worden. Der Eine wirkt, welches eine Selbstbestimmung ist, die als solche durchaus und ganz in ihm bleibt, Aber unmittelbar vereint mit dieser Selbstbestimmung entsteht ein durchaus allgemeines Bewusstseyn für Alle, das ein beschränkendes Soll ebenso unmittelbar bei sich führt: und so ist denn, wie wir wollten und sollten, ein moralischer Zusammenhang zwischen Allen errichtet. Obwohl die Trennung im Physischen bleibt, ja vielmehr erst recht bestätiget wird, so sind doch Alle im Moralischen Eins, umfasst durch das denselben Freiheitsgebrauch allen verbietende Gesetz." (II, 637) Durch den Aufweis eines solchen negativen Gesetzes an die Freiheit ist also zunächst diejenige Einheit gefunden, durch die eine reale Synthesis der Individuenwelt möglich ist.

§ 20 Weitere Bestimmung der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand in der Vorstellung als fremdes Ich begriffen werden kann

Es gilt jedoch noch zu prüfen, ob durch ein solches Gesetz an die Freiheit, in seiner negativen Form als Verbot allein, das lediglich ein gegenseitiges Abgrenzen der Freiheits-sphären vorschreibt, ursprünglich eine wirkliche Einheit in der Interpersonalitätsvorstellung begründet und gerechtfertigt werden kann, oder ob, wie sich das zunächst nahe legen könnte, dieses negative Gesetz nicht selbst wiederum unter einem positiven steht, durch das sich dann auch inhaltliche Konsequenzen für die reflexive Darstellung der Interpersonalitätsvorstellung ergeben würden.

An einer späteren Stelle gibt Fichte Auskunft darüber, unter welcher Voraussetzung das zunächst als oberstes Prinzip der vorgestellten, interpersonalen Synthesis angesetzte Verbot, über fremde Freiheitsprodukte zu verfügen, selbst steht.

Nachdem er gezeigt hat, daß die Freiheit sich selbst zum freien, sittlichen Durchbestimmen aufgegeben ist, d.h. daß die veräußerten Bestimmungen immer unter dem Anspruch eines sittlichen Zwecks zu bewerten sind und nur nach diesem Anspruch zu erfolgen haben, wird das für die interpersonale Einheit zunächst angesetzte Verbot positiv sittlich geklärt: "[...] das Verbot in den Anderen setzt voraus, dass der sittliche Zweck Zweck aller Freiheitsentwickelung sey, und dass, um dieses Zweckes willen, keine Freiheit gestört, keine Entwicklung der Freiheit zerstört werden dürfe, bei welcher jener Zweck möglicherweise sich voraussetzen lasse." (II, 652)

Fichte behauptet also selbst, daß das Verbot hinsichtlich der Realisierung fremden Freiheitsvermögens im objektiven, äußeren Bereich der Anschauung, das Nicht-Sollen nämlich über diese Realisierung zu verfügen --, nur unter der Voraussetzung eines positiven Gebotes eigentliche Geltung besitzt.

Es muß demnach noch geklärt werden, warum überhaupt eine solche Voraussetzung gemacht wird und werden darf, die Voraussetzung eines Sollens, das hier hinsichtlich seiner konkreten Darstellung in objektiven Bestimmungen als sittlicher Zweckbegriff in den Produkten erscheinen muß, damit von dieser positiv sittlichen Bestimmung her das aufgezeigte Verbot, sich gegenüber diesen fremden Freiheitsbestimmungen zurückzuhalten, überhaupt gerechtfertigt werden kann.

Diese Voraussetzung, unter der das Verbot selbst noch steht, daß nämlich der sittliche Zweck allgemein verbindlich und überindividuell gültig ist, muß also noch für sich selbst untersucht werden; ebenso gilt es noch zu klären, unter welchen Bedingungen eine gegebene Bestimmung in der Vorstellung erscheinen muß, damit in ihr die sittliche Intention als konstitutives Moment der angesetzten Interpersonalitätsvorstellung verstanden werden kann.

Um nun den von Fichte bisher geführten Beweis der Interpersonalitätsvorstellung, in dem die verschiedenen Momente, durch die diese Vorstellung bedingt ist, aufgezeigt und begründet werden sollten, richtig bewerten zu können, gilt es zuvor noch, die zwar aufgezeigten, aber von Fichte nicht mehr erörterten Probleme zu untersuchen, um an ihnen zu zeigen, welche Konsequenzen sich aus der Lösung dieser Probleme für eine umfassende Darstellung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen ergeben würden.

Neben dem eben aufgezeigten Problem, das das von Fichte für die Begründung der interpersonalen Einheit angesetzte Verbot hinsichtlich seiner eigentlichen positiven Begründung aufgibt, war auch noch die Frage unbeantwortet geblieben, unter welchen Bedingungen in erkenntnistheoretischer Hinsicht überhaupt ein Produkt als unmittelbare Entäußerung eines fremden Ichs verstanden werden kann, Zwar waren die objektiven Bedingungen angegeben worden, unter denen das setzende Ich diese Vermittlung und Darstellung einer unmittelbaren Bestimmung realisieren konnte, doch war bisher nicht begründet dargelegt worden, unter welchen subjektiven Erkenntnisbedingungen dieses Produkt erscheinen muß, damit es überhaupt als unmittelbare, aber objektiv dargestellte Bestimmung eines fremden Prinzips, außer dem setzenden Ich, von einem anderen Ich erkannt und verstanden werden kann, Denn ohne das Wissen um die im Produkt dargestellte unmittelbare freie Bestimmung bliebe das Produkt für alle anderen Iche, außer dem setzenden Prinzip selbst, bloß und lediglich formierte, faktische Materie.

Dieses Wissen um die im Produkt eines anderen Ichs manifestierte Intention kann nun, wie bereits gesagt worden 
), nicht durch bloßes, gedankliches Projizieren einer Zweckidee erzielt werden, die einem Gegenstand einfach hinterstellt wird, sondern muß durch den Akt der vermittelten Darstellung selbst mit vermittelt werden; sie muß durch die Anschauung des Gegenstandes hindurch angeschaut werden, wie das ebenfalls schon für die Anschauung des Verbotes behauptet worden ist. Denn um den Gegenstand als objektive Bestimmung der Freiheit zu verstehen, muß die unmittelbare Bestimmung als solche erkannt werden.

Wiewohl das Produkt als objektive Bestimmtheit in der äußeren Anschauung erscheinen und das eigene produktive Einbilden durch diese Erscheinung als Bestimmtheit gehemmt werden muß, weil ein unmittelbares Vermitteln zwischen verschiedenen Ichen nicht möglich ist (wie das an anderen Stellen schon hervorgehoben worden ist 
), darf das Produkt auf der anderen Seite auch nicht einfach als bloße objektive Bestimmtheit der äußeren Anschauung erscheinen. Aber ein vollkommen veräußertes und fertig abgeschlossenes Produkt würde ursprünglich so erscheinen 
). Es würde als bloßes Gesetzt-Sein, als bloßer Gegenstand, besser noch: als bloßes Gegen-Sein gegen das Sein des Ichs, in der äußeren Anschauung wie jeder andere Gegenstand auch erscheinen, weil nämlich an dem bloßen Gesetzt-Sein eines objektiven Momentes ein wirkliches, unmittelbares Sich-Bestimmen der Freiheit, ihr unmittelbares Setzen nicht sichtbar werden, weil sich die Einwirkung der Freiheit nicht unmittelbar als solche darstellen kann, Es bliebe also ein solches Produkt, das ursprünglich dem anderen Ich in dieser Weise erscheinen würde, vollkommen als Freiheitsprodukt verborgen, weil die es unmittelbar bestimmt habende Freiheit an ihm nicht sichtbar würde und sich das es vorstellende Ich sich demzufolge nicht als Freiheit angesprochen fühlen könnte. In dieser Form erschiene ein solches Produkt als bloße Faktizität, die als bloße Entgegensetzung gegen das Ich gedacht werden muß. In dieser Abgeschlossenheit der Erscheinung des durch fremde Wirksamkeit veräußerten Produktes bliebe die freie, unmittelbare Bestimmung, ohne die ein Produkt nicht als veräußerte, freie Bestimmung verstanden werden kann, absolut uneinsichtig für andere Personen, außer dem setzenden Ich, das natürlich um seine eigene Bestimmung wissen muß. Doch ohne die Möglichkeit, an den vorgestellten Gegenstand den Begriff einer intentionalen (Zweck-) Bestimmung zu Recht herantragen zu können, bleibt, wie schon gesagt, dieser Gegenstand bloße Materie. Weil sich nämlich die Freiheit als solche nicht unmittelbar selbst angesprochen fühlt, sich als Freiheit zu betätigen, hat sie auch keinen Grund, sich diesem Produkt gegenüber, das für sie als solches gar nicht erkennbar ist, zurückzuhalten und es als frei Gesetztes gelten zu lassen.

Damit ein Produkt als objektive Darstellung einer freien Selbst-Bestimmung verstanden werden kann, muß das freie Produzieren im Produkt mit vermittelt und in diesem angeschaut werden können, damit zu Recht auf ein diese Bestimmung setzendes Prinzip geschlossen werden kann, Doch auch wenn dieses Produzieren eines fremden Prinzips vom eigenen Ich als Vorgang vorgestellt, also das Produkt im status nascendi angeschaut wird, könnte es dennoch für einen bloßen Naturvorgang gehalten werden, dem das Vorstellen nur als einer objektiven Veränderung der Außenwelt folgt, wenn in diesem Vorgang die Freiheit des vorstellenden Ichs nicht unmittelbar als solche angesprochen würde.

Um demnach eine Setzung als freie Vermittlung eines anderen Ichs ursprünglich begreifen zu können, an die sich dann die Anschauung eines Verbotes knüpft, darf sie zum einen nicht als abgeschlossenes Produkt, als bloßes, objektives Abgesetzt-Sein erscheinen, und muß sie zum anderen das vorstellende Ich unmittelbar als eigenständige Freiheit ansprechen, muß gerade durch dieses unmittelbare Ansprechen das Frei-Setzen dieses anderen Ichs fordern. Dann würde durch das im Vorgang des Produzierens erscheinende Produkt als unmittelbare Setzung eines fremden Prinzips dem vorstellenden Ich eine Sphäre der eigenen Freiheit eröffnet. Diese Vermittlung der Unmittelbarkeit eines anderen Ichs im Produkt der freien Wirksamkeit kann also nur dann als solche verstanden werden, wenn die auf das vorstellende, eigene Ich gerichtete Bestimmung, die hinsichtlich ihres notwendig objektiven Erscheinens andeterminierenden Charakter haben muß, eine Bestimmung zur freien Selbstbestimmung enthält, die als solche unmittelbar angeschaut werden muß und das Ich bezüglich der darin aufgegebenen Freiheitsrealisation frei läßt, Darum muß auch die erscheinende Bestimmung, das angefangene Produkt, das dem vorstellenden Ich eröffnet wird, den Charakter der Abgeschlossenheit vermeiden: sie muß offen gehalten sein für die in der Bestimmung eröffnete Selbst-Bestimmung der eigenen Freiheit, durch deren Mitwirkung dann erst das angehobene Produkt abgeschlossen werden kann und soll.

Das produzierende Prinzip muß sich demnach, wenn es überhaupt von einem anderen Ich ursprünglich vorgestellt werden soll, in seinem freien, produktiven Vermitteln zurückhalten, sich in seiner freien Bestimmung, die es als solche veräußern will, selbst einschränken, um dadurch dem angesprochenen, anderen Ich eine Sphäre der freien Mitwirkung zu eröffnen, Das intendierte Produkt muß in der Vermittlung als unfertig erscheinen, um die Vollendung der freien Bestimmung, die letztlich realisiert werden soll, der anderen Person überlassen zu können.

Erkenntnistheoretisch muß nun diese Unfertigkeit der im angehobenen Produkt erscheinenden freien Bestimmung des ursprünglich setzenden Ichs dem vorstellenden anderen Ich so erscheinen, daß diese Bestimmung als Selbstbeschränkung des produzierenden Prinzips zugunsten des eigenen, zur freien Selbst- und Mitbestimmung aufgeforderten, und diese Unfertigkeit bezüglich der eigenen Mitwirkung als solche vorstellenden Ichs verstanden werden kann.

Als unfertig in dem eben erläuterten Sinn kann darum auch kein Produkt angeschaut werden, daß von seinem Erzeuger als unvollendet hinsichtlich der intendierten Zweckbestimmung abgebrochen wird; denn dieses würde dann in seiner Unabgeschlossenheit auch nur als bloßer, objektiver, formierter Gegenstand erscheinen. Diese unmittelbare Selbstbeschränkung des produzierenden Prinzips, die sich im produzierenden Vorgang vermitteln und als unmittelbare Bestimmung der fremden Freiheit von letzterer angeschaut werden muß, geht also auf die Mitwirkung der aufgeforderten Person aus, die somit in die eröffnete Bestimmung der Freiheit, in die vor- bzw. anbestimmte Willenssetzung aktiv mit einstimmen soll, um den ursprünglich aufgestellten Zweckbegriff zu bejahen und danach durch gemeinsames Handeln zu realisieren.

In der durch das unabgeschlossene Produkt vermittelten Freiheitsbestimmung, die nicht durch das eigene Ich gesetzt ist, muß die aktive Eröffnung der Freiheit zufolge einer freien Bestimmung, die sich zugunsten der durch diese Bestimmung aufgeforderten, zu eröffnenden, anderen Freiheitssphäre selbst einschränkt, unmittelbar angeschaut werden, Diese Einschränkung des auffordernden Prinzips ist deshalb erforderlich, damit eine in dieser freien Eröffnung gegebene Bestimmung durch das Mitwirken eines anderen Ichs durchvollzogen werden kann.

Erst durch die Anschauung einer solchen Willensbestimmung, die sich durch eine objektive Darstellung hindurch vermitteln muß, kann ursprünglich der vorgestellte Gegenstand unzweifelhaft als freie Bestimmung verstanden werden, die nicht durch das sie vorstellende Ich gesetzt worden ist, und der es ein unmittelbares, prinzipielles Wesen eines anderen Ichs durch Denken hinterstellen muß, das diese Bestimmung gesetzt hat. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die behauptete Interpersonalitätsvorstellung wirklich konzipiert werden; denn von dieser vermittelten Setzung, die das eigene Ich als Freiheit unmittelbar anspricht, kann einmal gewußt werden, daß es sich um eine Willensbestimmung handelt, die sich darin vermittelt, und es kann zum anderen auch legitim auf ein sie setzendes, fremdes Prinzip geschlossen werden.

Von dieser Synthesis der die Interpersonalitätsvorstellung bedingenden Momente aus ist dann auch jene Anschauung eines Verbotes verständlich, von dessen Erscheinen Fichte die angestrebte Einheit der Individuen in dem Einen Bewußt-Sein abhängig gemacht hatte, -- wenigstens vorläufig: Die in der angeschauten Willensbestimmung intendierte gemeinsame Handlungsweise, die ein gegenseitiges, freies Einstimmen erfordert, ist nur möglich, wenn beide Iche, sowohl das ursprünglich auffordernde als auch das aufgeforderte Ich, sich durch sich selbst beschränken, die andere Freiheit als solche respektieren und als bedingendes absolutes Moment der zu realisierenden Bestimmung in ihrer absoluten Eigenständigkeit anerkennen, d.h. sich auf eine abgegrenzte und bestimmte Sphäre der Freiheit einschränken, wodurch der gegenteilige Freiheitsgebrauch für beide Iche notwendig verboten sein muß.

In dieser Hinsicht erscheint nun das Verbot, über fremde Freiheitsbestimmungen zu verfügen, nicht nur unter der Voraussetzung, daß der "sittliche Zweck Zweck aller Freiheitsentwickelung sey" (II, 652), wie das schon postuliert wurde, sondern auch als eigentlich konstitutives Moment der interpersonalen Vorstellungsbedingungen, Denn bezüglich der für die Erkenntnis einer anderen Person notwendigen Vermittlung. bzw. Eröffnung einer Willensbestimmung, die nur durch ein Zusammenwirken bei der Iche realisiert werden kann, ist das gegenseitige Anerkennen und Abgrenzen der jeweiligen Freiheitssphären, das durch die Anschauung eines Verbotes als gesollt in der unmittelbaren Anschauung erscheint, notwendige Voraussetzung 
).

Die bereits von Fichte zitierte Stelle, in der der soeben geschilderte Aufforderungsbegriff angesprochen wurde, wonach die verschiedenen Iche nicht in "unmittelbare Continuität sich versetzen sollen [...], sondern Bewusstseyn und Begriffe [...] zwischen sich stellen, und durch diese in Wechselwirkung treten" (II, 638) sollen, drückt zwar den gemeinten Sachverhalt aus, erklärt ihn aber nicht.

Durch den so aufgestellten Begriff der Aufforderung wird nun auch das Problem der Aufspaltung der Sphären als bloßes Vermögen und als Bestimmtheit durch Freiheit gelöst: Die Aufforderung an das vorstellende Ich erscheint hinsichtlich seiner Bestimmtheit durch Freiheit in der objektiven Anschauung als, durch sein Erscheinen bedingt, bereits verbrauchte Möglichkeit des allgemeinen Vermögens; die Sphäre, die dem aufgeforderten Ich zum freien Selbst-Bestimmen eröffnet wird, muß dagegen als durch das Sich-Bestimmen-Sollen, das in dieser Aufforderung vermittelt werden soll, bedingte, freie Möglichkeit erscheinen, als bloße Natur, im Gegensatz zum Wirksamkeitsprodukt 
). Also von der erscheinenden Aufforderung als notwendiger, interpersonaler Vermittlungsbedingung her wird die Sphäre der objektiven Anschauung ursprünglich bestimmt.

§ 21 Weitere Bestimmung der Einheit, durch die die Interpersonalitätsvorstellung erst ihre eigentliche Begründung erhält

Durch den Nachweis einer durch die bloße interpersonale Vermittlung erkenntnismäßig bedingten, positiven Einheit im Willen, die durch die Analyse der Vermittlungsbedingungen gewonnen wurde 
)‚ ist ersichtlich geworden, daß eine ursprüngliche, das vorgestellte Interpersonalitätsverhältnis begründende Einheit keineswegs gegenseitig ausschließenden, sondern gegenseitig einschließenden Charakter bezüglich der verschiedenen Freiheitssphären besitzen muß.

Für die Konzeption des Interpersonalitätsverhältnisses ist es nun wichtig, zu wissen, wie diese Einheit in sich selbst materialiter beschaffen sein muß, damit sie überhaupt ein wirkliches Verhältnis zwischen verschiedenen Ichen, wie das durch die gemachte Behauptung der Interpersonalitätsvorstellung vorausgesetzt wurde, rechtens begründen kann bzw. damit das als Synthesis angesetzte, vorgestellte Interpersonalitätsverhältnis als synthetische Einheit selbständiger Vernunftwesen, in der diese als solche gefordert werden, begriffen werden kann, Darum bedarf nun die, hinsichtlich der bloßen Sicherung der Existenz der einzelnen Individuen angesetzte Einheit in der Form eines Verbotes, durch das der gegenteilige Freiheitsgebrauch ausgeschlossen werden sollte, einer weiteren Bestimmung 
).

Diese Bestimmung der materialen Einheit wird am Begriff des freien, produktiven Handelns reduktiv gewonnen. Bereits in der Abhandlung über den Begriff der Wirksamkeit wurde gezeigt, daß das Leben erst dann konkrete Realität erhält, wenn es sich auf eine bestimmte freie Setzung konzentriert, sich auf eine der unendlich vielen Möglichkeiten beschränkt und diese durch reales Handeln objektiv darstellt, d.h. wenn es sich in einem Produkt der freien Wirksamkeit objektiv vermittelt. Das bedeutet aber: das sich aufgegebene, freie Vermögen soll nicht im Zustand dieses bloß möglichen Seins der Freiheit verharren, sondern die ihm aufgegebenen Möglichkeiten frei realisieren. Das Leben soll sich also als Leben selbst frei bestimmen, was, wie bereits bezüglich des realen Wissens gezeigt wurde 
)‚ nur in der individuellen Form möglich ist und in einem absoluten Akt des realen Bestimmens, im "actus individuationis" (II, 646) beginnen muß. "Eine solche individuelle Form kann [...] durch das Leben fortgesetzt werden ins Unendliche" (II, 648), indem die angeknüpfte, neue Setzung auf die vorherigen, immer nach der gleichen Regel bezogen wird 
). Das Leben in der individuellen Form kann sich also immer neue Bestimmungen geben. Dabei ist es nur durch sich selbst als aufgegebenes, freies Vermögen zur realen Selbst-Bestimmung bedingt, das sich in diesem Bestimmen als freies Prinzip durchhalten muß; d.h. das Ich muß in den verschiedenen Setzungen, die es realisiert, mit sich identisch bleiben.

Diese reale Selbst-Bestimmung des freien Vermögens bedeutet ein Verlassen des jeweiligen Zustandes und ein Hinzielen auf einen neuen, der als solcher aber, da er durch Freiheit gesetzt sein soll, von dieser schon in einem Bild als gesollt entworfen sein muß, Das reale Handeln muß also notwendig nach einem entworfenen Begriff, in dem der angestrebte Zweck schon antizipiert ist, verfahren, indem es ein Moment "aus der allgemeinen, durchaus noch unberührten Kraft" (II, 648), d.h. des aufgegebenen, objektiven Vermögens herausnimmt und es nach dem entworfenen Zweckbegriff umgestaltet.

Dieser Begriff, nach dem die Freiheit gemäß ihrer Absicht selbst einhergeht, um sich als Freiheit real zu bestimmen, sich objektiv als solche darzustellen, wurde schon früher als Zweckbegriff bezeichnet, Das freie Handeln, das ein reales Bestimmen der Freiheit sein soll, die sich in diesem Handeln ihrer eigenen Bestimmung bewußt sein muß, um es sich als Grund dieser Bestimmung zuschreiben zu können, setzt also notwendig den Entwurf eines Zweckbegriffes voraus, und ohne diesen Begriff ist ein reales Handeln nicht möglich, wenn das Ich freier Grund seiner Weiterbestimmung über das bloße Vermögen hinaus sein will; ohne einen solchen Entwurf, in der die Freiheit das Ziel antizipiert, das sie erreichen will, ist eine Gestaltung der Außenwelt durch Freiheit, die sich ihrer eigenen Bestimmung bewußt sein muß, nicht denkbar.

Wenn sich nun schon das Handeln auf einen bestimmten Zweck richten muß, damit es sich überhaupt als freie Bestimmung des unmittelbaren, verfügbaren Vermögens durchhalten kann, dann muß nach dem Zweck selbst gefragt werden, den sich die Freiheit als Ziel in ihrem realen Bestimmen setzt, damit von ihm aus das Handeln als Weiterbestimmung und Fortsetzung der individuellen Linie auch begründet werden kann. Denn wenn das freie Vermögen nur zum realen Bestimmen aufgegeben ist, dann muß auch nach dem Grund, nach dem dieses Selbst-Bestimmen der Freiheit erfolgen soll, gefragt werden, Diese Frage wird von Fichte selbst ausdrücklich gestellt: "Das Leben hat Kraft, und es entwickelt diese durch Concentration auf individuelle Form, und in Kraft dieser individuellen Form. Wozu nun und zu welchem Zwecke?" (II, 649) Nach dem bisher Dargestellten, in dem noch kein eigentlich positiver Grund angegeben wurde, weshalb und wozu sich die Freiheit entscheiden soll, kann die Antwort nur lauten: "Zu keinem [cf. anderen Zwecke]‚ als eben um die Kraft äussern; das Ziel der Kraftentwicklung ist die Kraftentwicklung selbst." (II, 649) Der solchermaßen bestimmte Zweck des Handelns würde aber nicht nur für die jeweils einzelne Handlung gelten, sondern auch für die Fortsetzung und Fortentwicklung der Freiheit überhaupt. Darum erscheint dieser Zweckbegriff unter dem Gesichtspunkt der sich fortentwickelnden, realen Bestimmung der Freiheit in einer einmaligen Entscheidungsreihe nicht nur als partielle Zielbestimmung des freien Vermögens, sondern als Endzweck. Das sich durch die Zeit hindurch gestaltende Leben würde nach dem bisher Gesagten unter dem unbedingten Ziel, dem absoluten Endzweck stehen, daß Kraftentäußerung um ihrer selbst willen sein soll. Eine solche absolute Zielbestimmung der Freiheit, die absolut in ihr bleibt, enthält aber den Widerspruch, daß die Freiheit etwas werden soll, was sie noch nicht ist, aber sein müßte, wenn sie das werden soll, was sie noch nicht ist. Fichte beschreibt ein solches Leben, dessen absoluter Endzweck die bloße Kraftentäußerung sein soll, das sich sonach nur um der bloßen und leeren Darstellung selbst wegen darstellt, folgendermaßen: "Ein Schauspiel ist es von freier Thätigkeit und Kraftäusserung, bloss und lediglich, damit Kraft erscheine, und Freiheit als Freiheit sichtbar werde; welches Schauspiel durchaus nichts weiter bedeutet, noch will, auch die in ihm erscheinende Freiheit nichts weiter will, als dass sie eben Freiheit sey." (II, 655)

Abgesehen davon, daß unter einem solchen Zweck, der zugleich Endzweck aller freien Setzungen sein müßte, konsequenterweise keine Interpersonalitätsvorstellung möglich wäre, weil in der angesetzten, interpersonalen Synthesis die hier schon angesprochene formale Freiheit, die sich selbst zum absoluten Endzweck erhebt, immer nur auf sich selbst gerichtet bleibt, sich also nicht auf eine andere Bestimmung außer ihr richten könnte, in ihrer qualitativen Bestimmung überschritten werden müßte, hätte auch die Freiheit selbst keinerlei wirklichen Grund, sich auf Zwecke hinzurichten, weil das Ergebnis, das Ziel, das erreicht werden könnte, immer nur ihr eigenes Sein bestätigen würde, als das, was es ist, nämlich freies Verfügen, dessen sich aber die Freiheit schon vor der Zwecksetzung bewußt ist. Sie würde sich immer nur als sich selbst wiederholen, was vollkommen sinnlos wäre, da sie ja immer schon ihr eigenes Sein ist bzw. bleibt.

Wenn sich darum das Leben nicht in absoluter, leerer und sinnloser Bestimmung aufgegeben sein soll, dann muß sein Sich-Bestimmen, sein Sich-Darstellen als Freiheit, also seine Tätigkeit in der objektiven Welt, um eines Zweckes willen geschehen, der nicht aus der bloß formalen Freiheit, d.h. dem bloß freien Vermögen selbst erklärt werden kann. Hinsichtlich einer solchen Bestimmung erschiene dann das freie Vermögen nur als absolutes Werkzeug, als absolute Bedingung der konkreten Realisation dieser Bestimmung, die durch die Aufnahme in den Zweckbegriff dieser Realisation ihre eigentliche Bedeutung verliehe.

"Wir haben diese Thatsachen zusammengefasst und ausgesprochen durch die Voraussetzung: es gebe irgend einen bestimmten Zweck, der durch die Thätigkeit dieses Lebens erreicht werden solle; das Leben sey darum nicht um seiner selbst willen da, und nur damit es sich eben äussere, sondern um jenes bestimmten Zweckes willen; es sey lediglich Werkzeug und Mittel dieses Zweckes" (II, 657 f), und nicht nur einzelner Zwecksetzungen wegen, sondern um des durch die einzelnen Zwecksetzungen hindurch zu realisierenden Endzweckes willen da.

"Ist das Leben nicht um sein selbst willen da, so ist es auch nicht durch sich selbst da, d.h. es hat nicht in sich den Grund seines Daseyns, sondern es hat ihn in einem Anderen, eben in jenem Endzwecke." (II, 658) Wenn dies so ist, kann die Freiheit selbst nicht Grund ihrer eigenen Existenz sein. "[D]ie Freiheit wäre nicht mehr um ihrer selbst willen, sondern sie wäre da als Mittel und Instrument dieses höheren Gesetzes, des Sittengesetzes" (II, 656), das durch den Endzweck hindurch realisiert werden soll.

Hier ergibt sich nun eine Interdependenz von dermaliger, absoluter Bestimmung des formal freien Lebens durch den Endzweck und der Realisierung dieses Endzweckes durch das freie Leben. Wenn darum der Endzweck das Leben schlechthin bestimmt und es auch seinsmäßig "erschafft", wie Fichte sagt, dann erhebt sich die Frage: "Wozu bedarf es der Endzweck, ein Leben ausser ihm zu erschaffen?" (II, 659)

Nachdem ein absolut begründendes Moment für das Leben gesucht werden soll, welches zunächst im Endzweck angesetzt wurde, zeigt sich hier in der vorhandenen Dependenz der absoluten Realisationsbedingung der formalen [269] Freiheit für die Darstellung des Endzweckes, der inhaltlich gesehen, dem Leben wiederum seine eigentliche Bestimmung gibt, ja seine Existenz begründet, daß durch diese Relativierung des Endzweckes, der an die formale Freiheit als Realisationsbedingung gebunden bleibt, das eigentlich absolute Moment noch keineswegs erreicht sein kann.

Doch liegt es im Begriffe des Endzweckes, daß der in ihm sichtbar werdende Anspruch von ihm selbst nicht erfüllt werden kann: "[E]r bedarf etwas, dessen Endzweck er sey; er will realisirt werden, und bedarf dazu eines Werkzeuges; dieses, soviel wir bis jetzt sehen, giebt er sich selbst am Leben." (II, 659) Der Endzweck gibt sich dem Leben, durch das er verwirklicht werden soll als freie Forderung auf. Das Leben als Sein der formalen Freiheit soll somit den Endzweck, "der vorher nur in der geistigen, durchaus unsichtbaren Welt war, hinein in die sichtbare, in der er schlechthin nicht war" (II, 660), veräußern.

Von hierher läßt sich nun auch eine sittliche Bestimmung bezüglich der Existenz der Individuenwelt treffen: Das Leben, durch das der Endzweck in der sichtbaren Welt dargestellt werden soll, kann diese Aufgabe nur in der Form des individuellen Lebens erfüllen, da es nur in dieser Form praktisches Prinzip sein kann, "Da das Leben in seinem wahrhaft realen Handeln ohne Ausnahme laut obigem lediglich Ausdruck des Endzwecks ist, so ist es dasselbe auch in diesen actibus individuationis [...]: das Leben ist in diesem Hervorbringen individueller Formen durchaus bestimmt durch den Endzweck, jedes Individuum demnach, das zu Stande kommt, kommt zu Stande durch sittlichen Endzweck und um desselben Willen". (II, 663) 
) Mit dieser Hervorbringung der Individuenwelt ist darum die eigentliche Schöpfung des Lebens abgeschlossen. Als bloße Realisationsbedingungen des durch sie darzustellenden sittlichen Endzweckes sind die Iche in höherer Betrachtungsweise "Natur", absolute Fakten. "Die Individuen [...] sind [...], zufolge ihrer sittlichen Bestimmungen, und sie sind das einzige Wahre und Wirkliche an der Natur, und mit ihrer Hervorbringung ist die allgemeine Natur geschlossen und zu Ende." (II, 665) Alle weiteren Momente der faktischen Natur sind nur bestimmte Modi dieser eigentlichen Erscheinung. So ist z.B. die bloß empirische Natur als objektives Bild der unmittelbaren Kraft des Lebens "absolut zweckmässig; wir können in ihr und an ihr das, was wir sollen. Ihr Princip ist schlechthin ein sittliches Princip, keinesweges ein Naturprincip [...]. Sie ist zu erklären, theils aus Zwecken, theils aus der Sichtbarkeit der Zwecke". (II, 663)

Diese neue Bestimmung des Lebens als sittliche Aufgabe faßt Fichte folgendermaßen zusammen: "Also das Leben ist im Grund und Boden und in seinem wahren Seyn die Anschaubarkeit, die Erscheinung des Endzwecks." (II, 659)

Ein Zweck muß aber, da er, für sich gesehen, nur Darstellung einer Bestimmtheit ist, seinerseits auf diese Bestimmtheit, die er darstellt, bezogen werden; ein Zweck ist nur denkbar, wenn er auf einen Wert bezogen wird, Hier ist dies der bereits angesprochene sittliche Wert, der durch ihn und an ihm sichtbar werden soll. Der Endzweck ist also seiner sittlichen Qualifizierung nach seinerseits nur als Darstellung und Sichtbarmachung des in ihm als absoluter Grund enthaltenen Sittengesetzes zu denken.

Das Leben, das "freilich aus sich, von sich, durch sich der Form nach, d.i. in seiner Thätigkeit" (II, 657) ist, bekäme in der Darstellung des Endzweckes ein absolutes Ziel; es wäre durch das Sittengesetz bestimmt, das sich durch eine ganze Reihe der entsprechenden Zwecksetzungen hindurch zur Anschauung brächte, Das so erfüllte, zweckmäßig ausgerichtete Leben würde dann seinerseits zur Anschauung des sich in und an ihm darstellenden Sittengesetzes. Unter dem Gesichtspunkt des Sittengesetzes ist somit das Leben hinsichtlich seiner Bestimmung gar nicht absolut selbständig; es schafft das Sittengesetz nicht, sondern ist umgekehrt nur dadurch existent, daß es sich in seinen Bestimmungen auf dieses bezieht. Es ist selbst nur in seinem sittlichen Aufgegeben-Sein frei, sich nämlich sittlich zu bestimmen oder nicht 
). Unter dem Gesichtspunkt dieses sittlichen Prinzips ist sich die formale Freiheit aufgegeben, damit durch ihr zweckgerichtetes Handeln hindurch das ihr erschienene Sittengesetz realisiert und anschaubar wird. Das praktische Handeln, das nur in der individuellen Form des Lebens möglich ist, soll darauf aus sein, durch seine Zwecksetzungen hindurch das Sittengesetz sichtbar zu machen. Ein Eigenwille des Ichs, der sich noch gegen diese sittliche Bestimmung behaupten wollte, wäre illegitim. Hinsichtlich dieser absoluten Bestimmung müßte sich das "Individuum [...] mit Freiheit bestimmen, in alle Ewigkeit nie mehr die als Möglichkeit freilich ewig fortdauernde Freiheit als [eigenmächtiges] Factum eintreten zu lassen" (II, 674), das sie im Zustand der bloß formalen Willkür sein würde. "Der Act der Erschaffung eines ewigen und heiligen Willens in sich ist der Act der Sicherschaffung des: Individuums zur unmittelbaren Sichtbarkeit des Endzweckes, und so der sein eigenthümliches inneres Leben durchaus beschliessende Act. Von nun an lebet es selbst nicht mehr, sondern in ihm lebet, wie es eben seyn sollte, der Endzweck" (II, 675), der durch die Aufnahme des durchaus sittlichen Willens realisiert werden soll. Der Endzweck ist also nur das in die Form des Lebens schematisierte Sittengesetz, das von diesem eben nicht schon realisiert ist, sondern erst in Freiheit realisiert werden soll. "Das Seyn des Lebens [cf. Sittlichkeit] das ihm durchaus zum Grunde gelegt werden muss, wird bloss in der Synthesis mit dem Werden, als der Form des Lebens, zum Endzwecke." (II, 683)

"[S]o würde das Leben selbst, in seiner nun gefundenen geistigen Einheit zur Anschaubarkeit des Sittengesetzes, und es selbst würde angeschaut keinesweges, damit es angeschaut würde, und ein Schauspiel der Freiheit entstände, sondern damit in ihm angeschaut würde das Sittengesetz [...]: das Eine Leben der Freiheit ist im Grunde nichts Anderes, denn die Anschauungsform der Sittlichkeit." (II, 656)

Wenn die formale Freiheit in ihrer Existenz und ihrer formalen Selbsthabe notwendig auf das Sittengesetz ausgerichtet ist, das seinerseits die materiale Bestimmtheit liefert, auf die hin sich die Freiheit in ihren bestimmten Entscheidungen beziehen muß, welche also selbst nur in bezug auf das Sittengesetz ist, dann ist klar einzusehen, daß das Materiale des Sittengesetz nicht durch das formal freie Ich, sondern nur durch sich selbst gesetzt sein und begründet sein kann. " [D]as Bestimmte des sittlichen Bewusstseyns wird nicht durch die Freiheit des Denkens gemacht, sondern es macht sich schlechthin selbst." (II, 673) Es ist das eigentlich Seiende am Leben, das trotz allen Wandels im Werden absolut sich gleich bleibt, der absolute Grund und Inhalt des Lebens, zu dem es sich machen soll, damit es wird, was es sein soll.

Wenn dieses erscheinende Sittengesetz tatsächlich das absolute Sein schlechthin und nicht nur die absolute Bestimmung des Lebens sein soll, dann muß es für sich selbst als unabhängig von seinem Erscheinen im Bewußt-Sein gedacht werden; denn sonst stünde es in Abhängigkeit zu seiner eigenen Erscheinung im Bewußt-Sein, und der Charakter der schlechthinnigen Absolutheit wäre nicht rein gegeben.

Die Erscheinung selbst, in der das absolute Sein jenseits allen Werdens angeschaut wird, "ist darum absolut nur als Factum, Factum jenes Seyns nemlich. Jenes Seyn aber, das zu der absoluten Anschauung das Seyn ist, ist schlechtweg aus sich, von sich, durch sich, Es ist Gott." (II, 684) 
) "Das Leben darum in seinem eigentlichen Seyn ist Bild Gottes, so wie er ist schlechthin in sich selbst. Als formales Leben aber, als wirklich lebendiges und thätiges, ist es das unendliche Streben, wirklich zu werden dieses Bild Gottes, das es aber, eben darum, weil dieses Streben unendlich ist, nie wird, In der wirklichen That, wenn es überhaupt nur wahrhaft ist, und nicht bloss zu seyn scheint, ist es immerfort die in diesem Zeitmomente mögliche nächste Bedingung des Werdens dieses Bildes." (II, 685) 
)

Das hier nur im Umriß entfaltete Bild Gottes, der einzig wahren und absoluten Einheit, wie es bezüglich der angesetzten, verschiedenen Zwecksetzungen der Individuen reduktiv gewonnen wurde, wird aber von Fichte nicht mehr als absolute Bedingung der angesetzten Interpersonalitätsvorstellung nachgewiesen, trotz einiger Anmerkungen, die die sittliche Ausgerichtetheit der Individuenwelt betrifft 
). Die absolute Einheit wird also nicht mehr durch reduktives Hinterfragen der für die faktische Interpersonalitätsbeziehung in der Vorstellung vorläufig angesetzten Einheit in der Form des Verbotes entwickelt und dargestellt. Damit bleibt die Entfaltung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen hier hinsichtlich einer absoluten Begründung dieser Vorstellung unvollständig und unvollendet, da die gewonnene, materiale, absolute Einheit des Sittengesetzes als Erscheinung des Absoluten zwar als Bedingung, als absolute Bedingung der angesetzten, faktischen Interpersonalitätsvorstellung, in der das Leben zu sich als Einheit gefunden hatte 
), aufgestellt, aber nicht als Erkenntnisbedingung der angesetzten Vorstellung entfaltet wird. Die Begründung der vorausgesetzten Einheit durch die Anschauung eines Verbotes bleibt letztlich faktisch. Neben der mangelhaft durchgeführten Darstellung der interpersonalen Vermittlungsbedingungen bleibt somit die Begründung der Einheit unvollständig, durch die ursprünglich das Interpersonalitätsverhältnis in der Vorstellung bedingt sein muß. Die im aufgezeigten Sittengesetz erscheinende, absolute Forderung richtet sich zwar als objektiv gültige Forderung unmittelbar auf das individuelle Ich bzw. allgemein auf das Leben als System von Ichen, doch wird sie nicht als absolute Bedingung der Interpersonalitätsvorstellung entfaltet. Sie wird nicht als Erkenntnisbedingung des angesetzten Interpersonalitätsverhältnisses in der Vorstellung spezifiziert.

Hinsichtlich der zu erklärenden und zu begründenden interpersonalen Vorstellungsbedingungen wird das Sittengesetz nur in seiner negativen, abgrenzenden Funktion als Verbot dargestellt, als Nicht-Sollen, wodurch die durch das Verbot geschaffene Einheit in dem vorgestellten Verhältnis, wenn sie als ursprüngliches, integrales Konstitutivmoment gelten sollte, mit sich selbst in Widerspruch geriete. Denn eine Einheit, die nur die Absicht hat, zu trennen, intendiert ihre eigene Auflösung; die trennende Funktion des Sittengesetzes in der Form des Verbotes kann nur, wenn überhaupt, eine abgeleitete Funktion innerhalb einer ursprünglich positiv angesetzten Einheit haben.

So bleibt das Sittengesetz in der gegenseitig abgrenzenden Form als Verbot des gegenteiligen Freiheitsgebrauches, das das jeweilige Individuum auf sich selbst verweist, in dieser Darstellung Fichtes einer gewissen individualistischen Tendenz verhaftet, soweit es seine Entfaltung hinsichtlich der Interpersonalitätsvorstellung betrifft. Durch die Bestimmung des Sittengesetzes hat zwar das Entäußern im freien Produzieren, im Darstellen von Produkten einen positiven Grund und eine inhaltliche Bestimmung erhalten, die sich hinsichtlich der objektiven Darstellung durch Zwecke als unendliche Aufgabe stellt und an die sich deshalb auch die Anschauung eines Verbotes knüpft, weil die Darstellung sittlich gesollt ist, doch wird das freie Handeln der Individuen nicht als Bedingung einer positiv intendierten Handlungseinheit der Individuen erklärt, in der das Sittengesetz unmittelbar realisiert werden soll, und die andererseits vom Sittengesetz als gesollt gefordert wird, damit es in dieser Einheit und durch sie realisiert werden kann 
).

In der ursprünglichen, interpersonalen Vermittlung, deren Vorstellungsbedingungen hier entfaltet werden sollten, müßte hinsichtlich der bereits aufgezeigten Erkenntnisfunktion des Sittengesetzes weiter gefragt werden, unter welchen Bedingungen es als absoluter Seins bzw. Bestimmungsgrund der interpersonalen Einheit erscheinen muß, damit es auch als solcher verstanden werden kann. Diese soeben aufgezeigte Fragestellung erscheint in Fichtes Darstellung nicht.

Es müßte also noch das Problem gelöst werden, wie das in der Vorstellung bereits angesprochene Sittengesetz erscheinen muß, damit die ursprünglich angesetzte, interpersonale Einheit als Synthesis freier Prinzipien durch dasselbe realisiert werden kann bzw. unter welchen Bedingungen das Sittengesetz erscheinen muß, damit sich das aufgeforderte Ich als freies Prinzip angesprochen fühlt, das sich als solches durch freies Selbst-Bestimmen in die intendierte Einheit eingliedern soll, damit die ihm eröffnete sittliche Forderung realisiert wird bzw. realisiert werden kann.

Der für die Interpersonalitätsvorstellung bereits als konstitutiv ausgewiesene und in der Aufforderung enthaltene materiale Wille müßte ursprünglich so erscheinen, daß er zwar als Bestimmung für die in der Aufforderung intendierten, interpersonalen Synthesis fungiert, daß er sich aber hinsichtlich seiner Realisation zurückhält, also in der Vorstellung als sich selbst beschränkender Wille erscheint, um dadurch dem in der Vorstellung aufgeforderten Ich die Möglichkeit zur freien Einstimmung in die Konkretisierung des intendierten, gemeinsamen Willens zu geben 
).

Dieser Wille muß materialiter nun so beschaffen sein, daß er ursprünglich das Ich als absolut freies Wesen anspricht und ansprechen kann, es also absolut frei läßt, sich selbst zu bestimmen, weil nämlich die Realisation des intendierten Gesamt-Willens selbst nur durch und in Freiheit möglich sein könnte, Ein solcher Wille, der .nur durch und in der Synthesis der verschiedenen, absoluten, individuellen Formen zur eigentlichen Entfaltung und Darstellung gelangen kann und soll, müßte u seinerseits, da er materiale Bestimmung absoluter Vermögen sein soll, in sich selbst qualitativ absolut sein. Er müßte darum ursprünglich als das von Fichte bezüglich des für die Begründung der objektivierten Freiheitsprodukte konstitutiven Handlungswillen nachgewiesene und dargestellte Sittengesetz erscheinen, als absolutes positives Soll, in dem das Absolute selbst angeschaut wird 
).

Durch das Erscheinen des Sittengesetzes unmittelbar als Forderung in der Aufforderung müßte sich das Ich, das diese Aufforderung in der Vorstellung versteht, seiner eigenen Freiheit unmittelbar bewußt werden, Das Sittengesetz müßte das Ich als freies Prinzip auffordern, es müßte dessen Freiheit wollen, da es ja nur durch und in Freiheit realisiert werden kann und soll. Das erscheinende Sittengesetz dürfte das Ich als freies Prinzip im Vorstellen des vorgestellten Gegenstandes nicht täuschen wollen, es müßte es selbst frei lassen wollen, Denn das erscheinende, absolute Sittengesetz als Bild Gottes will ja das aufgeforderte Ich als freies Prinzip; und nur durch diese absolute Bestimmung, die in der Aufforderung erscheint, kann sich das Ich ursprünglich seiner als freies Prinzip bewußt werden, weil das auffordernde Sittengesetz das Ich, das durch es aufgefordert wird, frei lassen und es hinsichtlich des in der Vorstellung erscheinenden, absoluten Gehaltes nicht täuschen will 
). Von hierher weiß das vorstellende Ich auch, daß es sich hinsichtlich seiner eigenen Freiheit nicht in einem unaufhebbaren Schein befindet, sondern daß es sich wirklich als real freies Prinzip behaupten kann, das hinsichtlich seines Bestimmens in diesem Bestimmen nicht von außen getäuscht, noch überlistet werden kann.

Hier wäre also hinsichtlich der materialen Bestimmung des Willens, der Erscheinung eines absolut guten und gerechtfertigten Willens, der absolut gesollt sein soll, das entsprechende Argument zu dem Descartes'schen Deus-malignus-Argument gefunden 
).

Bedingt durch die Vorstellung des zufolge der von einer fremden Person gesetzten Aufforderung erscheinenden Sittengesetzes weiß das vorstellende Ich also, daß es sich bezüglich der faktischen Interpersonalitätsvorstellung auch nicht in einem Irrtum befinden kann, sondern, daß sie wahr ist. Es weiß, daß die zunächst als bloßes Bild angesetzte Vorstellung eines anderen Ichs das Bild einer wahren Person ist, mit der es nun in einem wirklichen Verhältnis zu einem anderen, absolut selbständigen und freien Prinzip steht.

Erst durch das Erscheinen eines solchen Willens in der Aufforderung, die notwendig als durch ein fremdes Prinzip gesetzt zu denken ist, kann die behauptete Interpersonalitätsvorstellung als wahr ausgewiesen werden, Das in der Aufforderung erscheinende Sittengesetz hat darum für die Interpersonalitätsvorstellung absolut konstitutiven Charakter, da durch es gewußt werden kann, daß hinsichtlich seiner Realisation notwendig die in der Vorstellung angesetzte Interpersonalitätsbeziehung angenommen werden muß, Das durch den sittlichen Aufruf hindurch zu denkende andere Ich ist deshalb als wahre Vorstellung zu qualifizieren; denn von der sittlichen Forderung wird unmittelbar gewußt, daß sie nicht als Täuschung auftreten will und daß sie das vorstellende Ich als eigenständiges Freiheitsprinzip annimmt, durch das in interpersonaler Synthesis der in der Aufforderung gemeinte sittliche Gesamt-Wille realisiert werden soll.

Weil aber eine solche unmittelbare Bestimmung des Interpersonalitätsverhältnisses durch das Sittengesetz in der Darstellung der "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 fehlt, bleibt hier nicht nur die eigentlich positive Bestimmung des Sittengesetzes, sondern auch die durch dieses Gesetz zu begründende Pluralität von Ichen in der Vorstellung letztlich ungeklärt, Denn von der soeben gezeigten positiven Bestimmung des Sittengesetzes her ließe sich nämlich die faktisch vorgestellte Pluralität von Ichen, zumindest aber die Notwendigkeit der Duplizität der individuellen Formen des vorausgesetzten Einen Lebens begründen, da das Sittengesetz nur durch und in der Synthesis der individuellen Formen, also nur im Interpersonalitätsverhältnis realisiert werden kann, Um diese sittliche Synthesis zu vollziehen, müßten sich nämlich die darin einstimmenden Individuen als System von Ichen, als "Ein Leben", wie Fichte sagt, notwendig verstehen 
).

Die für die behauptete Interpersonalitätsvorstellung konstitutive numerische Einheit, als Bedingung der synthetischen Einheit der Individuen, wird in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 von Fichte nur durch das Aufstellen eines Verbotes, nicht über andere Freiheit zu verfügen, erreicht. Dieses Verbot wird allerdings nicht nur zur bloßen Sicherung der Formal-Freiheit aufgestellt, wodurch nachgewiesenermaßen nur ein bloßes Abgrenzen der einzelnen Iche in dieser Synthesis bewirkt würde, sondern es wird auch noch durch den Aufweis eines sittlichen Gesetzes, das durch die formale Freiheit realisiert werden soll, begründet.

Den Stand, der in dieser Beweisführung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen erreicht wird, charakterisiert Fichte selbst am besten, wenn er sagt: "Nun [...] ist das Eine Leben, als Natur, in Hervorbringung von Individuen schlechthin bestimmt durch den Endzweck; es kann keine Individuen hervorbringen, ausser mit besonderen sittlichen Bestimmungen. Dies, als absolute Bestimmung des Lebens, muss gleichfalls heraustreten in der allgemeinen Anschauung desselben [...] Welches ist diese Allgemeinheit, und wo liegt ihre Grenze? Dass alle Individuen ohne Ausnahme irgend eine ihnen eigenthümliche sittliche Bestimmung haben, darin liegt sie: welches diese für jedes besondere Individuum sey, liegt jenseits der Grenze. Es tritt in der allgemeinen Anschauung bloss heraus, dass alle eine sittliche Bestimmung haben, um deren willen ihr Seyn und die Producte ihrer Freiheit nicht wie Natur behandelt, sondern geschont werden müssen; kurz, es liegt in dieser Anschauung alles Dasjenige, was wir schon oben als die Quelle des Begriffes vom Verhältnisse freier Wesen zu einander, des Rechtsbegriffes, factisch aufgestellt haben." (II, 668 f)

Damit wird zwar das Verbot, über andere Freiheit zu verfügen, hinsichtlich ihres objektiven Erscheinens durch die jedem Ich zukommende sittliche Bestimmung positiv begründet, doch die faktisch vorhandene Kluft zwischen den einzelnen Ichen wird nicht unmittelbar durch die positive Bestimmung des Sittengesetz gefüllt. Diese von Fichte dargestellte sittliche Bestimmung der Individuen bezieht sich nicht unmittelbar auf deren sittliche Synthesis, auf den unmittelbaren Zusammenschluß der Iche im sittlichen Willen, sondern sie richtet sich auf die Darstellung vermittelter, sittlich bedingter und bestimmter Zwecksetzungen, die in dieser Tendenz des bloß objektiven Darstellens keine direkte Beziehung zur eigentlichen, sittlichen Interpersonalität haben können.

Wenn es darum bei diesem Stand der sittlichen Begründung des für die Interpersonalitätsvorstellung konstitutiven Einheitsmomentes in der Form eines Verbotes bliebe, und dieses nicht in der gezeigten Weise weiter begründet würde, erschiene das Sittengesetz in bezug auf das Interpersonalitätsverhältnis letztlich widersprüchlich. Die absolute Forderung des Sittengesetzes, durch die das freie Handeln des Lebens in seiner Einheit als System der sich in der Wirklichkeit erscheinenden Individuen eine absolut materiale Bestimmung erhalten hat, bliebe hinsichtlich der eigentlich sittlich interpersonalen Vereinigung letztlich ohne Bedeutung. Zwar konnte gezeigt werden, daß alle zunächst erscheinenden faktischen Momente durch die Forderung des Sittengesetzes bedingenden Charakter hinsichtlich der in dieser Forderung enthaltenen Aufgabe, nämlich sittlich zu handeln, erhalten haben, doch die höchste Synthesis der verschiedenen Formen des freien Lebens würde durch das Sittengesetz nicht intendiert, Das Sittengesetz würde bezüglich dieser möglichen Synthesis seine unmittelbare Bedeutungslosigkeit noch durch die Forderung nach gegenseitiger Abgrenzung der Sphären verstärken, da von ihm her eine Begründung des Zweckes dieses Abgrenzens der gegenseitigen Anerkennung der Freiheitssphären nicht mehr erfolgen würde. Damit ginge aber der eigentlich absolute Anspruch des Sittlichen im Bereich der Interpersonalität verloren, wodurch die von Fichte behauptete Sich-Offenbarung des Lebens in sich selbst als interpersonales Bewußt-Sein problematisch bliebe 
).

Die hier gekennzeichnete Position der interpersonalen Vorstellungsbedingungen kann, wenn sie nicht in sich selbst widersprüchlich sein soll, bezüglich der absoluten Begründung des angesetzten Interpersonalitätsverhältnisses in der Vorstellung nur die Vorstufe einer höheren moralischen Einheit der Individuenwelt sein, in der die in den Individuen erscheinende Sittlichkeit unmittelbar auf die Einheit der freien Prinzipien ausgeht, auf eine positiv sittliche Einheit, die nur durch und in Freiheit realisiert werden kann, was dann ein gegenseitiges Freilassen und Anerkennen des anderen bedingen würde 
). Denn das bloß auf sich als Individuum bezogene Versittlichen des Ichs, wie es von Fichte in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 wegen der mangelnden positiven Bezogenheit des Sittengesetzes auf die personale Gemeinschaft mißverstanden werden könnte, würde dem absoluten Wesen des sittlichen Sollens widersprechen. Es sollte nämlich als absolute Forderung auftreten, würde sich aber gegenüber der Synthesis der formal freien Prinzipe, den verschiedenen Individuen, als den höchsten Fakten der Erscheinung, nicht positiv als absolute Forderung behaupten, sondern die interpersonale Synthesis wegen der jeweils einzelnen freien Darstellung des Ichs als bloßes Individuum von der sittlichen Forderung ausnehmen.

Diese individualistische Haltung ist, wie Fichte an anderer Stelle selbst sagt, "nicht Sittlichkeit, und es ist der gefährlichste Irrthum, wenn man sich dies vorspiegelt und damit sich abzufinden glaubt".
)

Wegen der gezeigten Mängel bleibt die Entfaltung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen hinsichtlich der absoluten Begründung dieser Vorstellung unvollständig, da Fichte bezüglich der Interpersonalitätsvorstellung den sonst dargelegten reduktiven Gang, der auf absolute Begründung geht, hier nicht konsequent verfolgt hat, d.h. nicht gezeigt hat, daß sich das Sittengesetz als Erscheinung und Anschaubarkeit Gottes unmittelbar als solches durch den in der Vorstellung erscheinenden Aufruf, von dem auf ein anderes Ich geschlossen werden kann, vermitteln muß, damit ein wahres und gültiges Vorstellen der anderen Person als eigenständiges Freiheitsprinzip möglich wird, Denn nur, wenn der positive, absolute Wert selbst erscheint, kann ursprünglich gewußt werden, daß die von ihm angesprochene Freiheit, d.h. das vorstellende Ich, das diesen Aufruf versteht, nicht getäuscht werden kann.

Die Erscheinung eines solchen Willens in der Vorstellung ginge aber nicht nur darauf aus, das bloße interpersonale Vorstellen, die bloß theoretische Seite der Interpersonalität zu begründen, sondern auch ein interpersonales Handeln zu initiieren, dem in dieser Vorstellung die absolute Maxime dieses Handelns geoffenbart werden sollte. Eine durchgeführte Interpersonalitätstheorie dürfte sich also nicht mit der Entfaltung der bloßen Vorstellungsbedingungen begnügen, sondern müßte auch die praktischen Setzungsbedingungen ausführen 
).

§ 22 Zusammenfassung

Um abschließend die Bedeutung des von Fichte in den "Thatsachen des Bewusstseyns" 1810/11 durchgeführten Interpersonalitätsbeweises richtig einzuschätzen, muß man ihn im Rahmen der transzendentalen Phänomenologie sehen, die diese Abhandlung darstellt, und man muß sich darüber klar sein, was eine solche Phänomenologie zu leisten imstande ist. Die faktische Sich-Erscheinung des Bewußt-Seins sollte darin "systematisch beobachtet" (II, 541) werden, die verschiedenen Momente dieses faktischen Bewußt-Seins sollten "als ein nothwendiges, in sich zusammenhangendes Ganzes" (II, 655) begriffen werden. In dieser Absicht wurde denn auch diejenige Tatsache des Bewußt-Seins untersucht, die eine fremde Person, also ein anderes Ich außer dem vorstellenden eigenen Ich zum Inhalt hatte, Ausgehend von diesem faktischen Inhalt jener Vorstellung wurde untersucht, durch welche Momente die Vorstellung eines fremden Ichs bedingt sein muß, damit das vorstellende Ich wissen kann, daß es sich dabei um eine wahre Vorstellung des zunächst bloß faktisch erschienenen Bildes dieser fremden Person handelt. Dazu mußte das Verhältnis von vorstellendem Ich und von diesem als frei vorgestelltem fremdem. Ich näher entfaltet werden; es mußte gezeigt werden, unter welchen Bedingungen überhaupt das in der Vorstellung faktisch behauptete Verhältnis zweier Personen möglich ist.

Die reflexive Nachkonstruktion dieser Vorstellung gliederte sich in zwei Hauptteile: 1.) in das Entfalten der bloß subjektiven Denkbedingungen und 2.) in das Aufzeigen der objektiven Anschauungsbedingungen, durch die die bloßen Denkbedingungen ihre eigentliche Begründung und materiale Bestimmtheit erhalten. Da das zu rekonstruierende vorgestellte Verhältnis zweier unmittelbarer Prinzipe nur durch objektives Vermitteln der freien Unmittelbarkeit als solcher gebildet werden konnte, wie der Untersuchung deutlich dargelegt wurde, ist überdies gezeigt worden, wie ein solches Vermitteln zu denken ist.

Hinsichtlich der Entfaltung und Begründung der Anschauungsbedingungen blieb der Beweis jedoch unvollständig: Die für die Darstellung der ursprünglichen Interpersonalitätsvorstellung notwendige Vermittlung eines unmittelbar anschaulichen Willensmomentes, von dem zu Recht auf ein anderes Ich geschlossen werden kann, und das in der Vermittlung als das das Interpersonalitätsverhältnis begründende Einheitsmoment der Vorstellung heraustreten müßte, wurde hinsichtlich dessen subjektiven Erkennbarkeit für das vorstellende Ich nicht konsequent gegeben. Fichte legte nicht dar, unter welchen Bedingungen das vorstellende Ich das für die Interpersonalitätsvorstellung konstitutive Moment eines objektiv dargestellten Freiheitsproduktes als unmittelbare Veräußerung eines fremden Willens verstehen kann, von dem dann zu Recht auf ein anderes Ich geschlossen werden kann.

Ebenso fehlt in dieser Darstellung eine konsequente Einarbeitung des hinsichtlich seiner objektiven Gültigkeit klar dargestellten Sittengesetzes als Erscheinung Gottes in die erkenntnistheoretischen Vorstellungsbedingungen der Interpersonalität. Dadurch wird in diesem Beweis die mit der Interpersonalitätsvorstellung unmittelbar als frei aufgegebene, vom anderen Ich aber bestimmt intendierte Einheit in einem killen, der nur durch und in der Synthesis freier Prinzipe realisiert werden kann, verfehlt. Von der so zu gestaltenden Einheit könnte dann andererseits auch das Interpersonalverhältnis als Synthesis verschiedener formal freier Willensprinzipe seine eigentliche Begründung und Rechtfertigung erhalten. Dadurch bedingt wurde in diesem Beweis das vorgestellte Interpersonalitätsverhältnis nur als Rechtsverhältnis konzipiert.

Da die durch dieses Verhältnis aufgezeigte Sich-Erscheinung, Sich-Offenbarung des Lebens in sich selbst, in der es sich seiner selbst bewußt werden soll, nicht konsequent als positive synthetische Einheit der Individuen, in der sich das Sein Gottes in der Form der Realisierung des absoluten Sittengesetzes offenbart, dargestellt wird, versäumt es Fichte, das Interpersonalitätsverhältnis in seiner sittlich synthetischen Einheit als Erscheinung des Absoluten zu bestimmen, was durch das Aufsteigen in der Reduktion zum absoluten Grund, zum Dasein Gottes, bezüglich des individuellen Handelns möglich gewesen wäre, Insofern bleibt auch der in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 geführte Interpersonalitätsbeweis als Durchführung einer absoluten Begründung hinter den Leistungen der in der "Sittenlehre" und der "Wissenschaftslehre nova methodo" geführten Interpersonalitätsbeweise zurück. Er wiederholt im wesentlichen den Standpunkt des in der "Grundlage des Naturrechts" gelieferten Beweises, jedoch mit der wesentlichen Erweiterung, daß in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 der Rechtsstandpunkt hinsichtlich der individuellen Berechtigung der formalen Freiheitsäußerungen eine sittliche Begründung erhält.

Eine Einschränkung muß auch noch in methodischer Hinsicht gemacht werden: Die Erörterung der Tatsachen des Bewußt-Seins stellt nur eine transzendentale Phänomenologie dar; ihr Ausgangspunkt ist das faktische Bewußt-Sein, das in dieser Untersuchung auf das Interpersonalitätsbewußt-Sein eingegrenzt wurde. Ohne diese faktische Voraussetzung eines Gegenstandes hätte die reflexive Durchdringung nicht stattfinden können, weil sie dann keinen Gegenstand gehabt hätte, den sie hätte untersuchen können. Die Gültigkeit der gemachten Aussagen würde also auf der Gültigkeit des Faktums beruhen, das zunächst ganz beliebig herausgegriffen werden konnte. Doch kann beim Ausgang von einem bloßen Faktum des Bewußt-Seins keineswegs auf das wahre Sein dieses Faktums geschlossen werden. Fichte betont in der Wissenschaftslehre von 1804 ausdrücklich: "Das Urfaktum und die Quelle alles Faktischen ist das Bewußtsein. Dieses kann Nichts bewahrheiten, laut des Beweises der W.=L., wo daher von Wahrheit die Rede sein soll, ist es abzuweisen und davon zu abstrahiren." 
) In der begrifflichen Rekonstruktion dieses Faktums wird nur dargelegt, unter welchen Bedingungen dieses Faktum als (dennoch ungesichert gebliebenes) Faktum vorgestellt werden kann, Es kann sich hier nur um einen faktischen Beweis der Interpersonalitätsvorstellung handeln, der hinsichtlich einer eigentlich wahren Erkenntnis nur propädeutischen Charakter haben könnte.

Doch hat sich schließlich im Aufzeigen der sittlichen, absoluten Bestimmung ein Moment herausheben lassen, das den faktischen Charakter der übrigen Momente, durch die die Interpersonalitätsvorstellung bedingt ist, radikal durchbricht, das das zunächst bloß faktisch Vorgestellte ursprünglich genetisiert und von dem aus diese Vorstellung bewahrheitet werden kann. Dieser absolute Charakter des Sittengesetzes als absolut konstitutive Bedingung der behaupteten Interpersonalitätsvorstellung ist zwar von Fichte nicht unmittelbar für die ursprüngliche Erkenntnis des anderen Ichs, also als unmittelbare, ursprüngliche interpersonale Erkenntnisbedingung nachgewiesen worden, doch erscheint in dem geführten Beweis. das Sittengesetz indirekt als absolute Vorstellungsbedingung, da die zureichende Begründung des individuellen Handelns, an das sich die für die Interpersonalitätsvorstellung konstitutive Anschauung eines Verbotes knüpft, von welchem dann weiter auf ein fremdes Prinzip geschlossen wird, nur durch den Bezug auf das Sittengesetz geleistet werden kann. Das verantwortliche Handeln in der individuellen Form muß immer als reale Stellungnahme zum Sittengesetz angesehen werden; erst in dieser Beziehung zum Sittengesetz ist wirkliches Handeln, reales Selbst-Bestimmen der Freiheit möglich.

In diesem absolut sich selbst setzenden, sich selbst haltenden Prinzip, das "schlechtweg aus sich, von sich, durch sich" (II, 684) ist, ist also ein Moment in den interpersonalen Vorstellungsbedingungen aufgezeigt, das nicht mehr zufolge des angesetzten Faktums in der Vorstellung gilt, das also nicht nur als einzelne Vorstellungsbedingung für die vorgestellte Tatsache des Bewußt-Seins, abgeleitet ist, sondern sich unmittelbar selbst als das zeigt, was es ist, nämlich absoluter Grund und absolute Bedingung, durch die erst die Vorstellung des angesetzten Faktums, hier in der höchsten Form, die Vorstellung eines fremden, formal freien Prinzips möglich ist; denn nur unter der Voraussetzung.des von Fichte klar und eindeutig herausgearbeiteten, absoluten Prinzips, des Sittengesetzes als Erscheinung und Anschaubarkeit Gottes, kann die behauptete Interpersonalvorstellung überhaupt zu Recht gemacht werden 
).

Eine bloß faktische Beweisführung bliebe letztlich provisorisch und hypothetisch: Sie sagt nämlich nur aus, daß eine bestimmte Vorstellung unter den angegebenen Bedingungen als solche vorgestellt werden kann oder muß, aber nicht, daß sie als wahr vorgestellt werden soll. Die diese Vorstellung diskursiv durchdringensollende Reflexion  verlöre ihren Gegenstand -- und letztlich auch sich selbst --, sobald das angesetzte Faktum als wahres Faktum verschwände.

Doch in der Anschauung des absoluten, sittlichen Seins, des Seins Gottes, ist ein Moment gefunden worden, das schlechthin Grund seiner selbst ist, das ist, was es sein soll, und soll, was es ist, also im Gegensatz zum formal freien Leben in sich absolut differenzlos ist, ohne alles Hinschauen des sich selbst bewußten, freien Lebens, das seinerseits ohne diese absolute Bestimmung und Begründung in sich selbst als bloße leere Sich-Erscheinung zerginge, bloßer Schein wäre und in Ewigkeit über sich selbst nie Gewißheit erlangen würde 
).

Durch die aufgezeigte Beziehung zum Absoluten als notwendige Voraussetzung der angesetzten Interpersonalitätsvorstellung müßten nun die übrigen faktischen Momente durch die die behauptete Vorstellung mitbedingt ist, deduktiv genetisiert und dadurch als wahr ausgewiesen werden, wodurch die Interpersonalitätsvorstellung als Erscheinungsmoment des Absoluten qualifiziert werden könnte.

In diesem, in der methodischen Reduktion gefundenen Moment, dem Dasein Gottes, wäre somit ein unmittelbar gewisser Punkt gewonnen, von dem aus eine eigentliche Begründung und Darstellung des vorgestellten Interpersonalitätsverhältnisses möglich wäre 
), die aber in den [292] "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 aus den bereits angesprochenen, methodischen Einschränkungen, die sich Fichte in diesem Werk auferlegt, nicht mehr erfolgt” 
).

Doch bei aller berechtigten Kritik an dem unvollständig durchgeführten Beweisgang hinsichtlich der materialen Vorstellungsbedingungen muß festgehalten werden, daß es Fichte in der Darstellung der "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 in einmalig prägnanter Weise gelungen ist, das individuelle Denken auf das "allgemeine und absolute Denken" (II, 603) als Darstellungsform des vorausgesetzten "Einen Lebens" zurückzuführen und es durch dieses (absolute Denken) zu begründen 
). "Keinesweges etwa das Individuum durch sich selbst und seine Kraft denkt [gültig]‚ sondern nur als Eins, und mit Vernichtung seiner Individualität denkt es." (II, 609) Dadurch konnte die faktisch angesetzte Pluralität von Ichen in der Vorstellung in eine notwendige Einheit des Denkens zusammengefaßt und in bezug auf dieses "allgemeine und absolute" Denken als systematisches Ganzes der bloßen Vorstellung begriffen werden.

Durch den Nachweis der durch die Produkte der Wirksamkeit hindurch objektivierten freien Vermittlungsbedingungen hatte dieses Denken der Individuenpluralität als System weiterhin eine anschauliche Basis erhalten. Darum kann Fichte auch von den zunächst nur als bloße Fakten des Bewußt-Seins angesetzten Momenten sagen, sie seien "wirklich abgeleitet aus Einem Grunde, und begriffen als ein nothwendiges, in sich zusammenhangendes Ganzes" (II, 655), nämlich als systematisch eingeordnete Momente in die Sich-Erscheinung des vorausgesetzten Einen Lebens. "Ist Leben und offenbart sich dasselbe sich selbst, so muss gerade ein solches, so bestimmtes Bewusstseyn seyn, wie wir es dargelegt haben; denn nur also, und in dieser einzig möglichen Form kann das Leben sich in sich selbst offenbaren. [...] Dass aus der ersten Form sich ergiebt eine stehende Sinnenwelt [...], aus der zweiten ein System von Individuen [...] ist bekannt: wir wissen aber zu gut, dass das Ganze nichts ist, als die nothwendige Form der Sichanschauung des Lebens; wir wissen, dass diese Anschauung nothwendig in solche Bilder sich bricht, und dass sie überhaupt ursprünglich sich bricht, um jenseits aller Anschauung sich auch noch denken zu können". (II, 655)

Diese bloß faktische Sich-Erscheinung des Lebens als Einheit wird dann durch die sich in ihm offenbarende Erscheinung des absoluten Sittengesetzes als Erscheinung des Absoluten qualifiziert 
).

Darüber hinaus muß auch das Bemühen Fichtes festgehalten werden, nicht nur zu zeigen, wie sich die faktisch angesetzte Pluralität von Ichen als reales System, als interpersonale Gemeinschaft verstehen und verwirklichen kann, sondern auch aufzuweisen, wie sich dieses absolut faktisches System des sich in sich frei entfaltenen Einen Lebens moralische begründen und rechtfertigen läßt. Nach der Darstellung des in den "Thatsachen des Bewussseyns" von 1810/11 geführten Beweises kann der sich dem Leben offenbarende Endzweck (als Sichtbarkeit) des Absoluten selbst) in seiner unendlichen Aufgabestellung nur durch eine Reihe von in einer Einheit systematisch zusammenhängenden Individuen ausgefüllt werden, da sein Erscheinen im jeweils einzelnen Individuum immer nur mit einer bestimmten und beschränkten Aufgabe verbunden ist. Die faktisch erscheinende Pluralität von Ichen wäre also in dieser Hinsicht die notwendige Form, durch die der Endzweck als unendliche Aufgabe erfüllt werden soll, eine Aufgabe aber, die bezüglich ihrer Realisation von dem vorausgesetzten Einen Leben nur als unendliches Streben aufgefaßt werden kann. "Die Entstehung eines Individuums ist ein besonderes und durchaus bestimmtes Decret des sittlichen Gesetzes überhaupt, welches erst durch seine Decrete an alle Individuen sich vollkommen ausspricht." (II, 664) 
)

Von diesem dergestalt durch das Sittengesetz bedingten und zugleich gerechtfertigten Individuen-System kann dann auch G. Gurwitsch in seinem Buch "Fichtes System der konkreten Ethik" 
) sagen: "Das unwiederholbar-unersetzbare konkrete Ganze des Ideals bestimmt sich näher als ein System der in Wechselbeziehung zueinander und zum Ganzen befindlichen und korrelativ sich setzender und erzeugender idealen Ich-Individualitäten, ein System der gegenseitigen Bedingtheit zwischen der Einheit des Ganzen und der unendlichen Vielheit der konkret-individuellen Glieder." Allerdings muß festgehalten werden, daß bei dieser Begründung der Individuenpluralität durch die Realisation des sich als unendliche Aufgabe offenbarenden Endzwecks eine unmittelbare Synthesis der Individuen nicht notwendig gedacht werden muß, daß somit auch hier eine Begründung des unmittelbaren Interpersonalitätsverhältnisses noch nicht geleistet ist.

Abgesehen davon setzt Fichtes Behauptung, daß sich die Darstellung des sittlichen Endzwecks an eine bestimmte Summe von Individuen verteilen muß, in sich voraus, daß der Endzweck nicht durch ein einzelnes Individuum realisiert werden kann. Der Grund für dieses Nicht-Können kann nun aber nicht in der Intention liegen, die Unendlichkeit des Endzwecks durch die Pluralität der Individuen ausfüllen zu wollen, denn bloß als geschlossene Summe von einzelnen Individuen ist diese dazu ebensowenig in der Lage wie ein einzelnes Ich.

Neben diesen Bemühungen Fichtes, die Pluralität der Iche als interpersonales System aus den Realisationsbedingungen des vorausgesetzten Einen Lebens (der Vernunft) zu begründen, muß überdies auch entschieden darauf hingewiesen werden, daß in dem in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 geführten Beweis der interpersonalen Vorstellungsbedingungen die niederen Erscheinungsbedingungen der Interpersonalität in nie dagewesener Exaktheit und Ausführlichkeit aufgezeigt und entfaltet worden sind, Es ist das große Verdienst dieser Darstellung, daß von der angesetzten Interpersonalitätsvorstellung aus alle Momente der faktischen Erscheinung als Anschauungs- und Darstellungsbedingung des interpersonal sich vermittelnden, individuellen sittlichen Handelns, also als Bedingungen der sittlichen Sich-Erscheinung des Lebens, bestimmt worden sind. Auf die Frage, welches die ursprünglichen Bestimmungen und die absoluten Geschöpfe der "Natur", d.i. der Erscheinung, sind, antwortet Fichte: "Nichts mehr, denn die Individuen-Welt. Die Individuen also sind auch, zufolge ihrer sittlichen Bestimmungen, und sie sind das einzige Wahre und Wirkliche an der Natur, und mit ihrer Hervorbringung ist die allgemeine Natur geschlossen und zu Ende. Was noch weiterhin ist, oder als seyend erscheint, ist Product des besonderen Lebens, oder auch der besonderen Natur in der individuellen Form; als da ist Anschauung der Natur in ihm selbst, dem Individuum, indem es ja Natur ist, weitere Modification der Natur, indem es ja, in seinem Einheitspuncte und von seinem Einheitspuncte aus, Kraft der Natur ist." (II, 665)

Dieser Nachweis, daß alle Momente der Erscheinung, sowohl der bloßen als auch der freien Sich-Erscheinung des Lebens, nur dadurch ihre wahre Bedeutung erhalten, daß sie als Anschauungs- und Darstellungsbedingungen der dem Leben in seiner Einheit aufgegebenen sittlichen Realisation fungieren, daß sie also in dieses Soll-Sein der Erscheinung, die nur als freie Sich-Erscheinung ursprünglich angesetzt werden kann, integriert werden müssen, sollte in der durchgeführten Abhandlung erbracht werden.

Die in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 nur mangelhafte Fassung der interpersonalen Synthesis, in der das Leben seine höchste sittliche Erfülltheit findet, ist keineswegs als endgültige Konzeption der Fichteschen Interpersonalitätslehre anzusehen. Die gezeigten Lücken in der Beweisführung der interpersonalen Vorstellungsbedingungen, sowohl hinsichtlich der Begründung der unmittelbaren, absoluten Erkenntnisbedingungen als auch der deduktiven Ableitung der interpersonalen Vorstellungs- wie Setzungsbedingungen als Erscheinung des Absoluten, lassen sich durch die Darstellungen in anderen Abhandlungen schließen.

So ist es unter anderem das Anliegen der "Thatsachen des Bewußtseins" von 1813 
), die Sich-Erscheinung der Individuenwelt als notwendige Bedingung der Erscheinung des Absoluten zu qualifizieren. Wegen seiner Bedeutung für die Interpersonalitätskonzeption Fichtes soll dieser Beweisgang hier kurz skizziert werden 
).

Basierend auf den in der Vorlesung "Ueber das Verhältniß der Logik zur Philosophie oder transcendentale Logik" 
) erarbeiteten Ergebnissen über das Verhältnis vom Absoluten und der absoluten Erscheinung 13
), deren Kenntnis bei den Zuhörern vorausgesetzt wird 
), will Fichte in den "Thatsachen des Bewußtseins" von 1813 folgendes Problem entfalten: Er will zeigen, unter welchen Bedingungen sich die vorausgesetzte Einheit der Erscheinung als Erscheinung des Absoluten verstehen und sich nach dem Bilde dieser Erscheinung, dem Bilde Gottes, bestimmen kann. Dazu muß sich die Erscheinung zunächst selbst als Form dieser qualitativen Erscheinung verstehen können. Dieses Sich-Verstehen der Form als solcher ist nur in der Form der Reflexibilität, in der Ich-Form möglich; "die absolute Seinsform der Erscheinung ist das Sichverstehen." 
) Damit sich aber diese Sich-Erscheinung als bloße Erscheinung verstehen kann, muß diesem Verstehen ein Gegensatz gebildet werden, von dem aus und an dem sich dieses Selbstverständnis entzünden kann: die Erfahrung, das empirisch Wirkliche. "Die Erfahrung ist absolutes Bild des formalen Sichverstehens der Erscheinung." 
) Doch "in der Erfahrung versteht die Erscheinung sich lediglich ihrem formalen Sein nach." 
).

Dabei soll es aber laut der gemachten Voraussetzung nicht bleiben; die Erscheinung soll sich in ihrem eigentlich qualitativen Sein begreifen. "Das ihm [cf. dem bloßen Sich-Verstehen in der Form des Ichs] entgegengesetzte höhere Verstehen müßte darum sein ein reales, wahrhaftes. Die Erscheinung müßte in ihm sich verstehen als das, was sie in der That, und abgesehen von ihrer bloßen Form ist, als Erscheinung des Absoluten." 
)

Fichte legt nun dar, daß dieses Sich-Verstehen der Erscheinung als Erscheinung des Absoluten nur in der Form des Ichs als System von Einzel-Ichen möglich ist. Das Faktum der Pluralität von Ichen wird zunächst als Tatsache des Bewußt-Seins festgestellt: "Die Eine Erscheinung spaltet sich ja in Individuen (wie wir historisch wissen)“
). "Unserer faktischen Naturanschauung zufolge theilt sich die Erscheinung, die wir als Eine und dieselbige gesetzt haben, in eine Mannigfaltigkeit von Grundprincipien ihrer selbst, welches Grundprincip wir Ich nennen" 
).

Soll aber durch diese Spaltung in mehrere Grundformen die Erscheinung nicht überhaupt ihre Einheit verlieren, so muß gezeigt werden, daß sich die Pluralität der Iche als notwendige Bedingung der Erscheinung des Absoluten systematisch begreifen lasse. Die zu stellende Frage lautet: "Warum ist es [cf. das Zerfallen der Erscheinung in mehrere Grundformen ihrer selbst] so? warum kann das formale Bild der Erscheinung durchaus nicht sein ein einfaches, sondern muß sein ein vielfaches Ich, ein System von Bildern solcher Iche, die eins und dasselbe sind in Beziehung auf ihren Charakter als Ich, als Ichheit"? Fichte antwortet darauf folgendermaßen: "Die Erscheinung schlechthin in der höchsten Ansicht, welche wir von ihr fassen können, ist das Erscheinen Gottes. Aber die Erscheinung ist, nur inwiefern sie sich versteht. Sie ist darum auch innerlich und qualitativ nur dasjenige, was als Erscheinen Gottes verständlich ist, und schlechthin nicht Anderes. Das Sein der Erscheinung ist darum, seinem Inhalte nach, Verständlichkeit Gottes, der reale Begriff von Gott." 
) Insofern es aber dieses Verstehen ist, ist es auch in seiner Form als Erscheinung wirklich. "Die Sichanschauung des wirklichen und gegebenen Seins der Erscheinung, und darin, wie wir aus dem Obigen wissen, des absoluten Princips aller Wirklichkeit, ist die eines mannigfaltigen Ich. Mit der Anschauung der Wirklichkeit haben wir es zu thun. Die Wurzel aller Wirklichkeit ist das Ich. Es wäre Ein Ich, wenn es nur Anschauung wäre, aber es ist auch Verständlichkeit der Anschauung, daher ist das Grundprincip aller Anschauung der Wirklichkeit ein Mannigfaches." 
)

Fichte beweist hier somit die Pluralität der Iche als einheitliches System aus den Bedingungen der Sich-Verständigkeit der Erscheinung. Der Umfang dieses Systems von Ichen bleibt unableitbar, ist an die reale faktische Anschauung gebunden.

Doch Fichte begründet die Pluralität von Ichen nicht nur von der theoretischen Seite her als Bedingung der Sich-Verständigkeit der Erscheinung als Einheit, sondern auch von der Seite der material sittlichen Setzungsbedingungen her, nämlich als synthetische Form des zu realisierenden qualitativen Bildes Gottes. Denn da durch die bloß theoretische Begründung das System von Ichen noch keineswegs hinreichend gerechtfertigt erscheint, weil sich in diesem Begründungsversuch die einzelnen Iche nur gegenseitig als Mittel der jeweils eigenen Frei-Werdung begreifen könnten, muß die Pluralität der Iche aus den materialen Setzungsbedingungen erfolgen. "Die Sache müßte darum so sich verhalten, daß nicht das Eine Ich, sondern dieses System der mannigfaltigen Iche das vorausgesetzte formale Verstandesbild der Erscheinung wäre, als mögliche leere Form, für alle künftige Subsumtion der qualitativen Erscheinung unter die Ichform". 
)

Dieses Problem versucht Fichte in den "Thatsachen des Bewußtseins" von 1813 dadurch zu lösen, daß er zeigt, wie die Erfüllung der gesollten sittlichen Aufgabe nur durch das System der Individuen geleistet werden kann. "Die wirkliche Erscheinung erscheint sich als eine Mannigfaltigkeit einer, in ihrer Selbstanschauung gegebenen Einheit von Ichen dadurch, weil sie sich erscheinen soll, als mit Freiheit innerhalb dieser gegebenen Mannigfaltigkeit, und von ihr aus sich erhebend zur Einheit." 
) In dieser synthetischen Einheit hat jedes Individuum eine bestimmte sittliche Aufgabe, um das ideale Bild der qualitativen Erscheinung Gottes auszufüllen. Doch bleibt hier zu fragen, warum die Erscheinung sich hinsichtlich dieser sittlichen Erfüllung als System begreifen muß. Denn da die Bestimmtheit der sittlichen Aufgabe im Erscheinen des jeweiligen sittlichen Ideal-Bildes liegt, das in seinem Erscheinen immer ein bestimmtes sein muß, wäre eine Ausfüllung des zu denkenden Gesamt-Bildes auch ohne systematischen Zusammenhang der einzelnen Individuen hinsichtlich der Realisation dieses idealen Gesamt-Bildes vorstellbar.

Fichte versäumt es also auch in dem in den "Thatsachen des Bewußtseins" von 1813 geführten Interpersonalitätsbeweis zu zeigen, daß die Realisation des erscheinenden sittlichen Wertes notwendig an die synthetische Form der Individuen gebunden ist 
). Somit könnte auch hier der Eindruck einer individuellen Versittlichung entstehen.

Doch eine solche Auffassung, in der dem Sittengesetz nur individueller oder vermittelnd abgrenzender Charakter beigemessen wird, entspricht nicht der eigentlichen Ansicht Fichtes, Um diese, die andere Person einschließende Bedeutung des Sittengesetzes (hinsichtlich seiner Realisation) zu betonen, heißt es in dem "System der Sittenlehre" von 1812 
) ausdrücklich: "Das absolut letzte Ziel des sittlichen Willens hienieden ist eine Sittlichkeit ausser ihm. Das [cf. sittliche] Objekt des Menschen ist immer der Mensch." Wir sagen damit: "also, wenn es uns damit Ernst ist, der Sittliche wolle in dieser Welt nie unmittelbar ein objektives Sein, sondern nur einen Willen des Andern." 
) Der interpersonale Aufruf erfolgt also ursprünglich deshalb, weil der "Sittliche [...] durchaus die Sittlichkeit Aller" 
) will. Denn "wessen ganzes Gemüth vom Wollen derselben cf. der sittlichen Bildung voll ist, der liebt eben darum die Gemeinschaft mit Menschen, die ihm in jener Pflicht aufgegeben ist." 
) "Alle ohne Ausnahme umfaßt er mit seiner Liebe: so sind sie ihm sittlichen Erkenntniß gegeben, und er kann diese Ansicht nicht aufgeben, ohne die Sittlichkeit selbst aufzugeben." 
) Am klarsten wird aber diese sittliche Bestimmung der Interpersonalität, die auf eine unmittelbare Vollendung des Verhältnisses durch das Sittengesetz selbst ausgeht, in der "Anweisung zum seeligen Leben" dargestellt, wo Fichte die sittliche Liebe bezeichnet als "nicht die seinige, noch die unsrige, sondern diese erst uns beide zu zweien scheidende, so wie zu Einem bindende Wechselliebe" 
).

Dadurch wird nun auch die Spaltung in zumindest zwei Iche ihrem Sinn nach erklärt: Die zu realisierende Liebe als Erscheinung Gottes soll von der Sich-Erscheinung, von dem in sich geoffenbarten Leben der Freiheit aufgenommen und erfüllt werden, sie kann es aber nur im freien Sich-Zustimmen zweier freier Willensprinzipe.

Nimmt man nun diese Ausführungen zu den schon erarbeiteten Konstitutivmomenten der Interpersonalität hinzu, so läßt sich von dieser absoluten, sittlichen Bestimmung der frei zu realisierenden Interpersonalität als Synthesis in und aus Liebe auch das absolute Soll-Sein, der Sinn dieses Verhältnisses umfassend bestimmen: Die in dieser Wechselliebe umfaßte "gesammte Geisterwelt, als Eins genommen, ist frei, und darin besteht ihr eigentliches, von dem Leben Gottes verschiedenes Leben. Sie liegt, als frei, zwischen einem doppelten Sein; zuvörderst demjenigen, welches in ihr unmittelbar wirkt: Gott; sodann demjenigen, welches sie selbst hervorbringen soll als das Nachbild jenes ersten Seins. Da, wo das wirkliche Leben der gesammten Geisterwelt geworden ist zum vollkommnen Abdrucke jenes ersten in einzelnen Punkten offenbarten Seins, ist hervorgebracht das geforderte zweite Sein -- und die Fortschöpfung der Welt, rein von Gott aus, kann nun weiter schreiten." 
) Unter dieser Fortschöpfung der Welt ist aber nichts anders zu verstehen als die Ausbreitung des Bildes Gottes "über Alle" 
).

Von diesem höchsten Standpunkt gesehen ist die sich erscheinende Interpersonalität als der Ort anzusehen, an dem sich die absolut erscheinende Liebe als Bild Gottes in freier Wechselbeziehung realisieren soll. Die Realisation der Liebe ist schlechthin gefordert, sie ist die absolute Bestimmung allen Seins, und somit ist auch deren Form, die interpersonale, freie Synthesis, als Bedingung dieser Realisation schlechthin gefordert 
). [Dieses Wissen von der Sich-Erscheinung der Erscheinung als interpersonale Erscheinung, in der sich das Bild Gottes verbreiten soll, wird von Fichte übrigens nicht bloß auf dem reduktiven, sondern auch auf dem deduktiven Wege gewonnen, Die Interpersonalität erscheint somit als Konstitutivmoment der Erscheinung des Absoluten überhaupt; im "System der Rechtslehre" von 1812 führt Fichte dazu folgendes aus: "Das Wissen soll sich begreifen als das und das (als Erscheinung Gottes); es ist darum für sich ein Sich, Ich, Soll es sich begreifen, so muß es sich begreifen als Eins; wie es in der That ist. Aber es muß selbst wieder begreifen sein Begreifen dieser Einheit. Es muß diese begreifen als ein Zusammenfassen der Einheit aus der Mannigfaltigkeit. Das Wissen muß darum vor dem Sichbegreifen als Eins und als Bedingung dieses Begreifens sich vorfinden als ein Mannigfaltiges von Ichen. Dieses Finden muß vollendet sein, wenn es sich begreifen soll als Eins, also das Wissen muß sich finden als eine geschlossene Welt, als ein System von Ichen." 
) [305] Fichte zeigt also klar, daß die Interpersonalität notwendige Bedingung des erscheinenden Absoluten ist; daß der Begriff des Wissens nicht als bloße theoretische Objektivation einer Sache, sondern als lebendiger, geistiger Akt zu verstehen ist, legt Fichte ausdrücklich dar; in den "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 heißt es ganz lapidar: "das Leben oder auch das Wissen. [...] durchaus gleichbedeutend sind beide Ausdrücke", (II, 685)

"Man kann", wie Reinhard Lauth ausführt 
), "die W.-L. von zwei Seiten lesen: formal-genetisch oder material-inhaltlich. Formal-genetisch ist die Interpersonalität ein Entfaltungsmoment des absoluten Wissens, das aus der Einheit eben dieses Wissens abgeleitet wird. Material-inhaltlich angesehen aber ist die sittlich erfüllte Interpersonalität die vollendete Offenbarung Gottes und der Sinn der ganzen Erscheinung. Man darf aber, wie Fichte wiederholt nachdrücklich betont hat, die formal-genetische Betrachtung nicht zu einer real-kausalen machen. Vom materialen Inhalt her gesehen ist die Form der Erscheinung um des Inhalts willen."

Dadurch hat nun Fichte in konsequenter Weise die absoluten Bedingungen jeder echten, interpersonalen Beziehung, die über die bloßen Vorstellungsbedingungen hinausgehen und die absoluten Setzungsbedingungen miteinbeziehen, indem durch die Erscheinung des Absoluten als sittliche Liebe zu eben dieser Liebe im interpersonalen Bereich aufgefordert wird, aufgedeckt. Es hat sich in dieser Entfaltung gezeigt, daß selbst die bloße interpersonale Vorstellung ursprünglich durch das Verstehen dieser Liebe, der absoluten Sittlichkeit als solcher, bedingt ist, weil, wie Fichte in der "Anweisung zum seeligen Leben" sagt, nur "die Liebe [...] die Quelle aller Gewissheit, und aller Wahrheit und aller Realität" 
) ist, und daß jedes Interpersonalitätsverhältnis nur durch konsequente Realisation der erschienenen Liebe Gottes wirkliches Leben und eine wahre Einheit erhalten kann. Ohne Vollzug dieser Liebe als unmittelbares Partizipieren an der absoluten Erscheinung, religiös gesprochen, ohne Liebe zu Gott, ohne diese absolute Liebe selbst wiederum zu lieben, also ohne in die notwendige Erscheinung Gottes frei eingestimmt zu haben, bleibt darum jede anders gestaltete interpersonale Einheit in sich widersprüchlich, ohne absoluten Sinn. 
) 

Kapitel IV

§ 23 Schlußbemerkung

Von der Position dieses Wissens aus gesehen wird es auch verständlich, daß durch das willentliche Negieren, durch das Mißachten und das radikale Verwerfen der absolut geforderten Liebe zu Gott, diese Gottesliebe nicht vollzogen wird. Da diese Liebe jedoch absolute Voraussetzung für jede interpersonale Beziehung ist, die ihre moralische Erfüllung sucht, wird infolgedessen jede andere Form einer mitmenschlichen Beziehung eine Form etwa, die sich nur noch auf einen "Humanismus" als Gehalt berufen kann pervertiert und muß notwendigerweise scheitern 
). Denn wird diese mitmenschliche Beziehung nicht durch die in Gott erscheinende absolute Liebe und aus der Liebe zu dieser Liebe gespeist, dann kann der Inhalt, der notwendigerweise für eine Interpersonalitätsbeziehung als Einheit angesetzt werden muß, nur mehr Ausdruck absoluter Willkür und Grausamkeit sein, die zumindest implizit die selbständige Vernünftigkeit der anderen Person negiert, sie in praxi vernichtet, besonders dann, wenn dieses Surrogat einer interpersonalen "Einheit" die deklarierte willentliche Ablehnung der Liebe Gottes darstellt.

Inhaltsangabe 

Inhaltsangabe  









Seite                                       

Vorwort 
Einleitung                                                        

§ 1 Vorläufige Bestimmung und historischer Überblick

über die Ansätze zur Interpersonalitätsbegründung 

vor Fichte 










1

Kapitel I 

Systematische Entfaltung des Interpersonalitätsproblems 

§ 2 Allgemeine Vorbemerkungen 







2

§ 3 Formal-theoretische Entfaltung des Interpersonalitäts-

problems 










7

§ 4 Entfaltung des Interpersonalitätsproblems  







hinsichtlich der material-praktischen Setzungsbedingungen 



11

Kapitel II 

Fichtes philosophisches Grundprinzip und die frühen 

Interpersonalitätsbeweise 

§ 5 Der transzendental-philosophische Ansatz Fichtes 




15

§ 6 Die Entfaltung der Interpersonalitätstheorie in den   




Frühschriften Fichtes  








22

Kapitel III 

Der Interpersonalitätsbeweis in den "Thatsachen des 

Bewusstseyns" von 1810/11 

§ 7 Einleitung   









38

§ 8 Übergang vom faktisch gebundenen zum freien sich 

vorstellenden  Vorstellen des Bewußt-Seins 





42

 § 9 Entfaltung des realen Wirksamkeitsvermögens hinsichtlich 

des frei bedingten Vorstellens  







50

§ 10 Konstruktion des Überganges vom bloßen Begriff der 

Wirksamkeit zum realen Wirken selber 






61

§ 11 Die Produkte der Wirksamkeit hinsichtlich ihrer Bedeutung 

für eine interpersonale Vermittlung  






66

§ 12 Einführung der Interpersonalitätsbeziehung als Tatsache 

des Bewuf3t-Seins   









69

§ 13 Bestimmung der bloßen Denkbedingungen der Interpersonalitäts-

vorstellung   










72

§ 14 Bestimmung der aus dem Denken der Einheit abgeleiteten äußeren 

Anschauungsbedingungen der Interpersonalitätsvorstellung 



88

§ 15 Bestimmung des äuf3eren Wahrnehmungsbereiches als notwendige 

Anschauungs- bzw. Erscheinungsbedingung der Interpersonalitäts-

vorstellung   










93

§ 16 Zusammenfassende Betrachtung des bisherigen Ergebnisses 

und Bestimmung der hinsichtlich einer umfassenden Darstellung der 

interpersonalen Vorstellungsbedingungen noch zu leistenden Aufgabe 

97

§ 17 Bestimmung der Wirksamkeitsprodukte als objektiv anschaubare 

Vermittlungsbedingung der darzustellenden Interpersonalitätsvorstellung 

108

§ 18 Bestimmung des Zusammenhanges von sittlicher und sinnlicher Welt 

117

§ 19 Bestimmung der Verbotsanschauung als reale Bedingung des zu 

denkenden, fremden Prinzip-Seins 






123

§ 20 Weitere Bestimmung der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, 

unter denen ein Gegenstand in der Vorstellung als fremdes Ich 

begriffen werden kann 








130

§ 21 weitere Bestimmung der Einheit, durch die die Interpersonalitäts-

vorstellung erst ihre eigentliche Begründung erhält 




135

§ 22 Zusammenfassung 








146

Kapitel IV 

§ 23 Schlußbemerkung   








157

Inhaltsangabe  









159

Literaturverzeichnis 








160

Lebenslauf 










162

Literaturverzeichnis

Fichte, Johann Gottlieb: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. von Reinhard Lauth und Hans Jacob, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964

Fichte, Johann Gottlieb: Sämtliche Werke, hrsg. von I.H. Fichte, Berlin 1845/46, Walter de Gruyter & Co. Verlag, Berlin 1971

Fichte, Johann Gottlieb: Die Thatsachen des Bewusstseyns, Cottaische Buchhandlung, Stuttgard und Tübingen 1817

Fichte, Johann Gottlieb: Nachgelassene Werke, hrsg. von I.H. Fichte, Bonn 1834/35, Walter de Gruyter & Co. Verlag, Berlin 1962

Fichte, Johann Gottlieb: Nachgelassene Schriften, hrsg. von Hans Jacob, Bd. II, Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin 1937

Fichte, Johann Gottlieb: Briefwechsel, hrsg. von H, Schulz, 2 Bde, H. Haessel-Verlag, Leipzig 1925

Alquié, Ferdinand: La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, Presses Universitaires de France, Paris 1950

Anselm von Aosta: Proslogion, Hegner Verlag, Köln 1966

Brüggen, M.: Der Gang des Denkens in der Philosophie J.G. Fichtes, Diss. München 1964

Descartes, René: Meditationes de prima Philosophia, 1685

Oeuvres de Descartes, hrsg; von C, Adam & P. Tannery, Bd. VII, Paris 1904

Duesberg, Hans: Person und Gemeinschaft, Bouvier Verlag, Bonn 1970

Ebner, Ferdinand: Notizen, Tagebücher, Lebenserinnerungen, Kösel Verlag, München 1963

Girndt, Helmut: Differenz des Fichteschen und Hegelschen Systems, Bonn 1965 [309]

Gurwitsch, G.: Fichtes System der konkreten Ethik, Mohr Verlag, Tübingen 1924

Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes, H. Glockner-Gesamtausgabe, Frommanns Verlag, Stuttgart 1951

Henrich, D.: Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt am Main 1967

Hobbes, Thomas: Leviathan 1651, Reclam Verlag, Stuttgart 1970

Hunter, Charles Kipling: Der Interpersonalitätsbeweis in Fichtes früher angewandter praktischer Philosophie, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1973

Husserl, E.: Erste Philosophie, Husserliana Bd. VIII

Jacob, Hans: Verzeichnis der Handschriften J.G. Fichtes, Verlag Junker & Dünnhaupt, Berlin 1939

Kant, Immanuel: Kant Werke, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. hrsg. von W. Weischedel, Darmstadt 1968

Kopp, Hans Ulrich: Vernünftige Interpersonalität als Erscheinung des Absoluten, München, bei W. & I.M. Salzer, 1972

Lauth, Reinhard: Le problème de l'interpersonnalité chez J.G. Fichte, Archives de Philosophie, Tome XXV Cahier III-IV, Paris 1962

Lauth, Reinhard: Zur Idee der Transzendentalphilosophie Pustet Verlag, München 1965

Lauth, Reinhard: Die absolute Ungeschichtlichkeit der Wahrheit, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1966

Lauth, Reinhard: Begriff, Begründung und Rechtfertigung der Philosophie, Pustet Verlag, München-Salzburg 1967

Lauth, Reinhard: Ethik in ihrer Grundlage aus Prinzipien entfaltet, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1969

Leibniz, G.W.: Monadologie 1714, Felix Meiner Verlag, Philos. Bibl. Bd. 108 [310]

Ludwig-Maximilians-Universität, Personen- und Vorlesungs-Verzeichnis, München 1955 und 1958

Platon: Sämtliche Werke, Bd. II, Jacob Hegner Verlag, Köln 1969

Rousseau, J.J.: Der Gesellschaftsvertrag, Reclam Verlag, Stuttgart 1969

Schurr, Adolf: Die Begründung der Philosophie durch Anselm von Canterbury, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1966

Schurr, Johannes: Gewissheit und Erziehung, A. Henn Verlag, Ratingen bei Düsseldorf 1965

Weischedel, W.: Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft, Leipzig 1939

Lebenslauf

Am 7.6. 1942 wurde ich, Eberhard Heller, als Sohn des landwirtschaftlichen Beraters Anton Heller und seiner Ehefrau Helene, geb. Reimer, in Nümbrecht / Oberbergischer Kreis geboren. Die Einschulung erfolgte Ostern 1948. Im Frühjahr 1952 wechselte ich auf das Gymnasium in Hilders / Rhön über, das damals noch ein Pro-Gymnasium der humanistischen Rabanus-Maurus-Schule in Fulda war. Am humanistischen Gymnasium zu Fulda bestand ich im Winter 1961 das Abitur. Nach einem freiwilligen Militärdienst von drei Jahren, den ich als Leutnant d. Res. absolvierte, immatrikulierte ich mich an der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Zunächst belegte ich dort die Fächer Archäologie, Philosophie und Kunstgeschichte, später nahm ich noch Soziologie hinzu.

Meine akademischen Lehrer im besonderen waren: Prof. Dr. Ernst Homann-Wedeking, Prof. Dr. Erwin Bielefeld, Dr. Hermann Bauer, Dr. Erich Hubala, Prof. Dr. Emerich Francis, Prof. Dr. Bolte, Dr. P. K. Schneider, Prof. Dr. Max Müller, Prof. Dr. E. Grassi, Prof. Dr. N. Lobkowicz und Prof. Dr. Dr. Reinhard Lauth, der auch die vorliegende Arbeit angeregt hat.

� So macht z.B. Platon in seinem rechtsphilosophischen Werk "Der Staat" (Platon, Sämtliche Werke Bd. II, Jakob Hegner-Verlag, Köln 1969, in der Übersetzung von W.S. Teuffel und W. Wiegand) nur allgemeine Ausführungen zur rechtlichen Regulierung des zwischenmenschlichen Verhältnisses im Staat, ohne jedoch zu überlegen, durch welche Momente ein solches Verhältnis grundsätzlich konstituiert wird.


�Der rechtsphilosophische Ansatz Thomas Hobbes' (in seinem Werk "Leviathan" - 1651 - Reclam-Verlag, Stuttgart 1970, in der Übersetzung von P. Mayer) beruht auf der dogmatischen Annahme eines schlechthin gegebenen, gesellschaftlichen Seins, das zunächst durch den Krieg aller gegen alle gekennzeichnet ist. Dieser ursprüngliche, gesellschaftliche Zustand, durch die Verabsolutierung der individuellen Willkürfreiheit erzeugt, erfährt nur aus Interesse der jeweiligen Individuen an der eigenen Existenzsicherung eine praktische Regulierung. "Die Absicht und Ursache, warum die Menschen bei all ihrem natürlichen Hang zur Freiheit und Herrschaft sich dennoch entschließen konnten, sich gewissen Anordnungen, welche die bürgerliche Gesellschaft trifft, zu unterwerfen, lag in dem Verlangen, sich selbst zu erhalten und ein bequemeres Leben zu führen; oder mit anderen Worten, aus dem elenden Zustande eines Krieges aller gegen alle gerettet zu werden." (ebd. S. 151) Abgesehen von der ursprünglich absolut unvernünftigen Form der formalen Freiheit wird in dieser Hinsicht der Vernunft nur regulativer Charakter zuerkannt. "Das natürliche Gesetz aber ist eine Vorschrift oder allgemeine Regel, welche die Vernunft lehrt, nach welcher keiner dasjenige unternehmen darf, was er als schädlich für sich selbst anerkennt." (ebd. S, 118) Das hier von Hobbes aufgestellte, negative Gesetz der Vernunft bleibt aber in dieser Verabsolutierung ungerechtfertigt. Vgl. dazu auch C. K. Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis in Fichtes früher angewandter praktischer Philosophie", Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1973 (hiernach zitiert Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes")


� Die Absicht der Schrift "Du contrat social" (J.J.Rousseau "Der Gesellschaftsvertrag" - Reclam-Verlag Stuttgart 1969 in der verbesserten Übersetzung von "H. Denhardt) bestimmt Rousseau im 1. Buch wie folgt: Ich beabsichtige zu untersuchen, ob es in der bürgerlichen Verfassung irgendeinen gerechten und sicheren Grundsatz der Staatsverwaltung geben kann, wenn man die Menschen nimmt, wie sie sind, und die Gesetze wie sie sein können." (ebd. S, 29) Das ursprüngliche Gegebensein eines gesellschaftlichen Verhältnisses findet Rousseau in der Familie vor: "Die älteste und einzig natürliche Form aller Gesellschaften ist die Familie", (ebd., S. 30) Rousseau geht also, wissenschaftlich gesehen, auch naiv von der Annahme eines vorgegebenen interpersonalen Seins aus, ohne zu prüfen, durch welche Momente dieses Sein ursprünglich konstituiert wird.


� Zum Problem des interpersonalen Verhältnisses bei Kant vgl. W. Weischedel: "AVgl. dazu Fichte NW Bd. I, "Transscendentale Logik" -1812, S. 142: "Es ist die in dem Bilde schlechthin liegende Beziehung, daß in ihm Etwas abgebildet sei, ein in ihm Gebildetes ihm correspondire".ufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft" - Leipzig 1939, S. 192 und Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 5 ff.





� Vgl. dazu die Einleitung zur zweiten Auflage der" Kritik der reinen Vernunft" ((Immanuel Kant: "Kritik der reinen Vernunft", zweite Auflage von 1787, Kant- Werke Bd. III, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1968, hrsg. von W. Weischedel (hiernach zitiert: Kant-Werke), ebd. S. 61: "Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?"


� Vgl. Kant-Werke Bd. IX, S. 191 ff


� Vgl. dazu J.G. Fichtes Recension (J.G. Fichtes Werke, hrsg. von I. H. Fichte Bd. VIII - Walter de Gruyter-Verlag, Berlin 1971; hiernach zitiert: Fichte SW; S. 427 ff); ebd., S. 428: "Auch sey es uns erlaubt, anzumerken, dass diese Schrift, wenn auch nicht durchgängig die Gründe, doch zum wenigsten die Resultate der Kantischen Rechtsphilosophie vollständig enthält". Die Voraussetzung, unter der überhaupt ein Rechtsverhältnis zustande kommen kann, fügt Fichte selbst hinzu: "Nur inwiefern Menschen in Beziehung aufeinander gedacht werden, kann von Rechten die Rede seyn, und ausser einer solchen Beziehung, die sich aber dem Mechanism des menschlichen Geistes zufolge von selbst und unvermerkt findet, weil die Menschen gar nicht isolirt seyn können, und kein Mensch möglich ist, wenn nicht mehrere bei einander sind, ist ein Recht nichts." (ebd., S. 430)


� Kant-Werke Bd. VI, S. 103 ff, besonders S. 140.


� Kant-Werke Bd. VI, S. 61.


� Vgl. dazu Fichtes Brief an Karl Leonhard Reinhold vom 29.8. 1795 (in: J.G. Fichte, Briefwechsel 1793-1795; hrsg. von R. Lauth und H, Jacob, J.G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Bd. III, 2 - F. Frommann Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt 1970; hiernach zitiert: Fichte Akad.-Ausg.; S. 385 f, Nr. 305), in dem er in Bezug auf Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (Kant-Werke Bd. VI; S. 7 ff) den Vorwurf erhebt, daß die Allgemeingültigkeit der angesetzten Maximen für vernünftige Wesen unausgewiesen bleibt. Fichte schreibt u.a.: "Einer gewissen Maxime = A. widerspricht das Prädikat der Allgemeingültigkeit für vernünftige Wesen = B.: sagt, und erweis't Kant. Ich antworte ihm: Das kann wohl seyn, geht aber mich nicht an, denn was soll mich denn vermögen, überhaupt A auf B. zu beziehen? Ich will eben jene Maxime für mich allein behalten; wenn sie gemeingültig wird, dann ist mir freilich das Spiel verdorben, das weiß ich; aber warum soll ich denn Maximen aus einer gewißen Sphäre nur unter der Bedingung zu der meinigen machen, daß sie als gemeingültig gedacht werden können? Hierauf antwortet Kant nichts. Vgl. dazu auch die Kritik Fichtes in den "Thatsachen des Bewusstseyns" 1810/11 (Fichte SW, Bd. II, S. 625 f.), wo er Kant ebenfalls vorwirft, die Allgemeingültigkeit, die der kategorische Imperativ in Anspruch nimmt, sei nicht bewiesen: "Er [sc. Kant] hat seiner factisch offenbar nur aus seinem Individuum ausgehenden Evidenz die Gemeingültigkeit für alle Subjecte nicht erhärtet", (ebd. S. 626) "Er müsste die Viele und Alle darlegen als Anschauungsform eines kategorischen Imperativs [...], wie es sich denn auch in der That also verhalten dürfte. Also er hat jenes Bewusstseyn der Einheit des Lebens in den Vielen weder abgeleitet [...], noch hat er es ausdrücklich aufgestellt als Factum des Bewusstseyns, [...]; sondern er hat es nur, getrieben durch den gemeinen Menschenverstand, stillschweigend vorausgesetzt. Wenn also auch nicht seine Gesinnung, der gemeine Menschenverstand in ihm, individualistisch war, so war es doch seine Speculation, die er durch jenen gemeinen Menschenverstand von Zeit zu Zeit verbesserte."(ebd. S. 626 f)





� Kant-Werke Bd. VII, S. 1 ff.


� Die Formel: "Mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich Zweck" drückt zwar in aller Schärfe formal gesehen den gegenseitigen Wechsel der Personen in Freiheit aus, und zugleich setzt sie auch die Erkennbarkeit des anderen als Freiheit an, doch gerade diese Erkennbarkeit wird nicht nachgewiesen. (ebd. S. 344)


� Vgl. Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 6 f.


� Vgl. R. Lauth: "Zur Idee der Transzendentalphilosophie", Verlag Anton Pustet, München und Salzburg 1965 (hiernach zitiert: Lauth: "Idee"), darin: "Der Entwurf der neuzeitlichen Philosophie durch Descartes", S. 11 ff, besonders S. 21.


� In R. Descartes: "Meditationes de prima Philosophia" - 1685 - Curavit Artur Buchenau, sumptibus Felicis Meineri, Lipsiae 1913, S. 24.


� Ebd. S. 24.


� Ebd. S. 32.


� Vgl. dazu Ferdinand Alquié: "La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes" - Presses Universitaires de France, Paris 1950.


� G.W. Leibniz: "Monadologie" - 1714, in der Übersetzung von A. Buchenau, Felix Meiner Verlag, Philosophische Bibliothek Bd. 108, S. 435 ff.


� Ebd. S. 455.


� Ebd. S. 436.


� Vgl. vor allem: "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" - 1794, Fichte SW Bd. I, S. 83 ff; "Grundlage des Naturrechts" 1796, Fichte SW III, "Das System der Sittenlehre" - 1798, Fichte SW Bd. IV, S. 1 ff; "Wissenschaftslehre nova methodo" - 1797/98, in: J.G. Fichte: "Nachgelassene Schriften" aus den Jahren 1790-1800, hrsg. von Hans Jacob, Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin 1937 (hiernach zitiert: Fichte: "WL nova methodo"), Bd. II, S. 344 ff; "Die Thatsachen des Bewusstseyns" - 1810/11, Fichte SW Bd. II, S, 535 ff; "Das System der Rechtslehre" - 1812, in: J.G. Fichtes nachgelassene Werke, hrsg. von I.H. Fichte, Walter de Gruyter-Verlag, Berlin 1962 (hiernach zitiert: Fichte NW), Bd. II, S. 493 ff; "Die Thatsachen des Bewußtseins" vorgetragen zu Anfang des Jahres 1813, Fichte NW Bd. I, S. 401 ff.


� Vgl. dazu R. Lauth: "Le problème de l'interpersonnalité chez J.G.Fichte", in: Archives de Philosophie, Tome XXV, Cahier III-IV, Paris 1962, Deutsche Originalfassung des Autors im Manuskript (hiernach zitiert: Lauth: "Problem der Interpersonalität").





� Fichte SW Bd. II, S. 535 ff.


� Gemeint sind: "Grundlage des Naturrechts" - 1796 und "Das System der Sittenlehre" - 1798


� Dieser problemgenetische Vergleich ist durch die bereits zitierte, umfassende Arbeit von C. K. Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis in Fichtes früher angewandter praktischer Philosophie" (S. 3, Anm. 3) sehr erleichtert worden, der die in diesen Schriften enthaltenen Ausführungen zur Interpersonalität kritisch untersucht hat.





� Zur Bestimmung der Philosophie als Wissenschaft vergleiche R. Lauth: "Begriff, Begründung und Rechtfertigung der Philosophie", Verlag Anton Pustet, München und Salzburg 1967 (hiernach zitiert: Lauth: "Begriff der Philosophie"), S. 35: "Philosophie ist eine freie geistige Tätigkeit, in der vollkommene Erkenntnis der Prinzipien des Ganzen der Wirklichkeit erstrebt und in der diese Erkenntnis gewonnen und vollzogen wird."


� Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 541.





� Vgl. dazu Fichte NW Bd. I, "Transscendentale Logik" -1812, S. 142: "Es ist die in dem Bilde schlechthin liegende Beziehung, daß in ihm Etwas abgebildet sei, ein in ihm Gebildetes ihm correspondire".


� Zur Gegebenheit fremder Personen vgl. Fichte SW Bd. VIII, "Recensionen zu Kants 'Zum ewigen Frieden'", S. 430: "[...], die sich aber dem Mechanism des menschlichen Geistes zufolge von selbst und unvermerkt findet, weil die Menschen gar nicht isolirt seyn können [...]."


� Zur reduktiven Methode vgl. R. Lauth: "Begriff der Philosophie", S. 23 und S. 26; Vgl. H. U. Kopp: "Vernünftige Interpersonalität als Erscheinung des Absoluten" - W. & I. M. Salzer, München 1972 (hiernach zitiert: Kopp: "Vernünftige Interpersonalität"), S. 3. Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. I, "Erste Einleitung in die WL", S. 446: Hierbei verfährt er auf folgende Weise. Er zeigt, dass das zuerst als Grundsatz aufgestellte und unmittelbar im Bewusstseyn nachgewiesene nicht möglich ist, ohne dass zugleich noch etwas anderes geschehe, und dieses andere nicht, ohne dass zugleich etwas drittes geschehe; so lange, bis die Bedingung des zuerst aufgewiesenen vollständig erschöpft, und dasselbe, seiner Möglichkeit nach, völlig begreiflich ist. Sein Gang ist ein ununterbrochenes Fortschreiten vom Bedingten zur Bedingung. Die Bedingung wird wieder ein Bedingtes, und es ist ihre Bedingung aufzusuchen.


�  Vgl. dazu Kant-Werke Bd. III, "Kritik der reinen Vernunft", S. 98: "Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind."


� Vgl. dazu Fichte NW Bd. I. "Einleitungsvorlesung in die WL" - 1812, S. 101: "Das Sehnen sieht sich dies nämlich ist die absolute Grundform seines wirklichen Daseins."


� Zum Problem der Immanenz des Bewußt-Seins vgl.Fichte NW Bd. I, "Einleitungsvorlesungen in die WL" -1813, S. 38: "Nach uns: die Ansicht, als das Erste, giebt das Sein als das Zweite; oder richtiger: die Wahrheit, das ewig Bestehende, stellt sich dar indem Zufälligen und Vergänglichen, dem Sein der vorausgegebenen äussern Sinnenwelt. Dies nämlich wird durch unsere Lehre, inwiefern es Grund hat, nicht vernichtet, sondern nur verstanden, als gebundenes Sehen, als eben die Ansicht, welche der Mensch notwendig mitbringt. Gebundenes Sehen, nichts mehr, nichts Anderes, Nichts hinter und außer den Sehen. Muß es so sehen, so entsteht ihm freilich ein solches Gesehene: daß es aber Etwas sei außer Gesehenes, kann doch wohl das Sehen, welches dasselbe doch nie außer sich selbst erfaßt, nicht wissen, noch behaupten." Vgl. auch Lauth: "Idee", S, 46: "Die Transzendentalphilosophie erkennt, daß das Bewußt-Sein das Grundphänomen ist, das schlechthin unüberschreitbar ist."


� R. Lauth: "Ethik in ihrer Grundlage aus Prinzipien entfaltet", W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart Berlin Köln Mainz 1969 (hiernach zitiert Lauth: "Ethik"), S. 67.


� Vgl. dazu Fichte NW Bd. II, "WL" 1804, S. 195: "Das Urfaktum und die Quelle alles Faktischen ist das Bewußtsein. Dieses kann Nichts bewahrheiten, laut des Beweises der W.=L., wo daher von Wahrheit die Rede sein soll, ist es abzuweisen und davon zu abstrahiren."


� Vgl. dazu auch Kopp: "Vernünftige Interpersonalität", S. 15 ff.


� Vgl. dazu Lauth: "Begriff der Philosophie", S. 68 ff und Lauth: "Ethik", S. 19 unten.





� Vgl. dazu Kopp: "Vernünftige Interpersonalität", S. 19.


� Dieses eben beschriebene, widersprüchliche Verhältnis der formalen Freiheit zu sich selbst wird von G.W.F. Hegel bezüglich der Interpersonalität als konstitutiv behauptet. In der Entfaltung des Verhältnisses von Herr und Knecht (vgl.: "Phänomenologie des Geistes" H. Glockner Gesamtausgabe, F. Frommann Verlag, 3. Aufl., Stuttgart 1951, S. 148-158) kommt es zum Widerspruch von formaler Freiheit und konstitutiver, interpersonaler Bedingtheit. Den aufgezeigten Widerspruch versucht Hegel dadurch zu mildern, daß er die andere Person und die Beziehung zu ihr zum bloßen Mittel der Anerkennung degradiert, um so den Anspruch der eigenen Freiheit aufrecht erhalten zu können.


� Die Bestimmung der Interpersonalitätslehre als philosophische Einzeldisziplin erfolgt im Gegensatz zur Wissenschaftslehre (im Fichteschen Sinne), die das Wissen als Wissen begründet, während die Einzeldisziplinen der Philosophie die verschiedenen, materialen Gegenstände des Wissens entfalten. Diese Definition gibt auch eine Abgrenzung zu den Einzelwissenschaften, die entweder die freie Kombination von Axiomen (Mathematik) oder die Gesetze der empirischen Tatsachen in Verknüpfung mit apriorischen Vorstellungen (Physik, Soziologie) oder das Einzelne als Einzelnes (Historie) darstellen wollen. Vgl. dazu auch Lauth: "Begriff der Philosophie", S. 113-128.


� Vgl. Fichte: "WL nova methodo", S, 344: "Wissenschaftslehre oder Philosophie ist einerlei."


� U.a. wären zu nennen: "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre" - SW Bd. I, S. 27 ff; "Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre" - SW Bd. I, S. 417 ff; "Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre" - SW Bd. I, S. 451 ff.


�  Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" 1810/11, S. 535 ff.


� Ebd. S. 541.


� Vgl. auch S. 27, Anm. 4).


� Fichte SW Bd. I, "Über den Begriff der WL", S. 45.


� Fichte NW Bd. II, "WL" — 1804, S. 95 f.


� Fichte SW Bd. I, "Über den Begriff der WL", S. 55.


� Vgl. dazu G. Gurwitsch: "Fichtes System der konkreten Ethik", Mohr Verlag, Tübingen 1924; darin Kapitel I: "Die Einheit der theoretischen Philosophie Fichtes", S, 2-64.


� Ebd. S. 5.


� Lauth: "Idee", S, 91.


� Lauth: "Idee", S. 91, Anm. 56.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 281.


� Vgl. auch § 3 dieser Abhandlung, S. 10.


� Fichte Akad.-Ausg.: Bd. III, 2; S. 18, Nr. 168 a.


� Fichte SW. Bd. I, "Über den Begriff der WL", S. 27-81.


� Ebd. S. 38.


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 93.


� Vgl. dazu Lauth: "Begriff der Philosophie", S. 35.


� Fichte SW Bd. I, "Über den Begriff der WL", S. 38.


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 92.


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 195.


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 90; vgl. dazu auch das "unum argumentum" des Anselm von Aosta in: "Proslogion", Hegner Verlag, Köln 1966, S. 204; dazu A. Schurr "Die Begründung der Philosophie durch Anselm von Canterbury", Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1966, S. 31 ff; dazu auch Lauth: "Idee", S. 22 ff, wo das Grundprinzip - Deus - der Philosophie Descartes dargelegt wird.


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 90.


� Fichte SW Bd. II, "WL" - 1801, S. 12 f.


� Lauth: "Idee", S. 49.


� Zur Bestimmung der Wahrheit vgl. auch R. Lauth: "Die absolute Ungeschichtlichkeit der Wahrheit", Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1966; ebenso Lauth: "Idee"("Die philosophische und die religiöse Aussage der Wahrheit"), S. 125-148; vgl. auch Kopp: "Vernünftige Interpersonalität", S. 19: "[...] auf die Frage, was Wahrheit zur Wahrheit macht, gibt es nur die eine Antwort: es ist dies die Wahrheit selbst! Nur sie zu wollen ist darum die Seele der zu vollziehenden Evidenz."


� Kopp: "Vernünftige Interpersonalität", S. 20.


� Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 685.


� Fichte SW Bd. II, "WL" - 1801, S. 13.


� Die Unterscheidung in Absolutes und absolutes erscheinendes Wissen ist notwendige Differenzierung von Seiten des Begriffs, da er das Absolute erfassen soll, d.h. in Relation treten soll zu etwas, was er selbst als in sich absolut relationslos qualifiziert hat, Vgl. dazu auch die Antwort Fichtes auf die Frage nachdem Standpunkt der "WL": Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 114.


� Fichte SW Bd. II, "Thatsachen*" - 1810/11, S. 685; hinsichtlich dieser klaren Bestimmung der Philosophie als apriorischen Rahmens der Wirklichkeit, der begriffliche Voraussetzung jeder Konkretion ist, bleibt unverständlich, was H. Duesberg (in: "Person und Gemeinschaft", Bouvier Verlag, Bonn 1970, S. 31) mit der Forderung nach stärkerer, phänomenologischer Ausweisung des Denkens meint. Das Wissen steht in sich! Es ist nicht angewiesen auf phänomenologische Verifizierung!


� Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 23.


� Vgl. dazu auch Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 106: "Dabei muß es die Behauptung der W.=L, sein, daß das Wissen oder Gewißheit, [...] wirklich eine rein für sich bestehende Substanz sei, daß sie, als solche von uns realisirt werden könne, und daß eben in dieser Realisirung die wirkliche Realisirung der W.=L. bestehe."


� Vgl. dazu § 5 dieser Abhandlung, S. 33, Anm. 22; ebenso § 1 dieser Abhandlung, S. 3, Anm. 5, hinsichtlich der transzendentalen Fragestellung Kants.


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 94.


� Vgl. dazu einen Brief Fichtes vom 31. Mai 1801 an Schelling (in: "J.G. Fichte Briefwechsel", Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Hans Schulz, H. Haessel Verlag, Leipzig 1925, hiernach zitiert: Schulz: "Fichtes Briefwechsel" 2. Band, S. 324): "Die Fragen, ob die Wissenschaftslehre das Wissen subjectiv, oder objectiv nehme, ob sie Idealismus sey, oder Realismus, haben keinen Sinn; denn diese Distinktionen werden erst innerhalb der W.[issenschafts]L.[ehre] *) gemacht, nicht ausserhalb ihrer und von ihr vorher; auch bleiben sie ohne die W.[issenschafts]L.[ehre] unverständlich. Es giebt keinen besondern Idealismus, oder Realismus, oder NaturPhilosophie, u. dergl. die da wahr wären; sondern es giebt überall nur Eine Wissenschaft, dies ist die W.[issenschafts]=L.[ehre]: und alle übrigen Wissenschaften sind nur Theile der W[issenschafts]L.[ehre] und sind wahr, und evident, nur inwiefern sie auf dem Boden derselben ruhen." (*)[]im Zitat).


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 91.


� Ebd. S. 83-328.


� Ebd. S. 94.


� Ebd. S. 98 und Fichte SW Bd. I, "Aenesidemus-Recension", S. 16.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 98.


� Fichte Akad.-Ausg.: Bd. II, 3, 21 ff.


� Ebd. S. 181 f; führt Fichte dort aus: "Denke dir die vorstellende Leibnizische Monade. Durch ihre Beziehung auf sich selbst, (wenn eine solche möglich ist, wie sie beim Ich nicht möglich ist) erhält sie erst Beschaffenheit." - Das hier angesprochene Ich ist also im Gegensatz zur Reflexionseinheit des Bewußt-Seins gemeint.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 179h, S. 98, Anm. *).


� Ebd. S. 264.


� Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 535 ff.


� Ebd. S. 607 f; Fichte führt dort aus: "Man hat ziemlich allgemein die Wissenschaftslehre so verstanden als ob sie dem Individuum Wirkungen zuschriebe, z.B. die Production der gesammten materiellen Welt und dergleichen, die demselben durchaus nicht zukommen könnten. Wie verhält sich die wahre Wissenschaftslehre zu diesem Vorwurfe? Also, jene sind in dieses Misverständniss gerade darum verfallen, weil sie selbst dem Individuum weit mehr zuschreiben, als ihm zukommt, und so selber den Fehler machen, dessen sie die Wissenschaftslehre bezüchtigen, und darum, nachdem sie einmal die ersten Grundsätze misverstanden haben, ihn in diesem Systeme noch weiter getrieben finden müssen, als sie selbst geneigt sind, ihn zu treiben. Aber sie haben sich ganz geirrt; nicht das Individuum, sondern das Eine unmittelbare geistige Leben selbst ist Schöpfer aller Erscheinung, und so auch der erscheinenden Individuen. Daher hält die Wissenschaftslehre so streng darüber, dass man diese Eine Leben rein und ohne Substrat ... denke."


� Vgl. dazu Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 327.


� Eine genaue Präzisierung von absolutem Grund in sich und dem absoluten Grundprinzip erfolgt erst in der "WL" von 1804; daß auch das absolute Ich nicht mit Gott identifiziert werden kann, vgl. auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 327. - Zum Problem der philosophischen Entwicklung Fichtes vgl auch M. Brüggen: "Der Gang des Denkens in der Philosophie J.G. Fichtes", Dissertation, München 1964; ebenso D. Henrich: "Fichtes ursprüngliche Einsicht", Frankfurt/M. 1967.





� Der Terminus "Interpersonalität", der das Verhältnis von Ich (als Person) zu Ich (als Person) bezeichnen soll, stammt nicht von Fichte, sondern, soweit das zu übersehen war, von R. Lauth, der ihn in seinen systematischen Vorlesungen über das Verhältnis zwischenmenschlicher Beziehungen in den 50er Jahren an der Ludwig-Maximilian-Universität eingeführt hat.(Vgl. dazu "Ludwig-Maximilian-Universität, Personen-und Vorlesungs-Verzeichnis" für die Sommer-Semester 1955 und 1958, Universitätsdruckerei, München; ebenso den bereits zitierten Aufsatz: "Le probleme de l'interpersonnalité chez J.G. Fichte" in: Archives de Philosophie, Tome XXV. E. Husserl gebraucht zur Bezeichnung dieses Verhältnisses normalerweise den Terminus "Intersubjektivität"; nur an einer Stelle, soweit das zu eruieren war, spricht er von "interpersonale[r] Intentionalität" in: "Erste Philosophie", Husserliana Bd. VIII, S. 198). Fichte selbst benutzt zur Bezeichnung dieses Verhältnisses u.a. die Termini "GeisterWelt" (in: Schulz: "Fichtes Briefwechsel", Bd. II, S. 323), "Gemeinschaft zwischen freien Wesen als solchen" (in: "Naturrecht", Fichte SW Bd. III, S. 9), "Vernunftwelt" (in: "WL nova methodo", S. 604), "Gesellschaft [als] Beziehung der vernünftigen Wesen auf einander" (in: "Bestimmung des Gelehrten", Fichte SW Bd. VI, S. 302), "System von Ichen" (in: "Thatsachen" - 1810/11, Fichte SW Bd. II, S. 608 u. S. 635) und "Gemeine von Individuen" (in: "Thatsachen" - 1810/11, Fichte SW Bd. II, S. 609).


� Fichte Akad.-Ausg.: Bd. II, 3, S. 21 ff.


� Ebd. S. 28.


� Niemand kann die Tatsache der Vorstellung anderer Personen leugnen; denn das Leugnen dieser Tatsache könnte nur als Antwort auf die positive Behauptung derselben erfolgen, womit aber zugegeben würde, daß auf eine geurteilte Setzung reagiert wird, die ihrerseits, wie gezeigt werden wird, nur zu verstehen ist, wenn ihr ein setzendes Prinzip, d.h. ein anderes Ich, hinterstellt wird.


� Etwas im philosophischen Wissen ausweisen, heißt nicht: Bewährung des Urteils auf Grund empirischer Fakten, sondern bedeutet, daß das angesetzte Moment als konstitutiv notwendige Bedingung des sich erscheinenden Bewußt-Seins nachgewiesen wird. Fichte führt dazu in den "Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten" - 1794 - Fichte SW Bd. VI, S. 303 - aus: "Die Erfahrung lehrt nur das, dass die Vorstellung von vernünftigen Wesen ausser uns in unserem empirischen Bewusstseyn enthalten sey; und darüber ist kein Streit, und kein Egoist hat es noch geläugnet. Die Frage ist: ob dieser Vorstellung etwas ausser derselben entspreche; ob es unabhängig von unserer Vorstellung und, wenn wir es uns auch nicht vorstellen, - vernünftige Wesen ausser uns gebe; und hierüber kann die Erfahrung nichts lehren, so gewiss als sie Erfahrung, d.i. das System unserer Vorstellungen ist.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 83-328.


� Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 327.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 94.


� Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 328; vgl. auch Fichte SW Bd. VI, "Über die Bestimmung des Gelehrten", S. 294 f: "Es ist zwar nicht wahr, dass das reine Ich ein Product des Nicht-Ich [...] sey: [...] aber es ist sicher wahr, [...] dass das Ich sich seiner selbst nie bewusst wird, [...]‚ als in seinen empirischen Be-stimmungen, und dass diese [...] nothwendig ein Etwas ausser dem Ich voraussetzen." Vgl. auch Fichte Akad.-Ausg.: Bd. II, 3, S. 28: "Das Ich wird schlechthin, ohne alles [Nicht]* Ich angenommen. - Das intelligente Ich aber ist nur möglich durch ein Nicht-Ich." (*) [] im Zitat).


� Fichte SW Bd. I, "Grundlagen" - 179, S. 251.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 261; vgl. auch S. 188 f: "[...]: das Ich [...] ist bloss das Gegentheil des Nicht-Ich [...]; und das Nicht-Ich bloss das Gegentheil des Ich [...]. Kein Du, kein Ich; kein Ich, kein Du."


� Vgl. dazu auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 328: "Dieses Begrenzende schränkt die Absolutheit (den absoluten Willen) des Ich in der Weise ein, daß es sein Streben aufhält und damit [in ihm] ein anderes Streben erzeugt, das über die ihm gesetzte Grenze hinausgeht und das absolute Ich wiederherzustellen sucht. [...] Die Bestimmung des Ich durch das Nicht-Ich geschieht aber nie, ohne daß sie eine Bestimmung des Nicht-Ich durch das Ich auslöst, d.h. das Ich praktisch macht, um die gesetzte Grenze wieder aufzulösen, das Nicht-Ich wieder in Ich zu verwandeln." Hier wird überdies die Differenz von absolutem und endlichem Ich recht deutlich; der Vorwurf eines "spekulativen Individualismus" trifft also auf Fichtes Transzendentalphilosophie nicht zu.


� Fichte SW Bd. VI, "Bestimmung des Gelehrten", S. 289-346.


� Ebd. S. 297.


�  Ebd. S. 302.


� Ebd. S. 303.


� Fichte SW Bd. VI, "Bestimmung des Gelehrten", S. 303.


� Ebd. S. 303.


� Ebd. S. 304.


� Ebd. S. 304.


� Fichte SW Bd. I, "Zweite Einleitung in die WL", S. 451-518.


� Ebd. S. 502.


� Fichte SW Bd. VI, "Bestimmung des Gelehrten", S. 304.


� Fichte SW Bd. VI, "Bestimmung des Gelehrten", S. 305 f.


� Ebd. S. 306.


� Ebd. S. 308.


� Ebd. S. 308 f.


� Fichte SW Bd. VI, "Bestimmung des Gelehrten", S. 309.


� Ebd. S. 309.


� Ebd. S. 302.


� Ebd. S. 302.


� Ebd. S. 295.


� Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 333.


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 1-385; vgl. dazu auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", ebenso Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 35 ff.: ebenso H. Duesberg: "Person und Gemeinschaft", Bouvier Verlag, Bonn 1970, S. 23 ff.


� Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 83-328.


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 17.


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 1.


� Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 37.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 1: "Der Sprachgebrauch hat diesen erhabenen Begriff [...] in dem Worte: Ich, niedergelegt: darum die die Vernunft überhaupt durch die Ichheit charakterisiert worden."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 17.


� Ebd. S. 17.


� Ebd. S. 17.


� "Problem der Interpersonalität", S. 334: "Das V.-W. versteht sich als (frei) selbst bestimmend, Sich derartig selbst bestimmen als sich selbst bestimmende Tätigkeit kann das V.-W. aber nur, wenn es diese (bestimmte, gesehene) selbstbestimmende Tätigkeit bestimmen, d.h. abgrenzen kann."


� Fichte SW BD. III, "Naturrecht", S. 18 f.


� Ebd. S. 19.


� Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 335.


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 30.


� Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 59.


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 32.


� Ebd. S. 33.


� Ebd. S. 35.


� Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 71.


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 36.


� Ebd. S. 39.


� Vgl. Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 102: "Das synthetische Anerkennungsvorgestellte ist zuletzt bedingt durch das wirkliche Handeln als wirklich vollzogene gegenseitige Anerkennung".


� Diese Stellungnahme ist immer konkret; allerdings muß sie sich nicht in jedem Fall an den Aufrufenden mitteilen, sondern kann sich auch nur als unmittelbare Willenseinstellung vollziehen.


� Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 52: "Nun aber kann er mich für ein vernünftiges Wesen anerkennen, nur unter der Bedingung, dass ich ihn selbst als ein solches behandele, zufolge dieses Begriffes von ihm." Vgl. auch Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes": S. 137: "Die vollständige Bestimmung des in der Vorstellensbedingung intelligibel-interpersonaler Bestimmtheit immanent vorzustellenden Vorstellensgesetzes stellt also nicht nur die geforderte Konsequenz anerkennend interpersonalen Vorstellens vonseiten des vorgestellten Individuums sondern auch zugleich die Anerkennungskonsequenz vonseiten des sich vorstellenden Individuums im Vorstellen aller möglichen wirklichen bestimmten Fälle des Bewußtseins der Anerkennung [...] auf."


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 39.


� Vgl. dazu Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 177: "Der Naturrechtsbeweis [...] ist [...] weder vollständig noch selbständig". Dazu auch Duesberg: "Person und Gemeinschaft", S. 73 f: "Damit ist aber für die Rechtslehre [...] die nicht überall vermiedene Gefahr einer Verengung der Gemeinschaftsproblematik gegeben."


� Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 39 f; vgl. auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 336 f. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis Fichtes auf die pädagogische Bedeutung der Aufforderung - Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 39.


� Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 337.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 1 ff.


� Fichte "WL nova methodo", S. 341-612.


� Vgl. dazu auch Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 104 ff (Darstellung des eigentlichen Beweises).


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 218.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S, 218.


� Ebd. S. 219.


� Ebd. S. 219.


� Ebd. S. 219.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 220.


� Vgl. dazu auch Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 82: "Die 'eigentliche reale Selbstbestimmung' (als Wollen) kann das Ich aber nicht allein 'als ein Gegebenes' finden (es fände sich so im Vorstellen des Wahrnehmbaren nur als Natur) sondern muß sich und sie als selbst frei gegeben bzw. Sich selbst frei aufgegeben finden."


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 220.


� Ebd. S. 220 f.


� Fichte "WL nova methodo", S. 596.


� Fichte "WL nova methodo", S. 596. Anhand der intentionalen Vermittlungsbedingungen, d.h. der bestimmten Freiheitsentäußerung in der Aufforderung, argumentiert Fichte die Existenz weiterer Iche, die sich als solche durch Zwecksetzungen zu erkennen geben müßten. Die Artefakte als objektivierte Zwecke können aber als solche nur begriffen, d.h. als Setzungen eines freien Prinzips, das durch diese Setzung erschlossen wird, verstanden werden, wenn ursprünglich unmittelbar um die Bedingung einer fremden Freiheit außer dem eigenen Ich gewußt wird. Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 223.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 221.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 221.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 218: "Die Sittenlehre liegt höher als irgend eine besondere philosophische Wissenschaft (also auch als die Rechtslehre). Hier sonach muss der Beweis aus einem höheren Princip geführt werden." D.h. Fichte weiß selbst um die Begrenztheit des in der Rechtslehre geführten Interpersonalitätsbeweises; das Rechtsprinzip war nur fähig, das Interpersonalitätsverhältnis als gegenseitiges Entgegensetzen zu qualifizieren. Damit bliebe die Einheit des Verhältnisses ihrem abgrenzenden, negativen Charakter verhaftet. Die Einheit ist aber nur dann erfüllt, wenn die in ihr angesetzten Momente vollkommen positiv erklärt worden sind.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 230.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 230 f.


� Fichte "WL nova methodo", S. 598.


� Ebd. S. 600.


� Fichte "WL nova methodo", S. 604.





� Vgl. dazu auch F. Ebner: "Notizen, Tagebücher, Lebenserinnerungen" - Schriften II. Bd., Kösel Verlag, München 1963, S. 126: "Die Bedeutung des Ich kann nicht anders als aus der Relation des Ich zum Du verstanden werden. Denn Ich und Du gehören zusammen als die Glieder einer Korrelation, von denen eins ohne das andere im tiefsten Grunde ihrer Existenz gar nicht zu denken ist. Das Ich ist nicht ohne das Du, das Du nicht ohne das Ich. [...] Die ihren eigentlichen Sinn im Ethischen habende Korrelation Ich-Du entspricht der erkenntnistheoretischen Korrelation Subjekt-Objekt."





� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 221.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 221; zum Problem des freien Wechselverhältnis aus gegenseitiger, freien Beschränkung vgl. auch H. Girndt: "Differenz des Fichteschen und Hegelschen Systems", Bonn 1965, S. 98 f: "Nur durch die eigene freie Einschränkung seiner eigenen Freiheit erhält das Vernunftwesens eine eigene Freiheit, d.h. sich selbst. Die Freiheit muß sich daher nicht, wie Hegel bezüglich der Rechtslehre (sc. Fichtes) äußert, aufheben, um Freiheit zu sein, sondern sich aus sich beschränken."


� Fichte "WL nova methodo", S. 592.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 234; vgl. auch Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 159: [...] erkenntnistheoretisch muß die mögliche intelligibel-interpersonale Wirklichkeit als Wechselwirkung zur Hervorbringung gemeinsamer gültiger Erkenntnis vorgestellt werden." Zur Konsequenz im Praktischen vgl. Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 236: "Also die Uebereinstimmung aller zu derselben praktischen Ueberzeugung, und die daraus folgende Gleichförmigkeit des Handelns ist nothwendiges Ziel aller Tugendhaften."


� Fichte "WL nova methodo", S. 589.


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 56.


� Ebd. S. 254.


� Vgl. dazu Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 339: "Daß ich dem anderen V.-W. wahre Realität zuerkenne, ist zum einen transzendental-genetisch notwendig (da ich mich sonst nicht selbst gesetzt habe), zum anderen sittlich (als frei) vom Sittengesetz her geboten, denn ich soll den Vernunftzweck realisieren, also ein interpersonal-bezogenes Einzel-Ich sein, das im Du ein wahres Ich [...] erblickt und sich zum Andern als zu einem solchen wahren Ich sittlich verhält."


� Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 253.


� Ebd. S. 256.


� Ebd. S. 233.


� Vgl. Fichte "WL nova methodo", S. 600 ff, wo er auch das faktische Sein durch die interpersonale, sittliche Aufgabe zu erklären versucht. "Die Vernunft ist ein Ganzes; was von ihr aufgefaßt wird, wird aufgefaßt als ein Ganzes." (Ebd. S. 605).


� Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 307: vgl. zu den Interpersonalitätsbeweisen auch die zusammenfassende Kritik Hunters (Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 173 ff). Durch die sittliche Bestimmung, die das Interpersonalitätsverhältnis in den Ausführungen der "Sittenlehre" und der "WL nova methodo" erhalten hat, ist auch die individualisierende Tendenz, die das andere Ich zu verobjektivieren schien, und eine Hauptschwäche des in der "Grundlage des Naturrechts" geführten Interpersonalitätsbeweises darstellte, behoben. Duesbergs kritisch-spekulative Frage, ob Fichte nicht "das "Objekt"-Bewußtsein doch primär als Gegenstands - anstatt als Du - (und Sinn-)Bewußtsein konzipiert und anderseits das sittliche Bewußtsein vorrangig als personales Selbst- statt als interpersonales Gemeinsamkeitsbewußtsein" (Duesberg: "Person und Gemeinschaft", S. 331) ist von diesem Ergebnis her mit "Nein" zu beantworten. Vgl. dazu auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 339 ff, wo die Bedeutung der Interpersonalitätslehre, so wie sie von Fichte konzipiert wurde, für die einzelnen Disziplinen der Philosophie herausgestellt wird.


�  Die Darstellung der "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 liegt in zwei verschiedenen Ausgaben und in einer Handschrift vor. Zunächst erschien eine Einzelausgabe dieser Darstellung im Jahre 1817 in der Cottaischen Buchhandlung, Stuttgard und Tübingen, ("Die Thatsachen des Bewusstseyns. - Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Berlin im Winterhalbjahre 1810-11 von Johann Gottlieb Fichte. - Stuttgard und Tübingen in der Cottaischen Buchhandlung. 1817."), die nach den Angaben von Prof. R. Lauth - München von I.H. Fichte herausgegeben wurde. Im Vorwort zu dieser Ausgabe, das nach den Forschungsergebnissen von Prof. Lauth wahrscheinlich von I.H. Fichte stammt - eine Unterzeichnung des Vorwortes fehlt -, wird bezeugt, daß die "Darstellung und die Form, in der diese Vorlesungen dem Publikum übergeben werden, [...] vom Verfasser [herrührt]‚ der sie selbst schon bei seinem Leben für den Druck bestimmt hatte". Diese Absicht wird im Vorwort zur zweiten Ausgabe - neben einem Hinweis auf die Veröffentlichung dieses Werkes im Jahre 1817 - von I.H. Fichte noch einmal ausdrücklich erwähnt. Dort heißt es: "Die nachfolgenden Vorlesungen über die "Thatsachen des Bewusstseyns," welche bereits im Jahre 1817 aus Fichte's Nachlass - als ursprünglich von ihm zur Veröffentlichung bestimmt - in einem besonderen Abdrucke erschienen waren, [...]." (Fichte SW Bd. II, S. 537) Die zweite Ausgabe der "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 erschien dann im II. Band der von I.H. Fichte besorgten Gesamtausgabe der Fichteschen Werke aus dem Jahre 1845/1846 ("Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Herausgegeben von I.H.Fichte. 8 Bände. Berlin, Veit & Comp., 1845/1846"), S. 535-691. Die handschriftliche Fassung der "Thatsachen des Bewusstseyns" von 1810/11 aus dem Nachlaß "Twesten", erwähnt in dem von H. Jacob erstellten Handschriftenverzeichnis (H. Jacob: "Verzeichnis der Handschriften J.G. Fichtes", Berlin 1939, Verlag Junker & Dünnhaupt, S. 24, Nr. A2 3. Nachlass Twesten Nr. 38. "Fichtes Vorträge im Winter 1810-11 zu Berlin. a) Über die Tatsachen des Bewußtseins. b) Die Wissenschaftslehre." - Acc. ms. 1916. 115.) war jedoch zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit nicht auffindbar. Die beiden angegebenen Ausgaben weichen textlich nur unbedeutend voneinander ab. In der Ausgabe von 1817 fehlt u.a. eine Bezeichnung der Anfangskapitel. Unterschiede sind auch in der Rechtschreibung und der Schreibweise vorhanden. (Anstatt "ß" und "k" in der ersten Ausgabe wird in der Ausgabe der SW "ss" und häufig "c" verwendet, so z.B. in den Wörtern "daß" - "dass" und "Punkt" - "Punct".) Ebenso sind zwischen den beiden Ausgaben Unterschiede in der Interpunktion festzustellen. Als Arbeitsunterlagen dienten dem Verfasser beide Ausgaben, in der Darstellung bezieht sich der Verfasser jedoch hauptsächlich auf die zweite (Ausgabe)in den SW Fichtes. Textliche Abweichungen zur ersten Ausgabe aus dem Jahre 1817 werden jedoch besonders angegeben. Beide Ausgaben werden in der Arbeit folgendermaßen zitiert: a) Ausgabe in den SW: mit Nummer des Bandes und der Seitenzahl versehen nach den Zitaten im Text; b) erste Ausgabe von 1817: 1. Ausg. - 1817, versehen mit Seitenzahl.


� Schulz: "Fichtes Briefwechsel", Bd. II, S. 323.


� Die folgenden Angaben basieren auf den Forschungsunterlagen von Prof. R. Lauth - München.


� Diese Vorlesung ist handschriftlich zweimal belegt in: H. Jacob: "Verzeichnis der Handschriften Fichtes"; I. S. 24, Nr. A2, 2. Arthur Schopenhauers Nachlaß: b) Nr. 6. "Vorle[sungen]* über die Tatsachen des Bewußtseins und die Wissenschaftslehre bei Fichte. Im Winter 1811/12." (*[] im Zitat). II. S. 25, Nr. A2, 7. "Fichte über das Studium der Philosophie und Tatsachen des Bewußtseins. Nach dem mündlichen Vortrage. Berlin im Winter 1811-12. J.L.Cauer." - Ms. germ. art. 1962.


� Veröffentlicht von I.H. Fichte in: Fichte NW Bd. I, S. 401-574.


� Vgl. Fichte NW Bd. III, "Bestimmung des Gelehrten", S. 145-208; Fichte NW Bd. I, "Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre" — 1813, S. 1-102.


� Gelesen im Winterhalbjahr 1810/11 bis zum 6. April 1811. (Nach den Angaben von Prof. R. Lauth).


� Vgl. dazu auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 326 ferner Fichte NW Bd. I, "Thatsachen des Bewußtseins" 1813, S. 403 ff.


� Vgl. dazu auch Lauth: "Begriff der Philosophie", S. 41: "Die Philosophie sucht im Gegensatz zu Kunst und Prophetie das Allgemeine nicht im Besonderen, sondern als Allgemeines, sie sucht die Prinzipien als Prinzipien zu erkennen."


� Fichte sagt freilich immer wieder, daß er es bei einer solchen Ansicht nicht bewenden lassen will. "Das ganze System von Thatsachen des Bewusstseyns, das wir bis jetzt aufgestellt haben, ist sonach wirklich abgeleitet aus Einem Grunde, und begriffen als ein nothwendiges, in sich zusammenhangendes Ganzes. [...] Was ist nun nach allem das bisher beschriebene Bewusstseyn? Ein Schauspiel ist es von freier Thätigkeit und Kraftäusserung, bloss und lediglich, damit Kraft erscheine, und Freiheit als Freiheit sichtbar werde; [...] - Wir haben jedoch schon häufige Winke gegeben, dass es bei einer solchen Ansicht nicht sein Bewenden haben soll." (II, 655 f)


� Dieser letzte Nebensatz "und was mit ihr zugleich gesetzt ist" fehlt in der 1. Ausg. - 1817.


� In der 1. Ausg. - 1817 fehlt das Wort "Wie".


� Der Gedanke der unmittelbaren Gebundenheit des Vorstellens ist hier in seinen Konsequenzen einseitig verfolgt worden.


� Vgl. auch Lauth: "Ethik", S. 68.


� Damit würde nämlich auch versucht, ein absolut Selbstverständiges - die Freiheit ist immer Grund ihrer selbst - aus einem absolut Unverständigen abzuleiten, - ein Widerspruch, dem jeder Materialismus notwendig verfallen muß.


� In der 1. Ausg. - 1817 fehlen die beiden Worte "des Wissens".


� Wie in der Argumentation gezeigt werden wird, kann das gesuchte Moment nur ein werthaftes Sein sein, durch das eine freie Beschränkung erfolgen kann. Dieses Moment dürfte aber gerade nicht als faktisch gegeben betrachtet, sondern müßte als werthaft fordernd gesehen werden.


�  Vgl. dazu auch die Argumentation in der Problementfaltung der bewußtseinskonstitutiven Momente in Fichtes "Sittenlehre", SW Bd. IV, S. 218 ff; ebenso Lauth: "Ethik", S. 67 f.





� Dieses Sein der Freiheit dürfte also auch nicht eine bloße Wiederholung einer unmittelbar gebundenen Freiheit sein, d.h. eines anderen, gebundenen Ichs; denn dieses wäre in seiner Gebundenheit ebenfalls nur mögliches, nicht aber wirklich freies Bewußt-Sein. Die Anschauung des unmittelbar gebundenen Vorstellens würde nur die Reflexion einer Gebundenheit ermöglichen.


� Anstatt "geistigen Leben" heißt es in der 1. Ausg. - 1817: "günstigen Leben".


� Fichte läßt die beiden Möglichkeiten der freien Bewußtwerdung des Ichs hier noch unentschieden, da eine solche Entscheidung eine eingehende Untersuchung dieser Freiheitsqualität erfordern würde, die erst zum Schluß der Bewußt-Seins-Tatsachen erfolgt.





� "Sein", kurz gefaßt, heißt bei Fichte hier: "ein schlechthin auf sich selbst beruhendes Seyn an sich." (II, 583)


� Das höhere Sein der Freiheit ist Bedingung für die freie Selbstreflexion des Ichs, heißt: das Ich ist aufgefordert, sich als frei zu bestimmen. Das Auffordernde kann also kein Faktum, sondern muß ein Wertsein, dessen Realisation gerade das selbständige Setzen der Freiheit erfordert. Die eigentliche Bestimmung dieser Wertqualität wäre Aufgabe der Ethik. Fichte behandelt diese Wertqualität hier nur vorläufig in ihrer faktischen Auswirkung, nämlich als gegebene Bedingung der freien Bewußtwerdung des Ichs, also nur ontologisch; doch verlangt die Begründung der freien Existenz des Ichs schließlich auch eine exakte Erörterung des Wertes hinsichtlich seiner inhaltlichen Forderung.


� Auf den Widerspruch, Freiheit aus einem irrationalen Faktum ableiten zu wollen, wurde bereits auf S. 86und in Anm. 4), S. 86 hingewiesen.


� Zwei mögliche Positionen, die jedoch von Fichte nicht angeführt werden, ließen sich hier noch denken: 1.) Das Aufgegeben-Sein der faktischen Bestimmtheit würde vom Ich nicht angenommen; es verschlösse sich in die Vorstellung seines unmittelbaren Prinzip-Seins. Damit würde aber das Ich ein seiner Freiheit Aufgegebenes willentlich negieren, das Ich käme mit sich selbst in Widerstreit. Die Konsequenzen dieser Haltung zeigen sich erst recht deutlich dann, wenn die freie Vermittlung konstitutive Bedeutung für die wirkliche Erfüllung des freien Lebens erhält, wie z.B. im Interpersonalverhältnis. 2.) Die andere Position wäre die: Die Freiheit wäre durch die faktische Entgegensetzung in der Vorstellung bestimmt und damit relativiert, und bliebe es auch, wenn nicht nachgewiesen würde, daß sich die Freiheit nicht notwendig vermitteln muß, wenn sie sich überhaupt realisieren will, so wäre auch eine Realisation im unmittelbaren Bereich als ausschließlich legitime Möglichkeit denkbar und die Freiheit bliebe uneinsichtig durch die Vorstellung bloß empirisch faktischer Gehalte beschränkt. Um sich dann dennoch als absolut behaupten zu können, würde die Freiheit die objektive Welt zum bloßen Schein erklären, gerade deshalb, weil sie vorgibt, sich als unmittelbare Freiheit realisieren zu wollen.


� Vgl. dazu auch Lauth: "Ethik", S. 43: "Es steht der Willkür nicht frei, ob sie sich zu Werten ins Verhältnis setzt; sie ist vielmehr notwendig Freiheit zu Werten, d.h. Freiheit, die für die Werte eröffnet ist und folglich zu ihnen Stellung nehmen muß."


� Die bisherige Beweisführung ging davon aus: Freiheit soll als solche voll und ganz zu sich selbst gelangen. Alle Momente, die diesem Ziel widersprachen, wurden abgehalten, Diese apagogische Beweisführung hat aber noch keine eigentliche Beweiskraft, sondern nur hypothetische. Diese Hypothese kann nur durch die unmittelbare positive Einsicht in die legitime Berechtigung der gemachten Annahme aufgehoben und in einen wahren Beweis verwandelt werden.


� Vgl. dazu die Darstellung auf S. 82 f.


� Im Gegensatz zu einer Wertforderung, die durch ihr Erscheinen als aufgegebene Forderung noch nicht vollendet ist, sondern in dieser Form ihre Realisierung nur erst fordert, sich darstellt als eine Bestimmung zur Selbstbestimmung.


� Die systematische Erörterung der Bedingtheit des Faktums und die Rechtfertigung dieser Bedingtheit kann erst dann vollständig geleistet werden, wenn gezeigt wird, in welchem Zusammenhang das vermittelnde Darstellen des Ichs in den faktischen Bereich seinerseits steht.


� In der 1. Ausg. - 1817 ist das Wort "Einbildungskraft" ergänzt.


� Anstatt "[...], um auch nur mit uns in Berührung zutreten, [...]" heißt es in der 1. Ausg. - 1817: "[...], nur auch mit uns in Berührung treten [...]".


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. I, "Grundlage" - 1794, S. 221: "[...] das Ich muss sich jenes Factum erklären; aber es kann dasselbe sich nicht anders erklären, als nach den Gesetzen seines Wesens".


� Wenn dies keine bloß willkürliche Übertragung sein soll, dann muß noch begründet werden, mit welchem Recht diese gedankliche Transposition gemacht wird.


� Zur Verdeutlichung soll das Gesagte an einem Beispiel erklärt werden: Ein Bildhauer, der aus einem Steinblock eine bestimmte Gestalt heraushauen will, wird nur diejenigen Teile des Blocks mit seinem Meißel wegschlagen, die nicht zur intendierten Gestalt gehören. Keineswegs wird er den Steinblock völlig zerstören, weil er sonst kein Material zum Darstellen mehr besäße.


� Es wurde schon gesagt, daß diese unbedingte Entgegensetzung nur faktisch ist, und darum intentional nicht verabsolutiert werden darf, da das Faktum als solches hinsichtlich der freien Vermittlung des Ichs immer schon als aufgegeben, und damit auch als durch die Freiheit bedingt beurteilt wird.


� Hier ist nicht die Rede davon, durch bloß gedankliche Übertragung einer Intention einen Gegenstand schon als vollendeten Zweckgegenstand zu deuten, wobei von einer zu überwindenden Hemmung abgesehen werden kann, wie z.B. bei einem Wald, der in seinem bestimmten Gegeben-Sein, ohne Kultivierung also, dem Zweck der Erholung schon genügt; oder bei einem bestimmten Berggipfel, der ohne Veränderung seiner Form als räumlicher Orientierungspunkt dient. In beiden Fällen liegt die intentionale Gestaltung nur in der begreifenden Hinsicht; eine freie Veränderung, objektiv sichtbar, ist hier nicht im Spiele.


� Die bestimmte Überwindung des Widerstandes ist immer Aufgabe des konkreten Wirkens. Dieses ist als solches philosophisch nur in seinen allgemeinen Formen abzuleiten. Eine ausführliche Bestimmung dieses Vermögens, die Fichte hier nicht liefert, müßte die notwendigen Denkbedingungen angeben, an die die Realisierung des Vermögens zur Wirksamkeit gebunden ist. Unter anderem müßte noch gezeigt werden, daß eine bestimmte Realisierung des Vermögens zur Wirksamkeit nicht an unendlich viele Schritte gebunden sein kann, da, sich sonst eine bestimmte Intention nicht realisieren kann.


� Vor-schreitend deshalb - im Gegensatz zu fort-schreitend, weil der Prozeß eine bestimmte Richtung hat.


� Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 19: "Die freie Thätigkeit aber geht darauf aus, die Objecte, inwiefern sie dieselbe binden, aufzuheben. Sie ist mithin Wirksamkeit auf die Objecte".


� Ergänzend muß hinzugefügt werden, daß durch das reale Entäußern der Freiheit das prinzipielle Vermögen in einer bestimmten Setzung nicht aufgehen darf. Denn sonst würde das als unendlich konzipierte, freie Vermögen in eine bestimmte Darstellung gebunden und mit dieser erlöschen, was sich widersprechen würde. Das Ich muß sich also in seinem prinzipiellen Sein gegenüber den von ihm gesetzten Produkten abgrenzen und bewahren; Produkt und produzierendes Prinzip dürfen folglich nicht in eins fallen. Das Produkt muß eine relative Selbständigkeit im Sein erhalten.


� Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 18-20, wo die Entfaltung des Vermögens der Wirksamkeit aus den Setzungsbedingungen des Ichs deduktiv dargestellt wird; hinsichtlich des Zeitproblems s.b, ebd. S. 28 f. Vgl. auch die Darstellung bei Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 52 ff.


�  Gemeint ist also nicht der Bereich der bloß geträumten Vorstellungen, auch nicht der der bloßen Phantasiegebilde, der reinen Einbildungen, sondern der Bereich der unmittelbar gebundenen Vorstellungen, Fichte wendet sich energisch gegen eine Mißdeutung dieses Bereiches der Vorstellung als bloß subjektiver Projektion - ein Vorwurf, der von realistischer Seite immer gern gegen die Transzendental-Philosophie erhoben wird, der jedoch unzutreffend ist. Fichte bemerkt (II, 590 f): "So nun aber Jemand unseren Satz so verstehen wollte: wir bilden uns die Dinge bloss ein, wie er denn wirklich also sogar von seynwollenden Philosophen verstanden worden, der würde nur zur Schau legen seinen unendlichen Unverstand, seine absolute Unfähigkeit sich zu belehren [...]. Wir bilden uns ein in den höheren Regionen der Freiheit, wo wir das Einbilden auch lassen könnten. Dasjenige Bilden aber, von dem wir gesprochen haben, kann unter Voraussetzung eines Triebes, dergleichen dem Leben des Bewusstseyns wohl absolut zukommen dürfte, nicht unterlassen [anstatt "unterlassen" heißt es in der 1. Ausg.- 1817: "gelassen"] werden; es ist schlechthin nothwendig, und eben darum dringt sich auch sein Resultat uns auf. So haben wir auch, denk' ich, die äussere Wahrnehmung abgeleitet."


� Vgl. auch die Darlegungen dieser Abhandlung S. 101-104.


� In philosophischer Hinsicht wird mit dem Begriff des Leibes jenes Moment bezeichnet, durch das das Ich in seiner Spontaneität unmittelbar auf die dieser Spontaneität entgegenstehende Hemmung einwirken und sie verändern kann. Vgl. auch Lauth: "Ethik", S. 85: "Unter Leib wird hier jene Grenze verstanden, auf der die Spontaneität in unmittelbarem dynamischen Bezug zu dem sie Hemmenden steht, sei es, daß die Spontaneität durch die Hemmung bestimmt wird, sei es, daß sie die Hemmung bestimmt. Der Leib in dem hier verwendeten philosophischen Sinn fällt also nicht mit dem physiologischen Leib zusammen, in dem es Partien gibt, die nur mittelbar mit der Spontaneität zusammenhängen." Ebd. S. 61 und S. 64.





�  Vgl. dazu auch die Ausführungen in Fichte "WL nova methodo", S. 599 f, wo die Bestimmung des Leibes noch schärfer gefaßt ist: "Hier haben wir die Behauptung des transzendentalen Idealismus in ihrer vollen Kühnheit: Ich und mein Leib sind eins schlechterdings, nur verschieden angesehen. Ich, reines Ich in der höchsten Reinheit, und Ich als Leib sind ganz dasselbe. Der Unterschied, welcher uns erscheint, liegt bloß in der Verschiedenheit der Ansicht, Ich als das reinste in mir ist lediglich das mit dem reinsten Denken aufgefaßte; Ich als Leib bin dasselbe, nur aufgefaßt in der sinnlichen Anschauung [...], wodurch es materialisiert wird."


� Vgl. dazu auch die Ausführungen in der Sittenlehre - Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 229, wo Fichte diesen Anspruch der Freiheit allerdings im Licht des Sittengesetzes sieht: "Die Selbstständigkeit, unser letztes Ziel, besteht, wie oft erinnert worden, darin, dass alles abhängig ist von mir, und ich nicht abhängig von irgend etwas; dass in meiner ganzen Sinnenwelt geschieht, was ich will, schlechthin und bloss dadurch, dass ich es will".


� Vgl. dazu auch die vorhergehende systematische Abhandlung, § 8, S. 85-92.


� Diese Selbständigkeit der Vorstellung ist deshalb nur relativ, weil der objektive Gehalt nur unter Voraussetzung des Vorstellungsvermögens aufgebaut werden kann; s. b. auch § 3, S. 12.


� Beifügend erwähnt Fichte die psychologische Tatsache des Bewußt-Seins, "dass man in Gedanken jeden Entschluss zurücknehmen kann; was aber gethan ist, ist gethan, und wir können es durchaus nicht ungeschehen denken, indem es unsere eigene Anschauung des Seyns unwiderruflich bindet." (II, 599) Das hat für die Produkte der Wirksamkeit des Ich folgende Konsequenz: "So behalten auch seine Producte in der materiellen Welt ihr Daseyn, solange nur die Materie, die dadurch modificirt ist, bleibt, und können ihren Urheber in der Sinnenwelt Jahrhunderte überleben." (II, 600) Das Produkt des einmal objektivierten Entschlusses kann das Ich dann nur noch durch ein neuerliches Handeln verändern bzw. zerstören.


� S.b. § 8, S. 81.


� Die Problematik der reduktiven Methode wurde schon früher angesprochen; sie besteht darin, daß immer schon absolute Klarheit, also das Licht der Wahrheit, als absolutes Kriterium angesetzt werden muß, um sie philosophisch-reflexiv einholen zu können. Jedes erreichte Ergebnis muß mit diesem Maßstab gemessen werden, um seine bestimmte Bedeutung hinsichtlich der angestrebten, absoluten Begründung zu ermessen.


� In der 1. Ausg. - 1817 heißt es: "eine bloße reine Thatsache des Bewußtseyns".





� Während Fichte in der "Grundlage des Naturrechts" und im "System der Sittenlehre" den Interpersonalitätsbeweis aus den Selbst-Setzungsbedingungen des Ichs herausführt, geht er in dieser Darstellung von der unmittelbaren Phänomenalität anderer Iche aus, die er als "Ausdruck eines absoluten Factums" (II, 607) bezeichnet, und untersucht lediglich die faktischen Bedingungen dieser Vorstellung. Entscheidend wird bei dieser Analyse sein, ob unter den gegebenen Momenten, durch die diese Vorstellung bedingt ist, nicht ein Moment herausgefunden werden kann, das zwar faktisch erscheint, aber nicht bloß als Faktum angesehen werden darf.





� Vgl. dazu die Darstellung Fichtes, SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 583 ff, die in dieser Abhandlung S. 96 wiedergegeben ist.


� gl. dazu auch Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 551: "Es ist in jedem bestimmten Wissen ein Doppeltes in Eins verschmolzen: Freiheit überhaupt, wodurch es zum Wissen wird: ein gewisses Beschränktseyn und Aufgehobenseyn der Freiheit, wodurch es zu einem bestimmten Wissen wird."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 595 ff.


� Um eine täuschend ähnlich nachgebildete Puppe von einer wirklichen Person unterscheiden zu können, genügen keine äußeren Bestimmungen, sondern das vorausgesetzte Prinzip muß zur Entfaltung kommen.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 554: "In der Wahrnehmung war zuvörderst eine Beschränkung des äusseren Sinnes auf diese bestimmte Qualität [...]. Die derselben entgegengesetzte Freiheit, die Lösung aus jener Gebundenheit, müsste darum zuvörderst darin bestehen, solche Bilder der Qualitäten frei aus sich selbst hervorzubringen [...]. Endlich lag in der Wahrnehmung das objectivirende Denken. Dieses bliebe im Ganzen also, dass das Product der Einbildungskraft zwar aus uns heraus gesetzt würde, aber [...] nicht als wirklich und in der That daseyend, sondern ausdrücklich als von uns bloss eingebildet und frei gedacht."


� Gegen die Bildung des Begriffs des eigenen Ichs zufolge der inneren und äußeren Selbstanschauung könnte man noch einwenden, daß sie, wenn sich das Ich in einer einzigen Setzung realisieren und abschließen könnte, real nicht möglich wäre, also auch dieser Begriff reine Konstruktion bliebe, weil nämlich das wirkliche Begreifen der Unmittelbarkeit immer ein Herausgehen aus ihr bedeuten würde. Dadurch wäre dann eine zweite Setzung erforderlich, in der sich das Ich als Ich erst begreifen könnte. Eine solche unzeitliche Realisation ist aber dem Ich nicht möglich. Es muß sich als Sein der Freiheit im übergehen von bloßer Möglichkeit zur realen Bestimmung setzen, sonst wäre es gar nicht. In diesem Übergehen kann sich das Ich aber nur als identisches durchhalten, wenn es sich als Ich denkt, also einen Begriff von sich zugrundelegt.


� Vgl. dazu die Darstellung Fichtes, SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 583, und diejenige dieser Abhandlung, § 8 - § 10, in denen gezeigt werden sollte, durch welche Momente das Setzen des Ichs als reales Prinzip bedingt ist.


� Das vorstellende Ich ist also nicht Grund des Seins des in diesem Begriff gebildeten Ichs, sondern nur Grund des Setzens dieses Gedankens.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 603: "Im Verfolge wird sich vielleicht ein Grund auch für dieses Denken finden".


� Im Gegensatz dazu ist das eigene Ich nur im Begreifen seines unmittelbaren Setzens, und ohne diese Selbstreflexion, ohne dieses Selbst-Bewußt-Sein, ist es nicht.


� Die beiden Worte "des Ich" fehlen in der 1. Ausg. - 1817


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 552 ff, besonders S. 555: "In der äusseren Wahrnehmung hat das Leben (des Wissens) durch sein blosses Seyn Causalität [...]. Die nächstfolgende höhere Entwickelung des Lebens macht sich frei von dieser Gebundenheit, heisst sonach: das Leben erhebt sich über die Causalität durch das unmittelbare Seyn [...]. Nun aber vernichtet es sich hierbei doch nicht überhaupt als Leben; was also bleibt es? Offenbar ein Princip". Ebenso auch S. 556, die Punkte 3) - 5).


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 685: "Das Wissen ist allerdings nicht ein blosses Wissen von sich selbst, wodurch es in sich selbst zerginge und zu nichts würde, ohne alle Dauer und Anhalt; sondern es ist ein Wissen von einem Seyn, nemlich von dem Einen Seyn, das da wahrhaft ist, von Gott". Alles individuelle Wissen muß daher, wenn es wahrhaftes Wissen sein will, an diesem absoluten Wissen partizipieren.


� ) Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 571 f: "Aufgabe Jenes unendliche Princip im wirklichen Principseyn durch die freie Einbildungskraft zu bilden! Es kann dasselbe Princip seyn nur in Beziehung auf sich selbst, indem ausser ihm nichts da ist, [...] nur zur Entwickelung oder Bindung einer Freiheit". S. 572: "Diese Principiate schliessen einander schlechthin aus, und wenn das eine ist, ist es schlechthin unmöglich, dass irgend ein anderes sey, [...] Und es geht denn das Eine und Einsbleibende hindurch durch eine Reihe nach einander folgender Veränderungen, oder durch eine Zeit."


� Der hier gezeigte, reflexive Charakter des Ichs ist auch der Grund, warum sich das Ich nur als geschichtliches Wesen realisieren kann. Das Ich ist nicht in einem Schlag vernünftig, sondern es soll sich als Vernunft bestimmen. Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 673: "Jene bestimmte Anschauung [cf. die des Sittengesetzes] giebt eine Aufgabe, die das Individuum mit Freiheit zu der seinigen machen und sie wirklich vollziehen soll [...] Aber sein Handeln ist eine unendliche Linie, und dasselbe steht in dieser seiner Unendlichkeit unter dem Sittengesetze".


� In der Konsequenz würde dadurch nicht nur die Freiheit des eigenen Ichs zerstört, sondern auch die des anderen Ichs, das unmittelbar Zutritt zur eigenen inneren Einschauung hätte. Denn dank dieser unmittelbaren Partizipation eines fremden Ichs hätte ja auch das eigene Ich unmittelbar Zutritt zur prinzipiellen Freiheit des anderen Ichs. Das bedeutete aber, es könnte niemand mehr wissen, was er eigentlich als freies Ich will. Ja auch die Vorstellung eines Ichs ginge verloren, denn daß ein Ich sich als Ich begreifen kann, setzt doch voraus, daß es sich selbst, und ausschließlich sich selbst, als Selbstbestimmendes weiß.


� Obwohl Fichte selbst an anderer Steile vom höheren Standpunkt der inhaltlichen Setzungsbedingungen aus das Problem der Individualität erneut zu klären versucht (vgl. dazu S. 639 ff), bleibt doch die hier gegebene Bestimmung in einer Hinsicht unbefriedigend. Denn in dieser Darstellung des Individualitätsbegriffes sind nur die allgemeinen Bedingungen angegeben, durch die das Ich als individuelles Prinzip konstituiert wird. Dabei wird aber bestehen gelassen, daß trotz der gegenseitigen Ausschließlichkeit der numerisch verschiedenen Formen der gesetzte Inhalt als konkrete (und nicht nur prinzipielle) Selbstbestimmung dieser Formen identisch sein könnte. Nun ist aber mit dem Begriff der Individualität nicht nur die allgemeine Form des unmittelbaren Prinzip-Seins gemeint, sondern auch die bestimmte, inhaltliche Realisation dieses Prinzip-Seins, das sich gerade dadurch von anderen Ichen material absetzt und so eine einmalige, unwiederholbare Entscheidungsreihe darstellt. Es gilt also noch zu zeigen, wodurch dieser prinzipielle Unterschied im konkreten Sein der Individuenzustande kommt. Dieses Problem läßt sich aber erst dann vollkommen klären, wenn, wie in der "Grundlage des Naturrechts", gezeigt wird, daß sich das Ich nur durch einen an ihn ergangenen, ursprünglichen Aufruf als Ich konstituieren kann, und daß mit diesem Aufgerufen-Sein eine konkrete Entscheidungsreihe aus freier Antwort und freier, eigentlich unmittelbarer Selbst-Bestimmung anhebt. In diesem freien Antworten muß dann notwendig die eigene Selbst-Bestimmung von dem ursprünglichen Aufruf (der nur als seinerseits von einem fremden Ich gesetzt gedacht werden kann) verschieden sein, Z.B. Ich(1) fordert Ich(2) zu einer bestimmten Stellungnahme auf, Ich(2) antwortet Ich(1) in einer bestimmten Weise und stellt damit zugleich an Ich(1) seinerseits eine bestimmte Anforderung, auf die Ich(1) Ich(2) antwortet, usw. In jeder neuen Stellungnahme kommt das jeweilige Ich auf seine eigene vorhergehende Entscheidung neu entscheidend zurück. In dieser fortlaufenden Reihe sind nun die individuellen Entscheidungsreihen notwendigerweise voneinander verschieden. Dadurch ist jetzt auch der prinzipielle Charakter der konkreten Individualität angegeben.


� Vgl. Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 603: "Es ist darum dieses Denken hier wenigstens eine durchaus unbedingte Bestimmung des reinen und absoluten Denkens".


� Vgl. Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 604: [...] dass ich sage: das ist mein Ich, und obwohl ich zugebe, dass mein Nachbar ebenso ein Ich hat, wie ich, ich doch sage, dieses ist nicht mein, sondern es ist sein Ich; welche Worte er von mir redend auf dieselbe Weise wiederholt."


� Vgl. Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 605: "Das Wissen selbst, welches in jenem Factum innerlich angeschaut wird, kann ja darum immer bleiben Eins und dasselbe".


� Daß ein solches Wissen als möglich vorausgesetzt wird, demonstriert Fichte in praxi durch seinen eigenen Vortrag, den er an der Begriffe fähige Vernunftwesen richtet.


� In dieser Bestimmung der Individualität läßt Fichte allerdings noch offen, ob die Bruchstückhaftigkeit der Individuen bloß formal und absolut faktisch ist oder ob die Aufspaltung in mehrere Individuen durch bestimmte Momente des sich erscheinenden Lebens selbst bedingt ist, ob also die Wiederholung der individuellen Form des Lebens absolut unerklärlich ist, oder ob sie, wie das in der "Grundlage des Naturrechtes" und dem "System der Sittenlehre" geschehen ist, zumindest in der Duplizität der Formen aus den Reflexionsbedingungen des Ichs überhaupt zu bestimmen ist.


� An dieser Stelle, an der der überindividuelle Charakter des allgemeinen Denkens nachgewiesen wird, geht Fichte noch einmal sehr eindringlich auf den Vorwurf ein, die Wissenschaftslehre, die mit dem absoluten Ich ansetzt, sei in ihrer Konzeption einem Individualismus bzw. Subjektivismus verfallen, wie das von Fichtes Zeitgenossen häufig behauptet wurde. (vgl. auch Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 327) Um diese Vorwürfe zu widerlegen schreibt Fichte hierunter anderem: "Man hat ziemlich allgemein die Wissenschaftslehre so verstanden, als ob sie dem Individuum Wirkungen zuschriebe, z.B. die Production der gesammten materiellen Welt, und dergleichen, die demselben durchaus nicht zukommen könnten. Wie verhält sich die wahre Wissenschaftslehre zu diesem Vorwurfe? Also, jene sind in dieses Misverständniss gerade darum verfallen, weil sie selbst dem Individuum weit mehr zuschreiben, als ihm zukommt [...] Aber sie haben sich ganz geirrt; nicht das Individuum, sondern das Eine unmittelbare geistige Leben selbst ist Schöpfer aller Erscheinung, und so auch der erscheinenden Individuen, [Vgl. auch Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 665] Daher hält die Wissenschaftslehre so streng darüber, dass man dieses Eine Leben rein und ohne Substrat [...] denke. Die Vernunft, das allgemeine Denken, das Wissen schlechthin ist höher und mehr, denn das Individuum. Keine Vernunft sich denken können, als eine solche, welche das Individuum besitzt als sein Accidens, heisst eben überhaupt sich keine denken können. Wohl dem Individuum, das von der Vernunft besessen wird!" (II, 607/8) Die hier zufolge der zunächst faktisch behaupteten Interpersonalitätsvorstellung aufgezeigte, überindividuelle Gültigkeit des allgemeinen Denkens - ohne eine solche überindividuelle Gültigkeit, d.h. eine Gültigkeit, die dem individuellen Denken Gesetze vorschreibt, könnte es nie zu einer wirklichen Interpersonalvorstellung kommen -, die notwendigerweise nicht Produkt des individuellen Ichs sein kann, benutzt Fichte als einen wesentlichen Systemgedanken, um die gegen die Wissenschaftslehre erhobenen Vorwürfe zu widerlegen.








� Vgl. Fichte SW - Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 602: "Dieses Ich also kommt weder durch die blosse äussere Anschauung [...] noch kommt es durch die blosse innere Anschauung zu Stande, sondern nur durch eine absolut unzertrennliche Synthesis beider."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II "Thatsachen" - 1810/11, S. 608: "Alle also denken dieselbe Gemeine, dasselbe System von Ichen; nur dass jeder einen anderen Ausgangspunct, eine andere Sphäre der inneren Anschau-ung hat, von welcher er ausgeht."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 595: "Nun ist das Widerstehende Materie, und die Absicht ist, diese zu trennen, aus ihrem Orte zu bringen, zu bewegen, Materie aber kann aus ihrem Raume verdrängt werden nur durch andere Materie: und so müsste denn das Ich als wirkende Kraft in einer materiellen Welt selbst Materie seyn, also ein unmittelbar gegebener, bestimmter und im Raume begrenzter Körper. Und zwar soll in diesem Körper der Begriff unmittelbar Ursache einer Bewegung der Materie werden können, um vermittelst dieser nach dem Begriffe zweckmässig entworfenen Materie die starre Materie ausser uns gleichfalls zweckmässig zu bewegen."


� In der 1. Ausg. - 1817 heißt es anstatt "an sich" "auf sich".


� Vgl. Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 603: "In welchem bestimmten Falle nun dieser Begriff an-gewendet und realisirt werden müsse, davon werden wir an einer anderen Stelle Rechenschaft geben."


� Vgl. dazu auch Fichte "WL nova methodo", S. 599 f: "Hier haben wir die Behauptung des transzendentalen Idealismus in ihrer vollen Kühnheit: Ich und mein Leib sind eins schlechterdings, nur verschieden angesehen, Ich, reines Ich in der höchsten Reinheit, und Ich als Leib sind ganz dasselbe, Der Unterschied, welcher uns erscheint, liegt bloß in der Verschiedenheit der Ansicht, Ich als das reinste in mir ist lediglich das mit dem reinsten Denken aufgefaßte; Ich als Leib bin dasselbe, nur aufgefaßt in der sinnlichen Anschauung, nicht durch das reine Denken, aufgefaßt und hingeworfen in Zeit und Raum, wodurch es materialisiert wird." - Von dieser Warte aus polemisiert Fichte nun auch gegen die realistische Auffassung, das Ich in Leib und Seele zu zergliedern, um es dann aus diesen beiden Bestandsstücken im Denken wieder zusammenzukomponieren. Das Ich, wie Fichte sich ausdrückt, das reine Noumen, wird in ein Bild gepreßt, nämlich das der Seele, die aber, da es durch die produktive Einbildungskraft erstellt wird, als räumlich ausgedehnt vorgestellt wird. Dieser Auffassung gegenüber fordert Fichte: "Dem Ich als reinem Noumen soll gar kein Bild gegeben werden, wahrnehmbar macht es sich selbst durch seine Aeusserungen der inneren Anschauung. Inwiefern es gebildet werden soll, ist es schon gebildet ohne alles Zuthun unserer Weisheit, durch die absolut productive Bildungskraft selbst, und dieses Bild ist eben der Körper. Dieser ist die Seele, die ihr sucht, indem ihr sie immerfort habt, d.i. das Ich in der Anschauung." (II, 612)


� Vgl. dazu die von Descartes in den "Meditationen" gestellte Frage, woher man denn wissen könne, daß die vorgestellten Gegenstände, die sich in "Hüte und Kleider" hüllen, Menschen, und nicht Maschinen sind. (II. Meditation; - vgl. Einleitung S. 6).


� Vgl. dazu Fichte NW Bd. I, "Thatsachen" - 1813, S. 517: "Die faktisch vorausgegebene Welt ist für alle Menschen durchaus eine und dieselbe; wir alle haben dieselben Objekte; ja jedes Individuum begreift auch die Welt als durchaus Eine und dieselbige für Alle, indem jeder immerfort Allen Uebereinstimmung mit sich über das Gegebene anmuthet [...] Also dieselbe Welt behaupten wir Allen ins Gesicht, Ferner auch Eine Welt, numerisch. Wenn 100 Menschen einen Kirchthurm erblicken; so sind 100 Vorstellungen vom Thurme, aber nicht 100 Thürme, sondern Einer; da sinken darum alle diese Bilder in die objektive Einheit wieder zurück."


� Diese Hinterstellung des Ich-Begriffs muß ihrerseits allerdings noch gerechtfertigt werden, wenn sie nicht als bloße Projektion der Irrealität verfallen soll.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 43: "[D]as Wesen ausser dem Subjecte hat, vorausgesetztermaasen, das letztere durch seine Handlung zum freien Handeln aufgefordert; es hat demnach seine Freiheit beschränkt durch einen Begriff vom Zwecke, in welchem die Freiheit des Subjectes - wenn auch etwa nur problematisch - vorausgesetzt wurde".


� In der 1. Ausg. - 1817 heißt es anstatt "nothwendig Begründetes" "notwendig begründet".





� Vgl. dazu Fichte SW Bd. I, "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" - 1794, S. 288: "Das Streben des Ich kann nicht gesetzt werden, ohne dass ein Gegenstreben des Nicht Ich gesetzt werde".


� Vgl. dazu F. Ebner: "Notizen Tagebücher Lebenserinnerungen" - Kösel Verlag, München 1963, S. 190: "Aus dem Ich in seiner Icheinsamkeit könnte niemals die Realität der "Außenwelt" deduziert werden. Worin nun ist diese dem Menschen verbürgt? Darin eben, daß das Ich wesentlich im Verhältnis zum Du existiert."


� Vgl. dazu ferner die eigene Abhandlung über die Individualität S. 149 ff.


� Vgl. dazu auch H. Duesberg: "Person und Gemeinschaft", Bouvier Verlag, Bonn 1970, S. 44 f. - Duesberg ist vorzuwerfen, daß er das eigentliche Problem einer notwendigen Vermittlung im Interpersonalbereich gar nicht sieht, sondern eine unmittelbare Beziehung der Ich ein der Unmittelbarkeit selbst fordert, weshalb er Fichte den ungerechtfertigten Vorwurf macht, "die phänomenale Wirklichkeit der Gemeinschaftsbeziehung als unmittelbare Ich-Du-Beziehung" zu verfehlen.


� Vgl. dazu noch einmal Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 606.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 608 f.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 600 f.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 599: "Also der Uebergang des Ich von dem blossen Denken einer möglichen Causalität zur wirklichen Vollziehung derselben besteht darin, dass es sich seiner ganzen Persönlichkeit nach von der Freiheit des blossen Begriffes befreit, und sich hingiebt in sein ursprüngliches Principseyn in der Region der absolut beschränkten Bildungskraft. Dieser Uebergang aber geschieht mit absoluter Freiheit."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 614: "Also ist die Anschauung der Welt der bloss materiellen Objecte mit der Anschauung der organisirten Leiber synthetisch vereinigt, liegt durchaus im Zusammenhange derselben Einen Anschauung; also ist auch sie unmittelbarer Ausdruck des Lebens in seiner Einheit."


� In der 1. Ausg. - 1817 fehlen die beiden abgekürzten Worte "d.h.".


� In der 1. Ausg. - 1817 heißt es anstatt "gerade ihre" "wohl eine".


� Vgl. dazu auch die Argumentation Fichtes im Beweisgang der Interpersonalitätsvorstellung im "System der Sittenlehre", Fichte SW Bd. IV, S. 219 hinsichtlich der Erkennbarkeit einer allgemeinen Wesenheit: "Denn ich kann etwas mögliches setzen, lediglich im Gegensatze mit einem mir schon bekannten Wirklichen, Alle blosse Möglichkeit gründet sich auf die Abstraction von der bekannten Wirklichkeit."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 606 f: "Es ist dieses Denken die Darstellung, d.i. Bewusstseyn des Lebens. Es muss darum dieses Denken allenthalben vorkommen, wo das Leben in die Form des Bewusstseyns eingetreten ist. In diese ist es eingetreten in den Individuen."


� Vgl. dazu die eigene Abhandlung S. 79 f.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 616: "Nun aber haben wir schon oben darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich Innere in der Welt, inwiefern sie ein Widerstand gegen die Kraft des freien Lebens sey, etwas ganz Anderes, nemlich selbst eine Kraft seyn müsse".


� Vgl. dazu die in der eigenen Darstellung aufgestellte Forderung hinsichtlich der realen Erkennbarkeit des anderen Ichs, S. 196 f.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 599 f.


� Vgl. dazu auch die Darstellung der eigenen Abhandlung S. 118 ff, § 10.


� Postuliert wurde diese Bedeutung der Produkte der Wirksamkeit, interpersonale Vermittlungsbedingung in der Vorstellung zu sein, bereits in der spekulativen Abhandlung über den Sinn der Veräußerung S. 128, § 11.


� Vgl. dazu S. 196 ff.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 606 und die eigene Abhandlung S. 154 f, ebenso S. 191.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 584: "Es könnte aber auch so seyn, dass diese Begrenzung gleichfalls in dem einen geistigen* Leben läge, nur nicht, inwiefern dasselbe frei ist, sondern in seinem Seyn selbst, nur in einem höheren". *In der 1. Ausg, - 1817 heißt es anstatt "geistigen" (Leben) "günstigen" (Leben).


� Hier wird bereits deutlich, daß eine wirkliche Interpersonalvorstellung nur unter der Voraussetzung des realen Setzens im Handeln möglich ist, dieses muß wechselseitig gefordert werden, wenn eine interpersonale Wechselbeziehung im Vorstellen (und in der Folge im gemeinsamen Handeln) erreicht werden soll.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 616 ff.


� Wie diese Bestimmung als Bestimmung der Freiheit zu denken ist, ohne diese als solche aufzuheben oder zu relativieren, wie sie also als Bestimmung zu denken ist, die die Freiheit zugleich bindet und dennoch frei läßt, wird im folgenden noch eingehend behandelt. Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 34 f und SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 220; ebenso die Problemdarstellung der eigenen Abhandlung S. 22.





� Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 222: "Bloss dadurch, das ich auch nur Ein Individuum ausser mir gesetzt, ist einiges von allen möglichen freien Handlungen für mich unmöglich geworden; nemlich alles dasjenige, wodurch die Freiheit, die ich jenem zuschreibe, bedingt ist."


� Wie schon gesagt, kann das Prinzip-Sein eines fremden Ichs nicht angeschaut, sondern nur gedacht werden. Darum gilt es auch einen Grund zu finden, durch den dieses Denken gerechtfertigt werden kann. Die postulierte, inhaltliche Anschauung eines unmittelbaren Gehaltes darf aber nicht mit der unmittelbaren Einschauung des bloßen Vermögens gleichgesetzt werden, die nur dem jeweiligen Individuum vorbehalten ist.


� Wenn durch diese fremde Beschränkung des eigenen Freiheitsvermögens, die nicht mit der Beschränkung zu verwechseln ist, die eintritt, wenn sich das Ich selbst bestimmt, das prinzipielle Vermögen der Freiheit unangetastet bleiben, also beide Prinzipe nebeneinander existieren sollen, dann ist hier schon klar, daß das bloß freie Vermögen als eigentlicher Bestimmungsgrund und Sitz der Einheit der Interpersonalitätsvorstellung ausscheidet. Denn dadurch würde nur eine Verabsolutierung der bloß individuellen Sphäre angesetzt, durch die jede echte Interpersonalitätsbeziehung unmöglich würde.


� Vgl. dazu auch die positiv geführten Beweisgänge hinsichtlich der Interpersonalitätsvorstellung in der "Grundlage des Naturrechts" und im "System der Sittenlehre"; Fichte SW Bd. III, "Naturrecht", S. 32 f: "Beide sind vollkommen vereinigt, wenn wir uns denken ein Bestimmtseyn des Subjects zur Selbstbestimmung, eine Aufforderung an dasselbe, sich zu einer Wirksamkeit zu entschliessen." Ebenso Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 220; ebenso dazu Hunter "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 68 ff.


� Hier wird, obwohl von Fichte nicht eigens expliziert, schon recht deutlich, daß die nachzukonstruierende Interpersonalitätsvorstellung keineswegs nur mit theoretischen Momenten konstituiert werden kann, sondern daß diese Vorstellung ursprünglich auf der Vorstellung praktischer Momente, sowohl was die vorstellende, subjektive, als auch die vorgestellte, objektive Seite betrifft, basiert, wie sich das hier hinsichtlich der Vermittlung durch die Produkte der Wirksamkeit gezeigt haben dürfte. Denn um das hier für die Interpersonalitätsvorstellung konstitutive Moment, das Freiheitsprodukt, überhaupt vorstellen zu können, mußte sich das andere Ich in seiner Freiheit real bestimmen und praktisch handeln. Es wird sich auch noch zeigen, daß das Vorstellen dieses Produktes beim vorstellenden Ich ebenfalls einer realen Bestimmung sein Freiheit bedarf.


� In der 1. Ausg. - 1817 fehlt das in Klammern gesetzte Wort "(Iche)".


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 608.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 551.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 585 und S. 597 ff.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 585: "Unmittelbar, und in dieser Lage der Dinge ist das freie Leben schlechthin gehemmt, und es kann in der Sphäre des Seyns durchaus keinen Schritt vorwärts. Nennen wir diese Grenze, die zugleich die angestrebte Causalität ausdrückt, d. Aber es möchte vielleicht einen Punct geben, a, den das Leben durch unmittelbare Causalität hervorbringen könnte; wie dieser hervorgebracht wäre, könnte es nun vielleicht auch b hervorbringen [...]" usw. - Vgl. dazu auch noch einmal § 9, S. 96 ff.


� Die Pluralität der individuellen Formen des Lebens wird hier einfach faktisch behauptet und stützt sich nur auf die gemachte Vorstellung anderer Iche als bloßen Tatsachen. Die Begründung, die Fichte an einer anderen Stelle dieses Werkes (S. 647) gibt, muß allerdings bezüglich ihrer Richtigkeit angezweifelt werden. Fichte sagt dort: "Das Leben in der Form der allgemeinen Anschauung ist durchaus keines Selbstbewusstseyns fähig. Nur in der individuellen Form, und zwar nur in der Fortsetzung derselben, kann es seiner sich bewusst werden, ebenso wie es nach dem obigen nur in dieser Form praktisches Prinzip seyn konnte. Es ist darum natürlich, dass, inwiefern das Leben Selbstbewusstseyn und praktisches Princip ist, es sich durch nicht in seiner Einheit darstellt, sondern als eine Welt von Individuen." Zwar kann nachgewiesen werden, daß das Leben als praktisches Prinzip, welches sich in diesem Sein notwendig flektieren muß, in eine Duplizität der individuellen Form aufgespalten mußt (vgl. Fichte SW BD. III, "Naturrecht", S. 38 und SW BD. IV, "Sittenlehre", S. 221), doch über eine diese Quantität hinausgehende Angabe kann von diesem Stand des Wissens nichts ausgemacht werden.


� In der 1. Ausg. - 1817 heißt es anstatt "des Nichtgebrauchenkönnens" "Nichtkönnens gebrauchen".


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S, 223: "Aber es ist gar nicht nothwendig, dass unmittelbar eingewirkt sey auf mich. Es kann auch lediglich eingewirkt seyn auf die Natur; und ich kann dennoch aus der blossen Weise der Einwirkung schliessen auf das Daseyn eines vernünftigen Wesens, nachdem ich nun einmal den Begriff von wirklichen vernünftigen Wesen ausser mir habe. Ursprünglich würde es nie möglich sein, auf diese Weise zu folgern."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd.III, "Naturrecht", S. 38  und SW Bd IV. "Sittenlehre", S. 220 f; ebenso WL nova methodo", S. 596 f: "Also von der Aufforderung zur freien Tätigkeit wird nach den Gesetzen des Denkens geschlossen auf eine freie Intelligenz außer mir. Das Handeln erscheint mir, aber die Intelligenz,von der es kommt, erscheint mir nicht. Die freie Intelligenz wird also nur gedacht, sie ist ein Noumen. (...) Hier (...) bei dem freien Wesen außer mir steige ich von der Handlung, die erscheint, zu der Ursache derselben, zu einem freien Wesen außer mir, welches ich nicht finde, sondern nur schließe, denke. (...) Bei dem Vernunftwesen außer mir gehe ich von der Wirkung zu der Ursache, zu der Vernunft. Im letzten Falle wird auf das wirkende nur geschlossen. Die Notwendigkeit dieses Denkens liegt in dem Übergehen von Bestimmbarkeit zur Bestimmtheit."


� Der Grund, warum ein unmittelbares Moment hinsichtlich der interpersonalen Erkennbarkeit nicht isoliert erscheinen kann, besteht darin. daß eine unmittelbare Einschauung dieser Bestimmung nur dem setzenden Ich vorbehalten ist. In dessen Einschauung kann es als unmittelbares Moment für sich existieren. Darum muß auch auadrücklich danach gefragt werden, wieso Fichte die Existenz eines anderen Ichs auch als problematisch ansetzen kann. Vgl. dazu Fichte SW Bd.II, "Thataachen", S. 635 "Wo innerlich das Verbot an uns ergeht, oder (..) ergehen würde."


� Anders wird die Sachlage, wenn grundsätzlich gewußt wird, daß immer mit fremden Freiheitssetzungen zu rechnen ist.


� Hier wäre dann auch der Ort, wo die Anschauung des Leibes abgeleitet werden könnte, nämlich als äußerlich anschaubares, materielles Prinzip, das unmittelbar auf die faktische Materie zu wirken vermag, also als unmittelbares Instrument, durch das die unmittelbar gebildete Wirksamkeit vermittelt dargestellt werden kann. Der leibliche Körper würde dann als objektiv produzierendes Ich angeschaut; denn das objektive Produzieren seinerseits kann seinerseits nicht gedacht werden. ohne daß ihm ein unmittelbares Prinzip-Sein hinterstellt wird.


� Durch den Nachweis eines solchen Zusammenhanges zwischen den Ichen in der Vorstellung ist nun auch die Bedingung erfüllt, unter der sich das Ich ale absolutes Faktum der Freiheit reflektieren kann. Vgl. dazu auch die in den SW Bd. II, "Thateachen" - 1810/11 S. 688 f von Fichte erhobene Forderung zum methodisehen Vorgehen in dieses Werk; ebenso die Forderung der Selbstreflexion als Bedingung des Selbetbewußt-Seins, die auf S. 79 f der eigenen Darstellung ausgestellt wurde.


� Als Beispiel für einen physischen Nexus führt Fichte einen materiellen Körper an, der durch seine Eigenbewegung unmittelbar einen anderen Körper mitbewegt.


� Einen solchen Nexus beschreibt Fichte folgendermaßen: Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" -1810/11, S. 638: "In den physischen Nexus miteinander treten, sich gegenseitig wie Materie durch Drängen, Stoss und Schlag behandeln, sollen sie eben nicht. In unmittelbare Continuität sich versetzen sollen sie nicht, sondern Bewusstseyn und Begriffe sollen sie zwischen sich stellen, und durch diese in Wechselwirkung treten. 


Darstellung dieser Wechselwirkung in der sinnlichen Anschauung (...) sind Licht und Luft für gegenseitige Sichtbarkeit und für Mittheilung der Begriffe durch Worte". Vgl. dazu auch Fichte: "Nachgelassene Schriften", hrsg. von H. Jacob, S. 146 ff: "Über den Ursprung der Sprache". 














� Vgl. dazu die Darstellung der eigenen Abhandlung S. 196, wo auf die reale Anschaubarkeit eines im bloßen Denken vorgebildeten Begriffs hingewiesen wird.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 606: "Resultat: die Individuen als solche sind schlechthin getrennte und für sich bestehende einzelne Welten ohne allen Zusammenhang."


� Wenn schon um die Existenz anderer Iche gewußt wird, kann im normalen Leben ein Produkt auch dadurch erkannt werden, daß ihm ein Zweckbegriff, von dem schon gewußt wird, einfach hinterstellt wird. Doch hier gilt es zu untersuchen, an welche Vermittlungsbedingungen das ursprüngliche Erkennen einer fremden Selbst-Bestimmung geknüpft ist, von der nach Vollzug dieser Erkenntnis auf ein unmittelbares Prinzip weitergeschlossen werden kann. Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 223 f.


� Der hier gezeigte Zusammenhang von überindividuell verbindlicher Zwecksetzung und der konstitutiven interpersonalen Vorstellungsbedingung müßte noch näher untersucht werden, um eine mögliche, individualistische Fehldeutung des von Fichte angesprochenen Sittengesetzes abzuweisen. Vgl. dazu Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 176: "Das Naturrecht kann allein von sich aus die intelligible Interpersonalität nicht letztlich, d.h. in einer Vorstellungsbedingung möglicher intelligibler Endlichkeit, dem Vorstellen nach begründen (mithin keinen absoluten Grund angeben [...])."


� Von hierher wird nun auch die vorher dem realen Handeln vorgeordnete Anschauung der Natur, welch letztere als bloßes Vermögen des allgemeinen Lebens gedacht werden sollte, das dem Leben hinsichtlich seines bloßen, prinzipiellen Seins in den verschiedenen Ichen in gleicher Weise zukommen sollte, durch diese Bestimmung hinsichtlich der realen, interpersonalen Erscheinungs- und Vorstellungsbedingungen, durch die sich das Leben erst als Eins begreifen kann, erkenntnistheoretisch modifiziert. Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 667: "In den Individuen als solchen ist die Anschauung der Einen und allgemeinen Kraft als Anschauung. Von ihnen aus, als Focus des Wissens, wird die gesammte Kraft oder Natur erblickt. Allerdings von Allen, die in demselben Systeme der Wirklichkeit vorkommen, auf dieselbe Weise, denn in Absicht des Inhaltes dieser Anschauung sind sie nicht individuell, sondern das Eine und Allgemeine selbst."


� Die hier nur reduktiv erschlossenen Vorstellungsbedingungen werden explizit im "Naturrecht", SW Bd. III, S. 38 f und in der "Sittenlehre", SW Bd. IV, S. 220 f, ebenso in der "WL nova methodo", S. 596 f abgehandelt. Im Begriff der "Aufforderung" sind sowohl die geforderte, determinierende Bestimmtheit, als auch die doppelte Freilassung und die doppelte, freie Beschränkung zugunsten der jeweiligen, anderen Willenssetzung enthalten.


� Diese Bestimmung erfolgt nur im Umriß, weil die entfaltete Einheit nicht auf das Gebiet der Interpersonalitätsvorstellung spezifiziert wird.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 604: "Also, das wirkliche Daseyn eines Ich gründet sich auf ein absolutes Factum der unmittelbaren Sichanschauung; der Sichanschauung des Wissens nemlich." Bezüglich des Handelns vgl. auch Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 641: "Nur in der individuellen Form ist das Leben praktisches Princip." Ebenso Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 645: Nr. 9.


� Hier ist der eigentliche Ort, an dem das Anknüpfen für die Darstellung einer Theorie der Geschichte möglich wäre; vgl. dazu auch Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 673 ff.


� Diese individuelle Bestimmung durch den Endzweck und deren Zusammenhang mit allen übrigen sittlichen Bestimmungen spezifiziert Fichte weiter: "Wie oben die allgemeine Sphäre des Könnens sich zertheilte in mehrere individuelle Vermögen; so vertheilt sich hier der allgemeine, dem Einen Leben aufgegebene Endzweck in mehrere besondere Aufgaben, in Theile, durch deren Realisation, wenn sie je in der Zeit möglich wäre, der allgemeine Endzweck realisirt seyn würde [...]. Jeder soll das, was schlechthin nur Er soll, und nur Er kann [...] - nur Er und schlechthin kein Anderer [...] Die Entstehung eines Individuums ist ein besonderes und durchaus bestimmtes Decret des sittlichen Gesetzes überhaupt, welches erst durch seine Decrete an alle Individuen sich vollkommen ausspricht." (II, 663 f) Vgl. dazu auch G. Gurwitsch: "Fichtes System der konkreten Ethik", Verlag von J.C.B. Mohr, Tübingen 1924, S. 315: "Das Ideal in seiner Urbildlichkeit ist ein unwiederholbar-unersetzbares, konkret-individuelles Ganzes von Gliedpersonen, die ihrerseits konkrete Individualitäten darstellen."


� Vgl. dazu Lauth: "Ethik", S. 43.


� Vgl. dazu Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 205: "Es ist durchaus von sich, in sich, durch sich; dieses sich gar nicht genommen als Gegensatz, sondern rein innerlich".


� Bezüglich des Verhältnisses von absolutem Sein und absoluter Form vgl. auch Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 685: "Das Wissen ist allerdings nicht ein blosses Wissen von sich selbst, wodurch es in sich selbst zerginge und zu* nichts würde, ohne alle Dauer und Anhalt; sondern es ist ein Wissen von einem Seyn, nemlich von dem Einen Seyn, das da wahrhaft ist, von Gott." * In der 1. Ausg. - 1817 fehlt das Wort "zu".


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 666: "Inwiefern nemlich der Endzweck sichtbar seyn soll, muss er allerdings vertheilt seyn an eine geschlossene und bestimmte Summe von Individuen, denn nur in der individuellen Form ist er sichtbar." Ebenso SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 663 f und S. 665.





� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 630, wo die numerische Einheit des Lebens als Postulat erhoben wird.


� Vgl. dazu auch die Kritik Hunters an Fichtes Interpersonalitätsbeweis im "Naturrecht" in: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 177 ff.


� Vgl. dazu auch Fichte SW Bd. IV, "Sittenlehre", S. 220: "Ich könnte also eine gewisse Selbstbestimmung nur finden durch ideale Thätigkeit; durch Nachbildung einer vorhandenen, und ohne mein Zuthun vorhandenen. - Meine Selbstbestimmung ist ohne mein Zuthun vorhanden, kann bloss das heissen: sie ist als ein Begriff vorhanden; oder kurz, ich bin dazu aufgefordert."


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 680 ff.


� Vgl. dazu auch die Darstellung in der "Sittenlehre", Fichte SW Bd. IV, S. 220: "So gewiss ich diese Aufforderung verstehe, so gewiss denke ich meine Selbstbestimmung als etwas in jener Aufforderung gegebenes, und werde in dem Begriffe dieser Aufforderung mir selbst als frei gegeben."


� R. Descartes: "Meditationes de prima philosophia", Oeuvres de Descartes, hrsg. von C. Adam & P. Tannery, Bd. VII, Paris 1904, S. 51 f.


� In der "Grundlage des Naturrechts" und im "System der Sittenlehre" wird wenigstens aus den notwendigen Reflexionsbedingungen des Ichs die Duplizität der individuellen Formen bewiesen.


� Vgl. Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 655: "Das ganze System von Thatsachen des Bewusstseyns, das wir bis jetzt aufgestellt haben, ist sonach wirklich abgeleitet aus Einem Grunde, und begriffen als ein nothwendiges, in sich zusammenhangendes Ganzes. Ist Leben und offenbart sich dasselbe sich selbst, so muss gerade ein solches, so bestimmtes Bewusstseyn seyn [...]; denn nur also, und in dieser einzig möglichen Form kann das Leben sich in sich selbst offenbaren."


�  Vgl. dazu auch die Kritik H. Duesbergs in "Person und Gemeinschaft", Bouvier Verlag, Bonn 1970, S. 189 f, die aber nicht die von Duesberg gemeinte universelle Geltung für die Gesamtentfaltung der Interpersonalitätstheorie in Fichtes Philosophie beanspruchen kann.


� Vgl. Fichte NW Bd. III, "System der Sittenlehre" 1812, S. 93.


� Der begriffene Aufruf, von dem mit Recht auf eine andere Person geschlossen werden kann, wird ja nicht vermittelt, damit ein bloßes Vorstellen eines anderen Ichs möglich ist, sondern damit ein gemeinsames Handeln eintreten, eine gemeinsame Willensbestimmung realisiert werden soll.


� Vgl. dazu Fichte NW Bd. II, "WL" - 1804, S. 195.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 657 ff.


� Vgl. Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 661, wo Fichte diesen Schein bezüglich eines sich selbsthaltenden Handelns der Freiheit, das ohne Beziehung zum absoluten Sittengesetz auszukommen versucht, darstellt; er sagt: "[D]as wahre zum Grunde Liegende aber ist die Eine bloss leere Freiheit, in der es zu unterscheiden gar nichts giebt. Und so ist denn die Mannigfaltigkeit blosser Schein, Erscheinung schlechtweg um Erscheinung zu seyn, und nichts weiter."


� Vgl. dazu H. Kopp: "Vernünftige Interpersonalität", S. 98 ff, wo die Interpersonalität als Erscheinung des Absoluten deduktiv entfaltet wird.


� Vgl. dazu Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 326; ebenso die eigene Darstellung S. 73 ff.


� Vgl. dazu die eigene Darstellung S. 160 ff.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 659: "Also das Leben ist im Grund und Boden und in seinem wahren Seyn die Anschaubarkeit, die Erscheinung des Endzwecks", der in sich selbst Erscheinung des absoluten Seins Gottes ist, welches Seyn des Lebens, das ihm durchaus zum Grunde gelegt werden muss, [...] bloss in der Synthesis mit dem Werden, als der Form des Lebens, zum Endzwecke" (II, 683) wird.


� Vgl. dazu Fichte SW Bd. II, "Thatsachen" - 1810/11, S. 666: "Inwiefern nemlich der Endzweck sichtbar seyn soll, muss er allerdings vertheilt seyn an eine geschlossene und bestimmte Summe von Individuen".


� G. Gurwitsch: "Fichtes System der konkreten Ethik", Verlag von J.C.B. Mohr, Tübingen 1924, S. 317.


� Abgedruckt ins Fichte NW Bd. I, S. 401-574 ; nach den Unterlagen von Prof. R. Lauth, München hat Fichte diese Vorlesung vom 4, Jan. bis 4. Febr. 1813 gehalten.


� Zur Darstellung des Interpersonalitätsbeweises in den "Thatsachen des Bewußtseins" von 1813 vgl. auch Johannes Schurr: "Gewissheit und Erziehung", A. Henn Verlag, Ratingen bei Düsseldorf 1965, S. 114 ff.


� Abgedruckt in: Fichte NW Bd. I, S. 103-400; nach den Forschungsergebnissen von Prof. R. Lauth, München hat Fichte diese Vorlesungen vom 15. Okt. bis Ende Dez. 1812 vorgetragen.





� Vgl. dazu Fichte NW Bd. I, "Thatsachen" - 1813, S. 408: "Wie nur das Absolute ist, so ist seine Erscheinung."


� Ebd. S. 406.


� Ebd. S. 410.


� Fichte NW Bd. I, "Thatsachen" - 1813, S. 419.





� Ebd. S. 418


� Ebd. S. 419.


� Ebd. S. 501 f.


� Ebd. S. 516.


� Fichte NW Bd. I, "Thatsachen" - 1813, S. 530.


� Ebd. S. 548 f.


� Fichte NW Bd. I, "Thatsachen" - 1813, S. 528.


� Ebd. S. 551.


� Vgl. dazu auch G. Gurwitsch: "Fichtes System der konkreten Ethik", - Verlag von J.C.B, Mohr, Tübingen 1924, S. 333 ff.


� Abgedruckt in: Fichte NW Bd. III, "Sittenlehre" - 1812, S. 1-118.


� Fichte NW Bd. III, "Sittenlehre" - 1812, S. 83.


� Ebd. S. 77.


� Ebd. S. 93.


� Ebd. S. 94.


� Fichte SW Bd. V, "Anweisung zum seeligen Leben".


� Fichte NW Bd. III, "Bestimmung des Gelehrten" - 1811, S.194.


� Ebd. S. 194.


� Damit ist nun die von Duesberg vermißte, absolut sinnvolle Bestimmung der Interpersonalität dennoch von Fichte geleistet. Vgl. dazu Duesberg: "Person und Gemeinschaft", Bouvier Verlag Bonn 1970, S. 185; die in der Liebe erscheinende Forderung Gottes ist natürlich auch unabhängig von allem Werden in der Zeit gegeben, sie gilt schlechthin! Vgl. dazu die Behauptung Duesbergs - ebd. S. 102 - die Zeit habe neben der absolut sittlichen Forderung noch eine unmittelbare Eigenständigkeit, was einen werdenden Gott voraussetzen würde; eine solche Voraussetzung ist glatter Unsinn.


� Vgl. dazu auch Fichte NW Bd. II, "System der Rechtslehre" - 1812, S. 500 f; ebenso Fichte SW Bd. II, "WL in ihrem allgemeinen Umrisse" - 1810, S. 703: "So gewiss es nun zur Hervorbringung dieser Einheit [...] eines besonderen Actes bedurfte, so gewiss war in der Sphäre der Anschauung das Vermögen nicht als Eins angeschaut, sondern als ein Mannigfaltiges; dieses Vermögen, das nun durch die Selbstanschauung zum Ich geworden ist, war in dieser Sphäre nicht Ein Ich, sondern es zerfiel nothwendig in eine Welt von Ichen." Ebenso Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 343: "Daß Gott erscheint, ist frei; wenn er aber erscheint, so kann er nur in einer freien Erscheinung interpersonal erscheinen, weil Er erscheint und erscheinen soll."


� Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 343 f.


� Fichte SW Bd. V, "Anweisung zum seeligen Leben", S. 541.


� Zur Beurteilung des Fichteschen Interpersonalitätsbeweises in den Frühwerken vgl. nochmals Hunter: "Der Interpersonalitätsbeweis Fichtes", S. 177 ff, für das Gesamtwerk Fichtes Lauth: "Problem der Interpersonalität", S. 344.


� Vgl. NT, Mark. XII, 27 ff: "Einer von den Schriftgelehrten hatte ihren Wortwechsel gehört und bemerkt, daß er ihnen treffend geantwortet hatte. Er kam herbei und fragte ihn, welches das erste aller Gebote sei. Jesus antwortete ihm: Das erste von allen Geboten ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deiner ganzen Vernunft und aus allen deinen Kräften. Dies ist das erste Gebot. Das andere aber lautet also: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein anderes größeres Gebot als dieses gibt es nicht.
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